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Franz Joſef Simmler 7. 

Am 2. Oktober 1926 ſtarb Herr Franz Joſeph Simmler. Aus einer 

Gelehrten- und Künſtlerfamilie ſtammend, — er nennt den Schweizer 

Reformator Simmler ſeinen Ahnen, ſein Vater und ſein Bruder waren 

bekannte Kunſtmaler — iſt er am 14. Dezember 1846 in Geiſenheim gebo— 

ren. Nach ſeinen Studien auf der Akademie in Düſſeldorf und München 

und einem kurzen Aufenthalt in Sigmaringen ließ er ſich im September 

1881 in Offenburg als Kunſtmaler und Altarſchnitzer nieder. Seine ſchönen
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Schöpfungen trifft man ſowohl in Deutſchland, als auch im Ausland, 

beſonders in der Schweiz. Er zog einen Stamm junger Künſtler heran, 
die er nicht nur lehrte, ſondern deren weitere Ausbildung auf der Akademie 

er auch unterſtützte. 

Sein Name iſt für immer mit der Geſchichte unſeres Vereins eng 

verbunden, deſſen Beſtrebungen er von ſeiner Entſtehung an mit 
ſeinem großen Wiſſen und Können und ſeiner ſtets offenen Hand aufs 

eifrigſte unterſtützte. ET war gleich im Anfang, in der ſchwerſten Zeit 
unſeres Vereins, unſer 1. Vorſitzender und ſchenkte uns ſeine unermüd— 

liche Arbeitskraft, ſolange er konnte. Aus Liebe zur Sache hat er den 

Vorſitz übernommen, denn es war nicht Simmlers Art, in den Vorder— 

grund zu treten, wenn nicht tiefe, innere Gründe ihn dazu zwangen. 
Und dieſe Gründe waren für ihn, unſere Ziele, die Geſchichte unſeres 
Landes der Allgemeinheit nahezubringen, Liebe und Verſtändnis für die 
Kunſtſchätze unſerer Heimat zu wecken und zu fördern, tatkräftig zu unter⸗ 
ſtützen. Schon lange vor der Gründung unſeres Vereins, in den 80er Jahren, 

hat er in dieſer Hinſicht gewirkt und Großes geleiſtet — nicht nur in 
Mittelbaden. Deswegen konnte die Regierung keinen beſſeren Pfleger 

für Kunſt⸗ und Altertumsdenkmäler finden als Herrn Simmler. Später, 
als das Alter ſich immer drückender fühlbar machte, legte er das Amt des 

1. Vorſitzenden in der Hauptverſammlung zu Raſtatt 1914 nieder, über⸗ 

nahm aber doch noch gerne die Obmannſchaft der Ortsgruppe Offenburg. 

Solange ſeine alternde Hand es nur einigermaßen duldete, zeichnete er 

zum großen Teil die Illuſtrationen für unſere „Ortenau“, und noch 

manches Bild von ihm liegt in unſerer Redaktionsmappe zur gelegent— 

lichen Veröffentlichung. Bei allen Veranſtaltungen unſeres Vereines 
beteiligte er ſich noch, bei den Ausſchußſitzungen fehlte er nie; ſelbſt als 

die Franzoſen uns jede Verſammlung verboten, machte er den für ihn 

anſtrengenden Weg zu Fuß von Offenburg nach Ortenberg und zurück, 

um an einer Sitzung in Gengenbach teilzunehmen, am 20. Mai 1923. 

Es war die letzte, die er beſuchen konnte, mit dem Herzen war er aber 

immer noch bei unſerer Sache. 

Franz Joſef Simmler war ſeit 1914 unſer erſtes und 10 Jahre lang 

unſer einziges Ehrenmitglied. E. B.



Chronik. 
Am 3. Mai 1926 verſammelte ſich der Ausſchuß auf Schloß Ruſt bei unſerem Ausſchuß⸗ 

mitglied, Herrn Baron Böcklin von Böcklinsau. Der Verlauf und die Beſchlüſſe dieſer 
Sitzung ſind bereits im Heft 13 Seite VII mitgeteilt. Herr von Böcklin ſtellte uns nach⸗ 
träglich auf unſere Bitte ſeinen Vortrag über ſeine Familie und ſein Schloß in Ruſt, 
den er auf Erſuchen des Vorſtandes hielt, im Auszug zur Verfügung: 

Sehr geehrte Herren! 

Die erſten Zeugen der geſchichtlichen Vergangenheit von Ruſt datieren aus der 
Römerzeit. Römiſche Münzen wurden hier gefunden, und anläßlich eines Umbaues an 
den Fundamenten des Schloſſes wurden römiſche Legionsziegel zutage gefördert. Leider 
zu einer Zeit, wo man nicht genug hiſtoriſchen Sinn hatte, um dieſe Dokumente zu ver⸗ 

wahren. Münzen und Legionsziegel ſind heute verſchwunden. Jedenfalls aber berech⸗ 

tigen uns dieſe Funde zur Annahme, daß an dieſer Stelle ſchon eine römiſche Siedelung 

beſtand. Es iſt anzunehmen, daß ein Teil des heutigen Schloſſes ein römiſcher Wachtturm 

war, an der Stelle, wo die Rheinſtraße an das Hochgeſtade, das damals wohl auch das 
eigentliche Rheinufer bildete, heranſtieß. Bis in die Mitte des vorigen Jahrhunderts 
fand noch ein reger Frachtverkehr zu Schiff zwiſchen Ruſt und Straßburg ſtatt, und Ruſt 
bildete gewiſſermaßen den ſüdlichen, wahrſcheinlich auch befeſtigten Punkt des rechts⸗ 
rheiniſch gelegenen Teiles des Bistums Straßburg. 

Erſt das Jahr 763 gibt uns wieder Nachricht von Ruſt in einer Urkunde, die den Ort 
mit der Kirche, die damals ſchon „Petri-Ketten“ hieß, mit der Mühle und der Jagd und 
dem hier angeſeſſenen Herrn Thuari dem Kloſter Ettenheimmünſter zu Eigentum 
überweiſt. — Heute muß noch das Gut Kornzins an die Kirche von Ettenheim zahlen. 

Weitere Mitteilungen über Ruſt und das Schloß fehlen bis zum Jahr 1424, in dem 
Ritter von Endingen Ruſt an Hans Bock verkauft. Im Jahre 1442 erfolgte dann die 
Belehnung der Familie des Ritters Bock, heute Böcklin von Böcklinsau, 
durch Biſchof Ruprecht von Straßburg mit dem ganzen Bann. Es iſt anzunehmen, daß die 
inzwiſchen ausgeſtorbene Familie der Herren von Ruſt der hier anſäſſige Ortsadel war. 

Die Familie Böcklin iſt elſäſſiſchen Urſprungs. Die älteſten Urkunden erwähnen ſie aus dem 
Jahre 1150. Herzogs Elſ. Chronik berichtet über ſie ganz ausführlich und erwähnt, daß 
Ruprecht Bock an der Ruprechtsau bei Straßburg ein befeſtigtes Schloß beſeſſen habe, 

das er gegen Philipp von Schwaben mit ſeinen 20 Söhnen verteidigte, von denen 19 
fielen. Seither hat die Familie bis zur franzöſiſchen Revolution ſtändig im Straßburger 

Regiment geſeſſen und hat in der Blütezeit dieſer ſchönen Stadt 32 Stadtmeiſter geſtellt. 
Sie war angeſeſſen in Biſchheim, Gerſtheim, Obenheim i. Elſaß, Almannsweier, Witten⸗ 

weier, Nonnenweier, Orſchweier, Schmieheim und Mörsburg i. B. Ganz beſonders 

intereſſant iſt der Beſitz eines Hofes bei Ebersheim, Münſter i. Elſ., deſſen Lehen jeweils 

von den Deutſchen Kaiſern in einem beſonderen Lehensbrief beſtätigt wurde, und das 
als eines der ehrwürdigſten deutſchen Rechtsaltertümer als ein ſog. Sonnenlehen ange⸗ 
ſprochen wird. 

Nach einer noch im Archiv befindlichen Originalurkunde kaufte die Familie am 4. Mai 
1299 die Orte Kehl, Irkheim, Suntheim und Schäffholzheim von den Herren von Gerolds⸗
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eck. Im Jahre 1412 wurde die Mörsburg von den Herren von Geroldseck durch den Edel— 

knecht Bernhard Böckle erworben. 

Eine Fülle intereſſanten Materials bietet das Familienarchiv, das 1160 Urkunden, 

vom Jahre 1299 anfangend, aufweiſt. Die Gutsrechnungen vom Jahre 1565 ab ſind darin 

enthalten und zahlreiche, hiſtoriſch intereſſante Briefwechſel. Die vollſtändige Erhaltung 

des Archivs iſt wohl in erſter Linie dem Umſtand zu verdanken, daß die Herausgabe von 

Urkunden laut Statut des Familienvertrags verboten iſt. Trotzdem war es möglich, das 

wertvolle Material der geſchichtlichen Forſchung zur Verfügung zu ſtellen. 
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Das Schloß war urſprünglich ein viereckiger, befeſtigter Turm mit Ringmauer, Graben 

und Flankentürmen. Es wurde im Jahre 1575 umgebaut und hat heute noch ſeine da— 

malige Geſtalt. Die Raumeinteilung iſt eine typiſch fränkiſche, mit der Diele in jedem Stock— 

werk in der Mitte. Außen bildet ein ſechseckiger Turm mit Wendeltreppe die Verbindung 

mit den Stockwerken. Man ſieht wiederholt die Jahreszahlen 1575 und 1576 und inter⸗ 
eſſante Steinmetzzeichen angebracht. Beſonders intereſſant iſt die Bildhauerarbeit am 

Portal, die eine Miſchung von Renaiſſance und gotiſchem Stil darſtellt. 

Eine beſonders intereſſante Perſönlichkeitwar Wilhelm Böcklin von Böcklinsau, 

Kanzler Kaiſer Karls V., Comes Palatinus, Poeta Laureatus, Domprobſt von Magdeburg, 

der im Freiburger Münſter in der Böcklinskapelle beigeſetzt iſt. Er erwarb ſich die be— 

ſondere Gunſt des Kaiſers und Papſtes durch ſeine und ſeiner Brüder hervorragenden 

Leiſtungen in den Türkenkriegen.“ 
* *
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Die 11. ordentliche Hauptverſammlung fand am 18. Juli 1926 in Bühl ſtatt. Die 

geſchäftlichen Verhandlungen begannen vormittags ½11 Uhr im Rathausſaal. In der 
Eröffnungsanſprache begrüßte unſer Vorſitzender, Herr Gutsbeſitzer Rößler, Neu⸗ 

weier, die zahlreich Erſchienenen und kam dann kurz auf die Aufgaben des Vereins 

zu ſprechen. Namens der Stadt Bühl begrüßte Herr Bürgermeiſter Pr. Grüninger die 

Gäſte und wünſchte den Beratungen in dem hiſtoriſchen Rathauſe nutzbringenden Ver⸗ 

lauf. Für die Ortsgruppe Bühl des Hiſtoriſchen Vereins ſprach Herr Gemeinderat Peter. 
Der Schriftfübrer des Hauptvereins, Profeſſor Pr. Batzer, Offenburg, dankte den 

Vertrauensmännern in Bühl, daß ſie ſich der großen Mühe unterzogen, die Tagung 

vorzubereiten; beſonders haben die Herren Obmann Peteru. Schriftführer Oberlehrer Mayer 
einen großen Teil der Arbeit abgenommen; Herr Bürgermeiſter Dr. Grüninger und der 

Gemeinderat haben dem Verein ſehr viel Entgegenkommen und großes Verſtändnis ent⸗ 

gegengebracht; ferner gebühre Dank Herrn Direktor Brommer für die gehabte Mühe u. 
Arbeit u. insbeſondere dem Feſtredner, Herrn Univerſitätsprofeſſor Dr. Sauer, der, trotz⸗ 

dem er mit Arbeit überhäuft ſei und kaum freie Zeit habe, ſich bereit erklärte, die Feſt⸗ 

rede zu übernehmen. 

Dann legte der Schriftführer den Jahresbericht ab. Ueber die Grimmelhauſen⸗ 

ausſtellung vgl. Ortenau 13, S. V. Von den Ortsgruppen habe man keine Berichte 

verlangt; der Ausſchuß habe vor kurzem beſchloſſen, nur alle 2 Jahre Ortsgruppenberichte 
zu veröffentlichen. Gleichwohl müſſe mitgeteilt werden, daß in den Ortsgruppen überall 

rege Tätigkeit entfaltet würde. Die letztjährige Hauptverſammlung war die Urſache, daß 

die 18. Ortsgruppe in Hornberg gegründet werden konnte. Betreffs der „Ortenau“ 

ſeien zwei Aenderungen getroffen worden: Einmal ſeien verſchiedene Arbeiten ver⸗ 

öffentlicht worden, die für das ganze Vereinsgebiet Intereſſe haben; dieſer Modus 

ſoll beibehalten, doch ſelbſtverſtändlich in der Hauptſache die ſpezielle Lokalgeſchichte wei—⸗ 

tergepflegt werden; und zum zweiten ſeien der hohen Koſten wegen die Tafeln durch 
Illuſtrationen im Text erſetzt worden. Herr Kaufmann Oeſterreicher als Rechnungs⸗ 
prüfer habe die Kaſſe und ihre Führung in Ordnung befunden. Die Verſammlung erteilte 
Entlaſtung an den Rechner, Herrn Kaufmann Siefert, Offenburg. Dieſer verwies 
auf die Veröffentlichung des Rechenſchaftsberichts in der „Ortenau“, er wider 
Erwarten günſtig ausgefallen. 

Zwei Anträge um Zuweiſungen lagen vor: Bei dem erſten handelte es ſich um die 

Erneuerung eines Fachwerkhauſes aus dem 18. Jahrhundert in Schuttern, für 
die nach warmer Befürwortung durch Herrn Baurat Vögele in Offenburg durch 

einſtimmigen Beſchluß ein Beitrag von 50 M. bewilligt wurde. Der zweite betraf die 
Ausgrabungen auf dem Lützelhard. Herr Gymnaſiumsdirektor Dr. 

Steurer, der erſte Vorſitzende der Lahrer Ortsgruppe, erbat hierfür die Unter⸗ 

ſtützung des Hauptvereins, die dann auch im Betrage von 100 M. einſtimmig beſchloſſen 

wurde. In der Begründung ſeines Antrags legte Herr Gymnaſiumsdirektor Dr. Steurer 
die große geſchichtliche, beſonders auch baugeſchichtliche Bedeutung der Ausgrabungen 
dar, die bereits zur teilweiſen Freilegung einer alten romaniſchen Burganlage von un⸗ 

erwarteter Ausdehnung geführt haben. Skizzen, die er mitgebracht hatte und herum⸗ 
reichte, unterſtützten die überzeugenden Ausführungen. Herr Hauptlehrer Bin der 

betonte, daß die Ergebniſſe der Ausgrabungen geeignet ſeien, Aufſchlüſſe zu geben über 
den geſchichtlichen Hintergrund der Sage von Walter von Geroldseck und Diebold von 

Lützelhard. Herr Oberamtsrichter Freiherr von Glaubitz teilte eine intereſſante, wenig 
bekannte Faſſung der Geroldsecker Sage mit.
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Bei der Wahl wurden die bisherigen Vorſtandsmitglieder wiedergewählt, ebenſo 

die ausſcheidenden Ausſchußmitglieder bei einiger Hinzuwahl. Es ſind dies die Herren: 
Rößler als Vorſitzender, Dr. Batzer als Schriftführer, Siefert als Rechner, Schimpf als 

Bücherwart. Ferner als Ausſchußmitglieder: Dekan Barck, Diersheim; Bürgerſchul⸗ 
vorſtand Diſch, Wolfach; Prof. Hornung, Ettenheim; Dr. Rößler, Baden-Baden; Bürger⸗ 
meiſter Schechter, Achern; Fabr. Zapf, Zell a. H.; Freifrau von Schauenburg, Ober⸗ 
kirch; Amtsgerichtsrat Freiherr von Glaubitz, Bühl; Kunſtmaler Gottwald, Renchen; 
Redakteur Rethwitſch, Lahr; Bürgermeiſter Dr. Grüninger, Bühl; Landrat Engler, Offen⸗ 
burg; Pfarrer Kromer, Diersburg und Landrat Billmaier, Bühl. 

Die nächſtjährige Verſammlung ſoll in Haslach i. K. ſtattfinden. Der Vorſitzende 

dankte für das Vertrauen, das der Leitung durch die Wiederwahl entgegengebracht 

wurde und ſchloß dann die Sitzung. 

Nach Beendigung des geſchäftlichen Teils der Hauptverſammlung begaben ſich die 

Teilnehmer nach dem Realgymnaſium, in deſſen oberen Räumen in einer öffentlichen 
Verſammlung Herr Univerſitätsprofeſſor Pr. Sauer ſüber „Die große Kunſt der Ver⸗ 
gangenheit zwiſchen Rench und Oos mit beſonderer Berückſichtigung der Kloſterkirchen 
von Schwarzach und Allerheiligen“ ſprach. Nach einer Begrüßungsanſprache des Herrn 
Reallehrers Ruſch aus Kehl, der kurz auf die Ziele und die Bedeutung des Hiſtoriſchen 
Vereins für Mittelbaden hinwies, und nach einigen ſchön zu Gehör gebrachten Vor— 
trägen des Bühler Harmonie-Quartetts ergriff Herr Profeſſor DPr. Sauer das Wort 
zu ſeinem Lichtbildervortrag. Einleitend betonte er die außerordentliche Bedeutung der 

Stadt Straßburg als Kulturvermittlerin für das Gebiet zwiſchen Rench und Oos ſeit 
Einführung des Chriſtentums. Wenn in dieſem Gebiet nicht ſo viele Kunſtdenkmäler 
vorhanden ſdien wie in manchen anderen Gegenden, ſo liege das zunächſt an dem Mangel 
großer Dynaſtengeſchlechter daſelbſt, ferner an den verheerenden Kriegsſtürmen, denen 

es im Laufe der Jahrhunderte mehr als jeder andere Landesteil ausgeſetzt war, und end⸗ 

lich an der zerſtörenden Renovationsſucht der neueren Zeit. Daß trotzdem auch dieſe 

Gegend großartige Werke der chriſtlichen Kunſt der Architektur ſowohl als auch der plaſti⸗ 
ſchen Künſte gezeitigt hat, zeigte der Vortrag in ſeinem weiteren Verlauf. In meiſter⸗ 
hafter Darſtellung gab Profeſſor Dr. Sauer einen Abriß der Kulturentwicklung des 
nördlichen Teils der alten Mortenau von der fränkiſchen Zeit bis zum 19. Jahrhundert 

und erläuterte auf dieſem Hintergrunde in Wort und Bild eine große Anzahl herrlicher 
Kunſtdenkmäler von der alten romaniſchen Kloſterkirche in Schwarzach bis zu den Er⸗ 

zeugniſſen der Rokokokunſt des 18. Jahrhunderts, Denkmäler, die teils in monumen⸗ 

talen Bauten oder impoſanten Ruinen vorliegen, teils, ſoweit Werke der Skulptur und der 

Malerei in Frage kommen, in Kirchen und Kapellen, in Baden-Baden, Lichtental, Lauten⸗ 

bach uſw., aufbewahrt ſind. Der überaus lehrreiche und feſſelnde Vortrag wurde von 
der Verſammlung mit großer Aufmerkſamkeit angehört und fand herzlichen Beifall. 

Nach dem Mittageſſen im „Goldenen Sternen“, bei dem Herr Fabrikant Jockerſt, 
Oppenau, auf die Stadt Bühl toaſtete, begaben ſich eine größere Anzahl Teilnehmer 
in Autos nach Schwarzach zur Beſichtigung der berühmten Kloſterkirche, auch Herr Pro⸗ 

feſſor Pr. Sauer, der in dankenswerter Weiſe die Führung übernahm. Leider aber 

konnte man die herrliche Orgel nicht hören, weil an der elektriſchen Leitung gerade ge⸗ 
baut wurde. 

Am 2. Oktober 1926 erlitt unſer Verein einen großen Verluſt durch den Tod des 
Herrn Altſtadtrat Fr. J. Simmler, der bis 1914 unſer Vorſitzender war. Herr Profeſſor 
Dr. Neſer legte im Auftrage des Vorſtandes einen Kranz an ſeinem Grabe nieder.
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Mittwoch, den 16. Februar 1926 verſammelte ſich der Ausſchuß zur Vorbereitung 
der Hauptverſammlung in Haslach. Als Eingang ſprach der Bibliothekar unſeres Vereins, 
Herr Schimpf, einen warmempfundenen Nachruf auf Herrn Simmler. Vor der Tagung 

wurde das „Judenbad“, ein Baudenkmal aus dem 13. Jahrhundert, beſichtigt Y. 
Wegen Verſetzung legte leider ein Ausſchußmitglied ſein Amt nieder: Herr Land⸗ 

rat Pfaff, Bühl, der, mit einer kleinen Unterbrechung während ſeiner beruflichen Tätig⸗ 
keit in Schopfheim, ſeit Beſtehen unſeres Vereins im Ausſchuß war. Vorſtand wie Aus⸗ 
ſchuß verlieren ihn ungern aus ihrer Mitte. 

Achern. Obmann: Anſtaltsavotheker Rechner: Verwaltungsaſſiſtent 
Giesler. Mitgliederzahl: 100. 

Die Mitgliederzahl hat ſich durch Tod und 10 Ueberſchreibung an die Ortsgruppe 
Renchen etwas geſenkt. Doch hat ſie durch Neuanmeldungen faſt den früheren Stand 

wieder erreicht. Am 23. Januar 1927 hatten wir mit dem Verein für das „Deutſchtum 
im Ausland“ einen Vortragsabend, der ſo guten Erfolg hatte, daß er am Tag danach 
in der Illenau wiederholt werden konnte. Die Ortsgruppe beabſichtigt, einige Stein⸗ 

kreuze wieder aufzurichten und zu erneuern. 

Baden⸗Baden. Obmann: Geh. Regierungsrat Dr. Schmitz; Schriftführer und 
Rechner: Oberverwaltungsſekretär Seckler. Mitgliederzahl: 85. 

Wir haben uns von den Verluſten der Inflation erholt und können nun wieder 
unſere Ziele verfolgen, zu denen uns im verfloſſenen Jahre noch die Mittel fehlten. 

Bühl. Obmann: Bäckermeiſter Peter; Schriftführer: Oberlehrer Meyer; Rechner: 
Architekt Müller. Mitgliederzahl: 110. 

Die hieſige Ortsgruppe beſitzt ſchon ſeit einer längeren Reihe von Jahren eine 
anſehnliche Sammlung Altertümer aus der Ortsgeſchichte. Dieſelben waren aber bisher 
der Allgemeinheit nicht zugänglich, da es am nötigen Raum zur Unterbringung der⸗ 
ſelben fehlte. Durch das Entgegenkommen der Direktion der Realſchule wurde uns ein 

Raum zur Verfügung geſtellt, in welchem vorläufig eine überſichtliche Ordnung der 

Gegenſtände vorgenommen werden konnte. Anläßlich der im vorigen Jahr hier getä⸗ 
tigten Hauptverſammlung des Hiſt. Vereins f. Mittelbaden konnte die Sammlung erſt⸗ 

mals der allgemeinen Beſichtigung zugeführt werden. — Bei der im Juli 1926 ſtatt⸗ 
gehabten Hauptverſammlung veranſtaltete die hieſige Ortsgruppe eine Autofahrt nach 

Schwarzach zur Beſichtigung der dortigen Kirche. Faſt ſämliche Beſucher der Hauptver⸗ 
ſammlung beteiligten ſich an dieſem intereſſanten Ausflug. 

Gengenbach. Obmann: Major a. D. v. Nathuſius; Schriftführer und Rechner: 
Gewerbeſchulvorſtand Rupprecht. Mitgliederzahl: 60. 

An dem hiſtoriſchen Feſtzug, veranſtaltet im Jahre 1925 zur 12. Jahrhundertfeier 

von Gengenbach, beteiligte ſich die Ortsgruppe durch Ausgeſtaltung einer Gruppe, der 
ſog. Acherner Abrede vom 21. April 1525, welche durch ihre ſinnreiche Darſtellung viel 

1) Der Schriftleiter beabſichtigte, einige neue Mitteilungen über das Judenbad 
zu geben, doch war der Stoff, der in der Ausſchußſitzung behandelt wurde, zu groß, ſo 

daß man nicht mehr auf das Bad zu ſprechen kam. Es ſoll nächſtes Jahr in einer Arbeit 
„Die Juden in Offenburg“ nachgeholt werden
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Beifall fand. Im Juli 1926 hielt Herr Lehramtsaſſeſſor Dr. Kuner von Offenburg einen 
ſehr intereſſanten Vortrag über die Gerichtsbarkeit in der Reichsſtadt Gengenbach, der 
mit lebhaftem Beifall bedankt wurde. Die Mitgliederzahl ging vom Jahre 1925 bis zum 
Jahre 1926 durch Abmeldungen etwas zurück, erholte ſich aber wieder durch eine ſtatt⸗ 
liche Anzahl von neuen Mitgliedern im Jahre 1926, ſo daß der Stand von früher nicht 

nur wieder erreicht, ſondern ſogar überholt iſt. Der bisherige verdienſtvolle Schrift⸗ 
führer, Herr Zeicheninſpektor Fritz Buchberger, wurde uns durch den Tod entriſſen. 

Seine Geſchäfte, gleichzeitig mit denen des Rechners, beſorgt Herr Gewerbeſchulvorſtand 
O. Rupprecht. 

Orts- und Bezirksgruppe Ettenheim. Obmann: Realgymnaſiumsdirektor O. Stemmler; 
Schriftführer: Profeſſor Dr. A. Ott; Rechner: Sparkaſſenkontrolleur Fr. Allendorf. 
Mitgliederſtand: 72. 

In der Jahresverſammlung für 1926, am 28. Februar, hielt uns Herr Prof. Dr. 

Cartellieri, Archivrat am Generallandesarchiv in Karlsruhe, in entgegenkommendſter 

Weiſe einen dankbar begrüßten Vortrag über das Generallandesarchiv in Karlsruhe, 

ſeine Entſtehung, Einrichtung und Benützungsart. — Ein Beſuch der Ausgrabungs⸗ 
ſtätte auf dem Lützelhard bei Seelbach war mehrmals geplant, wurde aber jeweils durch 
ſchlechtes Wetter vereitelt. 

Haslach i. K. Obmann: Oberpoſtkaſſenrendant a. D. Dr. Kempf; Schriftführer und 
Rechner: Schuhmachermeiſter Holzer. 

Die Ortsgruppe zählte Ende 1926 65 Mitglieder. Ein Mitglied iſt im Laufe des 
vergangenen Jahres ausgetreten. Ende 1924 betrug die Mitgliederzahl 53, ſo daß ein 
Zuwachs von 12 Mitgliedern zu verzeichnen iſt, gewiß ein erfreuliches Ergebnis meiſt 
perſönlicher Werbetätigkeit und Aufklärung. Auf Veranlaſſung des Präſes des Geſellen⸗ 

vereins, Herrn Kaplan Hugle, hielt Dr. Kempf im Dezember 1926 im Saale der Bahn⸗ 
hofswirtſchaft einen Lichtbildervortrag über Haslach und Heinrich Hansjakob. Der Beſuch 
war ſo ſtark, daß viele keinen Platz mehr fanden. In mehreren Aufſätzen Dr. Kempfs, 
die in verſchiedenen Zeitungen in den 2 Jahren erſchienen ſind, iſt der hiſtoriſche Sinn 
für das Kinzigtal und Haslach neu geweckt worden. 

Der Denkmalspflege wurde beſondere Aufmerkſamkeit zugewendet. Alte umge⸗ 
ſtürzte Bildſtöckchen wurden zum Teil in Stand geſetzt und neu aufgeſtellt. Eine gründ⸗ 
liche Wiederherſtellung und Erweiterung erfuhr in Verbindung mit dem Verſchönerungs⸗ 
verein, der Ortsgruppe des Schwarzwaldvereins und der Stadtverwaltung, die in jeder 
Hinſicht ſtets entgegenkommend iſt, der althiſtoriſche Ort „Heiliger Brunnen“ im Has⸗ 
lacher Stadtwald, Gewann „Urwald“ (Einſiedelei). 

Es iſt gelungen, den verſchollenen Platz, wo früher die Burg der Freiherren von 
Waldſtein im hinteren Fiſcherbach ſtand, wieder aufzufinden. Heute iſt hoher Wald dar⸗ 

über gewachſen; es iſt aber beabſichtigt, Ausgrabungsverſuche zu machen. 

Den Bemühungen des Konſervators des Haslacher Heimatmuſeums, Herrn Wilhelm 
Engelberg, iſt es zu verdanken, daß dem Muſeum zahlreiche, zum Teil wertvolle und 
für die Heimatkunde wichtige Neuerwerbungen zugeführt werden konnten. 

Leider ſind die äume für das Muſeum in der Sakriſtei und im Gebetſaal der alten 
Kapuzinerkirche viel zu klein. Die Stadtverwaltung erkennt die Not an; aber augenblicklich 

kann an eine Aenderung nicht gedacht werden. 
Erfreulich iſt, daß der Beſuch der durchaus eigenartigen Sammlung von Jahr zu 

Jahr zunimmt, woran ſich beſonders Auswärtige beteiligen.
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Hornberg. Obmann vakant. Mitgliederzahl: 37. 
Die Ortsgruppe wurde anläßlich der Hauptverſammlung unſeres Vereins im Auguſt 

1925 gegründet. Eine konſtituierende Verſammlung der Ortsgruppe hat aber noch nicht 

ſtattgefunden. Die Leitung und die Geſchäftsführung liegt vorläufig in den Händen 

des Herrn Oberlehrer Heck. Die Tätigkeit der Gruppe erſtreckt ſich in der Hauptſache auf 

die Sammlung und Verarbeitung der Hornberger Heimatgeſchichte in Verbindung mit 
der Heimatgeſchichte der Umgegend. Kleinere Arbeiten wurden gelegentlich in der Lokal⸗ 
preſſe veröffentlicht. 

Kehl — Hanauerland. Obmann: Stadtpfarrer Stengel, Schriftführer: Druckerei⸗ 
beſitzer Eckmann, Rechner: Reallehrer Ruſch. Mitgliederzahl: 173. 

Nachdem der Heimattag am 27. September 1925 den Bewohnern des Hanauer 

Landes Bilder ihrer völkiſchen Eigenart und des Gewerbefleißes von früher Zeit bis heute 

vor Augen führte und der impoſante Feſtzug ein Hanauer Familienfeſt großen Stiles 

darſtellte, ſollte in der Ha nauer He rbſtwoche im Oktober 1926 ein Ausſchnitt 

aus der Kehler Geſchichte geboten werden. Trotz der vielen Veranſtaltungen der Woche 
war dieſer „Heimatabend“ ſo ſtark beſucht (1500 Perſonen), daß er am nächſten Abend 

wiederholt werden mußte. Die Bühne war in ein Zimmer eines wohlhabenden Hanauer 
Hauſes verwandelt. Und nun wurde in der Form eines einaktigen Schau- und Singſpiels 

der Verlauf einer Spinnſtube vorgeführt; die gedankliche Verbindung geſchieht durch die 

Verlobten Hans und Bärbel, die Handlung wird durch 12 Hanauer Maidle und 12 Hanauer 
Burſchen dargeſtellt. Zwiſchen Liebesſpiel, Tanz und Geſang erzählt der Großvater vonalte 
Zite“: von der Maria Antoinette, von der großen Schlacht 1796, von Napoleon und dem alten 

Kehl, von Weinbrenner, Tulla und Vierordt, von der Erbauung des neuen Kehl, und 

als gerade die Nachricht vom Tode des Prälaten Hebels durch einen Kutſcher der alten 
Poſt — das Stück ſpielt 1826 — gebracht wird, wiſſen alle Hanauer, alte und junge, 

von Joh. Peter Hebel zu berichten. Das Heimatſtück, das von Herrn Reallehrer O. Ruſch 
bearbeitet und eingeübt worden war, wurde mit Begeiſterung aufgenommen. Da lag 
eine warme, behagliche Stimmung über all den Zuhörern, die ſich durch die Geſchicke 
der Väter, durch die zur Schau und Gehör gebrachten Gebräuche und Lieder enger ver⸗ 
bunden fühlten. — Schwer iſt's in Orten, die eine ſo geringe alteingeſeſſene Bevölkerung 
wie Kehl haben, den Sinn für die geſchichtlichen Ueberlieferungen wachzuhalten; Auf⸗ 
führungen, wie die beſprochene, werden aber zweifellos ihre Früchte zeitigen und zur 
Weckung der Heimatliebe beitragen. 

Am 23. September 1926 hielt zum Gedächtnis des 100jährigen Todetages von 
Johann Peter Hebel Herr Dr. Vortiſch, Anſtaltsarzt in Kork, im Kehler Rathaus⸗ 
ſaal einen ſehr intereſſanten Vortrag über den alemanniſchen Dichter, der großen An⸗ 

klang bei dem zahlreich erſchienenen Publikum fand. 

Vorbericht über die Grabungen. 

Im Jahre 1926 leitete die Ortsgruppe mehrere Grabungen, die einem 
Zfachen Zweck dienen ſollten: Feſtlegung des Römerwegs (Hundsfeld⸗Kinzigbrücke), 

Unterſuchung der Lage des Schloſſes Burneck, Beſtimmung der nördlichen Umfaſſungs⸗ 
mauer der Vauban'ſchen Feſtung. Während faſt in allen Städten und Dörfern der 

Ortenau eine ganze Reihe Denkmäler früherer Jahrhunderte vorhanden ſind, befinden 
ſich in Kehl nur noch 3 kleine Häuſer (Schulſtraße), die noch aus dem 17. Jahrhundert 
ſtammen. Kein Stein blieb ſonſt nach 1814 auf dem andern. Die Kehler Vergangen⸗
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heit kann nur durch koſtſpielige Grabungen, durch langwieriges, mühſamſtes Quellen⸗ 

ſtudium erſchloſſen werden. — Die Gelehrten Schumacher und Frabrieius nehmen an, 
daß in der Nähe der heutigen Rheinbrücke ein Kaſtell ſtand und von dem Platze des 

heutigen Bahnhofs aus die Straßen nach Norden (Baden) und nach Süden ſich er⸗ 

ſtreckten. Trotz eingehender Unterſuchungen konnte keine Spur einer römiſchen Siede⸗ 

lung bis jetzt am Kehler Bahnhofsplatz aufgefunden werden (4 Grabungen 4 mtief 

in den Jahren 1912, 1922, 1923, 1924). Dagegen gelang es dieſes Jahr, an 3 ver⸗ 

ſchiedenen Stellen der alten Riedſtraße (vom 16. Jahrhundert an Goldſcheuerſtraße 
genannt) in 2m Tiefe Kies aufgeſchüttet zu finden, dann in etwa 1 m Tiefe quer über 

den etwa 4 m rbreiten „Hochweg“ ſtarke Holzwellen feſtzuſtellen, auf denen wiederum 
eine ſehr feſte etwa 30—40 em ſtarke Kiesſchicht lagerte. Darüber lag dann etwa 20 em 
Humus, worauf der moderne Feldwegbelag bis zur Oberfläche folgte. Am Rande 
der Stadt war eine Unterſuchung noch nicht möglich; die gleiche Art der Straßenbe— 
feſtigung wurde durch kleinere private Grabungen in Verbindung mit den Kanali⸗ 

ſationsarbeiten etwa 100 m vor der heutigen Kinzigbrücke feſtgeſtellt, ſo daß man zu 
der Annahme gelangt, daß von Hundsfeld aus — ohne Kehl zu berühren — die Römer⸗ 
ſtraße über die Kinzigbrücke nach Baden-Baden führte. Im Hundsfelder Gewann 
konnte die Straße nur an einer Stelle nachgewieſen werden. Die vielen Veränderungen 
in den Kiesſchichten erſchweren ſehr die Unterſuchungen. — Andere Grabungen, die 
die Ortsgruppe ausführte, bezogen ſich auf die Feſtſtellung der Lage des Schloſſes Bur⸗ 
neck. Pläne vom 15. Jahrhundert weiſen auf eine befeſtigte Anlage an der heutigen 

Vorſchußbank hin. In einer Tiefe von 1½ m wurden Mauern von einer Breite von 
2 m vorgefunden; die Steine waren aber offenbar durch das Zurücktreten des Grund⸗ 
waſſers ſo weich geworden, daß ſie in der Hand zerbröckelten. Die Form des aufgefun⸗ 

denen Gemäuers weiſt auf den Eingang eines burgähnlichen Platzes hin. Verſchiedene, 

mit großer Fertigkeit behauene Steine wurden auf der andern Seite der Karlsruher 

Straße vorgefunden (2 mtief). — Endlich wurde durch eine Grabung der Verlauf 

der nördlichen Feſtungsmauer des Vauban'ſchen Feſtungswerkes im Garten des Herrn 

Schillinger feſtgeſtellt. Die Grabungen werden mit den Mitteln der hieſigen Orts⸗ 

gruppe im Jahre 1927 fortgeſetzt werden. Otto Ruſch. 

Lahr. Obmann: Gymnaſiumsdirektor Dr. Steurer; Schriftführer: Hauptlehrer 
Binder; Rechner: Architekt Meurer. Mitgliederzahl: 110. 

Das Jahr 1925 brachte die Löſung einer Angelegenheit, die unſere Ortsgruppe ſchon 
jahrelang beſchäftigte. Es handelte ſich hierbei um die Neuaufſtellung der kunſtgeſchichtlich 
wertvollen Grabſteine bei der Stiftskirche. Daß die Stadtverwaltung ſich der Sache an⸗ 

genommen und zu einem recht befriedigenden Ende geführt hat, verpflichtet uns ihr 
gegenüber zu aufrichtigem Dank. Die Ortsgruppe beteiligte ſich an den Ausgrabungen 

auf dem Lützelhard durch einen Zuſchuß von 50 M. Auf unſere Anregung hin ſpendete 

auch die Stadt einen namhaften Beitrag. Die geplante Beſichtigung der Ruine, die 
gemeinſam mit der Ortsgruppe Ettenheim ſtattfinden ſollte, mußte wegen ungünſtiger 
Witterung leider verſchoben werden und kam dann nicht mehr zur Ausführung. Jedoch 

überzeugten ſich ſowohl die Herren des Vorſtandes als auch einzelne Mitglieder an Ort 
und Stelle vom Stande der Ausgrabungen. In einer Eingabe vom 15. Oktober 1926 

ſetzte ſich die Ortsgruppe dringend für den Schutz der durch Verkauf an mehrere Privat⸗ 
leute gefährdeten künſtleriſch und ortsgeſchichtlich wertvollen Lotzbeck'ſchen Gebäude in der 

Kaiſerſtraße ein. Durch ortspolizeiliche Vorſchrift vom 8. November 1926 wurde unſerem
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Erſuchen ſtattgegeben und Veränderungen an der betreffenden Häuſergruppe nur in⸗ 
ſoweit zugelaſſen, als das architektoniſche Bild dieſer Gebäude und Bauteile ſowie ihrer 
Gruppierung nicht ungünſtig beeinträchtigt wird. 

Am 13. Oktober 1925 hielt Herr Univerſitätsprofeſſor Dr. Götze, Freiburg (üetzt in 
Gießen), einen Vortrag über „Die badiſchen Mundarten und ihre Aufzeichnung“, wobei 

er in überaus intereſſanter Weiſe ſich über das Badiſche Wörterbuch und deſſen Ent⸗ 
ſtehung verbreitete. Die letzte Mitgliederverſammlung fand am 25. Februar 1926 ſtatt. 
In dieſer legte Pfarrer Ludwig infolge Verſetzung von Dinglingen nach Sulz das Schrift⸗ 
führeramt nieder, welches Hauptlehrer Binder, Lahr, übernahm. 

Oberkirch. Obmann und Schriftführer: vakant; Rechner: Drogiſt Pariſel. Mitglieder⸗ 
zahl: 80. 

Die Stelle des Obmanns und Schriftführers unſerer Ortsgruppe iſt noch nicht 

neu beſetzt, dies ſoll in der Hauptverſammlung geregelt werden. 

Unſere Ortsgruppe war an unſerem Heimatfeſt: 600jähriges Jubiläum der Stadt 
Oberkirch am 18., 19. und 20. September 1926 hervorragend beteiligt. Das Ausſchuß⸗ 
mitglied des Hauptvereins, Bürgermeiſter Fellhauer, war der Vater des Gedankens, 
unſere Mitglieder Prof. Kretz und Lehramtsaſſeſſor Dr. Probſt gaben die Feſtſchrift 
heraus unter Mitarbeit von Freifrau v. Schauenburg und cand. theol. Welle. Dr. Jörg, 

Freiherr von Schauenburg verfaßte das Feſtſpiel, einzelne Mitglieder ſtellten Gruppen 

und Wagen des Feſtzugs, ſo Frau von Schauenburg 2 Wagen mit der Burg Schauen⸗ 

burg. Unſer Rechner Pariſel war bei den vorbereitenden Sitzungen. Das Feſt (Fackelzug, 
Feſtbankett, Feſtzug zur Kirche, feierliches Pontifikalamt, Feſtakt, Feſtſpiel, Feſtzug, 
Obſtſchau) hatte einen vollen Erfolg, ideell: Förderung des Heimatgedankens und des 
geſchichtlichen Sinnes; finanziell: das Feſt trug ſich ſelbſt ohne Defizit. 

Den Höhepunkt der Jubiläumsfeier bildete das Feſtſpiel vor dem zur vortrefflichen 

Naturbühne verwandelten Schulgebäude; die Aufführung ſtand unter der Leitung des 

Intendanten der württembergiſchen Volksbühne Hans Herbert Michels. Drei— 
hundert Perſonen wirkten an dem gemütstiefen, lebendig verfaßten, eindrucksvollen und 
farbenfrohen Stück mit, das zu glänzender, nicht zu überbietender Darſtellung und Wir⸗ 

kung kam. In ſechs prächtigen, zum Teil tiefergreifenden Bildern entrollte ſich die Ge⸗ 
ſchichte der vom Biſchof von Straßburg geförderten Stadtrechtbeleihung durch die freie 

Stadt Offenburg. Sie erfolgte an Pfingſten 1326 und war der Inhalt des erſten Bildes. 
Das zweite Bild zeigte die Not des Bauernkrieges. Dann ſah man das Ende des 30jährigen 
Krieges 1648, dann die Raubzüge der Franzoſen 1689 und ſchließlich ein Bild von 1870. 

All dieſe Bilder entſtammen dem Einfall eines Puppenſpielers, der ſie einem Polizei⸗ 
diener vorführt. Die Aufführung war hervorragend und wirkungsvoll wie auf der beſten 

Bühne. Es war ein überaus packender Augenblick, als beim Schlußbild die Mitſpielenden 

und die Tauſende von Zuſchauern das Deutſchlandlied gemeinſam ſangen. Jubelnder 

Dank lohnte die Darſteller und den Verfaſſer des Stücks. 

Die Spieler nahmen nach Schluß der Aufführung an einem großartigen Feſtzug teil, 
durch den noch einmal die feſtlich geſchmückte Stadt geehrt und verherrlicht wurde. Daran 
beteiligten ſich die Muſikkapellen von Oberkirch, Bühl, Griesbach, Stadelhofen, Peterstal, 

Nußbach, Oppenau, Waldulm, Zuſenhofen und Tiergarten. Es war ein langer, abwechflungs⸗ 

reicher Zug, der einen köſtlichen Anblick bot. Voraus ritten Herolde und Kavallerie, gefolgt 

von Mädchen von Oberkirch. Dann kam der Ratswagen von 1326, umgeben von Stadtknech⸗ 

ten. Stolz ritt Biſchof Berthold II. mit Gefolge und Rittern einher, dahinter drängten ſich
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die aufrühreriſchen Bauern von 1525. Die Schweden aus dem 30jährigen Krieg führten 
einen Beutewagen mit. Melac und Teras folgten; Friedenskünderinnen zerriſſen darauf 
die trüben Erinnerungen, Bürger und Bürgerinnen zeugten in ſchönen Trachten wieder 
von Glück und Zufriedenheit. Dieſen ſchloſſen ſich die Hand werkerzünfte an, 

die vollzählig ſich beteiligten und z. T. ausgezeichnet gelungene Wagen zuſammengeſtellt 
hatten. Ueberaus ſtattlich wirkte die Peterstaler Bürgermiliz. Darauf folgten Erntewagen, 
Spiel⸗ und Spinnſtuben, eine Bauernhochzeit, Trachtengruppen und ſchließlich Rad⸗ 

fahrer, die aus den Ortſchaften der Umgegend ſich zuſammengefunden hatten. 
Am Abend gab die Beleuchtung der Schauenburg dem hochgeſtimm⸗ 

ten Feſttag einen großartigen Abſchluß. 
Mit einem allgemeinen Volksfeſt, bei welchem die Kinder auf ihre Koſten 

kamen, fand am Montag die Jubiläumsfeier ihr Ende. 

Offenburg. Obmann: vakant; Rechner und Schriftführer: Fabrikant Clauß. Mit⸗ 
gliederzahl: 245. 

Die Ortsgruppe erlitt den Verluſt ihres Obmannes durch den Tod des Herrn Simm⸗ 
ler am 2. Oktober 1926; eine Hauptverſammlung, in der die Erſatzwahl vorgenommen 
wird, fand noch nicht ſtatt. 

Die Ortsgruppe gab die Veranlaſſung zu der Ausſtellung: „Grimmelshauſen und 
die Ortenau“ (vgl. „Ortenau“ 13 Vff.) und beteiligte ſich an den Vorträgen der Volks⸗ 
hochſchule. Zu einem Ausflug auf den Lützelhard mit den Ortsgruppen Ettenheim und 
Lahr kam es wegen des ſchlechten Wetters nicht, dagegen konnte das „Judenbad“, das 
im Privatbeſitz iſt, vom Ausſchuß des Hauptvereins und einigen geladenen Gäſten be⸗ 
ſichtigt werden. Herr Dipl.-Kaufmann Schimpf hatte dankenswerter Weiſe die Führung 
übernommen. Ein Wegkreuz nach Rammersweier wurde durch Vermittlung der Orts⸗ 
gruppe aufgerichtet, auch, wie immer, Korveſpondenzen für Erhaltung von Grab⸗ 
denkmälern, Straßen⸗Benennungen und Erläuterungen uſw. gepflogen. 

Oppenau. Obmann: Hauptlehrer Fr. Röſch; Schriftführer: Ratſchreiber Joſ. Börſig; 
Rechner: Oberlehrer a. D. Frz. X. Trübi. Mitgliederzahl: 116. 

Unſere Ortsgruppe hat den Verluſt zweier Gründungsmitglieder durch Tod zu 
beklagen. Es ſind dies die Herren Landgerichtspräſident Freiherr von Babo und Stadt⸗ 
pfarrer Franz Hoferer. Die Ortsgruppe wird ihnen ein dankbares Andenken bewahren. 
Die Ortsgruppe beteiligte ſich an allen Veranſtaltungen des Hauptvereins der letzten 
2 Jahre. Herr Diakon Karl Sachs aus Offenburg hat in dankenswerter Weiſe unſerer 

Ortsgruppe geholfen, ihren geſchichtlichen Boden zu beackern, indem er 1925 einen inter⸗ 

eſſanten Beitrag über das Schichal des Kloſters Allerheiligen in unſerer Zeitſchrift ver⸗ 
öffentlichte, der dieſes Jahr zu Ende geführt wird. Die Ortsgruppe beteiligte ſich an dem 
Heimattag Oberkirch anläßlich des 600jährigen Jubiläums dieſer Stadt, beſonders am 

Feſtzuge. 

Raſtatt. Obmann: Profeſſor Krämer; Schriftführer und Rechner: Hauptlehrer Ott. 
Wegen Verſetzung nach Freiburg legte Herr Profeſſor Dr. Großkinsky ſein Amt als 

Obmann nieder, das Herr Profeſſor Krämer übernahm. Die Ortsgruppe wird demnächſt 
mit einem neuen, feſten Programm an ihre Mitglieder herantreten. 

Renchen. Obmann: Kunſtmaler Gottwald; Schriftführer und Rechner: Poſtmeiſter 

Sieber. Mitgliederzahl: 38.



Chronik. XV 

Für die kleine Stadtgemeinde Renchen iſt die Mitgliederzahl von 38 eine ſehr er⸗ 

hebliche Ziffer, wenn man in Betracht zieht, daß es immer die gleichen Leute ſind, die 

mit finanziellen Opfern die gemeinnützigen Vereine unterſtützen. 

Unſere Ortsgruppe hat im Verein mit der Bad. Heimat einen Dichterabend im 
Jahre 1925 veranſtaltet, wozu Herr A. Ganther gewonnen wurde. Die Veranſtaltung 
war ſehr gut beſucht. 4 

Schiltach. Obmann: Pfarrer Meyer; Rechner: Frau Beh. Mitgliederzahl: 52. 
Im Sommer 1925 fand anläßlich der Gewerbeausſtellung ein Feſtzug ſtatt, an dem 

die Vertreter der alten Handwerkerzünfte in ihren hiſtoriſchen Trachten ſich beteiligten. 
„Die letzte Fahrt“ der alten Flößer auf der Schiltach führte in die Zeit zurück, da dieſe 
wetterfeſten Männer ihr oft gefährliches Gewerbe ausübten. Tauſende von Zuſchauern 

zollten den Wackeren für das Gelingen der letzten Fahrt herzlichen Beifall und Dank. 

Die beiden Herren Friedrich Bühler und Hauptlehrer Beil haben in mühevoller, 
dankenswerter Arbeit das ſtädtiſche Muſeum geordnet. Ein langgehegter Wunſch iſt damit 
erfüllt. Das Muſeum ſoll nun der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Es wurde 

das Material zu einer Orts- und Pfarreigeſchichte weiter geſammelt und auch zum Teil 
im „Grenzer“ veröffentlicht. 

Triberg. Obmann: Ratſchreiber Schüßler. Mitgliederzahl: 73. 
Der Mitgliederſtand iſt von 49 i. J. 1921 und 55 i. J. 1924 auf 72 geſtiegen. Mit⸗ 

gewirkt zu dieſer erfreulichen Zunahme haben nicht zuletzt die in den beiden letzten Jahren 

erſchienenen, die örtliche Heimatgeſchichte berührenden Aufſätze aus der Feder des Vor⸗ 
ſitzenden der hieſigen Ortsgruppe, die das Intereſſe für die Ortenau weckten. Anläßlich 
des 100jährigen Erinnerungstages des großen Triberger Stadtbrandes am 1. Juli 1826 

fand hier eine Gedenkfeier ſtatt, zu der der Vorſitzende der Ortsgruppe im Auftrag des 
Gemeinderats eine auf Koſten der Stadtgemeinde in Buchform herausgegebene Brand⸗ 
chronik verfaßte, welche jeder einheimiſchen Familie unentgeltlich abgegeben wurde. 
Im übrigen beſchränkte ſich die Tätigkeit der Ortsgruppe auf Fortſetzung der lokalen 

Forſchungen. 

Wolfach. Obmann: Glasmaler Georg Straub. Mitgliederzahl: 44. 
In den verfloſſenen zwei Jahren wurden mehrere Vorträge über „Vergangene 

Tage Wolfachs“ und „Schul- und Kirchenweſen Wolfachs“ von Herrn Bürgerſchulvor⸗ 
ſtand Diſch gehalten. Auch wurden 4 Vereinschroniken verfaßt. 

Zell a. H. Obmann: Ratſchreiber Fiſcher. Mitgliederzahl: 46. 

Im verfloſſenen Jahr haben wir keine Vorträge und Veranſtaltungen gehabt. Die 

Ortsgruppe wird ſich nach wie vor die Pflege der Grabſteine der alten Zeller Familien 

angelegen ſein laſſen und auch den Gemeinderat erſuchen, finanziell ſich daran zu beteiligen. 

Offenburg, den 11. März 1927. Der Schriftführer: 

Batzer.



12. Rechenſchaftsbericht 
vom.1. Januar bis 31. Dezember 1926. 

Einnahmen. 

1. Kaſſenbeſtand vom 31. Dezember 1925 
2. Beitrag von Mitgliedern des Hauptvereins. 

3. Beitragsanteil der Ortsgruppe Achern 

E
E
 

„ „ 7. B.⸗Baden 

„ „ „ Bühl 
„ „ Ettenheim 
1 „ ＋5 Gengenbach 
55 25 75 Haslach i. K. 
1 0 Hornberg 
„ „ 1 Kehl 
„ „ 1 Cahr 

0 1 5 Oberkirch 
7 55 7 Offenburg 

„ „. „5 Oppenau 
„ „ Raſtatt 
75 4 5 Renchen 

„. 5 175 Schiltach 
15 5 A5 Triberg 

55 97 Wolfach 

„ „ 8 Zell a. H. 

Ausgaben. 

Aufwand für „Die Ortenau“ 

. Verwaltungskoſten 

. Vorträge; Ausgrabungen 

Mobilien 
Zuweiſung für 82 Betriebsfond 

Abſchluß. 

Die Einnahmen betragen 

Die Ausgaben betragen 

Offenburg, 31. Dezember 1926. 
Wilhelmſtr. 4. 

RiR. 194.25 
141.— 
190.50 
17* P— 
78.50 
99.25 
59.25 

274.50 
171.30 
33 

659.50 
183.— 
57.75 
59.25 
8².v50 

116.25 
69.75 
84.75 

Zuwendung des Badiſchen Miniſteriums des Kultus 39 Unterrichts 
„Stiftungen 

. Erlös aus verkauften Vekeinszelſchriften 

RM. 92.59 
„ 1033.89 

„223.30 
„ 300.— 
„ N.5.— 
„ 470.58 

RM. 4895.36 

RM. 3619.18 
„ 549.77 
„ 105.20 

320 

RM. 4797.15 

RM. 4895.36 
„ 4797.15 

Somit Kaſſeneſt RM. 98.21 

Der Rechner: 
Adolf Siefert.
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Hboller Bogen. Die Sonderab 

Aelnnen Ds und Wedbes 

3389 Hiſioriſche Veſeln üt Willelbaden hal den Zweck, die Geſchichte 
und Altertumsdenkmäler ittelbadens zu pflegen und dadurch zut Weckung 
und Förderung der Heimatliebe beizutragen. Er gibt ein Vereinsblatt, die 

reich illuſtrierte Zeilſchrift „Die Oxtenau“, heraus, unternimmt Ausgrabungen, 
ſammelt die für das Vereinsgebiet wichti, den Werke der Literatur, erſtrebt 

die S a und Wiederherſlellung gefährdeter Kunſt⸗ und Aitertüums⸗ 
5259 — und veranſtaltet Beſprechungen, Vorträge und Ausflüge ſeiner 

iglieder. 
Neben dem Hauptverein beſtehen 18 Ortsgruppen; ſiehe darüber Seil 

1. dieſes Heſtes. 
Der jährliche Vereinsbeitrag eines Milgliedes, einerlei, ob es dem 

Hauptverein oder einer Orksgruppe angehört, belrägt en⸗ 
. mindeſtens ReN. 2.50, Köfpetſchaftsmilgliede: M. 5.—. 

ie Vereinszeilſchrift „Die Orienau⸗ wird den Milgliedern Roſtenlos zu⸗ 
geſtellt. Freiwillige höhere ſind erwünſcht. 

Die große Zahl der Wit, ꝗ und ihr —.— Wa chſen — jetzt übet 
2000 — beweiſt, daß der Vereln in ſeinen kebungen, einem Be ürfnis 
der Heimalfreunde entſpricht. 
— 959 nehmen gerne der Hauptverein (Sitz Oſſenburg) oder die 

einzelnen Vertrauensleute der Ortsgruppen enkgegen. Neu eingelretene 
10 lieder können die noch vorhandenen alten Hefte (Siehe 

Seils 3 des Umſchlages.) 
Der Jahresbeitrag der Mitglieder der Ortsgruppen iſt an die 3 

der Orisgruppen, der der Milglieder des Hauplvereins an Agallben. 
kRonto Karlsrühe 6057, Hiſtoriſcher Verein für 
Offenburg, zu überweiſen 

Witglieder, die „Die Ortenau“ 1 belchaltlen wünfe en, 
Können ſle bei — Rechner, herrn A01 ann Adolf Aeler⸗ Offenburg, 

Wilhelmſlt. 4 geden Erſab 8 orios Agetchere 3 

Belne fülr unſer Sabebuch 13 25 Otlenau- d an den —.— Profeſor 
Dr. Batzer, Offend tt. 68 ſten: es werden nur ſinalbe e in 55 5 

ſer zür Laſl 
ſalt und Corm der Arbeilen ſind die Verſaſſer weſe orllich. 

. e ick aus der „Ortenau“ iſt nur mit Genehmigun leitun allel. 
UGng beträgt für und 3 2 Nl.26 199 35 

ſen de Sre 752 33 n obr. n ode⸗ — 
—— 'oſten Herſ ing einer 'ahme oder Zeichnun el. N 
Die 95 2 — — der Wrcrnonnen Arbeilen und 12 W e behält 

fich die Schri ing vor. 
1 235 Wacbeſte beiter 21 bon ſeinem Bellrag — gröhere Arbeilen 10. Miszellen 5, 

1—— Bllcherbeſprechungen 8 Sonderabzütge frei. lere Sonderabzüge, 51 eſp 23 
IAUA der Korrektür Werden mit 1185 

für den Oruckbogen 8 Jeder Teil eines Druckbogens und der 90 J0 W 6ah a 
derahdrücke den Verfafferd erſt am Tage der ſusgabe des 

det Vorfland und Ausſchutz 
8. A. Profeſſor Dr. Batzer, 

Srrnlune 3 i. Bd., Wlkahe, 880. 
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Feldmarſchall Johannes Blaſius 
Columbanus von Bender“. 

Von Joh. Karl Kempf. 

Im Laufe der Zeit verblaſſen nicht nur die Farben der Gemälde, 

ſondern auch die Namen hervorragender Perſönlichkeiten. Dies trifft auch 
bei unſerm Landsmanne, dem Gengenbacher Sohne, dem einſtigen öſter⸗ 
reichiſchen Feldmarſchall von Bender zu. 

Es ſoll unſere Aufgabe ſein, den faſt ganz vergeſſenen bedeutenden 

Mann, der als großer Held und Heerführer im 18. Jahrhundert ſechs und 
einhalb Jahrzehnte hindurch Vortreffliches leiſtete, dem Volke wieder in 
Erinnerung zu bringen. 

Johannes Blaſius Columbanus von Bender iſt am 14. November 
1713 in der damaligen Reichsſtadt Gengenbach im Kinzigtale geboren. 

Die Bender gehörten zu den alteingeſeſſenen Geſchlechtern des kleinen 

Städtchens. Die Großeltern des Columbanus, wie ſein Rufname lautete, 
waren: Johann Chriſtoph von Bender, Proaktor und Schultheiß zu 
Gengenbach, geboren den 6. April 1645, geſtorben den 30. Juli 1704; 
vermählt mit Anna Maria v. Hiller. 

Benutzte Quellen: Geſchichte des K. K. Inf.-Regts. Nr. 41 von J. Formanek, 
Czernowitz 1886, 2 Bde., 1. Bd. 1701—1806. — Biographiſches Lexikon des Kaiſertums 
Oeſterreich von Dr. Conſtant v. Wurzbach, Wien 1856, S. 263/264.— Allgem. Enzyklo⸗ 
pädie der Wiſſenſchaften und Kunſt, Leipzig 1822, I. Sekt. 8. Tl. S. 477. — Oeſterr. 
National⸗Enzyklopädie von Gräffern und Czikaun, Wien 1835, 6 Bde., 1. Bd. 254.— 

Oeſterr. Mil. Konv.⸗Lex. von Hirtenfeld und Dr. Meynert, Wien 1851, 1. Bd. S. 358. 

— Allgem. deutſche Biographie, Leipzig 1875, Bd. 2, S. 320/321. 

Mitteilungen der Baroneſſe von Löwenberg, k. k. Ehrenſtiftsdame in Gengenbach. — 

Auszug aus dem Geburtsregiſter der kath. Pfarrgemeinde Gengenbach, mitgeteilt von 

Herrn Stadtpfarrer Bloeder. — Frau Baronin von Löwenberg und Herrn Stadtpfarrer 

Bloeder ſpreche ich für ihre freundlichen Bemühungen meinen verbindlichſten Dank 
aus. 

Die Ortenau. 1



Aus dieſer Ehe gingen folgende Kinder hervor: 
1. Franz Blaſius, zuletzt Reichsprälat und Fürſtabt des Benediktiner⸗ 

ſtifts St. Blaſien, bevollmächtigter Geſandter in der Schweiz, geboren zu 

Gengenbach den 5. Oktober 1670, geſtorben 15. Januar 1717. 
2. Johann Kaſpar, zuletzt Schultheiß der Ortenau, Vize— 

rationarius und Senator der Reichsſtadt Gengenbach, geſtorben 15. Oktober 

1721. .„ 

3. Johann, ſpäterer Reichsſchultheiß, geboren zu Gengenbach den 
10.April 1686, geſtorben 15. Mai 1761, vermählt mit Maria Anna v.Jüngling. 

Die Ehe des Jo⸗ 
hann Kaſpar war mit 

10 Kindern geſegnet. 
1. Philipp Jakob, 2. 

Maria Anna, 3. Jo⸗ 
ſeph, 4. Anna Maria 
Margarete, vermählt 
mit einem v. Dornblüt; 

5. Johann Joachim, 

6. Johann Bla⸗ 

ſius Columban, 

der nachmalige Feld⸗ 

marſchall; 7. Johann, 
Abt des Kloſters Schut⸗ 
tern, geb. 1715; (8. 
Franz Friedrich, geb. 

1717, geſtorben 22. Mai 
1766, zuletzt Zwölfer 

des Rats von Gengen⸗ 

bach, vermählt mit 

Genovefa Haas; 9. Joa⸗ 

chim, 10. Maria Anna 
Thereſe Poſthumia. 

Joachim (9) hatte einen Sohn, Johann Evangeliſt, geboren zu Frei⸗ 
burg (Breisgau) den 12. Februar 1741, zuletzt Kaiſerlich Königlicher 

Oeſterreichiſcher Feldmarſchalleutnant, geſtorben im Bad Griesbach 
26. Juli 1818, 77 Jahre alt und beſtattet zu Gengenbach den 28. Juli 1818. 

Deſſen Neffe und Adoptivſohn Franz von Froſchbender, Bruder der 

Mutter der jetzt noch in Gengenbach lebenden Witwe des K. K. Oeſter⸗ 
reichiſchen Rittmeiſters Freiherrn von Löwenberg, geb. zu Olmütz 1807, 
geſtorben 1858, ſetzte ſeinem Onkel das ſchöne eindrucksvolle Grabdenkmal 
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auf dem Friedhof in Gengenbach. In direkter Abſtammung derer v. Bender 

leben außer der Witwe des Freiherrn von Löwenberg, Emilie, geb. Freiin 

v. Seldeneck, geb. 1835 zu Gengenbach, noch deren Sohn und Tochter 
in dem 1617 erbauten Stammhauſe in Gengenbach. — 

Gengenbach, die alte Reichsſtadt und Benediktinerabtei hat viel Alter⸗ 
tümliches bewahrt. Es iſt ein Städtchen ſo reizend, ſo traumverloren wie 

kaum ein anderes im badiſchen Lande. Wir ſehen noch die alten Stadttore, 

zu einem großen Teile die Stadtmauern, alte Fachwerk- und Patrizier⸗ 
häuſer, die frühere Abtei mit den Reſten ihrer Befeſtigung. Das Kloſter 
war jahrhundertelang das Licht, von dem Kunſt, Wiſſenſchaft und Handwerk 

ausgingen. Die jetzigen Kloſtergebäude ſtammen aus dem 18. Jahrhundert. 

Welterſchütternde Dinge haben ſich in dem Reichsſtädtchen Gengen⸗ 
bach nicht abgeſpielt, immerhin aber tritt uns in den Geſchichtsblättern 

ein Stück treuer deutſcher Begebenheiten entgegen, Ereigniſſe, wie ſie 

in einem abgeſchloſſenen kleinen Gebiete im Laufe der Jahrhunderte vor⸗ 

gekommen ſind. 

Die Geburt des nachmaligen Feldmarſchalls Johannes Blaſius Co⸗ 
lumbanus von Bender fiel in eine verhältnismäßig ruhige Zeit. Aber noch 
einige Jahre vorher und ſelbſt noch in den erſten Monaten des Jahres 

1713 mußte das ganze Kinzigtal unter den Drangſalen der hin- und her⸗ 
wogenden Kriegsvölker viel leiden; und doch hatte ſich das im Jahre 1704 

von den Franzoſen auf ihrem Rückzuge von der Niederlage am Schellen— 

berg faſt völlig eingeäſcherte Städtchen Gengenbach ziemlich bald erholt. 
Die Einwohner konnten wieder aufatmen und die Abtei wieder ihren 

Aufgaben nachgehen. Zu dieſen Aufgaben gehörte auch der Unterricht der 

Jugend. 

Von der Jugendzeit Benders wiſſen wir wenig, aber wahrſcheinlich 
iſt es, daß er gleich den übrigen Söhnen beſſerer oder vornehmer Familien 

ſeine Schulbildung bei den Benediktinern erhielt. 
Wie die meiſten Söhne adeliger Geſchlechter, ſo wandte ſich Colum⸗ 

banus dem Militärberufe zu, wozu er durch die Erzählungen ſeiner Eltern 

und Verwandten von den kurz vorhergegangenen Geſchehniſſen angeregt 

und begeiſtert wurde, um ſeine Kräfte als Soldat dem Vaterlande zu widmen. 
Zwanzig Jahre alt, trat er 1733 als Kadett in kaiſerliche Dienſte. 

1734 wurde er zum Fähnrich ernannt und nahm an dem eben begonnenen 

Türkenkriege noch unter dem Prinzen Eugen von Savoyen teil. Er half 
Banjaluka entſetzen und wurde in der Schlacht, die in Nähe der Feſtung 
zum Austrag kam, verwundet. 

Während des öſterreichiſchen Erbfolgekrieges (1740—1748) und be⸗ 

ſonders in der Schlacht bei Molwitz hat ſich Bender wiederholt durch Mut 
1 *



und Unerſchrockenheit hervorgetan, bis er zum zweiten Male gefährlich 
verwundet wurde. Dies ſchreckte ihn indes nicht ab, auch ſpäter ſich wieder 

jeder Gefahr auszuſetzen. Bei der Belagerung von Prag traf ihn ein 
Bajonettſtich am Halſe; in den Schlachten bei Striegau und Trautenau 
wurde er durch den Leib geſchoſſen. 

Bender wäre es nun leicht geweſen, ſich jeder ferneren Dienſtleiſtung 

zu entziehen, aber ſeine große Vaterlandsliebe und ſein Heldenſinn — 

denn er war in des Wortes wahrſter Bedeutung Soldat — trieben ihn, 
trotz ſeiner ſchweren Verletzungen und der ausgeſtandenen Schmerzen, 

auch ferner von Kampf zu Kampf. 
In der Folge focht er in den Niederlanden gegen die Franzoſen. 

Wegen ſeiner Tapferkeit wurde er zum Oberſtleutnant befördert, und in 

dieſer Stellung legte er neue Proben von Heldenmut in den Schlachten bei 
Prag, am Moysberge in Schleſien und bei Breslau ab. 

Im Jahre 1758 zum Oberſten beim Colloredo-Infanterieregiment 

vorgerückt, kämpfte Bender mit gewohntem Eifer bei dem Ueberfalle auf 
Berlin unter Hadik ſowie in der Schlacht bei Torgau. Im Jahre 1769 

wurde er Generalmajor und Kommandant der Reichsfeſtung Philipps—⸗ 

burg, 1775 Feldmarſchalleutnant und Kommandant der Feſtung Olmütz. 
Wie ſehr die Verdienſte unſeres Landsmannes Bender in der Hofburg 

Wien gewürdigt wurden, geht daraus hervor, daß ihm mit Armeebefehl 
vom 21. Oktober 1778 — Hauptquartier Neupaka — das 41. Infanterie⸗ 
regiment, deſſen Inhaber bisher der Generalmajor Graf Ludwig Karl 

von Belgiojoſo-Barbiano war, verliehen worden iſt, eine Auszeichnung, 
der ſich nur wenige gleicher Herkunft in der öſterreichiſchen Armee damals 

erfreuen durften. 

Kaiſer Joſeph II. erhob ihn 1782 in den Freiherrnſtand und er— 

nannte ihn 1785 zum Kommandanten von Luxemburg, 1786 zum Feld⸗ 
zeugmeiſter. Unverwiſchliche Beweiſe ſeiner Tatkraft und Umſicht gab Bender 

1789 und 1790 anläßlich der in den Niederlanden ausgebrochenen Unruhen. 

Kräftig widerſetzte er ſich den Inſurgenten vor Luxemburg, brachte ihnen 

große Verluſte bei und trieb ſie zurück. In Brüſſel hielt er dann am 

2. Dezember 1790 ſeinen feierlichen Einzug. Mitte Dezember hatte er 
die empörten Niederlande bezwungen. Für dieſe Tat wurde Bender gleich 

nach Leopolds II. Thronbeſteigung zum Feldmarſchall ernannt und ihm 

in der 23. Promotion am 19. Dezember 1790 das Großkreuz des Maria— 

Thereſienordens verliehen. 
Aus dem Handſchreiben Kaiſer Leopolds geht beſonders hervor, 

welcher Hochachtung ſich der Feldherr Bender erfreute. Es lautet:



Lieber Feldmarſchall Freiherr von Bender! 

Nach allem, was Ihre ausgezeichnete Kriegerfahrenheit, unerſchütterliche Stand⸗ 
haftigkeit und vorzügliche Klugheit zur weſentlichen Beförderung Meines Dienſtes durch 
Wiederherſtellung der Ruhe und Ordnung in den Niederlanden mit aller möglichen, 
Meinem Herzen ſo tief anliegenden Schonung Meiner dortigen Untertanen geleiſtet hat, 
trifft nun auf Mich die Reihe, jenes zu erfüllen, was Ihre Verdienſte und die ſolchen 

ſchuldige Dankbarkeit von Mir fordern. 
Zu dieſem Ende überſchicke Ich Ihnen hiemit das Großkreuz des Maria⸗Thereſien⸗ 

ordens zum Beweiſe Ihrer Taten und Aufnahme in dieſen Orden, der allein der Tapfer⸗ 
keit und Klugheit gewidmet iſt. 

Ich überſende Ihnen zugleich das Kommandeur- für Feldmarſchall⸗-Leutnant Baron 
Beaulieau und die Ritterkreuze für jene unter Ihrem Kommando ſtehenden Generale 
und Offiziere, die von dem hier abgehaltenen Ordenskapitel der Aufnahme in den Orden 

für würdig und von Mir beſtätigt worden ſind. 

Sie werden die wirkliche Aufnahme derſelben in den Orden nach Vorſchrift der 

hier beikommenden Statuten als Mein Stellvertreter bewerkſtelligen ... 

Und Ich verbleibe Ihnen übrigens mit kaiſerlichen, königlichen und landesfürſtlichen 

Gnaden wohlgewogen. 
Datum Wien, den 21. Dezember 1790. Leopold. 

Im Jahre 1791 und 1792 kommandierte Bender die Armee in den 
Niederlanden, und als im Revolutionskriege 1794 die Waffen der Franzoſen 
ſiegten und ganz Belgien von ihnen unterjocht war, leiſtete Bender in 

der Feſtung Luxemburg den hartnäckigſten Widerſtand. Er gab ihn nicht 
eher auf, bis er, nach einer achtmonatlichen Belagerung der ſchrecklichſten 

Hungersnot preisgegeben und von allen Zufuhren an Mundvorräten 
durch die Feinde abgeſchnitten, ſich endlich genötigt ſah, die Feſtung am 

5. Januar 1795 zu übergeben. 
Tief betrübt durch die unglücklichen Ereigniſſe, aber ungebrochen, 

wie es Heldenart iſt, kam Feldmarſchall von Bender in Wien an, wo er 

mit Ehren und Auszeichnungen empfangen wurde. Noch immer beſaß er 

das volle Vertrauen ſeines kaiſerlichen Herrn Franz II., der den 8öjährigen 
Greis mit Rückſicht auf ſeine unvergeßlichen großen Verdienſte noch zum 

kommandierenden General des Königreichs Böhmen ernannte. 

Nach 65 unter Mühſeligkeiten und Anſtrengungen zurückgelegten 
Dienſtjahren, nachdem er unter 4 Regenten bei viermaliger Verwundung 

nicht weniger als 29 Feldzüge, 12 Schlachten und 9 Belagerungen mit⸗ 

gemacht hatte, hauchte der Oberſtinhaber, Feldmarſchall Johannes Blaſius 

Columbanus von Bender am 20. November 1798 in ſeinem 85. Lebens⸗ 

jahre zu Prag ſeine Seele aus, tief betrauert von ſeinen Angehörigen, 
beſonders von ſeinem Regiment Nr. 41, das ſeinen geliebten Chef, der 

mit ſeltener Gerechtigkeit und Unparteilichkeit ein väterlich fürſorgendes



6 

Wohlwollen für jeden einzelnen Regimentsangehörigen verband, hoch 
verehrte. 

* * 
* 

Kaiſer Joſeph II. trat nach dem Tode ſeiner Mutter Maria Thereſia 

am 29. November 1780 die Alleinregierung an. Sein ehrliches Beſtreben 

war es offenbar, das Volk zu beglücken. Aber ſeine Maßnahmen ſchlugen 
vielfach in das Gegenteil um. So war es auch des Kaiſers raſtloſes Be⸗ 
ſtreben, den Handel ſeiner Länder möglichſt auszudehnen, was aber das 

Mißtrauen der Seemächte erregte. Auf verſchiedenen Punkten der ge— 

meinſchaftlichen Grenze Hollands und der Niederlande traten im Herbſte 

1783 Streitigkeiten auf, die nicht zu ſchlichten waren und im Spätjahr 

1784 zum Scheldekrieg führten. 

Es gärte und kochte in dem niederländiſchen Volke weiter, und 1789 

brach die Brabanter Revolution aus. Sie wandte ſich gegen die ſogenannte 

Volksbeglückung Kaiſer Joſefs II., die darin beſtand, die Hinderniſſe zu 
beſeitigen, die nach ſeiner Meinung dem Fortſchritte des Wohlſtandes, der 
Aufklärung und der Humanität entgegenſtanden. Deshalb ließ er Juſtiz, 
Kirche und Schule nach ſeinem Geiſte einrichten, hob Klöſter auf, ließ das 

Religionstoleranzpatent verkünden, ein Generalſeminar für die Geiſtlich⸗ 
keit errichten und die Univerſität Löwen dem Geiſte der Zeit entſprechend 

reformieren. 

Durch dieſes Vorgehen ſahen die Belgier das Grundgeſetz Brabants 

und die Verfaſſungsrechte anderer Provinzen verletzt. Die Stände von 
Brabant verweigerten in ihrer Verſammlung im April 1787 die gefor⸗ 

derten Kriegsgelder. Der Geiſt des Aufruhrs war ſchon ſo weit vorge— 

ſchritten, daß er nicht mehr gebannt werden konnte. Erzürnt darüber, hob 
Kaiſer Joſef II. die alte Verfaſſung auf. Offene Empörung war die Folge. 

Es kam zum Kampfe, und auch das Regiment Bender kämpfte mit zur 

Niederwerfung der Revolution. Mit großer Tapferkeit, doch mit wech— 

ſelndem Glücke, wehrten und fochten die Oeſterreicher. 

In dieſem Kriege gegen die Brabanter Revolution 1789—1790 war 

Bender Feldzeugmeiſter und Feſtungskommandant von Luxemburg. 
Nachdem der Kaiſer den Feldzeugmeiſter Grafen d'Alton vom Kommando 

enthoben hatte, gingen die „betrübten Ueberbleibſel des niederländiſchen 
Korps d'armée“ auf das Kommando Benders über. Der ungünſtige Zu⸗ 

ſtand der öſterreichiſchen Truppen machte es aber dem Feldzeugmeiſter 

von Bender unmöglich, ſchon damals an die Wiedereroberung der Nieder— 

lande zu ſchreiten. Das treugebliebene Luxemburg zu behaupten, war 

vorerſt die Hauptſache.
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Unterm 29. Dezember 1789 ſchrieb Kaiſer Joſef II. an den Regiments⸗ 
inhaber Feldzeugmeiſter Baron Bender: 

„In der unglücklichen und verworrenen Lage, in der ſich leider die Geſchäfte in den 
Niederlanden befinden, habe ich mein ganzes und billiges Zutrauen auf Ihre mir be⸗ 
kannte Rechtſchaffenheit und Unerſchrockenheit, daß Sie den wichtigen Platz von Luxem⸗ 
burg aufs äußerſte verteidigen und die Verbindung mit Trier, von wo aus Ihnen allein 

Lebensmittel zukommen können, zu unterhalten trachten werden.“ 

So ſtützte ſich der Kaiſer nach verſchiedenen Fehlſchlägen auf die 
Feldherrnkunſt Benders als rettenden Engel. Durch ſchmerzliche Ent— 

täuſchungen gebeugt, ſtarb Kaiſer Joſef II. am 20. Februar 1790, noch 

nicht 49 Jahre alt. 

Das 41. Regiment — Bender — kam als Beſatzung in die Feſtung 

Luxemburg, zwar nur 9 Kompagnieen; denn eine Kompagnie hatte 

ſich mit Hauptmann Baron Bender, einem Neffen des Regiments-⸗ 

inhabers, in Brüſſel ergeben müſſen. Mit zwei Kompagnieen war Major 
De Broeta bei Mecheln in Gefangenſchaft geraten. 

Dem Kaiſer Joſef II. folgte in der Regierung der Erbländer ſein 

Bruder Leopold II. 
In den Niederlanden erklärten ſich die aufrühreriſchen Provinzen am 

10. Januar 1790 als „Vereinigtes Belgien“, übertrugen einem „ſouveränen 

Kongreß“ die Regierungund ſetzten die Bildung eines Revolutionsheeres fort. 

Dem unterdeſſen zum Feldmarſchall ernannten Columban von Bender 

war das Kriegsglück hold. Unter ſeiner trefflichen Führung wurden die 

Revolutionsheere von den Oeſterreichern geſchlagen, und die Brüſſeler 

Bürger begrüßten freudig den Einmarſch der kaiſerlichen Truppen. 

Als Feldmarſchall Bender am 7. Dezember 1790 nach Brüſſel kam, 
fand er dort Abgeſandte aus allen Provinzen, die ſich der Gnade des Kai— 

ſers unterwarfen und um baldige Beſatzung durch öſterreichiſche Truppen 

baten. 

Für ſeine Erfolge wurde Bender am 19. Dezember 1790 das Groß⸗ 

kreuz des Militär-Maria⸗Thereſienordens verliehen. Das Handſchreiben 

Kaiſer Leopolds II. iſt bereits mitgeteilt worden. 

Wenn auch die niederländiſchen Revolutionsheere bezwungen waren, 
ſo traten aber neue Gefahren, die durch die franzöſiſche Revolution ſeit 

1789 alle benachbarten Länder bedrohten, beſonders für das Deutſche 
Reich, für die Niederlande und für die vorderöſterreichiſchen Lande in die 

Erſcheinung. Bender erhielt den Befehl, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben. 

Es folgte der erſte Koalitionskrieg gegen Frankreich 1792 bis 1797. 

Kaiſer Leopold II. ſtarb am 1. März 1792 plötzlich, ihm folgte ſein 

Sohn Franz II. als erwählter deutſcher Kaiſer.



In der Nacht vom 6., 7. und 8. März wurde Luxemburg vom Feinde 
beſchoſſen. Am 9. März früh 4 Uhr unternahm Feldmarſchall Bender 

einen Ausfall, der zur Zufriedenheit ausfiel. Am 10. März ließ er bei der 
Parole ſeinen Truppen für bewieſene Tapferkeit und Mut danken und der 
Mannſchaft vom Feldwebel und Wachtmeiſter abwärts einen Zuſchuß 

von Lebensmitteln auf 2 Tage zukommen. 

Indes hatte ſich die Lage der Beſatzung nicht verbeſſert. Auf eine 
lange Belagerung war die Feſtung Luxemburg nicht eingerichtet, und die 
Ausſicht auf einen Entſatz wurde immer trüber, weil die Preußen am 

5. April 1795 Frieden mit Frankreich geſchloſſen hatten und ganz vom 
Kriegsſchauplatz abgetreten waren. 

Am 15. April wurde Feldmarſchall Bender in einem Schreiben aus 
dem franzöſiſchen Hauptquartier aufgefordert, die Feſtung zu übergeben. 
Aus marſch mit allen Kriegsehren und der Abzug nach den öſterreichiſchen 
Staaten ſollte ihm zugebilligt werden. Weiter hieß es in dem Schreiben, 
daß Frankreich durch den Frieden mit Preußen in der Lage ſei, 400 000 

Mann zu verwenden, um jeden Entſatz der Feſtung zu verhindern. Im 

Falle der Weigerung war mit baldiger Beſchießung gedroht. 

Gouverneur Feldmarſchall Bender antwortete mit kühler Ueber— 
legung, würdig eines großen Feldherrn, daß er entſchloſſen ſei, ſich bis 

aufs äußerſte zu verteidigen. 

Nur Hunger konnte zur Kapitulation zwingen, ſoweit war es aber 

in der Feſtung noch nicht gekommen, und das Feuer des Gegners hatte 

bisher wenig Schaden angerichtet. Etwas anderes aber drängte zur Ueber⸗ 

gabe, nämlich die ſichere Nachricht, die ein geheimer Bote am 22. Mai 1795 

überbrachte, daß auf Erſatz nicht mehr zu rechnen ſei. Es galt nun, durch 
eine vorteilhafte Kapitulation wenigſtens die Beſatzung zu retten. Aber 
Bender, der greiſe unerſchrockene Held, hielt es nicht für nötig, damit zu 

eilen, immerhin berief er auf den 30. Mai einen Kriegsrat, in dem ein 

Uebergabeentwurf einſtimmige Annahme fand. 
Am 1. Juni 1795 ließ Bender den Kapitulationsvorſchlag durch 

2 Stabsoffiziere dem franzöſiſchen General Hatry nach Itzig überbringen 
und zugleich alle Feindſeligkeiten einſtellen. Nach längeren Verhandlungen 

mit dem franzöſiſchen Volksrepräſentanten Talot und dem Obergeneral 

Jourdan wurden die Uebergabebedingungen vom Kriegsrat des Feld— 
marſchalls Bender am 6. Juni angenommen. 

Hiernach mußte ſich die Beſatzung gefangen geben, ſie durfte zwar 
nach Oeſterreich zurückkehren, mußte ſich aber verpflichten, vor ihrer Aus⸗ 

wechſlung nicht gegen Frankreich und deſſen Verbündete zu kämpfen. 

Am 7. Juni abends beſetzten die Franzoſen Teile der Feſtung Luxem—
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burg. Die Geſchütze, Waffen, Munition, die Kaſſen und die geringen 

Proviantvorräte wurden von den Franzoſen übernommen. 
Die Beſatzung, 11 370 Mann aller Waffengattungen, zog am 10. Juni 

mit allen militäriſchen Ehren ab, legte die Fahnen und Waffen am Glacis 
nieder und marſchierte in drei Kolonnen nach Koblenz, wo der Rhein 
überſchritten wurde. Feldmarſchall Bender ließ in väterlicher Weiſe überall 
auf dem Marſche für gute Unterkunft und Verpflegung ſorgen. Das Ziel 

war Prag und Thereſienſtadt, wo auch das Regiment Bender ſechs neue 
Fahnen erhielt. 

Für den alten treuerprobten Feldmarſchall Bender mußte es ſchmerz— 

lich geweſen ſein, ſeinen großen Feldruhm mit einer Niederlage beſchließen 

zu müſſen. Aber furchtlos und treu blieb er; noch konnte er ſich von ſeiner 

geliebten Armee nicht trennen, als er im 85. Lebensjahre in Prag zur 
großen Armee abberufen wurde ). 

) Das öſterreichiſche Infanterie-Regiment Nr. 41 — Feldmarſchall v. Bender — 
das ſich in vielen Schlachten und Gefechten durch ſeine Tapferkeit auszeichnete, hat auch 
unſre Gegend in den Franzoſenkriegen verteidigt. Es rekrutierte ſich meiſtens aus Söhnen 
des Schwarzwalds und der Baar, und manch guten und klangvollen Namen badiſcher 
Geſchlechter finden wir darunter. Sein Werbebezirk war lange Zeit Freiburg (Breisgau), 

auch ſeine Garniſonen lagen zum größten Teil im Breisgau. 
Der letzte von den Schwaben, wie in Oeſterreich die aus Baden ſtammenden Soldaten 

im alten Regiment Bender genannt wurden, war der zu Eiſental bei Bühl im Jahre 1780 

geborene Benedikt Ohſer. Am 22. April 1802 als Ausländer-Rekrut mit 6jähriger Kapitu⸗ 

lation zum Regiment Nr. 41 gezogen, machte er mit ihm alle Franzoſenkriege zu Beginn 

des 19. Jahrhunderts mit. Er wurde bei der Uebergabe von Ulm kriegsgefangen, am 
6. Juni 1806 freigegeben, rückte er am 1. März 1809 zum Korporal und am 16. Mai 1828 
zum Führer vor. Nach 43jähriger Dienſtzeit im Regiment 41 wurde Ohſer, der wegen 

ſeines biedern Weſens die allgemeine Hochachtung der Vorgeſetzten und Untergebenen 

genoß, am 31. Dezember 1844 als Patentinvalide in das Tyrnauer Invalidenhaus auf⸗ 

genommen. Er ſtarb am 25. Juli 1848 zu Czernowitz (Vorſtadt Klokuezka) an der Cholera.



  

Die Glashütte um 1800. 

Die Gaggenauer Glashütte. 
Ein Beitragzur Wirtſchaftsgeſchichte des Schwarzwalds. 

Von Theodor Humpert. 

  

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts beſtand im nördlichen Schwarzwald 

eine Glashütte bei Herrenwies auf der Waſſerſcheide zwiſchen Murg und 

Rhein und auf dem Mittelberg 1) bei Freiolsheim, auf der Waſſerſcheide 

zwiſchen Murg und Alb. Der Waldreichtum hatte ihre Errichtung an 

dieſen Stellen veranlaßt. Der Beſtand der Mittelberger Glashütte, die 
ſchon eine Reihe von Jahren in Verfall geraten und deren Waldmarkung 
ziemlich zuſammengehauen war, ging im Jahre 1772 zu Ende. In einem 

Schreiben vom 10. Februar 1772 ſtellte der Gaggenauer Oberſchultheiß 

Anton Rindenſchwender ?), einer der bedeutendſten Wirtſchaftler der 

damaligen Zeit, bei Markgraf Karl Friedrich den Antrag, dieſe Glashütte 

ins Murgtal nach Gaggenau oder Rotenfels verlegen zu dürfen. Den Platz 

wollte Rindenſchwender von der Gemeinde erkaufen, das nötige Brenn— 

holz konnte er von der Murgſchifferſchaft bekommen, an der er einen 

ſtarken Anteil hatte und die ohnehin jährlich bei gutem Waſſerſtand eine 

große Menge Holz aus dem Württembergiſchen die Murg hinunterflößen 

ließ. Er beabſichtigte, ſofort eine Glashütte mit den Dörr-oder Scheideöfen 
  

) Baier, K., Die Glashütte auf dem Mittelberg. Raſtatter Tageblatt 1922. 

) Ueber Anton Rindenſchwender (1725—1803), den bedeutſamen Oberſchultheiß 

von Gaggenau, ſ. O. Herrigel, Anton Rindenſchwender (Alemannia Bd. 40 [1912], 

S. 130—139) und Nachtrag zu „Anton Rindenſchwender“ (ebenda Bd. 42 [1914), Aus 

eigener Kraft (Pyramide 1922), ferner P. Wouzard, Anton Rindenſchwender („Aus 

der Heimat“. Wochenſchrift der „Raſtatter Zeitung“ 1924).
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und den Wärmöfen nebſt Aſche- und Pottaſchebehältern, ein Gebäu mit 

Strecköfen, ein Glasmagazin, eine Pottaſcheſiedehütte, eine Weißerde⸗ 
ſtampfe, das Wohnhaus für den Faktor, ein Wirtshaus und ein oder 
mehrere Gebäude mit 18—20 Wohnungen für die Laboranten (Arbeiter) 
nebſt Scheuern, Ställen und Schöpfen zu errichten 9). 

Als Bedingungen ſetzte er 1. einen Beſtand (Pachtzins) auf achtzehn Jahre, von 
1773—H1791, und das Jahr 1772 als Freijahr, 2. die Abgabe des zur Erbauung und zur 
Inſtandſetzung des angezeigten Gebäudes erforderlichen Bauholzes aus den herrſchaft⸗ 
lichen bzw. Gemeindewaldungen zu einem billigen Preis, 3. die Zuſage, daß außer der 
neuen und der Herrenwieſer Glashütte keine dritte in der Markgrafſchaft Baden-Baden 

geduldet ſei, 4. das alleinige Recht des Aſchenſammelns in den Aemtern Raſtatt, Kuppen⸗ 

heim und Ettlingen ſowie in der Grafſchaft Eberſtein, 5. auch in den Aemtern Baden, 
Steinbach, Stollhofen und Bühl, falls die Herrenwieſer Glashütte eingehe, 6. das Recht 
der Errichtung einer Wirtſchaft und 7. des ungehinderten Bezugs der zur Glasbereitung 
erforderlichen Stoffe wie Sande und Erden in und außer Landes, 8. vollſtändige Zoll⸗ 
und Akzisfreiheit für alle Ein⸗ und Verkäufe, 9. die ſelbſtändige Einſtellung des Hütten⸗ 

perſonals, 10. das Verbot des fremden Glashandels, 11. eine jährliche Steuer (Rekog⸗ 
nitionsgebühr) von 500 Gulden. 

Markgraf Karl Friedrich ließ durch ſeine Kammerräte den Antrag 
Rindenſchwenders prüfen und erteilte ihm das Recht, die Mittelberger 

Glashütte ins Murgtal zu verlegen. Er erhielt unter dem Namen eines 
Beſtandsakkordes ein Betriebsprivilegium, welches anfangs auf achtzehn 

Jahre bis Georgii (23. April) 1791 erteilt, aber ſchon im Jahre 1778 auf 

15 weitere Jahre, alſo bis Georgii 1806 verwilligt wurde, wodurch ihm 

gegen einen jährlichen Beſtandszins von 700 Gulden neben der unbe— 

ſchränkten Betriebserlaubnis die Befreiung von verſchiedenen anderen 

Abgaben und mehreren Begünſtigungen zuteil wurde. 

Der erſte Beſtandsakkord enthielt 1. in §S 2 die Zuſage zum Empfang des nötigen 

Bauholzes aus den herrſchaftlichen und Gemeindewaldungen um billigen Preis, ſoweit 
es der Zuſtand der Waldungen ohne Nachteil geſtattete. Hinſichtlich des Brennholzes 
aber ſollte die Glashütte kein Recht haben, ſolches von der Herrſchaft zu begehren, hingegen 

die Freiheit haben, es in und außer Landes zu kaufen und ohne Nachteil anderer es auf 

der Murg beizuflößen und übrigens verbunden ſein, der Herrſchaft feiles Holz abzukaufen 
und aus den ſchifferſchaftlichen Waldungen nicht mehr, als ſein Anteil erträgt, zu be⸗ 
ziehen; 2. in §8 3—5 die Freiheit, die nötige Aſche in und außer Landes zu kaufen, jedoch 
nicht ausſchließlich im Land, aber unter beſonderer Schutzverſicherung für die Aſchen⸗ 
ſammler, und die Zuſage, daß ohne Urſache keine neue Pottaſcheſiederei und keine weitere 

Glashütte errichtet werden dürfe; 3. in §§ 6—8 gänzliche Zoll- und Akzisfreiheit von 

allen An- und Verkaufsſtoffen, den freien Weinſchank auf dem Werk für alle daſelbſt 

Y Als Unterlagen zu der vorliegenden Arbeit wurden hauptſächlich die umfangreichen 

Akten über die Glashütte im Generallandesarchiv in Karlsruhe mit freundlicher Geneh⸗ 
migung der Direktion benutzt, daneben auch Tuſch, K., Die letzte Glashütte im 
Schwarzwald (Monatsbl. d. Bad. Schwarzwaldvereins 1911), Herrigel, O., Anton 

Rindenſchwender und Boß, R., Das Haus Rindenſchwender (Raſtatter Tageblatt 1902).
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in Arbeit ſtehenden Perſonen nebſt freiem Einkauf aller Lebensmittel und beſonders 

auch des Salzes und den freien Bezug des nötigen Sandes und der Erde in und außer 
Landes, und zwar im Land nur gegen Entſchädigung der Grundeigentümer; 4. in §8 9 

gänzliche Freiheit in der Wahl des zum Betrieb des Werks anzuſtellenden Faktors, der 
Hüttenarbeiter und Taglöhner, alſo Befreiung von etwaigen Zunftbeſchränkungen, 

jedoch mit Unterweiſung dieſer Perſonen in allen Verhältniſſen unter die örtliche Ge⸗ 

richtsbarkeit. 

Noch im Jahre 1772 ging Rindenſchwender mit der ihm eigenen Ge⸗ 
ſchäftstüchtigkeit ans Werk. Nachdem er die Erlaubnis erhalten hatte und 

die zum Bau der Glashütte und der Arbeiterhäuſer notwendigen Stoffe — 
den Kalk durfte er aus den Abfallſteinen des im gleichen Jahre erſchloſſenen 

Gaggenauer Marmorbruches ) brennen — geſichert hatte, erſtellte er 

beim Rotenfelſer Stauwehr auf ehemals Rotenfelſer Gebiet, kaum zwei⸗ 

hundert Schritte unterhalb Gaggenau, auf der linken Murgſeite zunächſt 

im rechten Winkel zur Murg die Glashütte mit zwei Glasöfen, einem 

größeren, der beſtändig im Gang war und zwei Werkſtätten hatte, und 
einen kleineren, der nur dann benutzt wurde, wenn jener neu aufgeführt 

oder ausgebeſſert wurde, eine Laſche (Kühlraum) mit vier Kühlöfen, 
einem Dörr- und Wärmofen, von denen der eine zum Trocknen des Brenn— 
holzes, der andere zum Brennen der Glas häfen und Ofenſteine beſtimmt 
war. Ein anderes Gebäude, die Streckhütte, enthielt den Streckofen, ein 
drittes die Pottaſcheſiederei und einen Kalzinierofen. Beſondere Gebäu⸗ 

lichkeiten dienten als Meng- und Materialienkammer, als ſogenannte 

Hafenſtube und Glaswarenmagazin. Dazu kam eine Sägemühle, die durch 
die Waſſerkraft des Murgkanales betrieben wurde, einige Oelſtampfen 
mit drei eiſernen Schraubenpreſſen, einige Gipsſtampfen, die man ſpäter 

in Ton⸗ und Sandmühlen mit Kollergang (zwei ſogenannte „Bären“) 
umwandelte, eine Glasſchleife und eine Schleifmühle zum Schärfen der 

Werkzeuge, ein Waſchhaus mit Ziſterne, ferner der ſogenannte Holländer⸗ 
ſchopf, in welchem ſich ein mächtiges breites Boot befand, das 1910 ab⸗ 

gebrochen wurde und eine Menge Holz ergab. Dabei waren ein eiſerner 

Anker und mächtige Taue. Den Namen Holländerſchiff hatte das Boot, 

weil mit demſelben früher, als Rindenſchwender noch den Holzhandel 

nach Holland als Hauptberuf betrieb, Frachten nach Holland geführt 

wurden. Vor dem Abbruch diente das Boot zum Aufbewahren von feuer⸗ 

feſter Erde und Sand für die Hafenbereitung. Des weiteren wurden in 

den Anfangsjahren des Glashüttenbetriebes noch die ſogenannte Schneid— 

ſtube, wo das Glas geſchnitten wurde, eine Reihe von Oekonomiegebäuden, 
  

) Humpert, Th., Der Marmorbruch bei Gaggenau. „Aus der Heimat“. Wochen⸗ 
ſchrift der Raſtatter Zeitung 1924. Der Bruch war am Anfang des hinteren Traiſchbach— 

tales beim Gewann Weier.
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eine Modellkammer, ein Brennhäuschen, in dem ſpäter die Namen und 

Blumen auf beſſere Gläſer gebrannt wurden, eine Schmiede und Repara⸗ 

turwerkſtätte und eine Metzgerei errichtet. Zwiſchen der Glashütte und der 

Sägemühle war ein Holzplatz, auf dem das Holz gelagert wurde, nachdem 

es beim Stauwerk von den Flößen abgefangen worden war. Alle Fabrik⸗ 

gebäude waren einſtöckig, mit ſteinernem Fundament und Riegelwänden. 

Für ſich und ſeine 

Familie erbaute er 

im Jahre 1773 ein 

zweiſtöckiges, ſtatt⸗ 

liches, außerordent⸗ 
lich geräumiges Herr⸗ 

ſchaftshaus im Man⸗ 

ſardſtil, mit einer 

ſtolzen, gegen die 

Murg gerichteten 

Freitreppe, für ſeine 

Arbeiter, die meiſt 

von auswärtigen 

Glashütten zuge⸗ 

zogen wurden, fünf 

einfache, einſtöckige, 

aber geräumige Fach⸗ 

werkhäuſer mit 

Walmdach an einer 

im rechten Winkel 

zur Glashütte liegen⸗ 

den Straße, und der 
Glashütte gegenüber 

U 

7 

R
 

* — 22
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an der Murgein etwas Inton Rindenſchwender, 
größeres Fachwerk⸗ Oberſchultheiß von der Glashütte 

haus mit Schlaguhr, 

Zwiebeldachreiter und der Fabrikglocke, die jeweils eine Viertelſtunde 
vor Arbeitsbeginn läutete und auch die Pauſen anzeigte. Zu den Arbeiter⸗ 

häuſern gehörten noch Schuppen und Ställe. Bei der eigentlichen Glas⸗ 

hütte ſtand ein älteres, wahrſcheinlich ehemals von Rindenſchwender be— 

wohntes Gebäude, in dem ſpäter der Faktor oder Hüttenmeiſter wohnte. 

Ferner wurde ſpäter das im Beſtandsakkord von 1772 bewilligte Wirtshaus 

errichtet, ein zweiſtöckiges Steingebäude mit Riegelverſchalung und Walm⸗ 

dach, mit Kegelhäuschen und Wirtſchaftsgarten. Ueber die Murg, deren
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Ufer ſich ſanft abdachte und teilweiſe mit Gärten belegt war, lief eine 

einfache Holzbrücke nach Art der alten Gaggenauer Murgbrücke. Dem 
Wanderer, der von Rotenfels die Landſtraße nach Gaggenau kam, bot die 
geſamte Glashütteanlage mit rund 20 Häuſern und 25 Nebengebäuden 

und den charakteriſtiſchen Pappeln, die ſtets nachgepflanzt wurden, da 
man das Holz zum Polieren der Gläſer gebrauchte, das Bild eines kleinen 

Dorfes, das zu allen Jahreszeiten einen lieblichen Anblick gewährte !). 
Im Jahre 1791 wurde der Beſtandsakkord von 1772 um 15 wei— 

tere Jahre, alſo auf Georgii 1806 verlängert. Dabei wurde beſtimmt, 

daß Rindenſchwender ſeiner Zuſicherung gemäß zum Betrieb der Glas⸗ 

hütte meiſtenteils Lager- und Rumpelholz gebrauchen, wenn er aus Ge⸗ 

meinde- und Heiligenwaldungen Holz kaufe, dem Oberamt Raſtatt davon 
die gebührende Anzeige machen und von ſeinem Anteil ſchifferſchaftlichen 

Brennholzes während der Dauer des bis 1793 beſtandenen 20jährigen 

ſchifferſchaftlichen Holzlieferungsakkords keines, außer im höchſten Notfall 

und dann nie mehr als ſeinen Anteil ausziehen und dafür der Herrſchaft 

einen alle ihre Koſten erſetzenden Preis bezahlen ſolle. Zugleich verpflich— 
tete er ſich noch beſonders mit ſeinem Sohn Ulrich 2), auch nach Ablauf 

jenes Holzlieferungsvertrags ihre beiderſeitigen Anteile aus ſchifferſchaft⸗ 
lichem Holz auch ferner auf gleiche Art der Herrſchaft zu überlaſſen. 

Rindenſchwender reichte aber mit ſeinem ſchifferſchaftlichen Holzanteil 

bald nicht mehr aus. Man ließ ihm daher noch weiteres Holz aus den herr⸗ 
ſchaftlichen Flößen zukommen, ohne dazu verpflichtet zu ſein, wofür er 
anfangs den Raſtatter, von 1795 an den Rotenfelſer Holzfaktorenpreis 
bezahlte. 

Im Jahre 1797 wurde der Glashütte noch die Fronfreiheit auf zwei 

dem Werke dienende Pferde zugeſtanden. 
Es wurden grüne und weiße Glaswaren erzeugt. Als Rohmaterialien 
  

) Jägerſchmid, K., Das Murgthal. S. 212. 
Anton Rindenſchwender war dreimal verheiratet. Aus der erſten Ehe (mit Maria 

Franziska Wolf (1729—65)) ſtammten Franz Joſeph (1748—18102), Anton (5f 1750), 
Georg Ulrich (1751—1834), Maria Franziska (1753—1822), Johann (1754—1825), Maria 

Anna (1756—1757), Thereſia (1757 —1767), Anton (1761—1762), Ludwig (1759—1767), 
Wendelin (1760—1761), Maria Anna (1762—1767) und Georg Joſeph (1764—1765), 
aus der zweiten Ehe (mit Sabina Lump [1742—1785]) Maria Magd. (f 1767), Anton 
(1768—1839), Maria Joſefa (1769—1773), Maria Walburga (f 1770), Maria Sabina 
(17711779), Karl Bartholomäus (1772—1779), Maria Eliſabeth (1773—182), N. Sohn 
(11775), N. Tochter (f 1775), Michael Joſeph (1776—2), N. Tochter (5F 1778) und 

Franz Joſeph (1782-1783), aus der dritten Ehe (mit Maria Anna Fütterer 1759—1826) 
Valentin („f 1787), Karl Valentin („f 1788), Amalia Karolina (1789—2), Karl Ludwig 

(1792—1817), Wilhelmine (f 1794) und Henrica (1795—1807).
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zur Glasfabrikation wurden bekanntlich Kieſelſäure, Fluß- und Entfär⸗ 

bungsmittel, der Koſten wegen aber nicht chemiſch rein, verwendet. Für 

die Kieſelſäure, den Hauptbeſtandteil des Glaſes, bildet hauptſächlich 

Quarzſand, der ſich überall da vorfindet, wo einſt Waſſermaſſen ange⸗ 

ſammelt waren, das Rohmaterial. Rindenſchwender bezog den Quarz— 

ſand, einen weißen Sand von hohem Kieſelſäuregehalt, vom Fuße des 

Eichelbergs, wo bei Waldprechtsweier die Lager eine große Mächtigkeit 
zeigten. Als Flußmittel verwandte er gemeine Aſche, Pottaſche (Kali), 

Glauberſalz, Soda, Kobalt, Kalkſtein, Bleiglätte u. a. und als Entfärbungs⸗ 

mittel für die anfänglich grünliche Glasmaſſe eiſenfreien Braunſtein. Die 

  

Die eigentliche Glashütte. 

Pottaſche wurde durch Auslaugen von Salzaſche, beſonders von Buchen— 

holzaſche (mit 15% Kaliumkarbonat), in großen Bütten, Eindampfen der 

Lauge und Verkalkung Calcinieren) des Rückſtandes in eiſernen Töpfen 

(Potten, daher der Name Pottaſche) erzeugt. Die Freiheit des Aſchen⸗ 

ſammelns in und außer Landes war Rindenſchwender ausdrücklich zu— 

geſtanden worden. Er ließ es in den Oberämtern Raſtatt, Eberſtein, 

Baden, Ettlingen und Steinbach durch bezahlte Händler von Haus zu 

Haus beſorgen, ſo im Amt Ettlingen im Jahre 1772 durch Anton Bauvais 

und Valentin Weick. 

Dieſe bedienten ſich dabei folgenden Ausweiſes: „Daß ich unterzogener mit Anthon 

Bauvais und Valentin Weick contrahirt, alle Aſchen zu ſammeln, ſowol in untern als 

obern Aemtern im hochfürſtlich Baadiſchen Land und das dieſelbe vermög meines mit 

gnädigſter Herrſchaft errichteten Contract allen Arthen ohngehindert ſammlen können
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und auch an denen Zollſtätten mit dieſer Aſchen frey zu paſſieren ſeynd, vird anmit atteſtiert. 
Zu deſſen Sicherheit habe ich nebſt meiner eigenen Hand Unterſchrifft mein gewöhnliches 
Pettſchafft beygedrückt. So geben in Gaggenau eben 26ten Novembris 1772. Anthon 
Rindenſchwender.“ 

Oft gab es heftige Zuſammenſtöße mit anderen Aſchenſammlern. 
So nahmen die beiden oben Bezeichneten eines Tages dem Handelsmann 

Melazo von Karlsruhe, trotzdem auch er eine Genehmigung zum Aſchen— 

ſammeln eingeholt hatte, mehrere Säcke Aſche in Daxlanden kurzerhand 

weg. Gegen die läſtigen Loffenauer Aſchenſammler bewirkte Rinden— 
ſchwender, daß ihnen bei hoher Strafe das Aſchenſammeln in den ihm 

zugeſicherten Oberämtern verboten wurde. An Pottaſche wurden jährlich 
mehrere hundert Zentner verbraucht; dieſe wurden teilweiſe in der eigenen 

Siederei, teilweiſe, da man nicht nachkam, von einigen in der Nähe woh— 

nenden Unterbeſtändern, bei denen die Aſche eingeliefert wurde, geſotten, 
die zudem das Aſchenſammeln beſſer überſehen konnten als die entlegene 

Glashütte. Der Aſchen- und Pottaſchenankauf verurſachte einen jährlichen 

Koſtenaufwand von 6 bis 7000 fl. 

Die Rohmaterialien wurden zerkleinert und in der Mengkammer 
durch Umſchaufeln zum Glasſatz („Fritte“) gemiſcht. Die Fritte zum 

weißen Glas beſtand nach einer Aufzeichnung Jägerſchmids !) aus drei 

Teilen weißem Sand, einem Teil caleinierter Pottaſche, zwölf Teilen 

Kalk, zwei Teilen Arſenik und einigen Lot Braunſtein, zum grünen 
Glas aus drei Teilen ausgebrannter Aſche, einem Teil Sand, einigen 
Händen voll Kohlenſtaub und etwas Salz. Später nahm man zur Fritte 

zum weißen Glas 356 Pfund Sand, 113 Pfund Pottaſche, 24 Pfund 

Kreide, 4 Pfund Arſenik und 24 Lot Braunſtein und erzielte damit weitaus 
beſſere Ware. 

Um dieſe Miſchung inniger zu verbinden, wurde ſie in einen beſon— 

deren Ofen getan, dann kam ſie noch glühend in den eigentlichen Schmelz— 

ofen. War das Glas genügend rein und im Fluſſe, ſo trat der Glasbläſer 

vor das Fenſter, womit man die kleine Oeffnung des Schmelzofens be— 

zeichnete, und nahm mittelſt Eintauchens in die flüſſige Maſſe mit einem 

langen blechernen Blasrohr ſo viel von der zähen Speiſe heraus, als zur 
Verfertigung des Gefäßes notwendig war, blies es nach Art der Seifen— 

blaſen auf und gab ihm dann durch Schwenken, Rollen und Eindrücken 

in eigens dazu gefertigten Formen, hauptſächlich mit der Glasſchere, die 

gewünſchte Geſtalt. Das nach erhaltener Form doch immer glühende Glas 

brachte man in große, runde, irdene Häfen, in die ſogenannten Kühlöfen, 

wo die Hitze zwar noch immer groß, aber doch ſchon mäßiger war. Dann 

) Jägerſchmid, K., Das Murgthal. 1800. S. 213f.
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konnte man es ſchon unbeſorgt an die freie Luft bringen. Wollte man Tafel⸗ 

und Fenſterglas verfertigen, ſo blies man das Glas zu langen Gliedern, 
ließ ſie erkalten und erhitzte ſie dann ſchnell wieder der Länge nach durch 

einen glühenden Glasfaden, wodurch ſie in der Mitte voneinander ſprangen. 

Dann brachte man die auf einer Seite aufgeſprungene Walze auf den 

ebenen Herd des erhitzten Streckofens, wo ſie ſich beim Glühen aus⸗ 

einanderbog und dann von dem Strecker mit einem glatten Holz gleichſam 
eben gebügelt wurde ). 

Die Erde zum Ausmauern der Oefen bezog Rindenſchwender aus den 

Gruben zu Balg, die weiße Erde, wovon die Glashäfen und Ofenſteine 
verfertigt wurden, mußte vom Eiſenberg am Donnersberg in der Rhein— 
pfalz hergebracht werden. 

Die Feuerung geſchah durch Holz. Zum jährlichen Betrieb der Glas—⸗ 

hütte benötigte Rindenſchwender nach ſeiner eigenen Angabe über 1500 

Klafter halb Buchen-, halb Tannenholz, die ihm von der Murgſchiffer⸗ 

ſchaft, zu deren Teilhabern er und ſein älteſter Sohn Ulrich gehörte, auf 

Grund eines Akkordes und mit dem Reſt (etwa 800 Klaftern) von der 

Herrſchaft geliefert wurden. Im Jahre 1779 betrug die Anlieferung von 

Brennholz aus den ſchifferſchaftlichen Waldungen 401, aus den herrſchaft— 
lichen Waldungen 195, 1780 bis 1781 607 und 902, 1782 bis 1784 1491 

und 2751, 1785 bis 1786 1881 und 2042, 1787 479 und 1017, 1788 

62 und 818, 1789 98 und 1114, 1790 359 und 1021, zuſammen in 11 Jahren 

alſo rund 15 238 Klafter oder im Jahresdurchſchnitt rund 1400 Klafter. 

Das grüne Glas war von vorzüglicher Güte, beſonders wurden 

Elektriſierſcheiben und Zylinder daraus verfertigt; aber die Einrichtung 

des Glasofens war etwas dürftig, ſo daß man ihnen nur einen Durch— 

meſſer von 14 Zoll (S 50,4em) geben konnte. Das weiße Glas kam dem 
grünen nicht nach. Es fing, obwohl anfangs ſehr hell, allmählich an zu 

trüben und abzuſtehen. Die Urſache davon lag in der Zuſammenſetzung 

der Fritte. 

Es wurden Glaswaren aller Art hergeſtellt, beſonders Medizingläſer, auch Luft⸗ 
apparate der verſchiedenſten Art, Kriſtallglaswaren und gefärbte Gläſer. Die gangbarſten 
Glaswaren waren die für den Haushalt und die Wirtſchaſten. Die Waren wurden ſowohl 

im Inland wie auch im Ausland abgeſetzt. Nach Frankreich (Straßburg) führte Rinden⸗ 
ſchwender nach Angabe ſeines älteſten Sohnes Ulrich (1807) vor den Revolutionskriegen 

(1793—1802) jqährlich für 6000 fl., nach der Schweiz für 1600 fl., nach dem Württem⸗ 

Y) Nach einem Schüleraufatz von Albert Ulrich Rindenſchwender, Sohn des Ignaz 
Rindenſchwender. Handſchrift in der Freib. Univerſitätsbibliothek, veröffentlicht von 

O. Herrigel in der „Mittelbad. Heimatkunde“ (Beilage zum Raſtatter Tagebatt) 
1913. Siehe auch Mouzard, P., Gaggenauer Ortsbeſchreibungen. Raſtatter Zei⸗ 

tung 1922. 

Die Ortenau. 2
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bergiſchen je nach Ausfall des Weinjahres für 3100 fl., nach Mannheim und in die Pfalz 

für 2700 fl., nach Frankfurt a. M. für 800 fl., endlich nach dem Breisgau und Oberbaden 

für 2000 fl. aus. Die Revolutionskriege brachten die Ausfuhr nach Frankreich ins Stocken, 
auch aus der Schweiz kamen keine Aufträge mehr, ſo daß dieſe Kriegsjahre die Glashütte 
in eine große wirtſchaftliche Notlage brachten. 

Die Arbeiterzahl des Werkes war in den Anfängen für die damalige 

Zeit ſchon beträchtlich. Im Jahre 1800 arbeiteten 16 Glasbläſer, 3 Glas⸗ 

ſchneider und Glasſchleifer, 1 Menger, 1 Pottaſchenſieder, 8 Holzſpalter 

und Taglöhner, die meiſtens verheiratet waren; auch deren Frauen und 

Kinder arbeiteten mit. An Löhnen wurden den Arbeitern jährlich 7 bis 
8000 fl. ausbezahlt. Die Betriebsleitung hatte anfänglich Rindenſchwenders 

älteſter Sohn Ulrich, ſeit 1792 aber ein Faktor und ein Platzmeiſter inne. 

Die Verrechnung beſorgte der Glashüttenſchreiber Fr. Vogel. Die Glas⸗ 

hüttenſiedelung zählte im Jahre 1800 rund 240 Einwohner. 

  

Arbeiterwohnungen und Pförtnerhaus (links). 

Am 5. Mai 1803 ſtarb Anton Rindenſchwender, der Begründer der 

Glashütte. Einige Zeit vor ſeinem Tode hatte er ſeinem älteſten Sohne 
Ulrich (geb. am 30. Auguſt 1751) mit Rückſicht auf ſeine zahlreiche Familie, 

die 16 Köpfe zählte!), die Nutzung einer Werkſtätte auf der Glashütte 

Y Ulrich Rindenſchwender hatte aus ſeiner Ehe mit Maria Franziska Dürr 14 Kinder, 

nämlich Maria Magdalena (f 1767), Sabina Maria (1777—1778), Maria Franziska 

(I 1779), Maria Franziska (1780—2), Johann Franz (1782—1824), deſſen Tochter 

Amalia mit Hofgerichtsrat Damian Junghans in Mosbach verheiratet war, Karl Auguſt 

(1784—1824), Friderika Juliane (1785—1810), verheiratet mit Hofrat Dr. Wich in 
Karlsruhe, Maria Sabina (1786-—1845), verheiratet mit Franz Karl Häfelin, Faktor, 

Joh. Mich. Ignaz (1787—1858), Obergerichtsadvokat in Freiburg, Landtagsabgeordneter,



19 

und den Handel mit Uhrengläſern auf eigene Rechnung geſtattet. Zu dem 
Glas, das er in ſeiner eigenen Werkſtätte herſtellte, kaufte er noch ein 

Quantum der übrigen Glashüttenware um den ſogenannten Hüttenpreis 

und verſtand es, auf dieſe Weiſe ſeinen Privatglashandel anſehnlich aus⸗ 
zubilden. In ſeinem Teſtament vom 13. Mai 1802 beſtimmte Anton 
Rindenſchwender hinſichtlich der Glashütte: „An der Glashütte ſollen 

die Kinder von jeder Ehe gleichen Theil haben, alſo jede Ehe ein Drittel. 
Sie muß durch einen gemeinſchaftlich zu verpflichtenden Factor beſorgt 
werden, ſolang ſie dauert, und hört ſie einmahl auf, ſo wird alles in 

3 Theile getheilt. Meinem Sohn Ulrich ſoll in den bißherigen Genuß 
einer beſonderen Glaswerkſtätte und einen beſonders zu ſeinem alleinigen 

Nutzen geführten Handel mit Uhrengläſern einem gegen andern Kindern 
billige Aufrechnung geſchehen.“ Nach dieſem von allen Erbintereſſenten 

anerkannten Teſtament war es klar, daß Ulrich Rindenſchwender ein 

Recht auf eine beſondere Glaswerkſtätte ſowie auf weiteren Privathandel 

nicht mehr beſaß. Als am 7. Dezember 1803 die beiden Oberämter Raſtatt 
und Gernsbach als Teſtamentsvollſtrecker einige im Rindenſchwenderſchen 

Teſtament unbeſtimmt gelaſſene und in Zweifel gezogene Punkte durch 

einen unter den Erben abgeſchloſſenen feierlichen Vertrag erledigten, er⸗ 

ließen die Erben ihrem Bruder Ulrich nicht nur die im Teſtament be⸗ 

ſtimmte Aufrechnung, ſondern verwilligten ihm auch noch die Weiter⸗ 
führung ſeiner bisherigen Glaswerkſtätte bis zum Jahre 1806 und zwar 

ſo, daß er an den übrigen elf Werkſtätten gleichen Anteil mit ſeinen Ge⸗ 

ſchwiſtern, nämlich den neunten Teil zu fordern hatte. Zugleich wurde 

beſtimmt, „daß die Verwaltung der Glashütte durch einen mit keinem 

Erben in Verbindung ſtehenden, ſondern dritten unpartheyiſchen beſonders 

zu verpflichtenden Factor zum Nutzen aller geführt werden ſolle“. 

Von den dreißig Kindern, die Anton Rindenſchwender aus drei 

Ehen beſaß, hatten neun den Tod des Vaters erlebt, die übrigen waren 

vorher, teilweiſe im zarten Alter, geſtorben. Die erbberechtigten Kinder 
waren der 52jährige Georg Ulrich (geb. 30. Aug. 1751), die mit dem Kauf⸗ 

mann Franz Schiffmacher, dem Sohne des fürſtlich zweibrückiſchen Rhein⸗ 

zollinſpektors Abraham Schiffmacher von Selz a. Rh., verheiratete 50⸗ 

jährige Maria Franziska und der 49jährige Johann, alle drei aus erſter 

Ehe; ſodann Anton (geb. 1768), Eliſabeth (Liſelotte) Sigel geb. Rinden⸗ 
  

(nußte wegen ſeiner Beteiligung an der badiſchen Revolution 1848/49 nach Amerika 
flüchten und ſtarb in Illinois U. S. A.), Johanna Regina (1788—1873), verheiratet mit 

Joſ. Acker von Straßburg, Ludwig Alois (1790—1791), Luiſe Karoline (1791—1854, 
verheiratet mit dem Obervogt Joſ. Häfelin in Bühl, Antonia (f 1792) und Antonia 

Ottilie Joſefa (1792—1798). 
2*
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ſchwender (geb. 1773), Martin (geb. 1775) und Michael Joſeph (geb. 1776) 

aus zweiter Ehe; endlich die 14jährige Karolina (geb. 1789), der 1Ijährige 

Karl Ludwig (geb. 1792) und die 8Sjährige Henrika (geb. 1795) aus dritter 

Ehe, für welch letztere Pfleger beſtellt waren. Der bedeutendſte, weil im 

Geſchäft am beſten bewanderte unter dieſen Geſchwiſtern war Georg 

Ulrich. Er wußte ſich bei ſeinen teilweiſe weit jüngeren Brüdern und 
Schweſtern einen ſolchen Einfluß zu ſchaffen, daß ſie es ſich ruhig gefallen 

ließen, als er ſich eine Art Oberaufſicht über die Glashütte anmaßte. Die 
bisher benutzte Glaswerkſtätte gab er zwar auf, ſeinen Privatglashandel 

trieb er aber ruhig weiter, im Gegenteil, er dehnte ihn noch erheblich aus, 

auf Koſten ſeiner Geſchwiſter; der von dieſen zur Geſchäftsführung beſtellte 

Faktor, ein alter Mann (wohl Fr. Vogel), war gleichſam ſein Untergebener, 

der ohne Ulrichs Gutheißen faſt keine Geſchäfte für die Familie machen 

durfte, kurzum, Georg Ulrich Rindenſchwender ſpielte ſich als Herr der 
Glashütte auf. Trotzdem die übrigen Geſchwiſter in der Vorausſicht, daß 

auf dieſe Weiſe der Ruin der Glashütte kommen müſſe, beim Oberamt 

Raſtatt die Entſcheidung erwirkten, „daß Ulrich Rindenſchwender ſchuldig 

und verbunden ſey, ſeine Oberaufſicht über die Glashütte und ſeinen 

bishero geführten Privathandel mit Glas niederzulegen und mit in die 

Wahl eines mit keinem Erben in Verbindung ſtehenden unparteyiſchen 

Factor einzuſtimmen“, behielt Ulrich doch die Oberhand. 

Seit des Vaters Tode bemühten ſich die Rindenſchwenderſchen 
Erben um eine neue Verleihung des bisherigen Privilegs, das auf Georgii 

des Jahres 1806 ablief, auf weitere zwanzig Jahre. In dem neuen Be— 

ſtandsakkord wollten ſie die Bemerkung aufgenommen haben, daß alle 
Ausfuhr von Pottaſche verboten ſei, auch die Ausfuhr einfacher Aſche, 

ferner daß die durch Entrichtung eines jährlichen ſogenannten Canons von 

allen Abgaben befreit ſeien. Man hielt es aber für ſachgemäß, erſt im 
letzten Jahre des Akkords auf das Geſuch einzugehen. Von ſeiten des 

Oberamts und der Amtskellerei Raſtatt hatte man vor allem gewichtige 

Bedenken gegen eine unumſchränkte Weiterführung des alten Beſtands⸗ 

akkordes. Zunächſt ſetzte man die durch den jährlichen Canon von 700 fl. 

abgelöſten Freiheiten auf rund 1200 fl. feſt; dieſe Summe errechnete man 
aus 200 fl. Akzis (2 Kr. für jeden Gulden) aus einem Jahresumſatz von 
27 000 fl., aus 40 fl. Zoll, aus 16 fl. Salzregal, aus 120 fl. Umgeld von 

8 Fuder Wein zu je 15fl., aus 13½ fl. Gewerbeſchatzung aus der Glashütte: 

einem Schmelzofen, zwei Strecköfen, zwölf Werkſtätten, die auf 840 fl. 
angeſchlagen waren, desgleichen aus der Glashüttenwirtſchaft und der 

damit verbundenen Metzgerei und Bäckerei, aus 4fl. Liegenſchaftsſchatzung 
aus den Wohnhäuſern und 8 fl. Viehſchatzung — die Rindenſchwenderſche
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Familie beſaß 7 Pferde, 2 Ochſen, 19 Kühe und 28 Schweine, die Arbeiter 
hatten zehn Kühe und zwanzig Schweine, alle zuſammen im Anſchlagzu 622fl. 
Sodann führte man Klage über Mißbrauch des Wirtſchaftsrechts durch 

Beherbergung von Fremden und Ueberſitzen anderer als Glashütten⸗ 
arbeiter über die Polizeiſtunde und des Metzgerrechts, wodurch dem Staat 
mancher Akzis entgehe. Die Rindenſchwenderſchen Erben wehrten ſich 

gegen derlei Verdächtigungen. Des weiteren echoben ſich große Schwierig— 

keiten wegen der Holzbelieferung, die ohne Schädigung der Wälder nicht 
mehr weiter in dem bisherigen Umfang geſchehen könne, des Aſchen— 

ſammelns und des Pottaſcheſiedens. Die Rindenſchwenderſchen Erben 

legten dar, daß durch eingetretene Preisſteigerung der Aſche die ein— 

heimiſchen Bürger ſich dem Schleichhandel mit Aſche an die Loffenauer 

widmeten und dadurch ſie aus dem Lande zögen, und verlangten ein 

Ausfuhrverbot für Holzaſche. Nach einer Berechnung des Landvogts 
v. Laſſolaye zu Gernsbach gab es aber in den 10 000 Haushaltungen der 

mittleren Markgrafſchaft (Oberämter Ettlingen, Raſtatt, Eberſtein, Baden, 

Bühl und Schwarzach) jährlich rund 150 000 Simmere Aſche, wogegen 

die Gaggenauer Glashütte nach ihrer eigenen Berechnung jährlich 34 451 
Simmere, die zehn Seifenſiedereien der mittleren Markgrafſchaft 150 00, 

die elf Färbereien 8250, die ſieben Apotheken 525, alle Betriebe zuſammen 

rund 58 000 Simmere benötigten. Es lag alſo die Rindenſchwenderſche 
Beſchwerde nicht im Mangel, ſondern im Preis der Aſche, und hier durfte die 

Regierung den Verdienſtmöglichkeiten der ärmeren Untertanen nicht ent—⸗ 
gegenarbeiten. Was das Pottaſcheſieden angeht, ſo hatte der Färber 

Matthäus Merk in Bühl, Michael Bauer in Baden, Joſeph Ihle, Joſeph 

Schütz und Ignaz Kamm in Beuren, Franz Lang in Hörden, Jakob Heiz 
in Rotenfels und der Schultheiß Baſtian in Michelbach ſeit einigen Jahren 

Pottaſcheſiedereien im Betrieb. Sie ſuchten ſchon längere Zeit um die 

ſtaatliche Konzeſſion nach, die Regierung konnte aber zu keiner Ent— 

ſchließung kommen. 

So verlief das Jahr 1806, und der Beſtandsakkord ward nicht er— 
neuert. Wohl um einen Druck auf die Regierung auszuüben, wurde im 

April 1807 der Glashüttenbetrieb geſchloſſen, und/ 27 Wochen lang waren 

die Arbeiter ohne Verdienſt, ſo daß das Elend groß wurde. 

Um dieſe Zeit waren in der Glashütte beſchäftigt: Heinrich Becker, der Wirt (7 Fa⸗ 
milienmitglieder), Philipp Maurer, der Schmied (5), Franz Schaaf, Pottaſcheſieder (6), 

Johannes Eſchele, Aſchenſammler (3), die Glasmacher Johannes Schmitt (7), Ludwig 
Müller (6), Joſeph Adam (7), Johannes Brunner (4), Mathäus Siegwart (5), Claus 
Schmitt (6), Lorenz Brunner (5), Anton Steiner (2), Valentin Schmitt (5), Thomas 
Schmitt (4), Anton Schmitt (3), Platzmeiſter und Aufſeher Franz Steiner (2), Glas⸗
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ſchleifer Philipp Thoma (6), die Schürer Martin Biſchoff (6) und Antoni Biſchoff (J, 
Menger Joſeph Winter (3), Erdenſtampfer Bernhard Mayer (5), Faktor Franz Joſeph 
Vogel (J) und deſſen Schreiber (1), Glasmacherin Clauß Schmitt Wwe. (2), Hüttenmeiſter 
Ulrich Rindenſchwender (16), Säger Joſeph Pfeil (1), dazu 4tägliche Holzſpalter, 6Trag⸗ 
jungen, 1 Taglöhner und eine Botenläuferin; die Zahl der die Glashütte Bewohnenden 

betrug 137. 

Da wandten ſich die Erben an Großherzog Karl Friedrich und baten 
ihn unter Hinweis auf die große Huld, die er ihrem ſeligen Vater habe 

angedeihen laſſen, er möge der Regierung die Beſchleunigung ihrer An⸗ 
gelegenheit auftragen. Ihre Bitte blieb nicht unerhört. Im Jahre 1807 
erhielt das Großh. Finanzdepartement in Karlsruhe aus Schloß Favorite 
ein fürſtliches Schreiben des Inhalts, Sereniſſimus habe ſehr ungern ge⸗ 
ſehen, daß die Rindenſchwenderſche Glashütte in Gaggenau ſtilleſtehe 
wegen des noch nicht erneuerten Privilegs und ordne an, daß der alte 

Akkord erneuert werde mit der Bedingung, daß der freie Einkauf des 
Salzes abgeſetzt und über den Aufkauf und die Ausfuhr der Aſche, die 
ohnehin verboten ſeien, ſtreng gewacht werden müſſe; Sereniſſimus ſei 
überzeugt, daß das Finanzdepartement ſelbſt ermeſſen werde, daß eine 

Fabrik wie die Glashütte, die 137 Menſchen beſchäftigte und das Geld 
im Land erhalte, aller Aufmerkſamkeit würdig ſei. 

Am 5. Oktober 1807 wurde dann den Rindenſchwenderſchen Erben 
eröffnet, die Erneuerung des Privilegiums für ihre Glashütte hänge nur 
noch von der Erledigung der beiden Punkte wegen der Aſche und Pottaſche 

ab, ſie hätten unterdeſſen ihr Privilegium als ſtillſchweigend verlängert 
anzuſehen. Der Betrieb der Glashütte wurde daraufhin aufgenommen, 
die Beſitzer wie die Arbeiter atmeten erleichtert auf. 

Am 21. März 1808 kam endlich die ſeit langem nachgeſuchte und 
ernſtlich betribene Genehmigung der Beſtandsverlängerung der Glas⸗ 
hütte bis zum Jahre 1826. Dabei wurde für dieſe Zeit die unumſchränkte 

Betreibung dieſer Werkes in Rückſicht auf die Zahl der Arbeiter und die 
Glasfabrikate verwilligt, jedoch nur in der beſtehenden Ausdehnung, 
nämlich für einen Schmelz- und zwei Strecköfen, die durch zwölf Werk— 

ſtätten getrieben wurden. Des weiteren wurde zugeſichert, daß keine 

weitere Glashütte in der Markgrafſchaft errichtet werden dürfe, und die 

Erlaubnis gegeben, das benötigte Brennholz in und außer Landes auf⸗ 

zukaufen; die Ausfuhr des zur Glasbereitung benötigten Sandes und der 

Aſche wurde verboten, die Glashütte ſamt den Arbeitern der Ortsgerichts⸗ 

barkeit entzogen und der unmittelbaren Gerichtsbarkeit des Oberamts 
Raſtatt unterſtellt: ferner die jedoch nicht ausſchließliche Erlaubnis zur 

Betreibung einer eigenen Pottaſcheſiederei auf dem Werk und die Fron⸗
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freiheit für zwei Pferde erteilt ). Im übrigen ſollte dieſes Gewerbe gleich 

den übrigen bürgerlichen Gewerben allen Staatslaſten als Schatzung, 
Steuer, Landkaſſengeld, Akzis, Zoll, Chauſſeegeld unterworfen ſein. Ein 

ſogenannter jährlicher Canon (Beſtandszins) wurde nicht mehr erhoben ). 

Die Geſchäftsführung lag in der Hauptſache bei Ulrich Rinden⸗ 
ſchwender. Er wußte auf geſchickte Weiſe, wahrſcheinlich durch Ausnützung 

ihrer Notlage, die Geſchäftsanteile ſeiner übrigen Geſchwiſter mit Aus⸗ 

nahme der ſeines Bruders Johannz) in ſeinen Beſitz zu bringen. Am 

6. Juni 1825 ſtarb auch Johann, und Ulrich war nun alleiniger Glas-⸗ 

hüttenbeſitzer. Er war verheiratet mit Maria Franziska Dürr, der Tochter 

des Glashüttenbeſitzers Franz Dürr in Raſtatt. Von ſeinen vier Söhnen 

konnte keiner die Nachfolgeſchaft übernehmen, als er am 9. Juli 1834, 

ſtarb; drei waren vor dem Vater geſtorben, und Ignaz, ein geſuchter 

Advokat in Raſtatt und ſpäter langjähriger Landtagsab geordneter, wollte 
ſie nicht. Ulrich Rindenſchwenders Weſen wird durch ſeine Grabinſchrift 

auf dem Rotenfelſer Friedhof beleuchtet, die uns ſagt: „Raſtloſes Wirken 

und ſtilles Wohltun begleiteten den geräuſchloſen Gang ſeines in Ehren 

und Ruhm gekrönten Lebens, darum bleibt ſein Andenken im Volk 
zurück“ 4). 

So wurde zur Führung der Geſchäfte der Faktor Franz Karl Häfelin, 

der Gemahl von Ulrichs ſechſter Tochter Sabina, berufen, der bis zu 

ſeiner Ueberſiedelung nach Bühl, wo er eine Weinhandlung gründete, im 

Jahre 1843 mit Umſicht die Glashütte verwaltete. Auf ihn folgte der 

mit den Erben nicht verwandte Faktor Johann Valentin Korn. Das Ge— 
ſchäft wurde von den unter ſich ſtets uneinigen Rindenſchwenderſchen 

Erben, einigen direkten Nachkommen, ferner der Familie Häfelin, der 

) Im Jahre 1811 hätte die Gaggenauer Glashütte beinahe eine Konkurrenz in 

Forbach bekommen. In dieſem Jahre wurde dem Geheimen Rat und Hofmedikus 

Schrickel in Karlsruhe geſtattet, ſeine Glashütte bei Beiertheim nach Forbach zu ver⸗ 

legen, jedoch nur unter der Bedingung, daß er ſich auf die ihm 1806 bewilligte Ver⸗ 

fertigung von Kriſtallglas beſchränke und ſeine Fabrikation nicht auf gewöhnliche 

Glaswaren ausdehne. Dieſe Beſchränkung geſchah auf den Proteſt der Rinden⸗ 
ſchwenderſchen Erben und des Eiſenwerksbeſitzers Louis Görger in Gaggenau hin. 

Schrickel ſah ein, daß unter ſolchen Umſtänden ſeine Glashütte in Forbach wohl nicht 

proſperieren könne, und verkaufte ſeine Konzeſſion nach Nordrach. Schwarz-Hum⸗ 
pert, Forbach im Murgthal. S. 156, 

)Veröffentlich in der „Alemannia“ Bd. 42 (1914), S. 42 f. 

) Johann Rindenſchwender war mit Maria Anna Thoma aus Mittelberg ver— 
heiratet. 

)Humpert, Auf dem alten Rotenfelſer Friedhof. „Aus der Heimat“. Beilage 
zur „Raſtatter Zeitung“ 1925.
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Oberzollinſpektorswitwe Johanna Acker, geborenen Rindenſchwender, des 

Heinrich Fackelmann, Oberförſters auf dem markgräflichen Gut in Roten— 
fels, und ſeiner Gemahlin Ulrike, Tochter Johann Rindenſchwenders ), 

und der Familie Junghans etwa als Geſellſchaft mit beſchränkter Haftung 

betrieben. Zu ihrem Familienbeſitz gehörten noch große Ländereien, die 
Sägemühle ſowie der Anteil an der Murgſchifferſchaft in Gernsbach. Der 

Amalienberg 2) war ſchon in fremden Händen. 

Der Geſchäftsgang der Glashütte ließ aber ſehr zu wünſchen übrig. 
Es hatte den Anſchein, als wolle ihr der langſame Verfall bevorſtehen, 
wenn eine fremde Kraft die Verwaltung innebehalte. 

So ſtellte der Rindenſchwenderſche Familienrat unter Führung von 

Ignaz Rindenſchwender im Mai des Jahres 1846 einen Urenkel Anton 

Rindenſchwenders, Karl Johann Acker, Sohn des Oberzollinſpektors 

Joſeph Auguſt Acker von Straßburg und deſſen Ehefrau Johanna geb. 

Rindenſchwender, der damals eine angeſehene Stellung in der chemiſchen 

Fabrik in Karlsruhe bekleidete, als Faktor an die Spitze der Glashütten⸗ 

verwaltung. Zunächſt wurde die Glashütte als Familienbeſitz weiter⸗ 

geführt, ſpäter unter der Firma Acker u. Junghans und zuletzt unter der 
Firma Acker u. Co. Es wurde anfänglich gewöhnliche Schwarzwälder 

Ware, ſpäter feinere, kunſtvollere hergeſtellt; die Fabrikate erhielten in 

Form einer ſilbernen Medaille eine Auszeichnung. Aber der letzte männ— 

liche Sproſſe aus dem Rindenſchwenderſchen Hauſe hatte wenig Glück 
in ſeinem Unternehmen. Widrige Umſtände bei der Beſchaffung der Roh— 

ſtoffe und beim Ausbau der Fabrikeinrichtungen trugen daran Schuld. 

Um der wachſenden Konkurrenz, die ſich der billigeren Kohle bediente und 

ſich an günſtigeren Verkehrsplätzen mit Bahnſtation angeſiedelt hatte (u. a. 
Karlsruhe, Mannheim), gleichzukommen, war das Geſchäft doch zu klein. 

Acker war zwar redlich bemüht, das Erbe ſeiner Väter zu erwerben und 

es zu beſitzen; er baute in den 60er Jahren an Stelle des Holzfeuerofens 

einen Ofen) für dirette Kohlenfeuerung mit Luftzuführung durch Ex⸗ 

hauſtoren; aber als die neuen Oefen für Holzgasfeuerung aufkamen, wie 

ſie Schinz in Offenburg herſtellte, und die davon etwas verſchiedenen 

Siemensſchen Kohlengasöfen mit rauchloſer Feuerung, konnte er nicht 

mehr mitgehen. 

Nach ſeinem im Jahre 1869 erfolgten Tode wurde über die nunmehrige 

Handelsgeſellſchaft Acker u. Co. der Konkurs verhängt. Die über ganz 

Süddeutſchland verbreitete Schwarzwälder Handelsgenoſſenſchaft der 

) Mouzard, P. Ulrika Rindenſchwender. „Raſtatter Zeitung“ 1922. 
) Humpert, Th., Der Amalienberg bei Gaggenau. „Aus der Heimat“. Wöchentl. 

Beilage zur „Raſtatter Zeitung“, 1923.
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keramiſchen Gewerbe Kirner u. Co. erwarb die Glashütte käuflich und 

führte ſie weiter. Es wurden Becher, Humpen, Bierkannen, Schlegel 

zum Verkorken, Karaffen, Krüge, Zylinder, Stechheber, Waſſerbaro⸗ 

meter, Zuckergläſer hergeſtellt. Im Jahre 1889 wurde ein neuer Ofen 

für Regeneratorengasfeuerung nach Syſtem Siemens gebaut, im Jahre 

1890 die hölzerne Brücke über die Murg durch eine eiſerne Gitterbrücke 

erſetzt. Bis zum Jahre 1890 wurde die Glashütte von Franz Villinger alt, 

1890 bis 1906 von Wilhelm Mayer, 1906-1911 von Franz Villinger jung 

  

Die Glashütte kurz vor ihrem Abbruch (1911). 

verwaltet. Der Geſchäftsgang war mittelmäßig, doch gab er wenig Aus⸗ 

ſichten, daß die Glashütte zu ihrem alten Anſehen zurückkehren würde. 

So kam es der Firma Kirner u. Co. ſehr gelegen, als im Jahre 1910 die 

Eiſenwerke A.-G. Gaggenau, die ihren Betrieb vergrößert hatten und 

auch die Fabrikräume erweitern mußten, Unterhandlungen wegen Kaufs 

der geſamten Glashüttenanlagen anknüpften. Noch im ſelben Jahre wurde 

der Kauf abgeſchloſſen, die Glashütte ging an die Eiſenwerke A.-G. 

Gaggenau über, welche ein Jahr ſpäter die Fabrikgebäude niederreißen 

ließen und an deren Stelle eine moderne Eiſengießerei errichteten. 

Die Wohnhäuſer blieben ſtehen und zeugen noch von der alten Glas⸗ 

hütte und ihrem genialen Gründer.



Schickſal des Kloſters Allerheiligen 
und Mittelbadens während der 

Koalitionskriege. 
Nach den Aufzeichnungen des Conventualen Gottfried Schneider). 

Mitgeteilt von Karl Sachs. 

1797. 

Den 10ten Jenner dieſes Jahres haben die Reichstruppen von den 

Oeſtreicheren unterſtüzet, Kehl wider eroberet. Hingegen den 19ten April 

ſind die Franzoſen wider über den Rhein gekommen und haben den deut— 

ſchen Boden wider beſetzt, das Hanauſche, Ortenauiſche und Biſchöfliche 

haben es hart empfunden und die Gegenden in viele Angſten geſetzt. 

Den 24ten April iſt ein franzöſiſcher General mit vielen anderen 

Officier und gemeinen Soldaten in unſer Kloſter gekommen und zu Mittag 
geſpeiſſet. Eben dieſen Tag hat ſich Herr Pfarrer Fritz von Oppenau mit 

vielen anderen Franzoſen beym Mittagmahl eingefunden. 

Den 29ten dieſes [Monats] ſind von dem Herren General Schorti, der 

bey uns zu Oberkirch in unſerm Haus, zu einer Schutz und Ehrenwacht 

5 Soldaten zu Pferde abgeſchickt worden. 

Den 8Sten May ſind von Oppenau auf den Mittag Herr General 

Belliſar, mit 2 Officier und Herren Pfarrer Fritz begleitet, auf Allerheiligen 

gekommen und haben ein ruhiges Mittagmahl eingenommen. 

Den 13ten May iſt ein franzöſiſcher Generaladjutant mit ſeiner Ge—⸗ 

mahlin, von 4 Soldaten begleitet, bey uns angekommen und hat vergnügt 
zu Mittag geſpieſſen. 

Den 16ten May haben uns die 2 Ehrenswürdige Capitains Kamus 
und Leſier loben Loſier], die voriges Jahre nach dem Fäſt der hl. Apoſtel 
Peter und Paul nach und nach als würdige Commendanten und Beſchützer 

unſers Gotteshauſes [geweſen], eine angenehme Viſit gemacht; ſie haben 

ſich erinnert der Gutthaten, die man ihnen einige Zeit erwieſen und ſich 

dafür höflich bedanket. 

1797. Den 18ten May hat Herr General Schorti mit anderen Herren 

Officier und Soldaten bey uns ein Mittagmahl eingenommen: darnach 
hat er den Weeg in die Freudenſtadt gemacht. 

Y Fortſetzung. Vgl. Ortenau 12, 22 ff.
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Den 27ten May hat Herr General Schorti den Befehl ergangen laſſen 
und hat uns mit einer Ehrenwacht von 6 Huſaren begnadiget von Oppenau. 

Den 28ten May haben 5 franzöſiſche Soldaten auf der Kapelle 

der hl. Urſula!) wider den Willen des Herren Generals Wacht gehalten 

und ſich allda gelagert; haben aber ihre Station den 30ten von dort ver⸗ 

laſſen müſſen, auch kein Eſſen mehr bekommen. 

Den 19ten Brachmonat 1797 ſind von Oberkirch 2 franzöſiſche Generäl 

Wantan und Dappu auf den Mittag gekommen; ſie haben viele Officier 

und Weibsperſonen in Bekleidſchaft bey ihnen gehabt und das Mittags⸗ 
mahl ihnen wohl ſchmecken laſſen. Abends aber ſind ſie auf Oberkirch in 

unſre Behauſung wider zurück. 

Den 18ten Brachmonat an einem Sontag hat General Scharri eine 
Luft Ballon, die lſo] er ſelbſt verfertiget in unſerm Hauſe, abends um 7 Uhr 
bey großer Volkesmenge in die Luft fliegen laſſen: darnach einen großen 
Ball gehalten. Scharri und Dappu invitirten die 2 Generäl Wantan, 

der ſonſt zu Gengenbach, und Schorti, der zu Sasbach in dem Pfarrhof 
ſich einquartierte, dazu ein. Vor dem Ball, der auf unſre Köſten prächtig 
gehalten wurde, und Strasburg viele Speiſen und Getränker dazu 

hat lieferen müſſen, auch viele Menſchen dabey gegenwärtig, wurde 

ein beſonders merkwürdige Comoedie geſpielt, darauf General Scharri 
eine beſondere Rolle verträtten. — 

Betreffend den unnöthigen und hoch ins Geld geloffenen Ball, der 
dauerte bis in die ſpäte Nacht, dabey der wilde Adel des andren Geſchlechtes 

von Oberkirch beſonders ſich eingefunden — ich ſchweige von anderen 

unnöthigen Sachen, die Scharri zum Untergang des Gotteshauſes, wann 
es möglich geweſen, theils im Pfarrhof, theils im Garten hat befohlen, auf 

unſre Köſten machen zu laſſen. Das innere Dachwerk unſers ſonſt ſo genann⸗ 

ten Langen Kellers wurde zu unſrem Schaden prächtig mit Tapeten zu 

einem Ball- und Comoedien-Haus umgegoſſen, bis es endlich ganz abge— 

brennt, davon an einem anderen Ort ich werde Nachricht geben. 

Den 26ten Brachmonat ſind auf den Abend von Unterachern zu uns 
gekommen Herr General Schorti mit Herrn Vogt Faber und mehrern 

Officieren; ſie ſind bey uns übernachtet und den andern Tag ſehr frühe auf 
die Gründen geritten; noch denſelben Tag haben ſie ein Mittag- und Nacht⸗ 
mahl bey uns eingenommen und den 28ten nach wider genoſſenen Mittag— 
mahl auf Unterachern zurückgekehret. 

Den Sten Auguſtmonat 1797 iſt in das Gotteshaus der Obergeneral 

Moreau mit drey andern Generäl, als Schari, Dappu, Wanthan von 
Oberkirch, die viele Officier bey ſich gehabt, angekommen, ſie haben auch 

) Unweit des Kloſters; an ihrer Stelle ſteht heute ein Bildſtock.
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21 Perſonen weibliches Geſchlechts bey ſich gehabt und haben ein ver⸗ 

gnügtes Mittagsmahl eingenommen, dabey ſie ſehr luſtig. Nachdem ſie 
von der Tafel aufgeſtanden, führten ſie ihre bey ſich habende Amaſien (ſo) 

auf den Spatzierplatz und in den Wälder herum; auf den Abend ſind ſie 
auf Oberkirch, haben unſer Haus wider beſucht und ein angenehm Ball 
gehalten. Die Perſonen, die wir auf Mittag geſpeiſſet, ſind 100 geweſen, 
nicht die viele Pferde dazu gerechnet. — 

Den 23ten Auguſt iſt durch ſchärfſten Befehl des Herrn Generals Schorti 
wegen einigen anſtößenden Predigten, die R.P. Joſephus 1), Frühmeſſer zu 
Unteracheren, wider das Frauenzimmer dort gehalten und von demſelben 

bey Herren General iſt verklagt worden, mit 5 Granadier auf Allerheiligen 

gleichſam gefangen begleitet worden und hat dadurch ſeine Station ver— 
lohren, doch ohne Nachtheil ſeiner Ehre. 

Den 25ten Herbſtmonat ſind auf den Mittag von Unterachern in das 

Gotteshaus die Generäl von Schauenburg und Schorti mit vielen andren 
Officier gekommen und haben ein ſtattliches Mittagmahl eingenommen. 

In Begleitung derſelben haben ſie 20 Soldaten zu Pferd bey ihnen gehabt: 

auf den Abend ſind ſie vergnügt wider auf Unterachern geritten. 
Den läten Weinmonat iſt unſer Haus zu Oberkirch von den 2 ſchäd—⸗ 

lichen Generälen Scharri und Dappu, die öfters ausgeſagt, ſie wollen 
unſer Kloſter, wie viele ſonſt andre Klöſter ſie ruinirt, gänzlich entkräften 
und auch in die höchſte Armuth bringen, endlich befreyet worden, und 

haben ihre Station in dem Hanauiſchen wider ihren Willen ſuchen müſſen. 
Den löten Weinmonat hat ſich in unſere Behauſung und Pfarrhof der 

menſchenfreundliche Herr General Belliſar einquartiret und zu Oberkirch 

zu unſrem Nutzen beſtes Commando geführet. 

Auch den 15ten Weinmonat iſt ohne beſonderen Befehl und Erlaubnis 
des Herren Generals von der würtemberger Schanz ein Officier, der das 

deutſche gut ausgeſprochen, ſonſt von Weißenburg im Elſas gebürtig, in 

unſer Kloſter gekommen, der für ſeine Waffen-Brüder Brod, Wein, 
Fleiſch, Butter [Hſ. Better] und andre Sachen verlanget hat. Er hat vieles, 

aber nicht alles, was er von uns verlanget, bekommen und iſt ihme auf 

die Schantz zugeſchickt worden. — Den 18ten Weinmonat iſt ein anderer 
Officier abends, bey ſich habend Wagen und Pferde, in das Kloſter ge⸗ 

kommen, und verlangte noch weit mehr: es wurde aber eilends an Herren 

General Belliſar geſchrieben; er überſchickte uns 2 Officier mit dem Befehl, 

im geringſten nichts abfolgen zu laſſen: morgens, da ſie frühe von Ober⸗ 

kirch zu uns gekommen, halteten ſie mit dem ſonſt auf der würtembergiſchen 
  

) Joſeph Scheidet von Bühl.



30 

Schanz ſich befindeden Officier ein ſcharffes Examen, und mußte mit ihnen 

auf Oberkirch, ſich bey dem Herren General zu verantworten. Wagen und 

Pferde mußten leer und gar nicht beladen auf die würtemberger Schanz 
zurück. 

Den 20ten Weinmonat 1797 wurde von Herrn General Belliſar 

ausdrücklich befohlen, Herr Cammerer Sin Loh, geweſter Pfarrer im Elſas, 

der von ſeiner Pfarrey vertrieben worden und ſein Heil bey uns in dem 

Kloſter geſucht hat, ſollte alſo bald abreiſen; anſonſten würde es ihme nicht 
gut abgewartet werden. Er verließe uns und flüchtete ſich in das Badiſche, 

in welchem Lande er auch geſtorben. 
Den 26ten Weinmonat kamen auf den Abend 4 franzöſiſche Generäl 

von der Würtemberger Schanz in unſer Kloſter; ſie hatten bey ſich 14 Sol⸗ 

daten zu Pferde. Den anderen Tag um ſieben Uhr begaben ſie ſich in 

Oberkirch in unſer Behauſung und ſpeißten allda. 

Den I7ten Wintermonat befindeten ſich viele franzöſiſche Soldaten 

in dem Biſchöflichen, beſonders in Kappel und im Seebach, die man gut 

hatte bewürthen müſſen. 

Den I0ten Chriſtmonat iſt zu Oberkirch abends um 8 Uhr unſer Scheuer 
und Stallung, wie auch das Gebäude des Langen Kellers ), wo vorher 
Herr General Scharri ſeine Comoedien geſpielt, in die Aſche gelegt worden. 

Man will dieſem General aufbürden, als wann er, wie wohlen abweſend, 
es befohlen hätte. 

Den I7ten Chriſtmonat 1797 abends iſt von Herren General Oſchero 2) 
von Offenburg ſein General-adjutant Saslup mit 5 Soldaten zu Pferde 

in das Gotteshaus geſchickt worden, der im Namen ſeines Generals eine 

Summa von hundert und 50 tauſend Livres wegen Beſchützung und Be⸗ 

wahrung des Kloſters forderte; man beſchwerde ſich und ſagte, daß ſo vieles 

Geld wirklich nicht beyhanden, beſonders, weil das Gotteshaus durch den 

Krieg erſtaunlich gelitten habe. Nebſt dieſem, daß unterſchiedliche Gebäude 

uns ſeien verbrennt worden. Er zuckte die Achſel und ſagte: er wolle es 
getreulich Herren General hinterbringen. Den andern Tog, nach einge— 

nommen Mittagmahl har er ſeinen Weg auf Oberkirch genommen. 

Den 2l1ten Chriſtmonat iſt auf den Abend ein Offieier mit 23 Soldaten 
in unſrem Kloſter, ein Execution bey uns vorzunemmen, angekommen: Herr 

Prälat?) begabe ſich morgens frühe auf Oberkirch, um eine Nachlaſſung 
    

) Die Großkellerei ſtand hinter der katholiſchen Pfarrkirche, heute Badiſches Finanz⸗ 

amt. Vgl. Renchtäler Altertümer von Karl Chriſt, Oberkirch 1911 S. 21 und 23f. 
) Gemeint iſt Angereau. 
) Auffallenderweiſe berichtet P. Schneider unter den Ereigniſſen dieſes Jahres 

nichts von dem Tode des zweitletzten Abtes Felix Kemmerle und der Neuwahl des letzten
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der Summa bey Herren General auszubitten, ſie wurde aber ihme rund 

abgeſchlagen. Den 26ten Chriſtmonat iſt dieſer Officier mit ſeinen 23 unter 
ihme ſtehenden Soldaten, nachdem man das Geld zuſammengebettlet, und 

dem Officier eingehändiget, um dasſelbe Herren General zu überbringen, 

in Oberkirch freudig angelangt, und hat die 24 tauſend begerhte Gulden 
ihme richtig überliefert; man hat dieſe Tage, ſo lange die Execution im 

Gotteshauſe gedauret, dem Officier nebſt guter Koſt täglich 6 Livres, den 
gemeinen Soldaten hingegen nebſt der Koſt einem jeden täglich 3 Livres be⸗ 

zahlen müſſen. 
Den 26ten Chriſtmonat auf den Abend um 6 Uhr haben die Fran⸗ 

zoſen den Pfarrhof zu Fautenbach verbrennt. 

1798. 

Den 7ten Jenner iſt in dem Hauſe (unter währender Predigte) des 

Bürgers und Krämers Saß (?) ein Brand entſtanden, vermutlich von den 

Franzoſen derſelbe angelegt worden. Die Flammen ſind aber bald, da 
viele Leute zuſammengelofen und hilfliche Hände geleiſtet, gelöſchet worden. 

Den 10ten Jenner hat General Oſchero ſeinen General Adjutanten 

Schaslup [früher Saslup] mit 100 Soldaten in unſerm Hauſe zu Ober⸗ 

kirch eine Execution vorzunehmen ſcharf anbefohlen. 3 Tage lang haben 

wir ſie auf unſrem Koſten wiederwillig gehabt, bis das verlangte Geld, 
welches wider in vielen Louis-D'or beſtunde, gegeben worden. 

Den löten Jenner haben die Franzoſen das rechte Rheinufer ver— 

laſſen, und haben ſich auf das Linke wider begeben. 

Den 22ten Jenner iſt unſer geweſter Secretarius Weiß, da Oberkirch 
ganz von den Franzoſen frey und leer, der ſeine Ruhe eine Zeit lange zu 

Allerheiligen geſucht, wider auf Oberkirch zurückgegangen. 
Den lgten Merz 1798 iſt jeziger Herr Prälat auf Oberkirch gereißt, 

alldort hat er den Hofjuden von Carlsruh, Jakob Hirſchel, angetroffen, 
mit welchem er wegen vielen Umſtänden vieles zu reden gehabt. Den 
25ten Merz iſt der Hofjud mit ſeinem Sohn von Carlsruh um 10 Uhr vor⸗ 
mittags in unſerm Kloſter angelangt, deme man ſehr rare und künſtlich 
verfertigte ſilberne Gefäße, Kirchen- und Sacryſtey-Sachen aus größter 

Noth um die Bezahlung eingehändiget hat. Dabey iſt Herr joan. Nepomuk 

Blätle ), damaliger Prior des Stiftes, ein großer Promotor geweſen. — 

Abtes Wilhelm Fiſcher von Oberkirch, die bereits am 11. Juli 1797 ſtattfand. Quelle: 
Nomina omnium R. R. D. D. praepositorum, abbatum ac Religiosorum professorum 

in Canonià Omnium Sanctorum collecta 1742 [mit ſpäteren Ergänzungen] Hſ. 746 des 

Erzb. Ordinariatsarchivs). 

Y) Sonſt Blaidel genannt, gebürtig aus Raſtatt.
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Was Schaden die Franzoſen dem Gotteshauſe zugefüget: iſt nicht zu be—⸗ 

ſchreiben! — 
Den 24. Merz, den Tag, ehe der Hofjud von Carlsruhe zu uns ge— 

kommen, ſind 2 Bürger von Oberkirch, Schrempp und Erhard ), bey uns 

angelangt und haben, um Waldungen von uns zu kaufen, Accord gemacht; 

aus Noth wegen vielen Schulden, die die Franzoſen vorige Jahrgänge uns 
verurſachet, haben wir ihnen dieſelbe zu kaufen gegeben. Herr Nepomuk 

Blätel als Prior hat dapfer dazu ihnen geholfen. Mit unſrem Verluſt ſind 
die 2 Waldjuden bereichert worden und kein Schaden geliden, dann ſie 

das gemachte Holz der Waldungen theur angebracht haben. — 

Den I2ten April iſt abermal der Hofjud von Carlsruh zu uns ge— 
kommen und hat wegen ſilbern Gefäße, Kirchen- und Sacriſtey-Sachen, 

die er von uns gekaufet, das begehrte Geld richtig bezahlt: Er hat neuer 

Dingen von uns einen reichen und prächtigen Kirchenornat verlangt, deme 
man ihme nicht zu kaufen gegeben, alſo das Schachern ein Ende genommen. 

1799. 

Den Iten Merz hat ſich in dem Ortenauiſchen und Biſchöflichen Lande 

ein großer Lärmen ereignet, indem die Franzoſen bey Kehl wider über den 
Rhein bewaffnet gekommen und alles in Furcht und Schrecken geſetzt 

haben. In der Nacht iſt Herr Baum, Doctor der Rechten, ängſtig und 

flüchtig aus dem Grisbach zu uns gekommen, und hat ſein Heil bey uns 

geſucht; ſchon auf den Abend ſind die Franzoſen auf Oberkirch gekommen 

und haben dieſen Ort in Beſitzung genommen. 

Den 2ten Merz hat ſich in unſrem Kloſter auf den Abend Herr General 
Martini mit ſeinem Generaladjutanten und 30 zu Pferde eingefunden. 

Dieſer Generaladjutant begerhte aus Befehl ſeines Herrn 500 Louis D'or 
von uns; man hat ihme die Unmöglichkeit, ſovieles Geld zu erlegen, vorge—⸗ 

ſchützet und geſagt: was das Kloſter ſchon für Schaden erlitten, er forderte 

als weniger und begerhte 25 Louis D'or, die man ihme auch richtig hatte 

erlegen müſſen. Mit dem nicht zu Frieden, mußte Herr Groß-Kellerer zu 

Oberkirch noch 27 Louis D'or erlegen. — 
Den 17. und 19ten Merz kamen franzöſiſche Soldaten vom Kniebis 

her zu uns, denen man aus Ungeſtüme Eſſen und Trinken hat geben müſſen. 

Den 26ten Merz iſt Herr Prälat auf Oberkirch gereißet, um allda ſeinen 
Namenstag freudig zu halten; da aber auf dieſes hohe Fäſt den 27ten die 

Franzoſen zu Oberkirch wider angekommen, iſt er den 28ten mit Herren 

Prior frühe wider auf Allerheiligen gereißt. — 

Y) Gerichtszwölfer zu Oberkirch, wie die Handſchrift ſpäter ſagt.
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Den zoten Merz iſt uns von den Franzoſen, die zu Oberkirch ſich be— 
fanden, ſtreng angekündiget worden, daß man ihnen 2 Pferde ſolle folgen 
laſſen, oder ſtatt deren ihnen ſolle 50 Louis D'or gut willig geben; anſtatt 

der Louisd'or hat man ihnen 2 Pferde dafür geben. 

Den 2ten April ſind von Oberkirch 2 franzöſiſche Soldaten zu uns in 

das Gotteshaus geſchickt worden, uns durch eine Schutz und Ehrenwacht 

von allen Gefahren zu beſchützen; den 3ten April ſind ſie wider nacher 

Oberkirch berufen worden. — 

Den zien April hat eine Wacht Herr Großkellerer vor ſeine Thüre 

bekommen: die Schuld iſt geweſen, weilen die Obrikeit zu Oberkirch die be⸗ 

ſtimmte Contribution, die in 2000 Livres befunde, nicht habe wegen Mangel 

des Geldes wollen folgen laſſen: ſich alſo Herr Groß Kellerer auch geweigert, 

ſeine Portion zu bezahlen. Den andern Tag iſt er wider freygelaſſen 

worden. 

Den 24. und 25ten Merz, da die Franzoſen von den Oeſterreicher auf 

deutſchem Boden geſchlagen worden, und ſich in Eil von Oberkirch ſich 

flüchtig machen mußten, begerhten ſie vor ihrem Abzug von Herren Groß— 

Kellerer ein Faß von gutem Wein, welches ſie für den Abſchied auch er— 

halten. Mit dieſem doch nicht zu Frieden, mußte man ihnen den öten April 

5 Ochſen und 3 Kühe zu einem Geſchenke mit geben, noch nicht genug, mußte 

Herr Groß-Kellerer dem General St. Cyr noch 30 Louis D'or, ſeinen un— 

verſchämten Sack damit zu ſpicken, zu einem guten Angedenken, als einem 

guten Fr-unde dargeben. — 

Den 7ten April auf den Abend ſind zu uns von den Gründen 3 oeſter⸗ 

reichiſche Hußaren gekommen, den Sten aber auf den Abend haben wir 

30 geſehen; hingegen den hten abends ungefehr neun Uhr ſind von Kniebis 

Fußvolt, Reuter, nebſt Hußaren 220 Mann zu uns gekommen, in der 

Meinung, mit den Franzoſen, die im Ulmhard ſich verſteckt, zu ſchlagen; 

die Kaiſerliche ſind von den Bauren aus dem Kaplerthal, auch von denen 

von Sasbachwalden mit dem Herren Baron von Neuenſtein?), der das 

Commando bey ihnen künſtlich geführet, herzhaft unterſtüzet worden, allein 
es iſt damal nicht viel erfolget: in dem den andren Tag die Kaiſerliche wider 

zurückberufen worden und ihren Weg nacher Pforzheim, Bayersbrun 

und in das übrige Schwaben haben nemmen müſſen. 

) Flurname. Nach Krieger 2, 1241 Reben genannt der Silberwerch vor dem 

Ulmhard, 1575. Bekannt durch den Ulmhardprozeß zwiſchen dem Kloſter Allerheiligen 

und den Gemeinden Waldulm, Ulm und Renchen. Siehe Zentner a. a. O. 196. 

) Ortenau 10, 24 f. Anekdoten aus dem Verteidigungskrieg des Bühler-Acherertals 

1799. 
Die Ortenau. —2



  

      
Haufen 5 

I, Heit TaleTndl, eugnef, uur, Ai, Mie. 
Lan dle Srubsen A, Hlales. 

Koloriertes Flugblatt. Sammlung A. Siefert. Offenburg. 
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Doch den 10ten April ſind die Kaiſerliche wider angekommen und 

haben mit ihren Herren Officier, die bey uns einquartiret, ihre unter ſich 

ſtehende Soldaten, fleißig Wacht zu halten, an den Mummelſee, wilden 

See, Allſchmat ), Steig , Sohlberg s) geſtellt. Auch haben ſie mit ſtarken 

Wachten die Urſula-Kapell, das Dickteuch ), das Unterwaſſer ) und See— 

bach s) beſorget; auch ſind noch 6Mann zu Pferd, 2 Hußaren mit einem 

Officier bey uns im Kloſter geblieben. Den 10ten April auf den Abend 
ſind von Oppenau durch Allerheiligen 100 Mann, theils Reuter, theils 
Fußgänger, Kapel unter Rodeck mit den Bauern vereiniget zu beſchützen, 

geſchickt worden. Urſache iſt geweſen, weil die Bauren in Cappel einen fran⸗ 

zöſiſchen Haubtmann haben Tod geſchoſſenl Siehe Ortenau 10, 25 (Nr. 21)]. 

Die Franzoſen haben im Sinn gehabt, das Ort zu verbrennen; allein 

ſie ſind damals nicht Meiſter worden. Den UIten April ſind von Cappel 
unter Rodeck auf den Mittag zu uns gekommen die den 10ten dorthin 
geſchickte Hußaren und Fußgänger und haben den Weg um 1 Uhr nach⸗ 

mittages auf Oppenau wider genommen. 

Den 12ten April haben die Franzoſen wegen nicht gegeben und nicht 
bezahlten Contribution-Gelder,-die ſie von den Oberkircher gefordert, als 
Geiſel den Herren Groß-Kellerer, den Stabhalter, und noch 10 ſonſt wohl 
bemittlete Bürger auf Strasburg geliefert. Die Herren Oberamtsverweſer 

Minderer, Ambtsſchulz Fiſcher, Schrempp und Erhard, Zwölfer aus Ober— 
kirch, haben ſich bey Zeiten noch unſichtbar gemacht und ſind entflohen. 

Eben den 12ten April um 1 Uhr Nachmittag ſind von Oppenau 

10 Hußaren zu uns gekommen; gleich darauf ſind ihnen 60 nachgefolgt. 
Dann die Franzoſen haben Cappel mißhandlen wollen und getraut zu 

verbrennen; die Bauren aber mit den Hußaren unterſtützet, haben ſie 

zurückgetrieben, und viele Franzoſen ihr Leben haben laſſen müſſen und 

getödtet worden. 

Eben den 12ten April, da ſich Herr Ambtsſchulz mit einigen Herren 

Zwölfer denen Franzoſen gezeigt und wider ſehen laſſen, iſt er auch auf 

Strasburg als eine Geiſel geliefert worden. 

Den Igten April frühe um 8 Uhr haben die Oeſterreicher, die von 

Oppenau gekommen, nahe bey; Oberkirch die Franzoſen überfallen und 

) Gewann am Fuße des Sohlberges im Sulzbachtale (nach Ausſage eines Bauern). 
) Zinken in Gemarkung Lautenbach. 

) Berg und Zinken der Gemarkung Lautenbach. 
) Beide Zinken der Gemarkung Ottenhöfen. 

) Gemeinde im Achertal. 8 

3
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viele getödtet ); dannoch haben ſie Oberkirch für diesmal noch nicht unter 

ihren Gewalt gebracht. Herr Oberlitnant Petrowitz, ein Ungar, der bey 
uns einige Wochen einquartiret, iſt bey dem heftigen Scharmüzel tödtlich 
verwundet worden. Er iſt ein beherzter Soldat geweſen und hat ſich durch 

ſeine Herzhaftigkeit bey dem Kaiſer ſignaliſirt, ſo daß Er von ihme ein 

goldens Metalleſtück in der Größe eines großen Thalers erhalten und an ſich 

getragen: Er iſt als ein dapferer Soldat geſtorben und liegt zu Oppenau 

vergraben ). 
Den 18ten April haben die Kaiſerliche mit den braven Cappler Bauren 

ſich vereiniget und haben ſie aus Waldulm und deren Waldung dapfer 
verjagt, dabey viele Franzoſen ihr Leben verlohren; anjezo ſind die Kaiſer⸗ 

liche bis auf Unterachern gekommen. Den 23ten April haben die Oeſtreicher 

Wachten ausgeſtellt an der Urſula Capell, auf dem Lindelsberg, Sohlberg 
und auf der Steig. 

Den 26ten April Abendszeit iſt Herr Groß-Kellerer als geweſste Geiſel 
von Strasburg nacher Oberkirch zurückgekommen, nachdem er den Fran⸗ 

zoſen das geweigerte Contributions-Geld zu Strasburg vorher richtig 

hinterlegt und bezahlt hat. 
Den 21ten May ſind die Franzoſen wider geſinnt geweſen, Cappel 

zu verbrennen; ſie ſind aber von den Bauren, mit Kaiſerlichen Soldaten 

gut unterſtizet, ſehr verfolget worden. Ihren Neyd und Rachſucht hat Wald⸗ 

ulm und deſſen Gegend ſchmerzlich empfunden, indem ſie 8 Häußer und 

5 Scheuren in die Aſche gelegt. Unſre veſtreichiſche Wacht auf der St. 
Urſula Kappell hat den Brand und Rauch geſehen, auch einige von den 

Ihrigen gleich abgeordnet, um zu erfahren, was geſchehen. Auch haben ſie 
die obre, große Pappir-Mühle, nit weit von Oberachern entlegen, einige 
Mal ſchon angezunden, doch durch Hilfe der Papiergeſellen und anderer 

Menſchen-Freunde iſt der Brand glücklich wider gelöſchet worden. Die 
Franzoſen haben im Rückzuge viele Leute verlohren. 

Die Franzoſen, die Lautenbach beſezet, da ſie die Zelten der veſter— 

reicher Soldaten, die auf dem Sohlberg gelagert, nicht weit von dem Steig— 

hof klar geſehen, haben einen ſchrecklichen Zorn bekommen, da man ſie 

darmit ſpottete; ſie haben einen den 27ten May unglücklichen Verſuch 
gemacht, auf den Abend dort mit 300 Mann die Kaiſerliche zu über⸗ 

fallen und alſo in der Meinung, leicht auf Cappel zu kommen; ſie ſind auch 

ſchon wirklich auf den Sohlberg gekommen, unſre Kaiſerliche wenige Krieger, 

an der Zahl 100 Mann, haben ſie aber gar nicht höflich empfangen. Sie 

) Nach Zentner waren es Blankenſteiner Huſaren (Renchtal: 208). 

) Weder in Oppenau noch in Oberkirch konnte ich im Totenbuch einen Eintrag finden. 
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haben ſie herzhaft in die Flucht geiagt und bis in den Riſtenbach ), auch 
von dort bis in den Winterbach 2) verfolget. 

Die Bauren haben das Ihrige auch lobenswerth gethan; es ſind, 

wie man geſagt, etliche Officier, mit 100 Mann theils getödtet, theils ge— 
fangen genommen worden. Wann die Kappler Bauren eher wären dazu 

gekommen, wäre kein Mann von den Franzoſen übrig geblieben und hätten 

Lautenbach, noch weniger Oberkirch mehr zu ſehen bekommen. 

Den 26ten Brachmonat haben die Kaiſerliche mit Vereinigung der 

Bauern von Offenburg, Oberkirch, ganz aus dem Ortenauiſchen und Bi— 

ſchöflichen Lande die Franzoſen bis auf Kehl zurückgetrieben und verfolgt. 

Den Aten Heumonat ſind die Franzoſen von den Kaiſerlich und gut 

vereinigten Kappler Bauren unter Commando des Herren Baron von 

Neuenſtein von Renchen, Ulm und Appenweyr verjagt worden. Ehe aber 

die Kaiſerliche mit den Bauren angerückt, haben ſie [die Franzoſen] in 

Renchen und Appenweyr eine Stunde geplündert; ſie haben viel Viehe 

auch weg genommen und entführet. Die Oeſterreicher mit den Bauren 

haben den Franzoſen 2 Stück hinweckgenommen, es ſind auch viele Fran— 

zoſen getödtet worden. 
Die Franzoſen wollten kein Schande erleben, ſie kommen von Kehl 

auf den Ortenauiſchen und Biſchöflichen Boden wider. Sie kamen auch 

bis gegen Mösbach (Dorf bei Achern), dort gieng es hitzig zu, aber wider 
zum Nachtheil der Franzoſen. Die Oeſterreicher mit den Kappler Bauren 

vereiniget, warfen ſie zurück; man ſagt, daß die Franzoſen, theils getödtete, 

theils gefangene 300 Mann verlohren haben. Kurz darauf wollten die 
Oeſtreicher mit den Bauren die Franzoſen aus Appenweyr und Urlofen 

auch vertreiben, allein es gelunge dazumal den Bauren nicht gut: dann da 
Herr Berger, damahliger Schulz von Renchen, zu hitzig auf ſeinem Poſto 

mit ſeinen Bauren die Franzoſen anpackte, wurde er von ihnen umrungen 

und zuſammengehauen, auch ſind viele Bauren auf dem Platz geblieben: 

dieſes geſchahe im Heumonat 1799 3). 

1800. 

Schneider berichtet zunächſt in dieſem Jahr in einem kurzen Ueberblick über die 
kriegeriſchen Geſamtereigniſſe in Deutſchland. 

) Oberrüſtenbach, Zinken mit Steighof und Unterrüſtenbach, Weiler, beide Gem. 

Lautenbach. 
) Dorf Gem. Lautenbach. 

) Dieſe Datierung iſt falſch, wie aus Zentners Renchtal S. 208 und aus dem Brief 

des Oberamtsverweſers Minderer hervorgeht (Letzterer im Pfarrarchiv Renchen). Dieſer 

lautet:



38 

Den löten Auguſtmonat hat in Augsburg der Obergeneral Moreau 
den Schwäbiſchen Kreis (mit Ausnahme von Würtemberg und Baden) 

6 Millionen Livres Contribution zu bezahlen auferlegt. 

Offenburg.. 29 553 

Der Herrſchaft Seich und Ettenheite 10403 

Dem Prälaten von Gengenbach... 6084 

Dem Prälaten von Roth 13098 
Dem Prälaten von Marchthal. ... 27814 

Dem Prälaten von Uſſperg ei 
Dem Prälaten von Roggenbunng.... 42 589 
Dem Prälaten von Schuſſenriede) ... 17 384 

Den 19ten Wintermonat wurde Herr Prior Blätle Contribution⸗ 

gelder durch 4 franzöſiſche Reuter von Herren General Klein, der damahls 

zu Schuttern ſeine Station hatte, berufen, er erſchiene; weil er aber dem 

General, wie er gern gehört, nicht geredt: wurde befohlen, auf Strasburg 

ihn zu überſchicken. Zu Strasburg findete Herr Prior gute Patronen, die 
für die begerhte Contribution Birg ſtunden; er wurde entlaſſen und kam 

Hochwürdiger geſonders hochzuehrender Herr Adminiſtrator! 

Nach dem bekannten unglücklichen Treffen bey Legelshurſt verfloſſen 3 Tage, ehe 
Herr Schultheiß Berger ſel. wieder ausgegraben wurde; Es geſtattete alſo der ohnaus⸗ 
ſteheliche Geſtanck bey der dahrmahligen großen Hitze nicht, eine genaue Unterſuchung 
mit ſo vielen vorgefundenen Todten vorzunehmen, dann die Maiſte ſchon ohnkennbar 
waren; in lich) finde mich alſo außer ſtand, über den Todt der gebliebenen Rencher Bürger 
außer jenem des Herrn Schultheißen etwas legales an die Hand zu geben; doch glaube 
ich, daß es bey einer ſolchen Gelegenheit und Umſtänden hinlänglich wäre, wenn 2 aus 
jenen bey Oeffnung der Löcher auf dem Legelshurſter Freythof zugegen geweſſenen 
Bürgern, von denen Höckele und Stöſſer ſind, Zeugnuß gebeten, dieſen oder jenen 
Todtlen) erkennt zu haben. Mit aller Hochachtung 

geharrend 
Oberkirch den 31. Dezember 1800. 

Euer Hochwürden gehorſamer Dr. Minderer. 
Der Toteneintrag ſtimmt mit unſerer Annahme überein: 
Anno Dui millesimo octingentesimo Die vigesimo quinto mensis Aprilis in acie 

Belli prope Bolshurst (heute mit Legelshurſt vereinigt) obüt Dnus Franciscus Leopol- 
dus Berger scultetus hujus et Ausoniae Meyer Maritus, cujus cadaver hie translatum 
et a me infra scripto adm. praesente communitate sepultum est. Mors autem Dui Ber- 

ger per visum repertum per Duo (J) Minderer, et Civibus Hoesser pistore et Antonio 
Hoeckeli et Dno Fritz tunc temporis scribà Dni Berger ... qui omnes etiam sepul- 

turae praesentes tanquam testes mecum subscripserunt. 

Fritz Minderer Fr. Jos. Gutzeit Admlinistrator) in Renchen. 

Das Gefecht fand demnach am 25. April 1800 ſtatt. 

Y) Rot, Marchtal, Urſperg, Roggenburg und Schuſſenried ſind Prämonſtratenſer⸗ 

klöſter der ſchwäbiſchen Zirkarie.
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den 26ten dieſes nacher Allerheiligen, aber eben dieſen Tage reißte er auf 

Oberkirch und wurde alles in beſte Ordnung gebracht. 
Den 22ten Chriſtmonat ſind wir wider mit einer Execution begrüßet 

worden; es kamen an demſelben Tage 2 franzöſiſche Officier mit unter 

ſich habenden 15 Soldaten und begerhten viles Geld; man iſt ihnen höflich 
begegnet und hat ſie ruhig zu Frieden geſtellt. Sie ſind alſo den 27ten 

frühe um 8 Uhr wohl zu Frieden abgereißt und uns höflich verlaſſen. 

1801. 

Den 28ten Januarius haben wir wieder eine Execution empfunden, 

die zwar die lezte, in dem der Friedens-Tractat zu Luneville am 9ten 
Februar 1801 unterzeichnet worden. Dannoch kamen unverſchämt den 

llten Februar ungefehr um zehen Uhr ein Unterofficier mit 9 Franzoſen 

zu uns; die Urſache iſt geweſen der Schneckenhöfer Wald ); man hat gethan, 

was billig geweſen, man hat ſie befriedigt. Sie ſind auch den 14. Februar 
um 2 Uhr nachmittag nacher Oberkirch friedſam abgereißt. 

Saepe jovis Telo quercus 

adusta viret. — 

Es folgt ein Auszug des Friedenstraktates und eine kurze Wiederholung des ganzen 

Krieges 1796 in Deutſchland als erſte Beilage. Dann kommt als II. 

Beilage. 

Belagerung der Veſtung Kehl durch die Oeſterreicher. 

Im Brachmonat 1796 hatten die Franzoſen nach ihrem Uebergang 

über den Rhein von dem Fort Kehl Beſiz genommen und die daſige Rhein⸗ 

Brücke wieder hergeſtellt; ſie ließen auch zu Behauptung dieſes Rhein— 

paſſes ſtarke Schanzen und Batterien an der Brücke aufwerfen. 

Nach dem Ruckmarſch des Generals Jourdan aus Deutſchland war es 

dem Erzherzog Karl ſehr angelegen, dieſen Ort wieder in ſeinen Gewalt zu 

bekommen, damit dem Feind die Gemeinſchaft mit dem rechten Rhein—⸗ 

ufer wieder entzogen wurde. Es koſtete aber viele Zeit und vieles Blut, 
dieſes Vorhaben auszuführen. — Die Oeſterreicher thaten den 18ten 

Herbſtmonat 1796, Morgens vor Tag einen heftigen Sturm auf die fran⸗ 

zöſiſchen Verſchanzungen; ſie trieben die Franzoſen mit vieler Wuth aus 

denſelben und aus dem Ort Kehl zuruck und öffneten ſich den Zugang 

gegen die Brücke. Allein als dieſe letztern noch zur rechter Zeit Verſtärkung 

Y) Schneckenhöfen, Oedung auf der Gemarkung Renchen, auf welcher der Name 
als Flurbezeichnung „Schneckenhof“ heute noch vorkommt. (Ortenau 11, 60 f.) 
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bekamen, giengen ſie mit ſolcher Furie auf den Feind los, daß derſelbe 

ſeinen Vortheil verlaſſen und wieder in die Stellung zurückgehen mußte, 
die er Tags vorher innegehabt hatte. An dieſem Tag blieben viele brave 

Leute auf dem Kampfplatz liegen, und beyde Theile machten Gefangene. 

— 

a
n
g
s
i
a
b
 

i
e
e
n
e
e
s
d
e
u
b
z
⸗
b
a
z
u
s
d
 

88
0 

ↄg
il

g 
un
 

a
h
 

uo
a 

4v
ad

 
uo

a 
bu
nu
cp
pe
gu
vc
h 

u
n
n
e
 

46
J1
 

ab
nu

ve
 

ud
e 

ja
vg
 
Lo

ça
dg

ea
½ 

Pa
ng
 

10
f 

uo
a 

bu
ng
dg
oz
z 

      
Um ſich gegen die fernern Angriffe der Oeſterreicher deſto beſſer zu ver— 

ſichern, vermehrten die Republikaner die Veſtungswerker mit unermütheten 

Fleiß; die vielen Schanzen, Außerwerker und Batterien, die ſie aufwarfen, 

gaben dem Platz das Anſehen einer der furchtbarſten Veſtung; deren Be—
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ſazung wuchs durch die öfters dahin kommenden Verſtärkungen zu einer 
beträchtlichen Stärke. Die Oeſterreicher warfen ihrerſeits ebenfalls ſtarke 

Verſchanzungen auf und ließen viel ſchweres Geſchüz herbeyführen, um 
den Ort ſich durch eine förmliche Belagerung zu nähren. 

Den 22ten Weinmonat thaten die Franzoſen einen ſtarken Ausfall 
auf die feindlichen Schanzen und Linien; ſie erſtiegen mit der ihnen eigenen 
Unerſchrockenheit eine Batterie, tödteten viele Feinde und machten eine 
Menge Gefangene, wurden aber doch wieder in ihre vorigen Quartiere 

zuruckgetrieben. Im Wintermonat fiengen die oeſterreichiſchen Batterien 

an, ihre Feuerſchlünde gegen Kehl ſpielen zu laſſen; ihr Feuer war eines 

der fürchterlichſten und anhaltendſten, wurde aber von der Veſtung mit 

vieler Unerſchrockenheit ohne Aufhören beantwortet. 
Die Franzoſen thaten öfters ſtarke Ausfälle, ſie beunruhigten die 

Schanzarbeiter der Belagerer unaufhörlich und thaten deren Vorpoſten 

großen Schaden, doch gieng das Canonieren und Bombenwerfen ſeinen 

ungehinderten Gang fort, und die Stadt ſowohl als die Rheinbrücke wurde 

dadurch nicht wenig beſchädigt. Die hartnäckige Vertheidigung und die 

wiederholten hizigen Gefechte verurſachten vieles Blutvergießen, und viele 

tapfere Krieger büßten dabey ihr Leben ein. 

Die Belagerer machten im Chriſtmonat einen Verſuch, die Rhein⸗ 
Brücke bey Kehl in Brand zu ſtecken. Sie ließen zu dem Ende ein Brand— 

ſchiff den Rhein hinunter fahren, allein der Verſuch hatte nicht den gehofften 

Erfolg, weil der Brander in die Luft flog, ehe er zur Rheinbrücke gekommen 

war. 
Den erſten Jenner 1797 thaten die Belagerer einen wütenden Sturm 

auf das verſchanzte Lager der Franzoſen, drangen in der erſten Hitze ziem⸗ 

lich weit vor und vernagelten verſchiedene Canonen, doch konnten ſie ſich 

nicht veſt ſezen, ſondern wurden wieder zurückgetrieben. Ein noch hizigeres 

und ungemein blutiges Gefecht fiel den öten Jenner vor, wo bey auf jeder 

Seite bey tauſend hinfielen. Die Oeſterreicher mußten zuletzt wieder 

weichen; des folgenden Tags ſetzten ſie aber mit verſtärkten Kräften noch⸗ 

mals an und erzwangen es nach langem Kämpfen, daß ſie in dem ver— 

ſchanzten Lager der Franzoſen ſich veſt ſetzen konnten. Hierauf richteten ſie 

ihr Geſchütz auf die Schiffbrücke, um ſolche in Grund zu ſchießen und da— 

durch den Republikanern den Rückweg über den Rhein abzuſchneiden. Dieſe 

waren hierdurch genöthigt nachzugeben. 

Der General Deſair (richtig: Deſaix) begehrte zu und er⸗ 

hielt für ſeine Garniſon eine ehrenvolle Capitulation. Nebſt dem freyen 

Abzug wurd derſelben erlaubt, alles dasjenige Geſchütz und Kriegsgeräth 

mit ſich an das linke Rheinufer fortzuführen, was ſie in zweymal vier und
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zwanzig Stunden fortbringen konnten. Die Oeſterreicher nahmen ſogleich 

nach geſchloſſener Capitulation von den Außenwerkern Beſitz, und die Gar— 

niſon brachte ihre ganze Artillerie über den Rhein; ſie ſchickte ſich zum Aus⸗ 

räumen ſo gut an, daß jeder Soldat etwas mit forttrug, und die Belagerer 

den 10. Jenner Abends um 4 Uhr den leeren Platz in Beſitz nehmen 

konnten. — Die Vertheidigung und Eroberung dieſer Veſtung, welche bey 
der ſtrengſten Kälte und ungünſtigſten Witterung zwey Monate lang daurte, 

gereicht den beyderſeitigen Kriegern zur Ehre. 

Anhang. 

Im Erzb. Ordinariatsarchiv Freiburg fand ich bei der Durchſicht der Archivalien des 
Kloſters noch einige intereſſante Einzelheiten, die als wertvolle Ergänzung zu den vori⸗ 

gen Mitteilungen dienen können. Sie ſind niedergelegt im „Liber Renovationis Votorum 
ab anno 1727 usque 1802“ (Hs. III. e 8, früher 749: vgl. d. Z. 12, 23). Wie die Auf⸗ 
ſchrift beſagt, zeichneten die Conventualen jedes Jahr, gewöhnlich Anfang Juli (11.), 

anläßlich des Todestages ihres Ordensſtifters, des hl. Norbert, ihre Namen zur Beur⸗ 

kundung der Gelübdeerneuerung darin ein. Auf der freigelaſſenen, linken Seite ver⸗ 
merkten die Mönche beſonders in den bewegten Revolutions- und Kriegsjahren zwiſchen 
1789 und 1801 Begebenheiten, die im Kloſter bzw. in ſeiner Umgebung ſich abſpielten. 
Verſaſſer ſind auf Grund handſchriftlichen Vergleichs die jeweiligen Prioren Wilhelm 

Fiſcher, Sebaſtian Reibelt und Bonifaz Mayer. 

1792. 

Dieſes Jahre ware die ganze Nachbarſchaft voll franzöſiſcher Ausgewander⸗ 

ter, Geiſtlicher, Edelleute und Soldaten, zu Oberkirch ſchon eine Zeitlang das 

Regiment Berwick (2); den 13. Jänner kame ein Schreiben von Ettenheim von 

H. Anſelm, ausgewandertem Abten von Maurusmünſter, um einen Platz in 

unſerm Hauſe zu Oberkirch für Prinz Condé und ſein Gefolge. H. Prälat (Felix) 

ſchriebe eine Entſchuldigung, die war aber nicht erwartet. Schon den 17. kame 

der Prinz mit ſeiner pagage und zoge wie Eigenthümer ins Hauße ein mit 

Herzog Bourbon und d'Enghien und ſpielte darinne ganz den Meiſter, ſo daß 

man faſt glauben mußte, es ſeye wirklich am dem, was die Leute ſagten: H. 
Kardinal habe dem Prinzen unſer Hauße auf eine Zeit geſchenkt. Indeſſen 

ſahe der Herzog von Würtemberg dieſe Nachbarn nicht gerne, und da Er in 

der Freudenſtadt ſagen gehört, daß auch hier alles voll Franzoſen ſeye, ward Er 

dalrhüber böſe. Es kame daher den 5. Hornung um Mitternacht ein Bothe aus 

der Freudenſtadt von H. Oberſtmeiſter mit einem Brief, in dem der Herzog 

H. Prälaten oder doch den P. Prior nebſt einem andern Geiſtlichen auf den 

folgenden Abend zum Nachteſſen entbiethen ließ. Wilhelm (Fiſcher), Prior, 

und Georg Chriſt), Subprior, giengen dahin, ſpießten an der fürſtl. Tafel,
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konten aber obiges Gerücht nicht beſtätigen. Der Herzog aber veranſtaltete 

aber doch mit den angränzenden Ständen eine Zuſammenkunft zu Hornberg, 
und da ward die Entfernung dieſer Ausgewanderten beſchloſſen. Den 17. Hor⸗ 

nung fiengen Sie an, abzuziehen gegen Koblenz, in einigen Tagen ward im 

Biſchöflichen wieder alles geräumt, als unſer Hauße zu Oberkirch nicht, an 

deme man 14 Tage zu putzen hatte (). H. Großkellerer Clemens Bauer) hatte 

Gedanken auf einige Entſchädigung und trug beym Zahlmeiſter und biſchöf— 

lichen Komiſſar auf 10 Louisdor an, erhielte endlich deren 57½. Uebrigens waren 
dieſe Franzoſen auf ihre eigene Köſten und ließen überhaupt viel Geld zurück. 
Auch das Seminarium ) blieb wie voriges auch dieſes ganze Jahr hier. Auf das 
Spätjahr kamen auch wieder Prämonſtratenſer daher, 3 von Odilienberg blieben 

hier, unter denen der Prior von Etival, wirklicher Generalvikar der Reformier⸗ 

ten, blieben zu Lautenbach. Auch ware ſonſt alles voll franzöſiſcher Geiſtlicher, 

indem in Frankreich von neuem den Geiſtlichen, die die Conſtitution nicht be⸗ 

ſchwören wollten, ſo zugeſetzt wurde, daß ſie alle davon liefen. 

Kardinal Rohan beabſichtigt, Ettenheimmünſter und Allerheiligen ſeinem Tiſche 
einzuverleiben, widerruft aber: 

Mense januario frequens spargebatur rumor et in Novellis adeo lege- 
batur D. Cardinalem intendere duo monasteria D. Etonis et omnium Sanec- 

torum mensae suae incorporari, huie rumori contradieta quidem jussit D. Car- 

dinalis per D. Aquentin, ivit tamen P. Subprior Georgius consilii petendi 

gratia ad quosdam juris consultos. itenditem rumor iste renovabatur. 

1793. 

Den 26ten Auguſtmonat beehrten uns Se. Eminenz Herr Cardinal Rohan, 

die ſich ſchon einige Monate in unſerm Hauſe zu Oberkirch mit ſeinem ganzen 

Gefolge aufhielten, mit ihrer Gegenwart, ſpeiſten hier zu Mittage und fuhren 

Abends nach Oppenau. Am folgenden Tage kam ein ausgewanderter Abbé, 

ſagte, als er den Tiſch in der Abtei wohl beſetzt ſah: Herr Cardinal iſt doch recht 

gütig gegen ſie! ... Wie ſo, fragte ihn confrater Leonhard (Lenz)? Weil er 

ihnen eine ſo gute Koſt und gute Kleidung verſchafft ... Sie haben recht, ſagte 

of. Leonhard im Scherze, und win haben geſündigt, daß wir dem H. Kardinal, 

der geſtern hier war, für ſeine vielen Gnaden zu danken vergeſſen; genießen ſie 

dann die gute Koſt, fuhr Leonard fort, mit dankbahrem Gemüthe, uns werden 

ſie wie noch viele andere doch nicht danken. 
Einige Zeit darauf wurden in unſerem Hof zu Oberkirch 4 Wägen mit 

Wein beladen, hieher geführt zu werden. Zween Diener des H. Kardinals ſahen 
zu. Einer fragte den andern: weißt wohl auch der H. Kardinal, daß ſein Wein 

aus ſeinem Keller weggeführt und wohin er geführt wird? ... of. Leonard 

war gegenwärtig und ſagte ihnen: Dieſe Weine ſind unſere Weine, ſie kommen 

Y) Gemeint iſt das Straßburger theologiſche Seminar unter Beckmann und Lieber⸗ 
mann, vgl. Ortenau 12, 25.
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aus unſerm Keller und werden für unſer Haus auf Allerheiligen geführt. Sie 

wurden etwas aufgebracht, und ek. Leonard wollte mit dieſen .. .) nich 

weiter anbinden. 

1796. 

Der folgende Bericht iſt im Original in lateiniſcher Sprache abgefaßt; er wird hier 
im Auszug wiedergegeben. 

Die Gelübdeerneuerung muß dieſes Jahr wegen ſtändiger Kriegsgefahr 
unterbleiben. Am 28. Juni legt Prior und Konvent Abt Felix folgende Fragen 

vor: 1) Beſteht die Notwendigkeit, das Archiv an einen ſicheren Ort zu ver⸗ 

bringen? 2) Wieviel Bargeld iſt einem jeden auf die Flucht mitzugeben? 3) Wer 

hat im Konvent zu verbleiben? Abt Felix gibt darauf folgende Antwort: Für das 

Archiv ſei vorerſt nichts zu befürchten. An Geld ſind nur 8000 Gulden vorhan⸗ 

den, die für den Fall eines Brandes oder einer Kriegsabgabe in der Abtei ver⸗ 

bleiben müſſen. — Die Franzoſen fallen noch am gleichen Tag im Renchtal ein 

und beginnen eine wüſte Zerſtörungsarbeit (ommem vieinam regionem interim 

devastant, ita ut depraedationum, exactionum, violentiarum aliorumque 

nefandorum scelerum nèc finem ponerent). Noch in derſelben Nacht fahren 

in Begleitung von ſechs Patres, vier Profeſſen und vier Novizen fünf Wagen 

mit Archiv und wertvollen Kirchen- und Hausgeräten zur Glashütte im Buhl⸗ 
bach. Der Abt und jeder Prieſter erhält vom Prior 200 Gulden, jeder Profeß⸗ 

bruder 160 fl. Hierauf flieht der Abt über Ammern bei Thübingen nach March⸗ 

tal. Infolge Wagendefeets kann nur das Archiv von Buhlbach aus weitergeführt 

werden. Man verbringt es nach Freudenſtadt zum Löwenwirt, um es am näch⸗ 

ſten Tage weiterzuführen. In der Nacht jedoch erſtürmen die Franzoſen das 

Kniebistal; der Prior muß Hals über Kopf aus Freudenſtadt fliehen; das an⸗ 

ſcheinend zurückgelaſſene Archiv wird von dem ſchurkigen Gaſtwirt in Stücke 

zerriſſen! Dazu nimmt er ein Ciborium, eine ſilberne Lampe und 400 Gulden 
weg: EEn vero nocte tertium Julij praecidente vallum in Knibis expugnant, 

appropinquant urbi Galli; Prior cum Salesio fuga sibi consulunt ex Freuden- 

statt, et sic non per Gallos hostés, sed à perfido hospite ad Leonem archi- 
vium diripitur, distrahuntur scripta plurima ..). Dagegen werden alle im 
Buhlbach zurückgelaſſenen Gegenſtände wie durch wunderbaren Zufall gerettet. 
Behringer in Glashütte treibt nämlich gegen 30 beuteluſtige Franzoſen in die 

Flucht und rettet damit das Eigentum des Kloſters. 

1797. 

Die Franzoſen überſchreiten zum zweiten Male den Rhein und beſetzen 

rückſichtslos die Pfarrhäuſer. 

Damit finden die uns intereſſierenden Aufzeichnungen des Liber Renovationis 
Votorum ihren Abſchluß. 

) Wort ſpäter unleſerlich gemacht.



Aus dem Ettenheimer Zunftleben. 
Von M. P. Kollofrath. 

Durch die dauernden Kriege und Verwüſtungen weiter Strecken des 
deutſchen Landes war die Not im Volke während des 17. und 18. Jahr⸗ 

hunderts immer mehr geſtiegen; die allgemeine Verarmung griff immer 

weiter um ſich, und die dadurch bedingte Abnahmze der Kaufkraft des Publi⸗ 
kums hatte wiederum eine weſentliche Verſchlechterung der Lage des 
Handwerks zur Folge. Naturgemäß wirkten ſich dieſe Verhältniſſe auch 
im Zunftleben aus, und die Reichstage des 16., mehr noch die des 17. 
und 18. Jahrhunderts ſahen ſich wiederholt veranlaßt, zu den Fragen 

einer Neuregelung der Gewerbeverfaſſung Stellung zu nehmen. Aber 

wie auf anderen Gebieten, ſo zeigte ſich auch hierin die ganze Ohnmacht 

des Reiches: es blieb bei unausgeführten Beſchlüſſen, und daß 

das Reichsgutachten vom 3. März 1672 faſt 60 Jahre ſpäter, 1731, rati⸗ 

fiziert wurde, iſt auch wohl nur dem Umſtande zuzuſchreiben, daß der 
Schuhmacheraufſtand in Augsburg, 1726, die nunmehrige Erledigung 
dieſer Frage beſonders dringlich machte. Je mehr das Reich verſagte, um 

ſo eifriger nahmen ſich die Territorien dieſer Frage an; da ſie aber häufig 

auf ein Gewirr von althergebrachten Rechten und Gewohnheiten ſtießen, 

die von den Zünften oft zäh verteidigt wurden, ſo konnten auch ſie vielfach 

nicht zu einer Einigung kommen. Doch gab es auch wiederum Handwerker⸗ 

verbände, die die Notwendigkeit einer Neuregelung ſehr wohl einſahen 

und erkannten, daß eine ſolche nicht nur im Intereſſe des kaufenden Publi⸗ 

kums, ſondern nicht minder in dem der Zunftgenoſſen ſelbſt lag. Neben 

der Regelung der Fragen des gewerblichen Nachwuchſes, wie Lehrlings⸗ 

aufnahme, Geſellenbeſchäftigung, Meiſterprüfung, galt es auch durch 

Wiedereinführung eines ſtrammeren Zunftregiments die Arbeitsqualität 

zu heben und eine unliebſame Konkurrenz möglichſt wirkſam auszu— 

ſchalten ). 

So waren auch in Ettenheim die Meiſter der Steinhauer, Maurer 
und Zimmerleute zur Förderung ihres Handwerkes 1761 bei ihrem 

Landesfürſten, dem Kardinal Ludwig Konſtantin von Rohan, vorſtellig 

geworden mit der Bitte, daß ſie, die bisher nur einer allgemeinen Zunft 

zugeſellt geweſen, eine eigene „ordentliche und vereinigte Zunft“ bilden 

dürften. Da die biſchöfliche Regierung dieſes Anſuchen „zur Einpflanzung 

Y) Vgl. auch Nagel, J. H., Die alte Zunftordnung der Leineweber von Ettenheim⸗ 
münſter. Ortenau 9, 1922 S. 8l ff. 
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und Erhaltung guter Ordnung ſo nützlich als förderlich angeſehen“, erfolgte 
unter dem 24. Auguſt 1761 die Genehmigung und Beſtätigung der Zunft⸗ 

artikel, aus denen im Nachſtehenden das Wichtigſte mitgeteilt ſei Y. 
Als erſtes wird beſtimmt, daß ſämtliche Meiſter, Geſellen und Lehr— 

iungen der neuen Zunft „auf des hl. Joſefi, als ihres beſonders erwählten 
Patrons Tag“, ſich verſammeln und ihnen nach Anhören der hl. Meſſe die 

Zunftartikel verleſen werden ſollen; bei dieſem Jahrestag haben die 
Meiſter und die Meiſterswitwen das gewöhnliche Auslaggeld mit 3 Schil— 

ling, 4 Pfennig zu erlegengzind jeder, der ohne triftigen Grund dieſe Ver⸗ 

ſammlung verſäumt, ſoll „in 1 Gulden 5 Schilling Strafe angeſehen 

werden“. Dieſer Jahrestag wird zugleich als der Wahltag der Zunft- und 

Ladenmeiſter der Ettenheimer Meiſterſchaft und der Geſchworenen- und 
Viertelmeiſter aus der im Amt ſeßhaften Meiſterſchaft beſtimmt. Hierbei 

wird jedem eingeſchärft, innerhalb ſeines ihm zuſtehenden Bezirkes auf 

etwaige Mißbräuche zu achten und „alles, was gegenwärtigen Zunft— 
artikeln zuwider möchte gehandelt worden ſein, bei dem Handwerk treulich 

anzuzeigen und die Meiſter- und Bußgelder richtig einzuziehen und ab⸗ 

zuliefern.“ 

Wer den während des Jahres berufenen „Gebottägen“ fernbleibt, 

ſoll dem Handwerk 3 Schilling, ein Meiſter oder Geſelle aber, der „wegen 
Zunftſachen beſchrieben und ſich nicht zur gebührenden Zeit oder gar nicht 

einſtellt“, ſoll mit 10 Schilling beſtraft werden. 

Wenn ein Mitglied der Zunft, ſei es Meiſter, Frau oder Kind ſtirbt, 

ſo muß dem Zunftmeiſter oder dem Geſchworenen ſofort Anzeige gemacht 
werden, der ſeinerſeits dem Jungmeiſter den Auftrag gibt, zur Beerdigung 

einzuladen, „damit aus jedem Haus wenigſtens eine Perſon die Leiche 

begleiten möge, bei Strafe von 5 Schilling.“ 

Um als Meiſter in die Zunft aufgenommen werden zu können, muß 
der Betreffende das Handwerk 3 Jahre lang ordnungsmäßig erlernt und 

ſeine 2 Wanderjahre ausgehalten, ſowie ein entſprechendes Meiſterſtück 

verfertigt haben. Die zu entrichtende Gebühr, das „Meiſtergeld“, iſt abge⸗ 

ſtuft je nachdem der Bewerber der Sohn eines zünftigen Meiſters oder 

der eines eingeſeſſenen Bürgers oder ein Fremder iſt; in letzterem Falle 
kann eine weſentliche Herabſetzung der Gebühr eintreten, falls der Be— 

.) Die Zunfturkunde, deren Einſichtnahme ich dem freundlichen Entgegenkommen 

des H. Bürgermeiſters Marko verdanke, befindet ſich unter den Archivalien der Stadt 

Ettenheim; ſie umfaßt 15 Schreibſeiten Text, iſt in Pappe gebunden und trägt auf der 
Außenſeite die Aufſchrift: „Hochfürſtl. privilegia der Maurer, Steinhauer und Zimmer⸗ 

leuth Anno 1761.“ Sie iſt datiert von Zabern, 24. Auguſt 1761 und unterſchrieben von 

Ludwig Conſtantin Rohan; ihre Ausfertigung erfolgte am 4. November 1761.
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treffende „eines Meiſters Tochter oder Witwe heiratet“. Wo die oben er—⸗ 

wähnten 2 Wanderjahre nicht nachgewieſen werden, „können ſolche ver⸗ 
mittelſt 10 Gulden erkauft“ werden. 

Meiſter, die der Zunft nicht angehören, dürfen „bei hoher, herrſchaft⸗ 

licher Strafe und Verluſt ihres Verdienſtes und Handwerkergeſchirres“ 
in Stadt und Amt nicht ſchaffen. 

Den Lehrjungen ſoll der Meiſter auf 3 Jahre annehmen und bei der 

Aufnahme „dem Handwerk vor offener Laden“ vorſtellen, wo er auch 

„nach überſtandenen Lehrjahren ebenmäßig vor dem Handwerk losge— 
ſprochen“ wird und den Lehrbrief erhält. Hierbei iſt in beiden Fällen als 
Gebühr ein Gulden und ½ Pfund Wachs zu entrichten, „den anweſenden 

Meiſtern aber ein Gulden zu verzehren“ zu bezahlen. 

Bei Strafe von 2 Gulden iſt es dem einzelnen Meiſter verboten, die 
von ihm übernommene Arbeit einem Nichtzünftigen zu übertragen; er 

haftet dem Bauherrn gegenüber für alle Mängel und Schäden. Er muß 
„nach des Bauherrn Gefallen den Bau entweder im Verding oder nach 
dem Lohn der Werkleute machen und fertigen“. 

Obwohl es jedem Meiſter freiſteht, ſo viel Geſellen zu beſchäftigen, 

als ihm nötig ſcheint, iſt er doch gegebenenfalls verpflichtet, wenn ein 
Mitmeiſter keine Arbeit hat, dieſen an Stelle eines Geſellen im Taglohn 
anzunehmen (bei Strafe von 1 Pfd. Pfennig). Ferner iſt es den Meiſtern 

verboten, „ſich einander ihre Geſellen abzuſetzen“ oder dem alſo Verführten 
irgendwo im Amte Arbeit zu verſchaffen (bei 2 Gulden Strafe). Verläßt 

ein Geſelle grundlos ſeine Stelle, ſo muß er ſeinem Meiſter „zur Strafe 

einen Wochenlohn erlegen“. Ein Geſelle, der ſich ohne Einwilligung ſeines 

Meiſters beurlaubt, ſoll bei einer Strafe von 7 Schilling 4 Pfennig erſt 

nach Verlauf von 14 Tagen bei einem andern Meiſter der Zunft eintreten 
können. Auch der Geſelle ſoll, „damit ſein Name und Herkommen auf⸗ 

gezeichnet werde“, dem Handwerk vorgeſtellt werden; die Einſchreibe— 
gebühr beträgt nicht mehr als 8 Pfennige. Falls ein Lehrjunge grundlos 

bei ſeinem Meiſter austritt, „ſolle demſelben zur Strafe auferlegt bleiben, 

das Handwerk zu meiden“. 

Nach Ablauf von zwei Jahren kann der Meiſter neben dem erſten 
einen zweiten Lehrjungen annehmen und, falls er Maurer und Stein— 

hauer zugleich iſt, ſeine Lehriungen in beiden Handwerken unterweiſen 

und nach drei Jahren als Steinhauer und Maurer ledig ſprechen laſſen. 

Als Höchſtlohn für den Lehrjungen werden pro Jahr 6 Gulden feſtgeſetzt. 

Für die Zunftverſammlungen wird Ruhe und Ordnung geboten, 
Schmähreden und Scheltereien werden mit 2 Schilling Strafe geahndet. 

Streitigkeiten innerhalb des Handwerkes, ſei es „Meiſter wider Mit⸗
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meiſter, oder Meiſter und Knecht“, ſollen innerhalb 8 Tagen gütlich bei⸗ 
gelegt oder durch die Meiſterſchaft geregelt werden. Im letzteren Falle 

hat jede der Parteien den anweſenden Zunft- und Geſchworenenmeiſtern 

1 Schilling 6 Pfennige „für ihre Mühe und Verſäumnis“ zu bezahlen, 
wobei dem Unſchuldigen durch den Schuldigen „ſeine Einlage erſetzt 

werden muß“. 

Diebe ſollen vor die Obrigkeit gebracht werden, doch iſt es der Zunft 
unbenommen, ihrerſeits auch noch eine Strafe bis zu 3 Gulden auszu⸗ 

ſprechen. 

Weiter wurde beſtimmt, daß kein Meiſter einem Bauherrn um die 
Arbeit nachlaufen oder denſelben um ſolche zu verdingen, anreden ſoll, 

bei 4 Gulden Strafe, noch irgendwo in Arbeit einſtehen darf, wenn der 

vorige Meiſter ſeine geleiſtete Arbeit noch nicht bezahlt bekommen, bei 

10 Schilling Strafe. Die Meiſter ſind ihrerſeits gehalten, keine Stümper 
anzuſtellen ei Strafe von 3 Gulden). 

Der Lohn für die Lehrlinge des Zimmerhandwerks iſt auf 15 Gulden 

„ſamt 5 Stück Geſchirr“ angeſetzt. 

Den Lehrjungen wird Aufrichtigkeit, Treue und Ehrlichkeit zur Pflicht 

gemacht; Schwatzereien aus oder in des Meiſters Haus werden mit einem 

½% Pfund Wachs beſtraft; unter gleicher Strafe ſind auch die Lehrherrn 

verpflichtet, „ihre Lehrjungen treu und väterlich zu halten, ihnen im Hand⸗ 
werk nichts zu bergen und dieſelben zur Gottesfurcht zu erziehen, gleich 
ihren eigenen Kindern“. 

Der regelmäßige Beſuch der Verſammlungen, die „der Jungmeiſter 

den Tag oder Abend zuvor behörig anſagen“ laſſen muß, wird Meiſter 

und Geſelle zur Pflicht gemacht; hierbei hat jeder „ſeiner Handwerksart 
nach entweder einen Meßſtock oder Zollſtab, die Geſellen aber ein Winkel⸗ 

eiſen oder Zollſtab bei ſich zu haben, bei Strafe von 2 Schilling“. In der 
Zunftſtube oder vor der Zunftladen darf jedoch weder Meiſter noch Ge⸗ 
ſelle mit Zoll- oder Maßſtab erſcheinen, bei 5 Schilling Strafe. „Derjenige, 

ſo einen abgetretenen Meiſter oder Geſellen wieder hereinruft, ſoll den— 

ſelben zuerſt zur Türe hineintreten laſſen bei Strafe eines Stubenrechts, 
nämlich 2 Maß Wein.“ 

Auf der Herberge ſoll auch eine Meiſter- oder Zunfttafel aufgeſtellt 

werden, die die Namen ſämtlicher Meiſter trägt und auf der diejenigen 

kenntlich gemacht ſind, bei denen zureiſende Geſellen eintreten können. 

Kleinere Ungebührlichkeiten bei gemeinſamen Mahlzeiten der Zunft— 

angehörigen ſollen mit einem Maß Wein beſtraft werden; „wann aber das 

Verbrechen gröblicher ſein ſollte“, ſo beträgt die Buße „1 Pfd. Wachs in 

die Zunftlade“.
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Die Geſellen werden angewieſen, einen ehrbaren Lebenswandel zu 

führen und ſich — bei Strafe von 10 Schilling — von Poſſen oder Buben— 

ſtücken fernzuhalten. Sollte ſich aber einer „mit einer Weibsperſon ver— 

geſſen“, ſo wird er nicht nur der zuſtändigen obrigkeitlichen Gewalt aus⸗ 

geliefert, ſondern er muß auch dem Handwerk „nach ſonſten üblichem 

Gebrauch einen Ohm Wein und 3 Gulden in Geld zur Strafe bezahlen“. 

Leichtfertiges Fluchen und Schwören wird mit 1 Pfund Wachs beſtraft. 

Die Hälfte aus den Meiſtergeldern, aus laufenden Wanderjahrgeldern 
und aus den einen Gulden und darüber betragenden Geldſtrafen muß der 

landesfürſtlichen biſchöflichen Kaſſe zugeführt werden; zur richtigen Kon— 

trolle hat der Zunftrechner am Jahrestag ein ordentliches Verzeichnis 

aufzuſetzen, das von den Zunft-, Laden- und Viertelmeiſtern unter⸗ 
ſchrieben und ſamt dem fälligen Betrage an die Amtsſchaffnei weiter— 

zuleiten iſt. 

Schließlich behält ſich der Landesfürſt vor, je nachdem einen Obherrn 

zu beſtimmen, „der allen Zunftverſammlungen beiwohnen und vorſitzen 

und unſeres hohen Stiftes Nutzen beobachten ſolle“. Ein weiterer Vor— 

behalt beſtimmt, daß die vorſtehenden Zunftartikel jederzeit geändert oder 

gänzlich aufgehoben werden können. 

Der Gröbernhof bei Zell a. H. 
Von Benedikt Schwarz 7. 

Wenn man mit der Oberharmersbacher Nebenbahn von Biberach nach 

Zell fährt, erblickt man rechts drüben am Fuße des Gebirges einen maſſiven 
im Quadrat erbauten Turm mit Giebelziegeldach; vielfach wird er für eine 

Kirche im Scheuernſtil der Bodenſeegegend und des Schweizerlandes ge— 
halten. Dem iſt nicht ſo. Wir haben hier die ſtolzen Ueberreſte des ehemali— 

gen Schloſſes Gröbern vor uns. 

In nächſter Nähe des Turmes, der in einem von einer ſtarken Mauer 

umgebenen Gelände, dem ehemaligen Tiergarten, liegt, befindet ſich der 

Gutshof Gröbernhof, beſtehend aus ſtattlichem Wohnhaus mit Wirtſchaft 

und einem gewaltigen Oekonomiegebäude. 

Den Leſer der „Ortenau“ dürfte ein kurzer geſchichtlicher Abriß der 

Geſchichte dieſes Hofes intereſſieren. 

Den Namen verdankt der Hof wahrſcheinlich einem großen Leichen— 

felde, das ſich in fränkiſcher oder alemanniſcher Zeit in der nächſten Um—⸗ 
Die Ortenau⸗ 4
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gebung befunden haben mußte. „Bei den Gräbern“, oder wie es in den 

älteſten Aufzeichnungen heißt, „bi denen Greberen“ entſtand eine Siede— 
lung, und das hier anſäſſige Geſchlecht nannte ſich „von Grebern“, aus 

welchem eine uralte Adelsdynaſtie entſtand, von welcher wir einzelne Mit⸗ 

glieder urkundlich nachweiſen können. 

  

Schloß Gröbernhof. 

Vom Jahre 1332 an finden wir wiederholt Schultheißen von Zell a. H. 

dieſes Namens, ſo 1370 einen Tann von Grebern, 1522 einen Jakob von 

Grebern, 1568 einen gleichen Namens. Mit Georg von Grebern ſcheint um 

das Jahr 1582 das Geſchlecht erloſchen zu ſein.
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Dieſe Herren von Grebern beherrſchten von ihrer „Veſte“ aus den 

Eingang zum Harmersbacher Tale; das „Schloß“, wie es ſpäter heißt, 
ſcheint eine Art Wartturm geweſen zu ſein. Eine gründliche Durchforſchung 

der älteren Geſchichte der Stadt Zell dürfte mancherlei Licht in das Dunkel 
der Geſchichte des Gröbernhofes bringen. 

Im Dreißigjährigen Kriege und den nachfolgenden franzöſiſchen 
Raubkriegen muß der Hof und mit ihm der alte Turm verwüſtet worden 

ſein. Um das Jahr 1690 herum erwarb der Stättmeiſter Johann Meyen⸗ 
hofen in Zell a. H. das geſamte Anweſen. Dieſer bekleidete neben ſeiner 

Zeller Ratsherrenwürde das Amt eines kaiſerlichen Oberkriegskommiſſärs 

im Schwäbiſchen Kreis und wurde im Jahre 1695 vom Kaiſer in den 

Adelsſtand erhoben und nannte ſich „Herr von und zu Grebern“. Er hat 

die Gebäude und den Turm, der eine Tiefburganlage aufweiſt, wieder⸗ 

herſtellen laſſen, was ſich aus einer Inſchrift mit dem Wappen der Familien 

Mayerhöffer und Eberhard, welches ſich über dem Eingang zum Turm be—⸗ 

findet, ſchließen läßt. Dieſe Inſchrift lautet: „Johann von Mayerhofen 

von und zu Grebern, Maria Cleopha von Mayerhofen, geb. von Eber⸗ 

hard.“ Dasſelbe Wappen mit der Jahrzahl 1699 finden wir an der Weſt⸗ 

ſeite des Wohnhauſes. 
Soweit das Ergebnis meiner Forſchungen nach der älteren Geſchichte 

des Gröbernhofes, wie ich ſie in der Geſchichte „des Evangeliſchen Welt— 

lichen Kraichgauiſchen Adeligen Damenſtiftes“, Karlsruhe 1918, nieder— 

geſchrieben habe. 

Bei der neuerdings durch Oberarchivrat Frankhauſer vorgenommenen 

Repertoriſierung des umfangreichen Aktenbeſtandes der ehemaligen Freien 

Reichsſtadt Zell am Harmersbach wurden einige Aktenfaſzikel zutage 
gefördert, welche den Gröbernhof betreffen und welche meine früheren 

Forſchungen im weſentlichen ergänzen, weshalb ich ſie hier der Oeffent— 

lichkeit übergebe. 

Neben einer Anzahl von Urkunden und Aktenſtücken, welche den Beſitz— 

ſtand der Güter und die von der Stadt Zell beanſpruchte Landeshoheit 

betreffen, finden wir eine Druckſache vom Jahre 1779,ein „Species facti“, 

welches uns über manches aus der Geſchichte des Hofgutes unterrichtet. 

Da heißt es, daß ein alter „Riß“ ehrwürdige Trümmer eines alten Schloſſes 

ſehen läßt, das, ſeiner Bauart nach einer Feſte ähnlich und ganz zur Ver⸗ 

teidigung eingerichtet, den kriegeriſchen Genius des mittleren Zeitalters 

aller Wahrſcheinlichkeit nach ſeinen Urſprung zu danken haben mag. 

Ich vermute, daß dieſer „Riß“ verloren gegangen iſt und nicht identiſch 

ſein kann mit dem im Generallandesarchiv befindlichen kolorierten Si⸗ 

tuationsplan des ganzen Gutes vom Jahre 1754, welcher auch eine 
4*
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Anſicht des Schloſſes und der Wirtſchafts- und Oekonomiegebäude zeigt. 

Auch ſind hier die drei Tore und die alten Gemarkungsſteine 1bis 7 einge⸗ 
zeichnet. 
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Im oben genannten „Species facti“ findet ſich eine Beſchreibung, 

worin es heißt: Ein großer zerfallener Wall, hinter demſelben 32 Schuh 

tiefer Graben, eine ſechs Schuh und ebenſoviele Zoll dicke Mauer, von 

welcher der zerſtörenden Hand der Zeit nur noch ein 92 Schuh langer 

Reſt entgangen iſt, doch zeigen die vorhandenen Spuren noch das ſichtbare
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Denkmal ihrer vorherigen Größe, und daß ſie ringsherum gegangen iſt. 
Wall und Graben ſind heute verſchwunden, von den einſtigen ſtarken 

Mauern nur noch kümmerliche Reſte vorhanden. 

Innerhalb dieſer Mauer, heißt es in der alten Beſchreibung weiter, 

befindet ſich der alte Schloßturm oder das Stammhaus mit fünf ſteinernen, 

ehedem bewohnbaren Stockwerken, auf dem Felde mehrere große mit 

adeligen Gröberiſchen Wappen bezeichnete Bann- und Grenzſteine, 

denen auf der einen Seite die Aufſchrift „Gröbern“, auf der andern der 
verzogene Name des Dorfes und Bannes Enterſpach nebſt der Jahrzahl 

1565 und 1602 eingehauen iſt. „Das ſind ebenſoviele ſtolze Unterſchei— 

dungszeichen, welche das Gut Gröbern weit über den Begriff eines ge— 

meinen ſchlechten Bauerngutes erheben.“ 

Die Druckſchrift bezeichnet das Gut ausdrücklich als Stammhaus der 

adeligen Familie gleichen Namens und hebt hervor, daß ſchon im Jahre 

1495 nach dem Zeugniſſe der ortenauiſchen Rittermatrikel die Herren von 

Gröbern zu Gröbern auf den Rittertagen erſchienen ſind und als ſolche zu 

den Ritterſteuern beitragen mußten. 

Solange die Familie von Gröbern im Beſitz des Gutes war, blieb 
dasſelbe von ſtädtiſchen Beſchwerden (Abgaben und Frohnden) frei und 

von ſtädtiſcher Gerichtsbarkeit verſchont. Wohl verſuchte, wie aus den alten 

Zeller Ratsprotokollen hervorgeht, der Magiſtrat der Reichsſtadt Zell 

wiederholt in die Jurisdiktion über Gröbern einzugreifen, wurde aber ge— 

wöhnlich abgewieſen. 

Als, wie oben erwähnt, im Jahre 1582 der Gröbernſche Mannesſtamm 

erloſch, fiel das Gut an die einzige Tochter Urſula von Gröbern, welche es 

ihrem Gemahl, „dem aus einem fremden Lande gebürtigen Junker Chri— 

ſtoph Mondt“ zuſchreiben ließ. Dieſer „fremde Junker“ war nach dem 

oberbadiſchen Geſchlechterbuch der Dr. jur. u. Chriſtoph Mundt, Mitglied 

des Rates zu Straßburg und Sohn des zu Köln geborenen gelehrten 
Dr. j. u. Chriſtoph Mundt in Straßburg. 

Die Stadt Zell a. H.ſuchte die Unwiſſenheit der Frau Urſula und ihres 

Mannes bezüglich der Jurisdiktion über Gröbern zu benützen und machte 

im Jahre 1599 den erſten Eingriff in die bisher unwiderſprochene Freiheit 

des Gutes. Es kam zu einem Rechtsſtreit, der 1602 mit einem Vergleich 
endigte, in welchem ſich der Gutsbeſitzer zu einer Abgabe an die Stadt 

verpflichtete und dadurch in ihre Abhängigkeit geriet, wenn auch das Gut 

ein „freiadeliges der Ritterſchaft ſteuerbares Gut“ blieb. 

Im Jahre 1613 verkaufte Urſula von Gröbern das Gut dem Gottes— 

haus Gengenbach, welches dasſelbe 1640 wiederum, weil es „unnutzbar“, 

wahrſcheinlich in den langen Kriegsjahren verödet war, an den Zeller Stadt—
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ſchultheißen Dr. jur. Benedikt Finkh veräußerte. Der machte mit dem Gute 

ſchlechte Geſchäfte. Sein Vermögen, das urſprünglich 80 000 Gulden be— 

trug, nahm täglich ab, und als er ſtarb, hinterließ er ſeiner zahlreichen Fa— 

milie ein verſchuldetes Gut. Die Witwe des ehemals ſo ſtolzen Zeller Stadt⸗ 
ſchultheißen heiratete einen Soldaten, namens Chriſtoph Trotter, genannt 
Mattern, einen rohen Geſellen, wie ſie der Dreißigjährige Krieg zu 

hunderten und tauſenden hinterlaſſen hatte. 

Von dem neuen Beſitzer des Gröbernhofes heißt es in den Akten: 
„Er hat ſich auf Gröbern zu wohnen geſetzt, ſich aber gleich gegen die Stadt 

unfreundlich erzeigt, die onera (Laſten, Abgaben) abzuſtatten disputieret, 
ſich unterſtanden, Wein auszuſchenken, Salz zu verkaufen, die Untertanen 
zu ſchelten und zu ſchlagen und in summa allerhand Mutwillen verübt, 

weshalb ihm das Weinausſchenken und Salzverkaufen hoch verboten und 
er wegen der Schlag- und Schelthändel gebührend geſtraft wurde.“ 

Im Jahre 1662 wollte dieſer gewalttätige Gutsherr Trotter, gen. 

Mattern, ſeinen Hofmeier Mathis Schille im Jähzorn erſchießen; der Mann 

aber ſetzte ſich zur Wehr und ſchoß ſeinen Herrn mit ſeinem eigenen Rohr 

(Gewehr) über den Haufen. Die Witwe geriet immer mehr in Schulden 
und mußte ſchließlich den Hof ihrem Schwager, dem Schultheißen Andreas 
Schaid in Gengenbach, abtreten. Wegen der ewigen Händel, die der je— 
weilige Hofbeſitzer mit der Stadt Zell wegen der Abgaben und Gerichts⸗ 

barkeit hatte, verkaufte Schaid das Gut an Dr. jur. Martin Wehe, Sekre⸗ 

tarius in der Ortenau. Da dieſem die Stadt Zell Korn und Haber im 

Exekutionswege vom Gröbernhofe wegnahm, griff er 1676 ebenfalls zur 

Gewalt und nahm den Zeller Stadtſchreiber Johann Meyenhoffen, 

welcher in Stadtgeſchäften in Offenburg war, als er heimreiten wollte, 

bei Ortenberg gefangen und ſperrte ihn im dortigen Schloſſe ein. Hier ließ 

ſich der Zeller Stadtſchreiber durch den Laubenwirt köſtlich traktieren und 
machte eine Zeche von 19 Gulden, welche hintenach niemand bezahlen 

wollte. Erſt als die Stadt Zell eine Geſandtſchaft an die vorderöſterreichi— 
ſche Regierung nach Freiburg ſchickte, bekam ſie ihren Stadtſchreiber 

wieder zurück. Dr. Wehe mußte aber den Gröbernhof an die Stadt Zell 

verkaufen. Das war im Jahre 1682. Einige Zeit darauf überließ die Stadt 
den Hof käuflich ihrem inzwiſchen zum Stättmeiſter aufgerückten Stadt— 

ſchreiber Meyenhoffen, wie wir oben geſehen haben. 

Die Meyenhofen oder Freiherrn von Mayerhoffer, wie ſie ſich ſpäter 

nannten, blieben das ganze 18. Jahrhundert hindurch und noch ſpäter im 

Beſitze des Gröbernhofes. Sie haben ſich durch Melioration des Bodens, 
Entwäſſerungsanlagen und Errichtung einer neuen Waſſerleitung u. dgl.
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verwahrloſten Hof erworben. An ſie erinnern die heute noch erhaltenen 
weithin ſichtbaren mächtigen Grenzſteine aus den Jahren 1759, 1764 und 
1820, welche außer der Jahrzahl die Buchſtaben HFVMZG - Hein⸗ 
rich Friedrich von Mayerhoffer zu Gröbern aufweiſen. 

Aber auch die Freiherrn von Mayerhoffer, obwohl ehemalige Zeller, 

hatten wegen Gerichtsbarkeit, Landeshoheit, Zins und Zoll manchen 

Strauß mit der Reichsſtadt auszufechten, und da lieſt man in den Akten 

von ſo mancher Liebenswürdigkeit, die ſich die ſtreitenden Parteien an den 

Kopf warfen. So ſagt Freiherr von Mayerhoffer in einem Schreiben vom 

2. März 1766 an das Hofgericht: „Ich weiß nicht, was dem Zeller Magi— 
ſtrat immerfort im tiefſten Schlafe träumt“, und der Magiſtrat meinte in 

einer Replik, der Mayerhoffer hätte ein hitziges Fieber der Negierſucht, er 

hätte keinen andern Herzenskitzel, als wenn dem Zeller Magiſtrat von 

Jemand etwas Verdrießliches geſagt wird. 
Die Freiherrn von Mayerhoffer ſahen ſich gegen die Mitte des vorigen 

Jahrhunderts gezwungen, das Gut zu verkaufen; es kam in die Hände der 

Handelsleute Iſak Dreyfuß in Baſel und Joſeph Zivi in Müllheim, von 

welchen es im Jahre 1861 das Adelige Damenſtift in Karlsruhe um 
115 000 Gulden kaufte; es umfaßte damals 189 Morgen. Das Stift, in 

deſſen Beſitz der Gröbernhof heute noch iſt, ſetzte als Pächter, bzw. Ver⸗ 

walter Heinrich Fiſcher, ſpäter den Leonhard Rothmann und den jetzigen 

Beſtänder, Joſeph Halter, ein. 

Im Jahre 1916 umfaßte das geſamte Gut 89 ha 73 à 38 qm, darunter 

28 ha 62 à 57 qm Wald. 

Wenn der geneigte Leſer einmal Zeit und Luſt hat, mache er einen 
Ausflug ins Kinzigtal nach dem Gröbernhof. Hier hat er an einem idylliſchen 

Plätzchen unter alten Kaſtanien und andern Bäumen Gelegenheit, über 
den Wandel der Zeiten nachzudenken, wie ihn uns die Geſchichte des 

Gröbernhofes vor Augen führt.



Die Raſtatter Spinnſchule. 
Von Hermann Baier. 

Den Reiſenden ), der in Münſter oder Osnabrück fragte, ob vom 
Friedenskongreſſe kein Denkmal vorhanden ſei, führte man aufs Rathaus 

und zeigte ihm dort die Bilder der Männer, die der Politik von Europa eine 
neue Grundlage gegeben hatten. So war nach der Meinung Dohms, des 

preußiſchen Vertreters auf dem Raſtatter Kongreß, auch der in Raſtatt ab⸗ 

zuſchließende Friede berufen, einen ähnlichen Abſchnitt in der Geſchichte 

zu bilden wie der Weſtfäliſche Friede, und es ſchien ihm angemeſſen, daß 

er, ſtatt in meiſt trügenden Gemälden, ſtets wohltätig fortlebe in einem 

Denkmal edler und menſchenliebender Geſinnung der Männer, die, mit 

den größten Sorgen ihrer Zeit beladen, doch des kleinen Guten, das an 

ihrem Wege ſich zu tun fand, nicht vergaßen. Eine Induſtrieſchule erſchien 

ihm in ſeiner am 29. Mai 1798 entworfenen „Idee zu einem Denkmal des 

Kongreſſes in Raſtadt“ als das edelſte, würdigſte Denkmal, das der Kon— 

greß ſich ſtiften könne, da ſie geeignet ſei, dem Elend vorzubeugen und die 

kommenden Geſchlechter vor Armut und Bettelei zu bewahren, indem 

ſie ſie an die Arbeit gewöhne. Als Grundſtock für die Stiftung überreichte er 

dem Raſtatter Polizeidirektor Frhr. v. Drais den Betrag von 30 fl. Seine 

Hoffnung, die Kongreßmitglieder würden für eine derartige Stiftung Inter— 

eſſe zeigen, wurde getäuſcht. Sieht man ab von einer zwei Tage vor dem 

Geſandtenmord erfolgenden Beſichtigung der Anſtalt durch die Geſandten 

mit dem bei ſolchen Anläſſen üblichen Beiwerk, ſo bekundete faſt nur der 

Kaiſerliche Geſandte Graf Metternich werktätige Teilnahme. Mit Fug und 

Recht verzichtete man daher auf den Namen „Kongreßſtiftung“. Daß die 

Anſtalt bis 1833 erhalten blieb, verdankte ſie nicht den Kongreßmitgliedern, 

ſondern der Raſtatter Bürgerſchaft und dem badiſchen Staate. 

Schon 1781 hatte ein ähnliches Unternehmen in Raſtatt beſtanden; 

aber da man es trotz aller Bemühungen nicht weitergebracht hatte, als 

daß einige Hausarme Flachs und Hanf ſpinnen lernten, hatte man auf 

Anregung des Stadtmagiſtrats die Anſtalt wieder aufgehoben. Inzwiſchen 

waren aber in Karlsruhe und Pforzheim Induſtrieſchulen entſtanden, 

) Die folgenden Ausführungen ſtützen ſich auf folgende Akten des Karlsruher General⸗ 

landesarchivs: Raſtatt Stadt Faſz. 436—438, 440, 446, 1036—1049; Einlieferung des 

Bezirksamts Raſtatt 1909 Nr. 36 Faſz. 2004—2006. Vgl. auch E. Gothein, Wirtſchafts⸗ 

geſchichte des Schwarzwaldes I, 713 und B. Schwarz, Geſchichte der Entwicklung des 

Volksſchulweſens im Großh. Baden III, 188 ff.
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und was in dieſen beiden Städten möglich war, der allzuſehr über— 

handnehmenden Bettelei durch frühzeitige Gewöhnung der ärmeren 

Jugend an die Arbeit zu begegnen, mußte auch in Raſtatt möglich ſein, ob— 

wohl man hier von vornherein mit ſtarkem Widerſtande der Bevölkerung 
zu rechnen hatte. 

Mit dem in ſolchen Dingen unentbehrlichen Optimismus ging Drais 

ans Werk. Am 13. Juli begann der Unterricht im ehemaligen Militär⸗ 

lazarett vor dem Rheinauer Tor. Die Knaben ſollten meiſt Wolle, die Mäd⸗ 
chen Baumwolle ſpinnen; da jedoch die politiſchen Verhältniſſe zu ſcharfen 

Preisſchwankungen und damit zu Verluſten für die noch nicht geldkräftige 

Anſtalt führten, gab man das Baumwollſpinnen bald faſt ganz auf. Um 

den Kindern — es wurden ſchon ſolche mit 7 Jahren in die Spinnſchule 

aufgenommen — einen Anreiz zu geben, gab man jedem täglich einen 

Kreuzer auf die Hand; den Reſt des Verdienſtes zahlte man jeden Samstag 

an die Eltern oder Vormünder aus. Wer ſich in Fleiß und Geſchicklichkeit 

auszeichnete, erhielt eine beſondere Belohnung. Um den Kindern den Be— 

ſuch der Spinnſchule zu ermöglichen, mußten ſie vormittags und nach— 

mittags früher als die andern aus dem Volksſchulunterricht entlaſſen wer⸗ 

den. Trotz aller vorbeugenden Maßnahmen, die Drais getroffen wiſſen 

wollte, ließ ſich eine Schädigung des übrigen Schulunterrichts wohl kaum 

vermeiden, und man gewinnt den Eindruck, als ob die Piariſten, die in 

Raſtatt auch den Unterricht an der Volksſchule gaben, auf die Spinnſchule 

nicht allzugut zu ſprechen waren. Drais ſelbſt erſchien jede Woche ein— 

oder zweimal, lobte oder tadelte, las den Kindern aus Kampes Robinſon 
oder aus dem Not- und Hilfsbüchlein vor und übte mit ihnen allerlei 

Lehrſprüche ein, ein eigenartiges Feld der Betätigung für den Polizei— 

gewaltigen. Drais wollte jeden Schein vermieden wiſſen, als ob es darauf 

angelegt ſei, die (rmere Jugend in ſcharfer Zucht zu halten; der Spinn⸗ 

meiſter erhielt daher keine Strafgewalt; gröbere Widerſetzlichkeit war dem 

Polizeikommiſſar zu melden. Mängel in der Erziehung ſollten womöglich 

durch eine Rückſprache mit den Eltern behoben werden. Ein Zwang zum Be⸗ 

ſuch der Spinnſchule ſollte tunlichſt vermieden werden, wenn man auch 

erwartete, daß Kinder, die ſelbſt oder deren Eltern aus Armenfonds unter— 
ſtützt wurden, ſie beſuchten. Da die Spinnſchule um 6 Uhr abends ge— 

ſchloſſen wurde, war die ſonſt übliche körperliche Ueberlaſtung der Kinder 

nicht zu befürchten. 

Wollte man den Kindern einen Spinnerlohn zahlen, der ihnen die 

Freude an der Arbeit beließ, ſo war es klar, daß die Anſtalt nicht aus eigenen 

Mitteln leben konnte. Die Stadt leiſtete zunächſt einen jährlichen Zuſchuß 

von 50 fl. Von den 150 fl., die namentlich für die Bewilligung von Glücks-
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ſpielen eingingen, gab man die eine Hälfte der Spinnſchule, die andere 
verwendete man unmittelbar für Almoſen. Für die erſtmalige Ein— 

richtung bewilligte der Markgraf einen namhaften Betrag. Weitere Be— 

dürfniſſe ſollten aus vierteljährlichen Sammlungen beſtritten werden. 

Für die Jugend hat alles Neue ſeinen Reiz. So ſaßen denn im Sep⸗ 
tember 1798 ſchon 22 Knaben und 15 Mädchen beim Spinnen, darunter 

12 Kinder, deren Angehörige keine Armenunterſtützung bezogen. Am 

Donnerstag wurde nicht geſponnen, damit die Kinder einen freien Tag 
hatten. Auch während der Herbſtferien wurde eine Woche lang ausgeſetzt. 

Der Verdienſt der Kinder war zunächſt beſcheiden. 20 bis 24 Kreuzer 

wöchentlich für geſchicktere Kinder war nicht eben viel, auch wenn es ſich 

um eine Nebenbeſchäftigung handelte. Das abgelieferte Geſpinſt war ſehr 

ungleichmäßig. Der Spinnmeiſter verſtand offenbar nicht allzuviel, und 

das Karlsruher Spinnhaus, von dem man die gekämmte Wolle bezog und 

an das man die geſponnene Ware wieder ablieferte, wurde nicht müde 

zu klagen. Vielfach gewiß mit Recht, aber etwas Mißgunſt und Unbehagen 

über den neuen Wettbewerb war doch auch dabei. 

Dem Tag, an dem die ſorgende Hand von Drais der jungen Pflan— 

zung fehlen würde, konnte man nur mit Bangen entgegenſehen. Daß der 

Obervogt von Raſtatt wichtigere Dinge zu tun hatte, als ſich wöchentlich 

ein- oder zweimal eine halbe Stunde lang in der Spinnſchule mit dem 

Einüben von Merkſprüchen abzugeben, war klar. Die Piariſten aber be⸗ 
haupteten, alle ihre tauglichen Lehrkräfte ſeien mit Arbeit überladen, und 

ein jeder war für den Unterricht in der Spinnſtube nicht brauchbar. „Es 

muß“, ſchreibt Drais, „ein Liebe einflößender und das jugendliche Herz 

kennender Mann ſein. Die Lektion muß ausgezeichnet munterer ſein als 

eine Schulſtunde.“ Für Abwechſelung und Geiſtesermunterung aber mußte 

auch in Zukunft geſorgt werden, da dadurch der Fleiß belebt wurde. In 
erſter Reihe handelte es ſich darum, die Almoſen zu mindern, die man ſonſt 

der Trägheit opfern mußte, aber Drais war ſich bewußt, daß es ſich auch 

um eine wichtige Frage der Erziehung handelte. 

Der Obervogt von Holzing, der nach Drais im Frühjahr 1799 die 

Aufſicht über die Spinnſchule übernahm, zeigte keinerlei Intereſſe und 
verlangte am 1I. Juli 1799, man ſolle die Spinnſchule wenigſtens bis zur 

Wiederkehr des Friedens ſchließen, da an Abſatz doch nicht zu denken ſei 

in einer Zeit, wo alte Spinnereien, die ſonſt 40—50 Arbeiter beſchäftigten, 

nur noch für 4—5 Arbeit fänden. Die Prämien wurden bedeutend herunter— 

geſetzt. Die Spinnſchule war jetzt geöffnet von morgens 4 Uhr bis abends 

9 Uhr. Das alles ſoll freiwilliger Fleiß der Kinder geweſen ſein; auch wenn 

das zuträfe, wäre es Pflicht des Oberamts geweſen, gegen dieſe Ueber—
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anſtrengung einzuſchreiten. Es war gewiß gut und ſchön, daß eine ge— 

ſchickte Spinnerin im Sommer 1800 einmal in einer Woche 2 fl. 16 kr. 

verdiente, einen für damals ſehr erheblichen Betrag; bei dieſer langen Arbeit 

aber mußte früher oder ſpäter der Tag kommen, wo Raſtatts arme Be⸗ 

völkerung ſich weigerte, die Kinder in die Spinnſchule zu ſchicken. Großen⸗ 

teils tat ſie es ja doch nur, weil die Kinder Schuhwerk, Winterkleider uſw. 

geſchenkt erhielten, die die armen Leute von ſich aus nicht hätten beſchaffen 
können. 

Aus ſich ſelbſt konnte ſich die Raſtatter Anſtalt nicht erhalten. Die Zahl 

der Kinder, die ſich mit dem Spinnen beſchäftigten, war nie bedeutend; 

mehr als 50 waren es kaum einmal. Die allgemeinen Unkoſten aber waren 

gleich groß, ob viel oder wenig geſponnen wurde; der Spinnmeiſter und 
der Verrechner forderten ihren Lohn; Heizung, Licht uſw. erforderten 

Geld. Wäre die badiſche Markgrafſchaft noch in den glücklichen finanziellen 

Verhältniſſen geweſen wie ein Jahrzehnt zuvor, ſo wäre es eine Kleinig— 

keit geweſen, aus irgendeinem Fonds die paar hundert Gulden jährlich 

auszumitteln, die als Zuſchuß erforderlich waren; aber der Krieg hatte 

die Kräfte des Landes erſchöpft; man rechnete mit rund 20 Millionen Gul⸗ 

den Kriegskoſten und Schäden. Man war alſo gezwungen zu ſparen, wo 

man ſparen konnte, und glaubte das in dieſem Falle mit der Unterſtellung 
der Raſtatter Anſtalt unter das Karlsruher Spinnhaus und die Vereini⸗ 

gung der beiden Fonds erreichen zu können (16. Auguſt bzw. 13. Oktober 

1800). Das Ziel wurde nicht erreicht. 

Drais ſchrieb einmal, der Charakter der Raſtatter ziele „mehr auf 

indolentes Wohlleben als auf Betriebſamkeit“. Dem mag geweſen ſein, 
wie ihm will; aber man wird es der Raſtatter Bevölkerung nicht verargen 

können, daß ſie ſich weigerte, die Kinder in die Spinnſchule zu ſchicken, 

wenn ſie nichts verdienten, auch wenn ſie bis nachts 10 Uhr am Spinnrad 

ſaßen. Die Unzufriedenheit in Karlsruhe über die ſchlechte von Raſtatt 
abgelieferte Ware nahm kein Ende, und die Raſtatter Stadträte, die jedes 

Jahr von Haus zu Haus gehen mußten, um Geld zu ſammeln für die Be⸗ 

ſchaffung von Winterkleidung für die Kinder, mußten ſich die gröbſten 

Beſchimpfungen gefallen laſſen. Trotz der Unterſtützungen an Geld und 

Holz, die die Regierung nach wie vor gewährte, war die Anſtalt, die in— 

zwiſchen in einen Raum der Hofbrauerei übergeſiedelt war — ſpäter er⸗ 

hielt ſie eine ungeſunde Unterkunft in einem Haus bei der Schießſtätte —, 
am Zuſammenbruch. Man durfte alſo geſpannt ſein, wie das Unternehmen 

ſich entwicktln würde, nachdem die Vereinigung mit dem Karlsruher 

Spinnhaus wieder aufgehoben war (Ende 1807). Wider Erwarten nahm 

es dank der Zähigkeit des Oberbürgermeiſters Wolff eine durchaus günſtige
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Entwicklung. Die Mittel und Wege, durch die er das fertig brachte, ſind 

mir nicht bekannt. 1811, 1816 und 1817 war in Raſtatt alles arbeitslos. 
Wolff kaufte Werg, ſoviel er bekommen konnte und ließ ſpinnen. Natürlich 

wurde dabei Geld verloren; aber er konnte die Leute doch nicht verhungern 

laſſen, da der ſonſt zeitweilig ſehr einträgliche Bettel nichts einbrachte zu 

einer Zeit, wo der Landmann ſelbſt keine Lebensmittel hatte. Die in dieſen 
Notjahren mit dem Spinnhaus verbundene Suppenanſtalt tat da gute 

Dienſte. 
1808 hatte die Anſtalt ein Geſamtvermögen von 1518 fl. 47 kr., 1825 

waren es trotz der Hungerjahre, trotz Bauten und Aufwendungen für 

Arme, und obwohl die Bevölkerung allmählich zu einer beſſeren Kleider— 
tracht überging, ſo daß die Geſpinſte weniger Abſatz fanden als früher, 

6434 fl. 11½/ kr. geworden. Das Miniſterium des Innern ſtrich daher, da 

die Spinnſchule auch ſo beſtehen könne, 1828 die jährlichen 300 fl. Zu— 

ſchuß aus dem Maria-Viktoria-Fonds und beließ es dabei trotz aller Bitten 
der Stadtverwaltung. 1833 endlich wurde die Spinnſchule, die nunmehr 

ein Vermögen von 8355 fl. 43 kr. hatte, in ein ſog. Lokalarbeitshaus um— 

gewandelt, das nach wie vor den Armen Arbeitsgelegenheit verſchaffen, 

aber auch der Beſchäftigung von Arbeitsſcheuen dienen ſollte. Die Anregung 
der Regierung, ſie in ein Arbeitshaus für Sträflinge umzuwandeln, hatte 

die Stadtverwaltung abgelehnt. 

Mit Recht wendet ſich Gothein gegen die in dem Gedanken der Spinn⸗ 

ſchule ſteckende Schwärmerei für die Kinderarbeit; aber es war doch nicht 

nur Schwärmerei, es war ein im Geiſte des 18. Jahrhunderts angeſtellter 

Verſuch, ſoziale Schäden zu heilen. Daß dieſe Heilung durch Kinderarbeit 

bis nachts 10 Uhr erfolgen könne, war freilich ein Irrtum, für N wir heute 

kein Verſtändnis aufzubringen vermögen.



Die Stadtverfaſſung der Stadt 
Gengenbach)“. 

Von Max Kuner. 

1. Das Bürgerrecht. 

Die erſte Bedingung für die Aufnahme in das Bürgerverhältnis beſtand 
in der Leiſtung des Bürgereides, in dem die Rechte und Pflichten gegen 
den einzelnen wie gegen die Geſamtheit der Mitbewohner genau um⸗ 

ſchrieben waren. Vor allem wurde von jedem Bürger der Stadt gegenüber 
treue und wohlmeinende Geſinnung ſowie ſtete Bereitwilligkeit zu jeg— 

licher Dienſtleiſtung zum Wohl des Ganzen gefordert. Schädigungen und 

Nachteile, die die Stadt erlitt, konnten auch auf den einzelnen Bürger nicht 

ohne Einfluß bleiben. Es mußte deshalb ſein Beſtreben ſein, ſoweit es 

ihm möglich war, ſolche hintanzuhalten, wie er andrerſeits jede ſich bie— 

tende Gelegenheit, der Stadt und damit auch ſich ſelbſt einen Vorteil zu 

verſchaffen, wahrnehmen ſollte. Zur gedeihlichen Entwicklung und zum ge— 

ordneten Fortbeſtand jedes Gemeinweſens gehört es ferner, daß die Mit— 

glieder desſelben ſich einem einheitlichen Willen unterzuordnen verſtehen. 

Deshalb wurde auch jedem Bürger in Gengenbach zur Pflicht gemacht, 
der beſtellten Obrigkeit, nämlich Schultheiß, Stättmeiſter und Rat ſtets 

Gehorſam und Achtung entgegenzubringen und alle Gebote gewiſſenhaft 

und pünktlich zu erfüllen ). Die Neubürger der zu Gengenbach gehörenden 

Ortſchaften mußten ſich binnen acht Tagen vor dem Rat der Stadt ein— 

finden und daſelbſt den Eid leiſten. Zur Einſchärfung der Bürgerpflichten 

wurde alljährlich ein Schwörtag abgehalten, an dem die Gemeinde in 

Gengenbach „huldete“. Zu dieſer Verſammlung hatten ſich alle Einwohner, 

Der Herr Verfaſſer, ſowie die Stadt Gengenbach haben dankenswerterweiſe einen 

Teil der Druckkoſten übernommen. Die Schriftleitung. — ) Walter, Weistümer der 
Ortenau S. 3 § 1.
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die in der Stadt und im Gengenbacher Kirchſpiel ſeßhaft waren, vor der 
Ratsſtube einzufinden. Daſelbſt wurden dann die einzelnen Erlaſſe vor⸗ 

geleſen, worauf die ganze Gemeinde Treue und Dienſtbarkeit gelobte und 

ihre früher geleiſteten Eide erneuerte ). 

Die beſonderen Pflichten, die ſich aus dem Beſitz des Bürgerrechts 
ergaben, ſetzten ſich aus finanziellen und perſönlichen Leiſtungen zuſam⸗ 
men; mit den erſteren werden wir uns bei der Darſtellung der ſtädtiſchen 

Finanzverwaltung näher zu befaſſen haben. Die perſönlichen Dienſt— 
leiſtungen wurden im Intereſſe der Sicherheit der Stadt gefordert, die oft 

genug durch äußere Feinde oder das Wüten der Elemente bedroht wurde 2). 

Auch zu ſonſtigen Dienſten wurden die Bürger herangezogen; es 

ſind dies die ſogenannten Hand- und Spanndienſte wie in anderen Städten 

und Herrſchaften zur Erhaltung von Wegen und Stegen, zu Ausbeſſerungs⸗ 
und Bauarbeiten ); die in den Ortſchaften wohnenden Bauern hatten 

Ziegel und Holz herbeizuführen. Allerdings waren die Bürger oft recht 

ſäumig in der Erfüllung dieſer Pflichten, vor allem die Bauern, die manch— 
mal nur die Hälfte der Ladungen brachten. Es wurde deshalb für ſolche 

Fälle eine Strafe von 1 7 §. feſtgeſetzt Y. 

In ſpäterer Zeit war in Gengenbach ein Vermögen von mindeſtens 
100 Gulden zur Aufnahme als Bürger nötig 5). Die Erteilung des Bürger⸗ 

rechts war ferner abhängig von der Entrichtung einer Aufnahmegebühr, 

deren Höhe nicht immer konſtant war, ſondern ſchwankte, je nachdem die 

Stadt einen Zuzug von neuen Bürgern wünſchte oder nicht; allerdings 

muß man bei den dauernden Erhöhungen der ſpäteren Zeit auch mit der 
fortſchreitenden Geldentwertung rechnen. Eine Nachricht aus dem Jahre 
1436, die alſo noch aus der Zeit vor Abfaſſung des älteren Stadtrechts 

ſtammt, meldet, daß man damals bei der Aufnahme „5 6 burgrecht“ geben 

mußte. Um die Zeit von 1470 hatte der Neubürger 5 6 4 5 zu er⸗ 

legen. Eine ſpätere Aenderung forderte 2 Gulden Straßburger Wäh⸗ 

rung, die im neueren Stadtrecht ſchließlich auf 3 Gulden Straßburgiſch 

erhöht wurden 6). In Ohlsbach koſtete das Bürgerrecht 1 Viertel Wein, 

1 Brot und am St. Erhardustag (24. September) 16 Y). Dieſe Taxen 

mußten am gleichen Tag, an dem die Vereidigung und damit die end⸗ 
gültige Aufnahme ſtattfand, entrichtet werden. Von den bei der Bürger⸗ 

aufnahme tätigen Beamten bezog der Stadtſchreiber eine kleine Sonder⸗ 

vergütung, die in der älteren Zeit 2 8., nach dem Wortlaut des neueren 

) Ebenda S. 3 8§3. — ) Ebenda 3 § 2. — ) G. o. Below, Zur Entſtehung der 

deutſchen Stadtverfaſſung H3. 59, 239 f. — ) Walter, Weist. 71 „Schwöreyd“. —) Eben⸗ 
da 71. — ) Ebenda 3 §5 Zuſatz a.
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Stadtrechtes „die dritte blabbert“) wehrung“ von den oben erwähnten 

drei Gulden Straßburger Währung betrug. Dieſe Nebeneinnahme wurde 
dem Stadtſchreiber für die Führung des Bürgerbuches zugeſtanden, in das 
jeder neuaufgenommene Bürger mit Geburtsdatum, Vor- und Zuname, 

Wohnung und Hausweſen, Stand oder Beruf und Herkunftsort, unter 

dem man Geburts⸗ oder letzten Aufenthaltsort verſtehen kann, einge⸗ 
ſchrieben wurde. Der Geburtsbrief mußte binnen Monatsfriſt beigebracht 

werden . Der Eintrag in ein ſolches Bürgeraufnahmebuch hatte ſich mit 
der Zeit als eine Notwendigkeit herausgeſtellt, um Irrtümern, die dem 

Rat wiederholt begegnet waren, vorzubeugen. Seit welcher Zeit dieſe 
Bürgerliſten geführt wurden, entzieht ſich der genauen Feſtſtellung; be⸗ 

ſondere Bürgerbriefe an die einzelnen Neubürger ſcheinen nicht ausge— 

händigt worden zu ſein. Der Neuaufgenommene mußte auch in anderer 

Hinſicht über ſeine perſönlichen Verhältniſſe Auskunft geben. Brachte er 

aus ſeinem früheren Wohnſitz irgendwelche Streitigkeiten nach Gengen— 
bach, die direkte Leibeigenſchaft oder andere Verpflichtungen perſönlicher 

oder dinglicher Art betrafen, ſo wurde er zwar in der Stadt aufgenommen, 
jedoch ſtellte ihm der Rat in der Verfechtung ſeiner Rechte gegenüber 

ſeinem Widerſacher nur den Beiſtand in Ausſicht, der der Obrigkeit billig 

und angemeſſen ſchien, nachdem ſie Einblick in die beſonderen Umſtände des 

Falles gewonnen hatte 3). Da eine Zeitdauer, innerhalb deren ein ſolcher 

Streitfall über „Frei oder Leibeigen“ ausgetragen werden konnte, nicht 

angegeben iſt, kann man in dieſem Paſſus zum mindeſten keinen Gegen— 

beweis gegen das bekannte Wort „Stadtluft macht frei“ erblicken. 

Von der Forderung des Bürgergeldes wurde in beſtimmten Fällen, 
die genau geregelt waren, Abſtand genommen. Wenn jemand ſchon früher 

einmal das Bürgerrecht erkauft, dasſelbe indeſſen durch Wegzug oder aus 

ſonſtigen Gründen eingebüßt hatte und nun neuerdings um Aufnahme in 

den Bürgerverband nachſuchte, ſo war er nicht verpflichtet, die Gebühr zum 

zweitenmal zu entrichten. Die Kinder von Bürgern erbten von den Eltern 

das Bürgerrecht, ohne daß ihnen weitere Auflagen entſtanden. Schließlich 

tonnte das Bürgerrecht auch durch Heirat erworben werden; indeſſen 

wurden hier zwei beſondere Fälle geſchieden. Bei der Verehelichung mit 

einer in Gengenbach geborenen Bürgerstochter wurde dem Mann, der das 

Bürgerrecht bis dahin nicht beſeſſen hatte, dasſelbe gleichſam als Mitgift 

Y) Ebenda 77, Anm. 1. „Blabbert, bleffardus, blappert — Silbermünze ohne Bild 

und Zeichen“. Vgl. Luſchin v. Ebengreuth, Allgemeine Münzkunde und Geldgeſchichte 

des MA. und der neueren Zeit 1904. S. 233: „Das Feingewicht der Plapperte betrug 

zwiſchen 1,52 und 1,05 g. S. 244: Plapperte in den ſchwäbiſchen Reichsſtädten, „Landt⸗ 

münzen“. Walter Weist. 4 § 9. — ) Ebenda 77. —) Ebenda 3 8 4.
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in die Ehe gebracht; er war von jeder finanziellen Leiſtung entbunden. 

Anders verhielt es ſich, wenn eine Bürgerstochter, die in der Stadt nicht 

geboren war, mit einem Fremden die Ehe einging; in dieſem Fall beſtand 

für den Mann, wenn er ſich in Gengenbach als Bürger anſiedeln wollte, die 

Verpflichtung, die Aufnahmegebühr in voller Höhe zu bezahlen ). Wenn 

auch die Entrichtung des Bürgergeldes nicht gefordert war, ſo mußte doch 
der Bürgereid geleiſtet werden. Außer dem Aufnahmegeld iſt noch ein 
beſonderer Bürgerzins erwähnt, der an den Zinsmeiſter zu entrichten war 
und von allen Bürgern in- und außerhalb der Stadt erlegt werden mußte. 

Wer darin ſäumig war, konnte zeitweilig aus der Stadt verwieſen werden?). 

Ob in Gengenbach ein Zwang zum Erwerb des Bürgerrechts beſtand, 

läßt ſich nicht entſcheiden; wenigſtens findet ſich dieſe Tendenz nicht direkt 

ausgeſprochen; immerhin war zur Bekleidung einer Beamtenſtelle der 

Stadt der Beſitz des Bürgerrechts faſt durchweg erforderlich. Andererſeits 

verboten kaiſerliche Erlaſſe aus den Jahren 1347 und 1349 den Städten 

Offenburg, Gengenbach und Zell, in der Landvogtei Ortenau angeſeſſene 

und der Burg Ortenberg dienſtbare Leute zu Bürgern anzunehmen 3). In 

Gengenbach wohnten im 14. und 15. Jahrhundert auch ſogenannte Aus— 

bürger von anderen Städten, z. B. von Lahr ); im übrigen hatte ſich das 

enge Verhältnis der Städte zur Landbevölkerung im 15. Jahrhundert ſchon 

ziemlich gelockert; an die Zeit des Pfahlbürgertums erinnerten nur noch 

unſcheinbare Reſte, wie wenn in unſeren kleineren Reichsſtädten der 

Ortenau benachbarte Dörfer in den ſtädtiſchen Bürgerverband eingereiht 

waren. Sobald die Städte indeſſen etwas größer waren, ſuchten ſie ihre 

Bundesgenoſſen zu Untertanen herabzudrücken ). In früherer Zeit hatte 

man in Offenburg und Gengenbach eine recht aktive Ausbürgerpolitik ge— 

trieben, man verſuchte einzelne Gemeinden ganz mit der Stadt zu ver— 

ſchmelzen, d. h. man beſchränkte ſich nicht allein auf die formelle Aufnahme 

als Ausbürger, man wollte auch einen entſprechenden Nutzen davon haben. 

Ueber die Aufnahme Ohlsbachs in den Gengenbacher Bürgerverband wer— 

den wir unten noch näheres erfahren. Die Gengenbacher Ausbürger, die 

Bauern in den umliegenden Tälern und Zinken, ſchützten die Bürger in 

der Stadt, wie dieſe umgekehrt wieder zu jedweder Hilfeleiſtung, z. B. bei 

Unglücksfällen oder Bränden verpflichtet waren. Wie zur Erlangung des 

Bürgerrechts gewiſſe Vorſchriften zu beobachten waren, ſo auch bei deſſen 

) Ebenda 4 § 10. — ) Ebenda 17 § 91. — 5) Repertorium über das Select der 

Kaiſer- und Königsurkunden im GLA. in Karlsruhe Bd. 1 (1200—1410) Karl IV. 

Nr. 279, vgl. ZfGO. N. F. 1, 339 u. 3fGO. 12, 333. — ) ZfGO. 8, 42. Mone, Bürger⸗ 
annahme vom 13. bis 18. Jahrhundert. — ) 3fGO. N. F. 1, 16. Gothein, Die ober⸗ 

rheiniſchen Lande vor und nach dem Dreißigjährigen Krieg.



65 

Aufgabe. Um den Stadtbehörden unliebſame Weiterungen zu erſparen, 
durfte kein Bürger ſich auf Reiſen begeben oder ſich ſonſt auf längere 
Zeit aus der Stadt entfernen, ohne die beſondere Einwilligung des Rats 
zuvor eingeholt zu haben, es müßte denn ſein, daß er zuvor ſein Bürger⸗ 
recht aufgegeben hätte ). Ueber die Verpflichtungen, die ein Bürger beim 

dauernden Verlaſſen des Gengenbacher Gebietes zuvor zu erfüllen hatte, 

belehrt uns ein beſonderer Artikel „den Abzug belangend“. Wer aus Gen— 

genbach wegziehen und ſein Hausweſen an einen anderen Ort verlegen 
wollte, der hatte gemäß ſeinem früher geleiſteten Aufnahmeeid den Schult— 

heißen und das Zwölferkollegium in öffentlicher Sitzung oder, wenn eine 

ſolche nicht gerade ſtattfand, den Schultheißen, Stättmeiſter und Rat in 

anderer Form von ſeinem Vorhaben perſönlich in Kenntnis zu ſetzen. 

Dieſe Abmeldung mußte geſchehen, bevor der betreffende Bürger an ſeinem 

Hab und Gut irgendwelche Veränderung im Hinblick auf den Wegzug vor⸗ 

genommen hatte 2). Die Gengenbacher Obrigkeit beſtand ferner darauf, 
daß ein Bürger, der das Stadtgebiet verließ, zuvor ſeine ſämtlichen Gläu— 

biger befriedigt oder mit ihnen Vereinbarungen zur teilweiſen Abtragung 

ſeiner Schulden getroffen hatte. Wurde dann ein ſolcher Vergleich von 

einem verzogenen Bürger nicht eingehalten, ſo war er verpflichtet, auf Er— 

fordern in Gengenbach vor dem dortigen Gericht ſich einzuſtellen und ſich 
der Entſcheidung in einem ſolchen Rechtsverfahren zu fügen, bis der Kläger 

in jeder Hinſicht befriedigt war. Auch andere Streitigkeiten, in die ein 

Bürger bei ſeinem Wegzug mit der Obrigkeit oder ſeinen Mitbürgern ſich 

verwickelt ſah, konnten, ſofern ſie ſich während der Zeit zugetragen hatten, 

in der der Abziehende im Genuß des ſtädtiſchen Bürgerrechts ſtand, nur in 

Gengenbach vor Rat und Gericht ausgetragen werden. 

Der Beſitz des Bürgerrechts hatte natürlich auch beſondere Vorteile im 

Gefolge. Die Gebühren für die verſchiedenſten Dienſtleiſtungen waren für 

einen Bürger immer weſentlich geringer als für einen Fremden. Wir kön⸗ 

nen dieſe Tatſache feſtſtellen an den Taxen für die Beſtellung von Briefen 

und Botſchaften ), bei der Höhe des Schulgeldes für Bürgerkinder, beim 

Anteil an der Allmende, beſonders der Eichelmaſt in den Stadtwäldern ), 

bei den Gebühren für das Kornmeſſen und Schätzen 3), das Mahlen des 

Getreides in den Mühlen §); die Gerichtsgebühren und Entlohnungen an 

die Fürſprechen hielten ſich ebenfalls in mäßigeren Grenzen als dies für 

Nichteingeſeſſene der Fall war. Die Bürger hatten rechtlichen Anſpruch an 

Späne, die außerhalb des ſtädtiſchen Werkhauſes gemacht wurden; ihnen 

wurden eigene Maße jährlich durch den Sinner geeicht, während die 

) Walter, Weist. 4 § 8. —) Ebenda 3 §6. —) Ebenda 8 8§34. — ) Ebenda 31 
5172178„Ecker“. — ) Ebenda 38 § 216 b. Späterer Zuſatz. — ) Ebenda 51 § 290. 

Die Ortenau. 5
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Fremden die ſtädtiſchen Maße benützen und dafür eine Abgabe entrichten 
mußten 1. Ferner beſaßen die Bürger auf dem Markt vor den Fremden 

ein gewiſſes Vorkaufsrecht in Holz und Kohlen bis 11 Uhr vormittags 2); 

ſie durften an ſolchen Tagen, an denen kein Markt abgehalten wurde, 

ihren Bedarf an Fiſchen direkt beim Fiſchwaſſer einkaufen. Die Bürger 

wurden in der Belieferung mit Unſchlitt bevorzugt und hatten zu gewiſſen 
Zeiten das Recht des Weinausſchanks in der Stadt. Im Gewerbebetrieb 

war es bei einer Strafe von 17 Sunterſagt, fremde Handwerksleute zu 

dingen; nur Gengenbacher Bürger ſollten eingeſtellt werden?); andrerſeits 

galt eine Beſtimmung, wie ſie u. a. bei Metzgern, Schneidern und Nähe—⸗ 
rinnen erwähnt iſt, daß zur Ausübung dieſer Berufe der Beſitz des Bürger—⸗ 
rechts unbedingt erforderlich war. Es mußte alljqährlich am erſten Ratstag in 

den Faſten neu um die Metzig angehalten, d. h. um die Erlaubnis nachge— 
ſucht werden, daſelbſt das Handwerk weiter ausüben zu dürfen. Die Er⸗ 

füllung dieſer Pflicht ſollte jedoch nicht bis zur Karwoche hinausgeſchoben 

werden, widrigenfalls Verluſt des Bürgerrechts eintrat ). Als Gründe für 

die Entziehung des Bürgerrechts werden angegeben Verbrechen und 

grobe Vergehen, z. B. gegen die Sittlichkeit oder Unterſchlagungen in der 

Amtsführung 5), ferner böswillige Entziehung von der Fflicht, ſtädtiſche 

Aemter zu übernehmen. Schließlich wurden auch diejenigen Leute, die ohne 

Erlaubnis der Obrigkeit außerhalb der Stadt bei fremden Herren Dienſt 

nahmen oder zu fremden Leuten in die Ernte oder Herbſtleſe zogen, trotzdem 

ſie in Gengenbach dringender benötigt wurden, mit dem Verluſt ihres 

heimatlichen Bürgerrechts beſtraft; Gengenbacher Bürgerskinder ſollten 

überhaupt nur im Stadtgebiet ſich nach Beſchäftigung umſehen “). 

Die erſte Erwähnung des Schultheißen und der Geſamtbürgerſchaft 

von Gengenbach findet ſich im Jahre 1267 in einer Verordnung über das 
Erbrecht 7). Als Bürger ſind genannt im Jahre 1291 ein „Conradus dictus 

de Schafhusen, civis de Gengenbache8), 1336 „Herman Schultheyße von 

Gengenbach ein edelknecht und Gredt von Schopffheim ſein eheliche 

Frauwe“, 1382 und 1391 „dominus Michael dictus Schultheis de Gengen- 

bach conventualis monasterii omnium sanetorum in nigra silva-' 9), ſowie 

1468 „Peter Himmel, Michel Arnspach, Heinrich Horchen“ 10). Seit dieſer 

Zeit finden ſich in den Stadtrechten eine Menge von Leuten verzeichnet, 

die die ſtädtiſchen Aemter innehatten und demgemäß das ſtädtiſche Bürger— 

recht beſitzen mußten. 

) Ebenda 38 § 219. — ) Ebenda 142. —) Ebenda 75. — ) Ebenda 123. — 
) Archiv für Strafrecht 59, (1912) 85. —59) Walter, Weist. 70. — 7 Gothein, Wirt⸗ 

ſchaftsgeſchichte 297. —8) Krieger, Tovograph. Wörterbuch 1, 692. —) GLA. Kopial⸗ 
buch 4. Kloſter Allerheiligen. — ) FüuB. Bd. 3 Nr. 545.
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Neben den eigentlichen Bürgern, den „Cives“ ſind wie auch an anderen 

Orten, die bloßen „Einwohner, Innwohnende, Verwandten, Zugewandten, 
ſeßhafften oder incolae et habitatores“ aufgeführt, die in der Stadt 

oder deren Gebiet ihren Aufenthaltsort hatten, jedoch das Bürgerrecht 

nicht beſaßen ). Sie wurden gleich den Bürgern am Schwörtag zur Eides⸗ 

leiſtung geladen. Ueber das zahlenmäßige Verhältnis der Bürger zu dieſen 
bloßen „Eingeſeſſenen“ iſt aus den vorliegenden Nachrichten nichts zu ent— 

nehmen. Es dürfte ſich bei dieſer Klaſſe der Bevölkerung wohl um die 
ſogenannten Seldner handeln, d. h. um Hinterſaſſen, die keinen Grund⸗ 

beſitz ihr Eigen nannten, wie auch Gothein die Einwohnerſchaft ſtets in 
Bürger und Hinterſaſſen oder Seldner eingeteilt wiſſen will 2). Letztere 

gehörten wie das freie Geſinde zu den „Gäſten“ und zählten nur zu den 

Einwohnern, nicht zu den Bürgern ). In den Gengenbacher Stadtrechten 

finden ſich über dieſe Leute beſondere Beſtimmungen „In Gaſtwyſe“ und 
„Ueber inn gaſt wyß ſo eigen huß, für und rouch habent“ ). Dieſe Unter⸗ 

ſcheidung rührt wohl daher, daß es einem Teil der Seldner mit der Zeit 

gelungen iſt, ſich eigene Häuſer zu erwerben, wie auch ſchon in Urkunden 

des 14. Jahrhunderts in Freiburg und Villingen ſolche Leute als Grund—⸗ 

eigentümer erſcheinen ), während die übrigen „eigen feur und rouch nit 

hielten und an einem veilen wurt lagen“ “). 
Alle dieſe Gäſte hatten einen Eid zu leiſten, daß ſie während der Zeit 

ihres Aufenthalts in Gengenbach nichts unternehmen ſollten, was den 

Pfandherren und der Stadt ſowie deren Obrigkeit zum Nachteil gereichen 

könnte. Andrerſeits finden ſich indeſſen in den angeführten Stellen der 

Stadtrechte auch Andeutungen, die die Identifizierung dieſer Gäſte mit 
den Hinterſaſſen nicht ganz berechtigt erſcheinen laſſen; man könnte in 

ihnen auch Fremde vermuten, die ſich nur vorübergehend, etwa zur Be⸗ 

ſorgung von Geſchäften in der Stadt aufhielten. So wurde beſtimmt, daß 

die Gäſte während ihres Aufenthalts im Stadtgebiet keine Feindſchaften 

und Fehden unterhalten durften; dieſelben hatten auch bereits jeweils 

zwei Tage vor ihrer Ankunft und nach ihrem Weggang zu unterbleiben. 

Wenn aus irgendwelchen Gründen von auswärts etwas gegen die Gäſt e 

in Gengenbach unternommen wurde wegen Streitigkeiten oder einge⸗ 

gangenen Verpflichtungen, ſo ließ die Stadtbehörde ihnen nur in dem Falle 

) In den Stadtrechten paſſim: vgl. auch Walter, Beiträge zur Geſchichte der 

Stadt Offenburg a. a. O. S. 4 u. 8. — ) Gothein, Wirtſchaftsgeſch. a. a. O. 12, 23, 
172, 230. — ) Schröder, Rechtsgeſchichte? 648. — ) Walter, Weist. 4 §§ 13—16. 

— ) Gothein 172. — Bei einem feilen wurt liegen — an feilem wirth liegen — der 

keinen eigenen Haushalt hat, alles bei Fremden kaufen muß. (Straßburg. Gildeordnung, 

Schilter ad Königshofen 807. Walter, Weist. 4 Anm. 1. 
5 *
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Hilfe und Unterſtützung zukommen, wenn es ſich um friſche Tat handelte 
und ſoweit es ſich zum Schutz des Rechtes, d. h. wohl zur Wahrung des 

Stadtfriedens als notwendig erwies. Für die in eigenen Häuſern wohnen— 

den Gäſte beſtand ferner die Verfügung, daß ſie während ihres Aufenthaltes 

in der Stadt, ſowie drei Tage und drei Nächte vor ihrem Kommen und nach 

ihrem Weggang keine Geſchäfte treiben ſollten. Die Knechte und Dienſt— 
boten, die ſie mitbrachten und mieteten, hatten außer ihrem gewöhnlichen 

Knechteid auch auf dieſe Vorſchriften zu ſchwören ). 
In Streitfällen, die ſich während ihres Gengenbacher Aufenthalts zu— 

getragen hatten, war für die Gäſte das Stadtgericht die berufene Inſtanz 
oder aber jene Stelle, an die die Behörde die Sache zur Entſcheidung ver— 

wies. 

Schließlich ſei noch der Knechte und Dienſtboten gedacht, die in der Stadt 

und im Gengenbacher Gebiet ihren Unterhalt verdienten und keine eigene 

Behauſung hatten. Sie wurden in gleicher Weiſe wie die Bürger auf die 

allgemeinen Untertanenpflichten vereidigt. In Sturm- und Feuersnot wur⸗ 
den ſie zur Hilfeleiſtung herangezogen. Bei Streitigkeiten mit ihresgleichen 
oder der Bürgerſchaft, die während der Zeit ihres Dienſtverhältniſſes ent⸗ 
ſtanden, hatten ſie nur vom Stadtgericht Recht zu heiſchen und zu nehmen. 

Empörungen und Aufruhr gegen ihre Dienſtherren, Meiſter und die Bür— 

gerſchaft ſowie die Anſtiftung dazu waren ihnen ſtreng unterſagt 2). 

2. Die Sondergemeinden und ihre Behörden. 

Wir haben ſchon mehrfach hervorgehoben, daß das Herrſchaftsgebiet 

der Stadt ſich nicht nur auf das Territorium innerhalb der Mauern und die 

angrenzenden Teile beſchränkte; eine ganze Anzahl Orte in der näheren und 

weiteren Umgebung unterſtanden dem Befehl der ehemaligen Reichsſtadt; 

ſie war mit der Zeit ein Staat im kleinen geworden. Unter den Dörfern und 

Zinken, die der ſtädtiſchen Jurisdiktion unterſtanden und bis zum Ende der 

Reichsfreiheit zu Gengenbach gehörten, findet ſich am früheſten erwähnt 

Reichenbach ſchon im Jahre 1333 „capella saneti Petri in valle Richenbach 

sita in parrochia ecclesie parrochialis in Gengenbach“ und im Jahre 

1418 „der ſtat Gengenbach ſtab und gericht zu Richenbach“ 3). Zu Reichen⸗ 

bach gehörten die Täler Schwärzenbach, Mittelbach, Sondersbach, Hai— 

gerach und Pfaffenbach. Aus dem Jahre 1483 iſt eine bemerkenswerte 

Aufzählung über die zu Gengenbach gehörenden Ortſchaften erhalten; es 

heißt hier „in dem ſtab zu Gengenbach mit namen im Füſſerspach, im 

) Walter, Weist. 5 § 16. — 2) Ebenda 4 §§ 11, 12.—5) Krieger, Topograph. 
Wörterbuch 2, 565. —
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Schweigbach, im Birmerspach, im Richenbach, im Pfaffenbach und waz 

im ſtab gelegen“ n). Zu Schwaibach gehörten Hüttersbach, Dantersbach, 

Bergach und Schönberg, zu Bermersbach Fußbach, Strohbach und 

Wingerbach. Eine gewiſſe Ausdehnung erfuhr ſodann die Stadt durch 

Kaiſer Maximilian I., der ihr auch ſonſt ziemlich wohlgeſinnt war. Pfalz⸗ 
graf Philipp bei Rhein war wegen ſeines Ungehorſams in des Reiches Acht 

erklärt und ihm kraft derſelben das Dorf Berghaupten abgeſprochen wor— 

den; es wurde im Jahre 1504 „des Reiches lieben getreuen ſchultheiß, 
maiſter und rat der ſtatt Gengenpach vergönnt, das ſy daſſelb dorf Berg— 

haupten ... an ſich mögen leſen, das wir denſelben von Gengenbach umb 

der getreuen dienſt willen, ſo ſy uns und dem Reich beweiſt, das gemelt dorf 

Berghaupten mit aller oberkhait und zugehörung wie es verſetzt iſt, ge— 

eignet und gegeben haben“ 2). Der Stadt Gengenbach unterſtand ferner 

das Dorf Ohlsbach, das ſchon frühe eine mehr ſelbſtändige Stellung ein⸗ 

nahm. Dieſe Dorfgemeinde beſaß ihren eigenen Bann und hatte auch von 

dem Adelsgeſchlecht der Gengenbacher Schultheißen einen Allmendwald 

gekauft und das Obereigentum an demſelben dem Abt des Kloſters über⸗ 
tragen. Im Jahre 1402 traten ſie in den Verband der Stadt ein; ſie ver⸗ 
einigten ſich bei dieſer Gelegenheit zu einer Zunft, gelobten der Stadt⸗ 

obrigkeit Treue und Gehorſam und erhielten dafür die Zuſicherung, daß 

ihnen ihre neue Verfaſſung als Glied der Stadt an ihren alten Rechten und 
Gewohnheiten über die Allmende keinen Abbruch tun ſollte. Die Ohlsbacher 
traten damit völlig in den Gengenbacher Gemeindeverband über, be— 

hielten aber ihr altes Dorfeigentum als Zunfteigentum weiter 3). Daß die 

Ohlsbacher ſich mehr Rechte als die übrigen Täler und Zinken zu wahren 

wußten, erſieht man auch daraus, daß ſie die Befugnis hatten, eine eigene 

Abzugsſteuer zur Deckung ihrer Schulden zu erheben. Ein Spruch des 
Gengenbacher Zwölferkollegiums beſtätigte ihnen dieſes Recht, ſelbſt wenn 

der Wegziehende nur an einen anderen Platz des Gengenbacher Gebiets 

verzog. Ohlsbach bewahrte ſich ſchließlich auch ſeine Ungeltfreiheit ). In 

einem beſonderen Anhang zu den Gengenbacher Stadtrechten wird über 
„Der von olspach ordnung Irs alten Harkommens“ gehandelt ). Dieſe 

Sammlung von Weistümern dürfte aus ſehr früher Zeit, etwa aus der 

Mitte des 14. Jahrhunderts ſtammen, alſo aus einer Periode, in der das 

Dorf ſich der Stadt Gengenbach noch nicht inkorporiert hatte. Die Beſtim⸗ 

mungen blieben nach der Aufnahme in den ſtädtiſchen Bürgerverband wohl 

zum größten Teil in Kraft. Die Gemeinde Ohlsbach verlieh ein gewiſſes 

eigenes Bürgerrecht. Zur Aufnahme war vor allem erforderlich, daß der 

) Ebenda 1, 690. ) — Kunſtdenkmäler des Großh. Baden 7, 335. — ) Gothbhein, 
Wirtſchaftsgeſchichte 241. — ) Ebenda 242. —) Walter, Weist. 146 ff.
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Ankömmling keinen Streit von auswärts mit ſich brachte, aus dem der Ge— 

meinde Unannehmlichkeiten erwachſen konnten. Nach der Aufnahme in 

Ohlsbach hatte der Neubürger binnen acht Tagen ſich mit dem Heimburgen 

nach Gengenbach zu begeben, um vor der dortigen Stadtobrigkeit ſeinen 

Treueid zu leiſten. Das „burgerrecht“ in Ohlsbach koſtete ein Viertel Wein, 

ein Brot und am St. Erhardustag 1 7 6). Die Ohlsbacher gaben dem 

Meßner an der Gengenbacher Stadtkirche jährlich auf Martini 2 6 „ze ſtür 

dem toten geſchirr“; der Meßner von Reichenbach erhielt jährlich auf den⸗ 
ſelben Tag 46 Y, wofür er bei jedem in Ohlsbach vorkommenden Todes— 

fall morgens und abends zu läuten hatte 2). Ueber die Leiſtungen Ohlsbachs 

an den Inhaber der Reichsvogtei auf dem Schloß Ortenberg ſei folgendes 

erwähnt. Die Gemeindeinſaſſen hatten jährlich auf St. Martinstag drei 

Viertel Getreide (Korn), ſechs Viertel Haber und ſechs Fuder Holz zu 

ſteuern. Leute, die kein Großvieh hielten, ſondern ihren Lebensunterhalt 

durch Taglohn verdienten, mußten jährlich drei Tage Dienſte leiſten, 
nämlich je einen Tag zum Schneiden und Hacken der Reben, zum Auf— 

lockern der Erde ſowie zur Entfernung des Unkrautes in den Weinbergen. 
Das Gebot dieſer Frontage geſchah im Auftrag des Ortenberger Beamten 

durch den Heimburgen oder Ortsvorſteher; es war ihm innerhalb der 

nächſtfolgenden acht Tage nachzukommen. Ebenſo mußten die Schloßreben 

in Ortenberg zum Schutz gegen weidendes Vieh längſtens bis zum Oſter⸗ 
mittwoch eingefriedigt ſein. Von dieſer Dienſtleiſtung konnte niemand be— 

freit werden, nicht einmal Witwen, Waiſen und Wöchnerinnen. Als Ent⸗ 

gelt erhielt die Gemeinde Ohlsbach von der Burg 60 Brote. Die gleiche 

Entlohnung wurde gewährt, wenn die Ohlsbacher die Rebſtecken in den 

Weinbergen, ſofern ſie nicht ausgeliehen, ſondern von den Burginſaſſen 

ſelbſt gebaut wurden, löſten, d. h. aus der Erde nahmen 3). Das „huß⸗ 

geſeß“ d. h. Mitbewohner eines Hauſes, alſo Mieter, die kein eigenes Haus 

beſaßen, hatten, ſofern ſie Hühnerzucht trieben, nach Ortenberg jährlich drei 

Hühner, ein Faſtnacht-, Ernte- und Herbſthuhn abzuliefern. Heimburge, 

Brunnenſchöpfer und Hirten waren von allen erwähnten Dienſten und 

Leiſtungen entbunden. Außerdem ſtanden dem Heimburgen für das Auf— 

bieten der Frontage im Auftrag der Ortenberger Burginſaſſen jährlich 
zwölf Tage Frondienſt und zwölf Hühner in drei Raten zu; dieſe gingen an 

den Leiſtungen nach Ortenberg ab. In den vier Heimburgerorten Schwai— 

bach, Bermersbach, Reichenbach und Heidinger oder Haigerach mußte 

jedes Haus ſtatt der Rebenarbeiten 4 5 nach Ortenberg entrichten. Nach 

) Ebenda 148. — ) Ebenda 146. — ) Ebenda 146 f.
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tinstages zwei Brote an die Spende, d. h. an den Ort, wo die Almoſen 

verteilt wurden, abliefern; wenn mehrere Familien in einem Hauſe ge— 

ſondert wohnten, betrug die Spende für jede Partie zwei Brote; wer aus 

Armut ſelbſt nicht backen konnte, mußte Brot im Wert von 2 oder das 

Geld dafür geben ). Die Vergebung von Bauholz geſchah von der Ge— 

meinde Ohlsbach ſelbſtändig und zwar auf ähnliche Weiſe, wie dies in 

Gengenbach gehalten wurde. Das gleiche war auch bei den Strafen der 

Fall, die für Nichtbeachtung der baupolizeilichen Vorſchriften verhängt 
wurden. Jeder Untertan der Gemeinde und ebenſo Auswärtige, die im 

Dorf einen Bau abbrachen und das Material verkauften und hinwegführ⸗ 
ten, hatten von der erlöſten Summe den dritten Pfennig zu erlegen. Für 

die Erlaubnis, einen Trott- oder Kelterbaum anzuſchaffen, wurde auf den 

St. Erhardustag eine Gebühr von 17 S erhoben 2). Das ganze zu Gen⸗ 

genbach gehörige Gebiet zählte im Jahre 1802 4134 Einwohner 5). 

Die Vorſteher der Sondergemeinden waren die Heimburgen, die 
öffentlichen geſchworenen Behüter und Verteidiger ihrer Gemeinden. Sie 

wurden vom ſtädtiſchen Zwölferkollegium durch das Los beſtimmt !); in 

Ohlsbach wurde dieſer oberſte Dorfbeamte jeweils von der Gemeinde 
nominiert und dann vom Rat in Gengenbach angenommen und beſtätigt 5). 

Die Amtsdauer betrug ein Jahr; Wiederwahl war zuläſſig; die meiſten An⸗ 

trittsdaten, die uns überliefert ſind, ſtammen aus dem September und No⸗ 
vember. Beim Antritt ihres Amtes hatten die Heimburgen den ſtädtiſchen 

Oberbehörden den Dienſteid in der Kanzlei abzulegen. Nach einem Rats⸗ 
beſchluß aus dem Jahre 1552 genoſſen die Heimburgen von Heidinger 
(SHaigerach), Schwaibach, Hauſersbach und Bermersbach das Privileg, 

nur die halbe Steuer bezahlen zu müſſen ). Die Heimburgen waren die 

eigentlichen Vertreter der Gengenbacher Stadtbehörden in den Nebenge— 

) Ebenda 150. — 2) Ebenda 147. — ) Die Ortenau, Heft 1 und 2 S. 129. — 

) ZfGO. 20, 20, Anm. 24. In der Ortenau wählten die Zwölfer den Heimburgen 
durchs Los; „Die Pauren Zwelffer in jedem Fleckhen ziehen ein Heimburger“. 1559 
Urbar. — ) Walter, Weist. 142 f. „Eydt des Heimburgers zu Olspach“. Eine Liſte dieſer 
Heimburgen iſt nur aus ſpäteren Jahren und mit Lücken feſtzuſtellen. 1598: Jörg 
Ruol in Ohlsbach; 1599: Ludwig Riß; 1600, 1601: Jörg Schwartzholz; 1602: Jörg 

Ruol; 1604: Steffan Huober; 1605: Jörg Ruol, Ludwig Riß; 1606: Ludwig Riß; 1607, 
1608: Hans Clein; 1609: Ludwig Riß; 1610: Mathis Schönlin; 1611, 1612: Clein (Sohnꝰ?), 
Ludwig Riß; 1613: Jacob Metzler; 1614: Hans Vetter; 1616: Mathis Clein Ludwig; 
1618: Philipp Ruol; 1650, 1651: Jerg Wildt; 1653: Hans Jerg Gerber; 1654: Jacob 
Geiger; 1656: Georg Land; 1658: Martin Schimpf; 1660: Hanß Burkhert; 1662: Georg 

Lückhler; 1674: Clauß Hueber; 1681: Georg Kuentz; 1683: Adam Hueber; 1685: Mathis 

Röſch; 1687: Hannß Fiſcher; 1600: Peter Anhawer im Bermersbach; 1601: Michel 

Halder f; 1601: Jörg Halder. — „) Walter, Weist. 29 § 158, Zuſatz.
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meinden und Vollzieher der obrigkeitlichen Weiſungen; ihre Funktionen 

waren deshalb juriſtiſcher und adminiſtrativer Art. 
Als Vollzugsbeamte für die niedere Gerichtsbarkeit durften ſie den Ge— 

richtsſtab niemanden verſagen, hatten Fronungen und Pfändungen bekannt⸗ 
zugeben und auszuführen, von denen ſie, falls dieſelben innerhalb des 
Stadtbanns der Aechterkreuze vorgenommen wurden, jeweils dem Ober⸗ 

boten des Gerichts 2 5 abliefern mußten. Dieſe Gebühr fiel weg, wenn die 

Pfändungen und Fronungen außerhalb des ſtädtiſchen Banns ſtattfanden. 

Ebenſo ſtand den Heimburgen die Befugnis zu, Geldbußen zu verhängen. 

Wurden Klagen bei ihnen vorgebracht, ſo hatten ſie für die Weitergabe der⸗ 
ſelben an das Stadtgericht zu ſorgen. Für Ohlsbach beſtand die beſondere 

Verfügung, daß der dortige Heimburge dafür verantwortlich war, daß keine 
Frevelſachen, die an das Stadtgericht gehörten, dieſem entzogen und vor 

dem dortigen Hubgericht ausgetragen wurden ). Dagegen waren die 

Heimburgen zur Vornahme von gerichtlichen Ladungen in der Stadt Gen— 

genbach ſelbſt nicht berechtigt; dies ſtand nur den Stadtboten zu, die ihren 

Dienſt auch in den Tälern und Sondergemeinden, ſoweit das ſtädtiſche Ter— 

ritorium reichte, auszuführen hatten. 

Die adminiſtrativen Befugniſſe der Heimburgen erſtreckten ſich einmal 

auf das Finanzweſen; ſie mußten die Akziſen und ſtädtiſchen Zölle vor— 

nehmlich für Holz und Kohlen, ſowie von gekauftem und verkauftem Vieh 

einbringen und an das Lohnherrenamt, die höchſte ſtädtiſche Finanzſtelle, 

abliefern. Alle Sonntage hatten ſie ſich auf dieſem Finanzamt einzufinden, 

um die Inſtruktionen für die kommende Woche einzuholen. Alljährlich war 
dem Rat Abrechnung über die Einnahmen und Ausgaben der einzelnen 
Dörfer zu legen. Weiterhin waren ſodann die Heimburgen mit der Aus— 

übung der Polizei in ihren Diſtrikten betraut. Was ihnen zur Kenntnis kam 
über Reden und Taten, die der Stadt und ihren Vorſtehern nachteilig 
werden konnten, mußten ſie alsbald an der zuſtändigen Stelle vorbringen. 

Ihnen oblag die Sicherheits-, Sitten-, Gebäude-, Forſt⸗, Feld- und Markt⸗ 

polizei; dieſe letztere beſtand vornehmlich darin, diejenigen Leute, die mit 

ihren Lebensmitteln die Gengenbacher Märkte mieden und ihre Pro— 

dukte anderweitig, etwa in Offenburg, abzuſetzen verſuchten, zur Beſtrafung 
zu melden. Die Heimburgen hatten ferner darauf zu achten, daß die Akte 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit in der Gengenbacher Kanzlei angegeben 

und protokolliert wurden und die Bürger und ſonſtigen Einwohner ihre 

ſchuldigen Dienſtleiſtungen, z. B. die Inſtandhaltung der Wege, in ord— 

nungsgemäßer Weiſe verrichteten. Schlechte Amtsführung, vor allem das 
  

) Ebenda 142.
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Verſchweigen ſtrafwürdiger Fälle und das Ueberſehen von Zöllen, führten 

zur Amtsentſetzung und außerdem noch zu anderweitiger Beſtrafung ). 

3, Der Rat. 

Die Organiſation und Aufgaben des Rates. 

Die höchſte ſtädtiſche Behörde Gengenbachs war wie auch an anderen 
Orten der Rat. Bis zu Ende des 13. Jahrhunderts finden wir Schultheiß 

und Geſchworene an der Spitze des Gemeinweſens. Zum erſtenmal iſt der 
Rat in Gengenbach erwähnt in einer Urkunde vom Jahre 1302, in der die 

Schultheißen und Räte von Offenburg und Gengenbach der Stadt Freiburg 

Urfehde ſchwören, nachdem dieſe zwei Bürger der ortenauiſchen Städte 

gefangen gehalten hatte ). Die Quellen geben uns ſonſt ſowohl hinſichtlich 
der Zeit als auch der Art und Weiſe, wie der urſprüngliche Rat entſtanden 

iſt, keine genaue Auskunft. Nach dem Bericht der Stadtrechte ſoll dieſe 

oberſte Behörde von Anbeginn der Stadt an beſtanden haben und von den 
römiſchen Kaiſern und Königen für die Regierung beſtimmt worden ſein 3). 
Weitere Nachrichten ſtammen ſodann aus den Jahren 1351 als „die Zwelfe, 
die dez alten rates ſind“?) und 1352, in welchem Jahre die „meiſter, die 

reite und die burger“ Gengenbachs ſich mit andern Städten und Fürſten 

zur Aufrechterhaltung der Ruhe zuſammentun 3). Aus dem Jahre 1360 

iſt ſodann ein vollſtändiges Verzeichnis der damaligen Ratsherren er⸗ 

halten 6); darin ſind auch die bekannten Familien von Grebern, Schultheiß 

und von Berenbach vertreten. Auffallend iſt immerhin die große Anzahl 

von Verwandten, die damals in dem oberſten ſtädtiſchen Kollegium ihren 
Sitz hatten. Auch hier ſind es zwölf Mitglieder, und man wird annehmen 

dürfen, daß dies von Anfang an die feſtſtehende Zahl war, wie ja die ganze 

Körperſchaft durchweg die Bezeichnung „Zwölfer oder Zwölferrat“ führt. 

Die Mitglieder dieſes Kollegiums waren von Reichs wegen gefreit, d. h. ſie 

) Ebenda 287 §88 154—160; S. 101, 142 f.— ) Schreiber, Urk. Buch der Stadt Frei⸗ 

burg 1, 164. — ) Walter, Weist. 5 §18. Ratsherren Ordnung. —) Krieger, Topograph. 
Wörterbuch 1, 690. — 5) Urkundenbuch der Stadt Baſel Bd. 4, Nr. 201. Urkundenbuch 

der Stadt Straßburg, Bd. 5, Nr. 260. — „) Krieger, Topograph. Wörterbuch 1, 690. 

1360: 1. Johans genant Sweipach ſchultheiſſe; 2. her Behtolt von Groͤber; 3. Bertholt 
Schultheiße; 4. Herman Schultheiße; 5. Johans Bihellin; 6. Johans von Berenbach:; 

7. Cüncze von Berenbach (Brüder; vgl. Kindler von Knobloch 1, 33 f.); 8. Clauwes 
Hegellin; 9. Walther Hegellin; 10. Wynant; 11. Johans Schuhedienſt; 12. Berſche Babeſt; 

Zwelfer. 1504: 1. Balthaſar von Brandeck; 2. Jacob von Harmerßbach; 3. Philips Daͤch⸗ 

linger; 4. Hans Jacob Hundt; 5. Hans Kelbelin; 6. Joͤrg Übelin; 6. Marx Schuller; 
8. Oßwalt Kuͤgelin; 9. Bernhart Eberſtayn; 10. Michel Ruſthut; 11. Jacob Durer; 
12. Ley von Chun; vgl. auch Mitteilungen aus dem Fürſtenberg. Arch. Bd. 2, Nr. 486.
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hatten einen freien Sitz, genoſſen Steuerfreiheit ſowohl hinſichtlich der 

Reichsſteuer als auch der Gemeindeumlagen und brauchten keine Dienſte 

wie die übrigen Bürger zu leiſten. Auch in anderer Hinſicht genoſſen ſie 

mancherlei Vorrechte und Privilegien )z; ſo hatten ſie u. a. erhöhten Bürger—⸗ 

nutzen an der ſtädtiſchen Allmende, vor allem im Gebrauch der Eichelmaſt. 
Bei Streitigkeiten, die ſie vor Gericht zu führen hatten, mußten ihnen die 
Fürſprechen ihren Beiſtand umſonſt gewähren. Beim Tode oder Aus— 

ſcheiden eines Mitglieds fand durch den Rat Selbſtergänzung ſtatt. Die 
Zwölfer hatten die Befugnis, jedermann aus der Bürgerſchaft oder dem 

jungen Rat, von dem wir unten Näheres erfahren werden, in ihr Kollegium 

zu berufen 2). Im erſteren Falle hatten die Neuaufgenommenen Zwölfer— 

und Ratsherreneid zu leiſten, während ſie im letzteren nur zur Ablegung 

des Zwölfereides verpflichtet waren. Als eigentliche Regierung war der 

Zwölferrat dazu beſtimmt, die Stadt und ihr Gebiet bei dem Reich und 
ihren Freiheiten, Rechten und Privilegien zu erhalten. Dieſe Aufgabe des 

alten Rates findet ſich genau präziſiert in einer Beſtimmung des großen 
Privilegs vom Jahre 1366, das der Abt Lambert von Burn den ortenaui⸗ 
ſchen Städten erwirkte. Die Städte ſollten darnach, ſo oft ſie verſetzt oder 

verpfändet ſind, das Recht haben, daß die Zwölfer des alten Rats ſagen 

dürfen, was der Stadt Freiheit ſei. Lag die Vermutung vor, daß der Stadt 

an einem ihrer Rechte Abbruch getan wurde, ſo wandte ſich der junge Rat 

im Namen der Gemeinde, als deren eigentlicher Vertreter er erſcheint, an 

den Zwölferrat um einen Rechtsſpruch. Der Zwölferrat war weiterhin 

ein vom Kaiſer geſetztes Gericht; als ſolchem ſtand ihm im Verein mit dem 

Schultheißen, der ſein Amt ebenfalls von Reichswegen innehatte und ver— 

waltete, die geſamte Rechtſprechung zu. In die Stadtverwaltung griff der 

alte Rat nur in wenigen Fällen ein und dann nur bei Gelegenheiten, wo 

es ſich um Beſitz handelte, der entweder vom Reiche herrührte oder aus 

einer Zeit ſtammte, in der es nur ein Zwölferkollegium gab. 

Für das Gebiet der ſtädtiſchen Verwaltung beſtand eine beſondere Be—⸗ 
hörde, der neue oder junge Rat, die Vertretung der eigentlichen Bürger— 

ſchaft d). 
Hatte das Zwölferkollegium nach ſeiner ganzen Art und Zuſam— 

menſetzung mehr ein ariſtokratiſches Gepräge, ſo ſtand der junge Rat auf 

demokratiſcher Grundlage; dies zeigt ſich auch bereits in ſeiner Ent— 

1) Walter, Weist. 5 §8 18. — ) Ebenda 68 20. — ) Krieger, Topograph. Wörterbuch 1, 
690. 1. Johans Schindegeis; 2. Obreht Hegellin; 3. Henſelin, Harneſch; 4. Johans Huͤter; 

5. Friſcheman Smit; 6. Arnolt Wegeſcheide; 7. Johans Weczel; 8. Clauwes Wege⸗ 

ſcheide; 9. Cuͤnczelin Fuͤrer: 10. Bürhelin Bauwart; 11. Sifrit Lieber: 12. Berſche Limer; 

13. Clauwes Baurbach; 14. Bencze Brotbecker; der nuͤwe rat.
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ſtehung. Das Stadtrecht berichtet, daß in der Zeit, als Gengenbach mit 

ſeinen beiden Schweſterſtädten und mit der Landſchaft Ortenau vom 

Reich verſetzt worden ſei, dem Zwölferrat eine Hilfsbehörde beigegeben 

wurde und zwar auf Anlaß und von ſeiten der Gemeinde ). Dieſe letzteren 

Worte zeigen die Art der Entſtehung. Das neue Kollegium iſt aus der Zeit 
geboren, als das ſtädtiſche Patriziat etwas in den Hintergrund trat und die 

in Zünften gegliederte Bürgerſchaft die Regierung führte. Der junge Rat 

bildete das Gegengewicht gegen die Zwölfer. Das Jahr, in dem er einge— 
ſetzt wurde, iſt nicht ganz genau zu beſtimmen; es wird berichtet, daß im 
Jahre 1349 die Markgrafen Friedrich und Rudolf von Baden verordneten, 

daß die Bürger der ortenauiſchen Städte ſich Meiſter und Ausſchüſſe 

erkieſen möchten, welche alle Sachen, die den gemeinen Nutzen angehen, 
zu tun und zu richten, auch jene, welche ſie hierin mit Worten oder Werken 

irren würden, zu büßen Macht haben ſollen ). Jedenfalls beſtand der 
junge Rat etwa ſeit der Mitte des 14. Jahrhunderts; denn in der Aufzäh— 

lung der Ratsmitglieder aus dem Jahre 1360 iſt er vorhanden. Die Zahl 
ſeiner Mitglieder betrug vierzehn 3); auch im neuen Rat ſaßen Verwandte. 

Mit Rückſicht auf die Namen iſt vielleicht die Vermutung berechtigt, daß 

der neue Rat in Gengenbach ſich damals vornehmlich aus Vertretern des 

Handwerks zuſammenſetzte. Auch die Aufgabe des neuen Rats beſtand 

z. T. darin, über die ſtädtiſchen Freiheiten und Gerechtſame zu wachen ); 
er konnte indeſſen hierin nicht ſelbſtändig vorgehen, ſondern ſeine Pflicht 

beſtand, wie wir oben bereits dargelegt haben, darin, bei vorkommenden 

Uebergriffen den alten Rat auf dieſelben aufmerkſam zu machen und den— 

ſelben zu erſuchen, mit ſeinem Spruche dem entgegenzutreten und für Ab⸗ 

hilfe zu ſorgen. Ueber das gegenſeitige Verhältnis der beiden Körper— 

ſchaften beſtand die Beſtimmung, daß der junge Rat ſich gegen die Zwölfer 

nicht widerſetzen, zuſammenrotten oder ihm in Wort und Tat irgendwel— 

chen Eintrag tun, ſondern ſeine Privilegien und obrigkeitlichen Befugniſſe 

) Walter, Weist. 5 §H 19. — ) Kolb, Hiſt. ſtatiſt. geograph. Lexikon von dem Großh. 
Baden 1816 in Walter, Beiträge zu einer Geſchichte der Stadt Offenburg, S. XVI. — 
) Es ſind alſo insgeſamt 26 Ratsherren, nicht 24, wie in den Weistümern ſteht. In 
kleineren Städten und Flecken ſtand öfters die Anzahl der Ratsmitglieder und ſtädtiſchen 
Aemter im Mißverhältnis zur Zahl der Bevölkerung; ſo waren die 26 Mitglieder der 

beiden Räte für Gengenbach unverkennbar zuviel. Mone, Städtiſche Verfaſſung und 
Verwaltung in ZfGO. 20, 12. So zähle ich nach den Angaben Mones in ZfGO. 20, 18 f. 

für Gengenbach im Jahre 1624 im ganzen 36 Beamte; in Offenburg waren es im Jahre 
1587 94 und im Jahre 1601 gar 107 ſtädtiſche Beamte und Diener; wenn ſie auch zum 

großen Teil aus Mitgliedern des Rats genommen waren, ſo iſt dieſe Zahl im Vergleich 
zur Bevölkerung doch zu hoch. Vgl. auch die zahlreichen Ratsämter und Kommiſſionen, 

die unten angeführt ſind. — 9) Walter, Weist. 5 8 19.
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achten ſollte, wie andrerſeits auch von den Zwölfern gefordert wurde, ſich 

von Uebergriffen gegen die Freiheit des einzelnen und der Geſamtheit zu 

enthalten ). Die Ergänzung des jungen Rats war etwas umſtändlicher als 

bei den Zwölfern. In dem Verfahren läß ſich deutlich die überragende 

Stellung des alten Rats erkennen, die er ſich auch in den Zeiten der Zünfte 

zu wahren wußte. Wurde eine Neuaufnahme in den jungen Rat erforder— 

lich, ſo hatte deſſen beſtes und erſtes Mitglied, das die Bezeichnung Schult— 

heiß führte, von dem oberen Schultheiß des alten Rats die Ermächti— 
gung zu erbitten, das neue Ratskollegium durch einen Boten berufen zu 
dürfen. Der junge Rat hatte ſich dann über einen Kandidaten ſchlüſſig zu 

werden; Vorausſetzung für denſelben war der Beſitz des Bürgerrechts, 

Tüchtigkeit und ein guter Leumund. Hierauf fand die Vorſtellung vor dem 

Zwölferkollegium ſtatt, das über die Aufnahme endgültig zu beſchließen 

hatte. Dem jungen Rat ſtand alſo nur ein Vorſchlagsrecht zu )); dieſes 

konnte auch in der Weiſe ausgeübt werden, daß durch Zettel mehrere Kan— 

didaten namhaft gemacht wurden, aus denen dann die Zwölfer ihre Wahl 

trafen. Ueber die Zuſammenſetzung des jungen Rats war feſtgeſetzt, daß 

aus dem zu Gengenbach gehörigen Gebiet außerhalb der Stadt nicht mehr 

als höchſtens drei Mitglieder in das Kollegium berufen werden durften; 

dieſe Verfügung beſtand wohl deshalb, um den Rat jederzeit und möglichſt 

raſch verſammeln zu können 3). Jedes neuaufgenommene Mitglied des 

alten und neuen Rates hatte nach Verleſung der Vorſchriften und Ueber⸗ 

einkünfte zu huldigen d. h. den „Ratsherreneydt“ abzulegen, in dem es 

Treue und Gehorſam gelobte und verſprach, nach ſeinem beſten Können 

und Vermögen zum Vorteil der Stadt beizutragen und jeden Schaden 

von ihr abzuwenden. Außerdem war jeder neue Ratsherr verpflichtet, eine 

Mahlzeit zu halten, zu der er 5ÿ und ſpäter 17 § als Beiſteuer zu geben 

hatte 9). 
Wie für die Aufnahme in den Rat, ſo waren auch für das Ausſcheiden 

aus demſelben beſondere Vorſchriften erlaſſen 3). Ein vorzeitiger Austritt 

aus dem Rat konnte beim Vorliegen wichtiger Gründe geſtattet werden. 

Wer die Entlaſſung aus dem Kollegium wünſchte, hatte zuvor ſeine da— 

hingehende Abſicht anzuzeigen und dann ſeinen Ratsherreneid abzu— 
ſchwören, was ihn indeſſen nicht von ſeiner Schweigepflicht über alle zu 

ſeiner Kenntnis gelangten Angelegenheiten und Schriftſtücke entband. 

Wenn er alsdann während der Dauer von ſechs Wochen und drei Tagen s) 

) Ebenda 7 §26. — ) Ebenda 68 21. — ) Ebenda 6 § 21. — Ebenda 6821.— 

) Ebenda 80 „Abſchwören der alt- und jungen deß Rhats alhie“. — 6) Es handelt 
ſich hier um die alte Gerichtsfriſt von dreimal vierzehn Nächten: val. Schröder, Rechts⸗ 

geſch.“ 14 f., Anm. 10.
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im Gengenbacher Gebiet ſich nicht aufhielt oder, wie das Stadtrecht ſagt, 
nicht ſchlief und in ſeinem Hauſe nicht aß und trank, ſo war er ſeiner Rats⸗ 

ſtelle ledig. Das Bürgerrecht konnte er in dieſem Fall behalten. Dem Rat 

ſtand es indeſſen zu, ihn ſpäter von neuem in das Kollegium zu berufen, 

beſonders in dem Fall, wenn er ohne Gründe und nur in der Abſicht ſich 

aus der Stadt entfernt hatte, die Vorſchrift, daß nicht mehr als drei Rats— 

mitglieder außerhalb der Stadt wohnen ſollten, für ſich in Anſpruch zu 

nehmen und ſo ſeiner Stellung ledig zu werden. In dieſem Falle konnte 
man von der obigen Vorſchrift, beſonders wenn es ſich um eine tüchtige 

Kraft handelte, eine Ausnahme machen, oder es ſtand dem Rat auch frei, 

einen ſolchen Amtsmüden zu zwingen, entweder in die Stadt zurückzu— 
kehren oder das ganze Gengenbacher Gebiet zu verlaſſen und auch ſein 

Bürgerrecht aufzugeben ). Die Notwendigkeit, derartige Verfügungen in 

ſolcher Ausführlichkeit zu erlaſſen, weiſt immerhin darauf hin, daß die 

Ratsherrenſtellen nicht allzu begehrt geweſen ſein mögen. Sie erforderten 

viel Arbeit und Mühe, und die Entlohnung ſtand zu dem Zeitverluſt wohl 
in keinem Verhältnis. Als Gründe für das Ausſcheiden aus dem Rat kamen 

außerdem Krankheit und entehrende Vergehen in Betracht 2); im erſteren 

Falle konnte nach Wiederherſtellung der Geſundheit eine Neuwahl ſtatt— 

finden, der bei dem früher geleiſteten Eid Folge zu leiſten war. Für die 

Ausſcheidenden beſtand indeſſen in allen Fällen noch eine gewiſſe Ver⸗ 

pflichtung, nach Möglichkeit die Stadt bei dem Reich und ihren Privilegien 

zu halten und ſich gegen die beſtehende Stadtregierung in keiner Weiſe 

zu vergehen oder ſich gebrauchen zu laſſen. 
Die Berufung des Rats geſchah durch die Ratsglocke oder durch die 

Ratsboten, auf deren Ruf die Mitglieder ſich auf der Ratsſtube einzufinden 
hatten. Wurde der Rat unvorhergeſehen durch das Glockenzeichen berufen, 

ſo durften Mitglieder, die ihre „Wehr und Waffe“ in der Hand hielten und 
ſich reiſefertig gemacht hatten, ihrer Straße ziehen; ſie waren von der 

Pflicht der Teilnahme an der Sitzung entbunden. Wenn die Verſammlung 

jedoch bereits abends zuvor angeſagt worden war, galt dieſe Entſchuldi⸗ 
gung nicht 3). Wöchentlich fand eine Sitzung, gewöhnlich am Freitag“) 

und in der Faſtenzeit am Samstag ſtatt. Wer zu einer abends zuvor ent⸗ 
botenen Sitzung zu ſpät erſchien, ſo daß man bereits zweimal ganz Um— 

frage gehalten hatte oder wenn nach einer ſpäteren Aenderung das Stun— 

) Walter, Weist. 6 § 23. — 2) So wurde nachſeiner Notiz vom 19. 7. 1670 Adam 

Sybert wegen Ehebruchs und Blutſchande ſeiner Ratsſtelle entſetzt und 20 Meilen 

außerhalb des Gengenbacher Gebiets verwieſen. — 3) Walter, Weist. 7 §26. — 3fGO. 

20, 23, Anm. 30 (Mone, Städt. Verfaſſung u. Verwaltung).
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denglas der Sanduhr einmal ausgelaufen war, hatte jedesmal eine Buße 

von 2 Syin eine beſondere Kaſſe zu zahlen, deren Inhalt je zur Hälfte an 

die Leutkirche St. Martin und an die Armen der Stadt abgeführt wurde ). 
Auch über die Art der Verhandlungen in der Sitzung beſtanden be— 

ſondere Verfügungen. Bei Umfragen nach den Meinungen und Urteilen 

der einzelnen Ratsherren durfte keiner den andern unterbrechen oder zur 

Sache ſich äußern, bis die Reihe an ihn kam, widrigenfalls er für jedesmal 

in eine Ordnungsſtrafe von 2 5 genommen wurde. Wenn ein Ratsherr 
ſeine Meinung bereits ausgeſprochen hatte, nachher jedoch aus eigener 

Ueberlegung oder durch Aeußerungen eines Nachredners ſich ein beſſeres 

Urteil zu eigen machte, konnte er mit beſonderer Erlaubnis nochmals zu 
Worte kommen oder ſich bei der Abſtimmung einfach den Ausführungen 

ſeiner Vorredner anſchließen 2). 

Nach altem Herkommen befaßte ſich der Rat in ſeiner Geſamtheit im 

allgemeinen nicht mit Rechtshändeln; dieſe wurden vielmehr dem Stadt— 

gericht, den Zwölfern, die dafür Recht, Freiheit und Gerechtigkeit beſaßen, 
zur alleinigen Entſcheidung überlaſſen. Malefiz-, Schmach- ſowie Schuld—⸗ 

ſachen im Wert von über 10 5 gehörten vor das Stadtgericht; für andere 

bürgerliche Beſchwerden in minder wichtigen Angelegenheiten war der 

Rat die berufene Inſtanz; er hatte die ſtädtiſche Verwaltung, die Ange— 

legenheiten der Stadt, Gemeinde und Bürgerſchaft zu beſorgen. Mit der 

Zeit war indeſſen eine gewiſſe Verwiſchung der Zuſtändigkeit eingetreten, 
die den Raät veranlaßte, eine genaue Feſtſtellung der ihm zuſtehenden 

Funktionen vorzunehmen 8). Es waren dies, wie berichtet wird, alle An— 
gelegenheiten der Adminiſtration. Alle ſtädtiſchen Aemter wurden vom 

Rat beſetzt, alle Diener daſelbſt angenommen und auf ſeine Anweiſung hin 

in der Kanzlei vereidigt. Vor den Rat gehörten alle Differenzen, die ſich aus 
der Führung der Aemter ergaben, die Feſtſetzung und Legung aller Steuern, 
Schatzungen, Abgaben und Kontributionen, die Verhandlungen über Aen— 

derungen der ſtädtiſchen Schwörartikel, die auch in Gegenwart des Rats 
jährlich der Einwohnerſchaft vorzuleſen waren, weiter die Aufſtellung des 

ſtädtiſchen Etats, Abnahme der Rechnungen der Lohnherren und anderer 

Beamten, Verhängung von Strafen auf Anzeigen des Unzuchtmeiſters, 
Förſters, Bannwarts und der übrigen Polizeiorgane, die Beſtellung der 

Witwen- und Waiſenpfleger, ſowie Verhandlungen über notwendig wer— 

dende Verkäufe von Gütern der Bevormundeten, Verleſung, Beratung und 

Beſchlußfaſſung über alle an Schultheiß, Stättmeiſter und Rat gerichteten 

1) Walter, Weist. 7 § 27. — ) Ebenda 7 §28. —) Ebenda 140 „Sachen ſo für 

den gemeinen Rath gehörig“.
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Schreiben, ſofern ſie nicht für Schultheiß und Zwölfer d. h. das Stadt— 

gericht beſtimmt waren. 

Zwiſtigkeiten zwiſchen Ratsmitgliedern, unzuverläſſige und tadelns⸗ 

werte Führung der Geſchäfte, beſonders in Angelegenheiten der einzelnen 

Ratsämter oder ſonſtige Vorgänge, die den Ruf des Kollegiums in Miß⸗ 
kredit bringen konnten, ſollten nur innerhalb des Rats zur Sprache ge— 
bracht, nicht jedoch an die Oeffentlichkeit getragen werden ). Bei perſön⸗ 

lichen Differenzen zwiſchen Ratsherren hatte jeder Dritte, der davon Kennt— 
nis erhielt, alsbald dem Schultheißen oder Lohnherrn davon Mitteilung 
zu machen, die dann unter Zuhilfenahme der übrigen Ratsmitglieder die 
Sache beilegen ſollten; wer ſelbſt Zwietracht ſäte oder keine Anzeige er— 

ſtattete, wurde in Strafe genommen . Gerichtlicher Austrag war nur vor 

dem Stadtgericht erlaubt, eine weitere Berufung ſtreng unterſagt. Im all⸗ 
gemeinen ſollte der Verſuch auf gütliche Beilegung von Streitpunkten ver⸗ 

ſucht werden; handelte es ſich dabei um einen Zwölfer, ſo kam die Sache 

nur im alten Rat zur Sprache; bei Mitgliedern des neuen Rats wurde das 

geſamte Kollegium der beiden Räte davon in Kenntnis geſetzt. Die Schweige— 

pflicht, die überhaupt für alle Verhandlungen in ſchärfſter Weiſe ge— 

fordert war, verlangte, daß niemand dem Angeſchuldigten, der bei der Be⸗ 
ſprechung des Falles nicht anweſend ſein durfte, mitteilte, was und von 

welcher Seite für oder gegen ihn vorgebracht worden war. Auch Ahn— 

dungen und Rügen, die notwendig wurden, ſollten nicht vor die breite 

Oeffentlichkeit gebracht werden. Dieſe Maßregel diente ſicher dazu, das An⸗ 

ſehen und die Autorität der Obrigkeit zu wahren ebenſo wie auch die 

Mahnung zur einträchtigen Geſinnung zwiſchen dem alten und dem neuen 
Rat und das Gebot, ſich gegenſeitig gegen Fremde und Einheimiſche zu 

verteidigen, zu vertreten und für einander zu bürgen 3). 

Gehen wir zum Schluß noch auf die Beſoldung der Ratsherren ein; 

in früherer Zeit waren die Gebühren ziemlich gering. Der Rat ſah ſich des⸗ 

halb veranlaßt, den Eifer und Ernſt in der Führung der Geſchäfte zu heben 

und erhöhte aus dieſem Grunde — wann es geſchehen iſt, läßt ſich nicht 

genau feſtſtellen — die Gehälter weſentlich. Sie betrugen bei der Auf— 

zeichnung des neueren Stadtrechtes um das Jahr 1620 alle Fronfaſten 

2 f H, einen ſteckbaum“) und zwei „rauhbäume!) oder anſtatt des ſteck— 
baumes“ noch einen dritten „rauhbaum“ für einen Zwölfer; einem Mit⸗ 

  

) Ebenda 7 § 30. — ) Ebenda 7 §8 31. — ) Ebenda 7 § 29. —) ſteckbaum = 

okulierter Baum; rauhbaum -unveredelter Baum. Dieſe Deutung, die ich einer freund⸗ 

lichen Mitteilung des Herrn Prof. E. Ochs-Freiburg verdanke, paßt zum Sinn der Be⸗ 

ſoldungsordnung und zur Leiſtungsfähigkeit (Obſtbaumzucht) der Stadt Gengenbach.
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glied des jungen Rates ſtanden vierteljährlich 11 5 6 und die gleiche Anzahl 

Bäume wie einem Zwölfer oder für die beiden rauhbäume! 10ß in Geld zu. 

Bei Erledigung von Aufträgen im weiteren Stadtgebiet oder für größere 
Reiſen im Auftrage des Rats und im Intereſſe der Bürgerſchaft kamen be— 

ſondere Vergütungen in Anwendung ). 

Die Stättmeiſter. 

Das Amt der Stättmeiſter gehörte zu den wichtigſten der aus dem Rat 

beſetzten Stellen 2). Wann und in welchem Zuſammenhang es eingeführt 

wurde, läßt ſich nicht genau feſtſtellen; es muß für Gengenbacher Verhält— 

niſſe allerdings ſchon ziemlich früh vorhanden geweſen ſein. Urſprünglich 
gab es nur einen Stättmeiſter und zwar verordneten, wie uns überliefert 

wird, die Markgrafen Friedrich und Rudolf von Baden im Jahre 1349, 

daß ein ſolcher Beamter beſtellt werde 3); weiter finde ich den Stättmeiſter 

erwähnt im Jahre 1352). Mit dem Aufkommen der Zünfte und des 

jungen Rates im 14. Jahrhundert wurde feſtgeſetzt, daß das Amt des Stätt— 

meiſters jährlich zwiſchen dem alten und dem jungen Rat abwechſeln ſollte. 
Bei der Nachbarſchaft und der engen Verbindung Gengenbachs mit Straß— 

burg, die wir auch in manchen anderen Punkten feſtſtellen können, wird 
man wohl nicht fehlgehen, wenn man eine Entlehnung der Bezeichnung 

des Stättmeiſters, die andrerorts Bürger- oder Ratsmeiſter genannt wer⸗ 
den, annimmt ) in ſpäterer Zeit führen die Stättmeiſter in Gengenbach 

auch vielfach die Bezeichnung Bürgermeiſter ). Dieſer eine Stättmeiſter 

wurde indeſſen bereits im Jahre 1386 wieder abgeſchafft und der Titel 

Schultheiß, Meiſter und Rat beanſtandet. Ob dieſes Jahr unbedingten 
Anſpruch auf Richtigkeit hat, mag dahingeſtellt ſein; ſicher aber iſt die Tat⸗ 

ſache, daß das Stättmeiſteramt den ariſtokratiſchen Zwölfern nicht ſehr ge— 

legen war und vielfach als ein von den unteren Schichten der Bevölkerung 

abgetrotztes Zugeſtändnis angeſehen wurde. Die Zwölfer benützten des⸗ 
  

) Walter, Weist. 80. Val. auch ZfGO. 20, 23, Anm. 29 „Ueber die Gehälter der 

Ratsherren zu Gengenbach enthält die Lohnherrenrechnung von 1575 folgenden Ein⸗ 

trag: Item 18 F7 geben den zwölfern des alten raths und den jungen Herren des jungen 

raths irer jerlichen Competenz zu dem andern mal.“ — 9 Als Stättmeiſter konnte ich 

feſtſtellen: 1573: Samuell Schonſtein (Archiv für Strafrecht 59, 390 ff.); 1622: Michel 

Scheurer (ebenda); 1688: Georg Friedrich Dornblüeth (Flamm, Geſchichtl. Ortsbeſchrei— 

bung d. Stadt Freiburg 2, 72). — „) Walter, Beiträge zu einer Geſch. d. Stadt Offen⸗ 

burg, S. XVI. — )) Urkundenbuch d. Stadt Baſel 4, Nr. 201; Urkundenbuch d. Stadt 

Straßburg 5, Nr. 260. — 5) Ausgewählte Urkunden zur deutſchen Verfaſſungsgeſchichte 

v. Below u. Keutgen; Urkunden zur Städtiſchen Verfaſſungsgeſch. beſonders Nr. 128 

u. 214. — 6) Walter, Beiträge a. a. O. 102 ff., 110.
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halb die Gelegenheit gern, beim Zurückdrängen der Zunftbewegung, über 

die wir unten noch mehr erfahren werden, auch das Stättmeiſteramt wieder 

abzuſchaffen ). So blieb denn Gengenbach mindeſtens ein Jahrhundert 
lang ohne Stättmeiſter. In einem Privileg Kaiſer Maximilians iſt ſodann 
im Jahre 1496 die Anſprache zum erſtenmal wieder an Schultheiß, Meiſter 
und Rat gerichtet; dieſer Kaiſer war es alſo, der das alte Amt von neuem 

wieder ins Leben rief 2). Ueber die näheren Umſtände der Wiedereinfüh— 

rung dieſer Stellung wird berichtet, daß Schultheiß und Rat in einer Sitzung 
darüber Beſprechungen abhielten; es wurde allgemein feſtgeſtellt, daß zum 

Wohl und Gedeihen der ganzen Stadt kraft des Kaiſerlichen Privilegs 

wieder Stättmeiſter gewählt werden müßten. Die Zahl der Stättmeiſter 

betrug von dieſer Zeit an zwei, nämlich je einer aus dem alten und dem 
neuen Rat. Sie wurden alljährlich am gleichen Tag, an dem auch der Ober— 
lohnherr beſtellt wurde, gewählt und eingeſetzt. Die beiden Stättmeiſter 
wurden auch zuſammen mit dem Oberlohnherrn nach dem Inhalt des 
Stadtbuches vereidigt; ſie waren nämlich zugleich Zu- oder Unterlohn— 
herren, die Gehilfen des oberſten Finanzbeamten der Stadt. Ihre Amts⸗ 
dauer betrug wie bei den meiſten ſtädtiſchen Beamten ein Jahrs), und 
zwar dauerte die Regierungszeit des Städtmeiſters vom alten Rat vom 
Dienstag nach dem Feſt der hl. Katharina (25. 11.) bis zum St. Johannes⸗ 

tag (24. 6.) „zu ſyngichten“ d. h. Sonnenwende und für den Stättmeiſter 

vom jungen Rat „von ſyngichten“ bis zu dem Tag, an dem die Neuwahl 

ſtattfand 3). Während der Zeit, dieweil jeder von ihnen die Regierung 

führte, durfte er das Gengenbacher Stadtgebiet nicht verlaſſen, es ſei 

denn, daß er ſeinen Mitkollegen mit der Verſehung des Amtes beauftragt 

hatte 5), dem in einem ſolchen Fall auch die Schlüſſel und das Siegel der 

Stadt abzuliefern waren. Wenn der regierende Stättmeiſter auf dem Felde 

— wir müſſen annehmen, daß er auch Landwirtſchaft zu ſeinem Unterhalt 

trieb — oder ſonſt außerhalb der Stadt, jedoch im Stadtgebiet zu arbeiten 

hatte, mußte er jedesmal in ſeinem Hauſe Beſcheid hinterlaſſen, wo er zu 
finden war. Das Siegel durfte er auch in dieſem Fall nicht mitnehmen, 

es mußte ſtets innerhalb des Burgbanns oder Stadtfriedens verblei— 
ben ). 

Die Stättmeiſter, die in ihrem Eid dem Reich und der Stadt Dienſt— 

) Gothein, Wirtſchaftsgeſchichte 242. ) Repertorium über das Select der Kaiſer⸗ 

und Königsurkunden im GLA. Karlsruhe, Bd. 2, Nr. 1029. 1496. III. 1. — 9) Walter, 
Weist. 8 §36. — ) Ebenda 9 8 46. Wir haben alſo hier eine Verteilung der Regierungs⸗ 

zeit. — ) Ebenda 9 8 47. — ) Ebenda 9 8 48. 
Die Ortenau. 6
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barkeit und gute Geſinnung gelobten, hatten vor allem über die Privilegien, 

Bräuche und Gerechtſame der Stadt zu wachen und auch allen ſonſtigen 

  
Stättmeiſterkelte. 

Angelegenheiten der Bürgerſchaft ihre Aufmerkſamkeit zu widmen und 

ihre Intereſſen mit Rat und Tat zu vertreten, wie es ihnen in ihrem Amt
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als oberſte Ratsbeamten zuſtand ). Gegen Bittſteller aus den Kreiſen der 

Bürgerſchaft und Fremden war ihnen in allen Angelegenheiten freund— 
liches und zuvorkommendes Benehmen anempfohlen. Wenn den Stätt⸗ 

meiſtern für die Behörden nachteilige Aeußerungen oder Taten zur Kennt⸗ 

nis kamen, hatten ſie ohne jegliche Rückſichtnahme die Dinge im Rat zur 

Sprache zu bringen 2). Die Angeber durften ſie nicht verraten; wenn die 

vorgebrachte Sache ein Ratsmitglied betraf, ſo mußte dasſelbe auf die 

Aufforderung eines Stättmeiſters die Sitzung verlaſſen. War ein Stätt⸗ 
meiſter ſelbſt in eine ſolche Angelegenheit verwickelt, ſo konnte er durch 
ſeinen Amtskollegen oder durch den Schultheißen aus dem Saal gewieſen 

werden, worauf alsdann das Vorgefallene zur Verhandlung geſtellt 

wurde 3). Als eine Art von Diſziplinarbeamten waren die Stättmeiſter 

mit der Aufſicht über ſämtliche ſtädtiſche Aemter und Dienſtſtellen inner⸗ 

halb und außerhalb des Rates betraut; dieſe hatten von ihnen Anweiſungen 

entgegenzunehmen, wie auch die Meiſter ſie vor dem Rat vertraten; 
parteiiſche Behandlung mit Rückſicht auf eine Perſönlichkeit war ſtreng 

unterſagt ). Weiterhin waren die Stättmeiſter verantwortlich für die Ruhe 
und Sicherheit der Stadt. Die Meiſter führten den Vorſitz in allen Rats— 

ſitzungen und hatten als ſolche in ſämtlichen Angelegenheiten, Geſchäften 

und Streitſachen, die vor dem Rat zur Verhandlung geſtellt wurden, nach 

der Meinung der einzelnen Ratsherren Umfrage zu halten. Bei den auf 

ihre Fragen erteilten Antworten ſollte es bei „dem meren teil“ bleiben 

d. h. es herrſchte das Prinzip des Majoritätsbeſchluſſes 5). Auf jeweiligen 

Beſchluß des Rats hin mußten die Stättmeiſter über jegliche Perſon Rede 

und Antwort ſtehen; bei ſchwerwiegenden Fällen ſtand dem unterſuchenden 
Meiſter, ſofern es ihm notwendig erſchien, die Befugnis zu, vom Schult— 
heißen und Stadtſchreiber, die darin am eheſten Beſcheid wußten, Aus⸗ 

kunft zu verlangen; dieſes Begehren mußte erfüllt werden ). Eingelaufene 

Briefe oder „mißiven“ d. h. Sendſchreiben, durften vom jeweils regieren⸗ 

den Stättmeiſter nur im Beiſein von zwei oder drei weiteren Ratsherren 

geöffnet und zur Verleſung gebracht werden; ſie durften nicht in ſeinem 

perſönlichen Beſitz verbleiben, ſondern waren alsbald dem Stadtſchreiber 

zur Aufbewahrung im Archiv auszuhändigen?). Im Beſitz des Stätt— 

meiſters befand ſich auch das geheime Siegel der Stadt, das er indeſſen 
  

Y) Ebenda 8§37. Im Sitzungsſaal des Gengenbacher Rathauſes wird noch der Bruſt⸗ 

ſchmuck der ehemaligen Stättmeiſterkette aufbewahrt. Es iſt ein ſilbervergoldeter Schild, 
mit eingravierten Blumen geſchmückt; in der Mitte befindet ſich das Wappen der Stadt, 

der einköpfige Adler mit dem ſilbernen ſpringenden Salm im roten Feld. Jahreszahl 1618. 
Abbildung in Kunſtdenkmäler Bd. 7, 425. — ) Ebenda 8 §S39. — 9) Ebenda 9 § 40. — 

) Ebenda 8 §38. — ) Ebenda 9 § 41. — 6) Ebenda 9 § 42. — ) Ebenda 9 8 49. 
6*
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nur nach Einſichtnahme der Schreiben durch den Rat zur Schließung der 

Briefe verwenden durfte; falls der Rat das Siegel benötigte, hatte der 

Stättmeiſter es ihm zu übergeben; es mußte ihm jedoch alsbald wieder 
zurückgeſtellt werden. 

Die Stättmeiſter bezogen als Gehalt in ihrer Stellung als Zulohn— 
herren 17 S; ſodann der Meiſter vom alten Rat als ſolcher 3 5 Sund ſein 

Kollege vom jungen Rat 2 7 S./. Ob die Angabe im neuen Stadtbuch, nach 
der das Gehalt alle Fronfaſten 3 bzw. 2 fr d. h. jährlich 12 bzw. 8 p betrug, 
auf einem Mißverſtändnis des Schreibers beruht oder ob dieſe außerordent⸗ 

liche Erhöhung in jüngerer Zeit tatſächlich eingetreten iſt, vermag ich nicht 
zu entſcheiden, da es an anderweitigen Belegen darüber fehlt ). Die alten 

Gebühren von 4 (3 ＋ 1) bzw. 3 (2 J) n; verſtehen ſich für ein Jahr und 

wurden in vierteljährlichen Raten alle Fronfaſten ausbezahlt, ſo daß alſo 

der alte Stättmeiſter jeweils 1 ß und ſein Kollege 15 ferhielt. Außerdem 

ſollten ſie das ganze Amtsjahr hindurch einen „freien Sitz“ haben, d. h. ſie 

waren von allen Steuern und Dienſten entbunden, wie die Zwölfer des 
alten Rats 2); dieſes Vorrecht war hauptſächlich für den Meiſter vom jungen 

Rat eine beſondere Vergünſtigung, während der alte Stättmeiſter bereits 

in ſeiner Eigenſchaft als Zwölfer darauf Anſpruch hatte. 

Mit Rückſicht auf ihre Stellung als oberſte Vertreter des Rats und 

der Bürgerſchaft wurden an die Stättmeiſter in Kleidung und Benehmen 
ſowie in der Wahl ihrer Geſellſchaft beſondere Anforderungen geſtellt, 
damit auf dieſe Weiſe Ehre und guter Ruf der Stadt gewahrt blieben 9). 

Die übrigen Ratsämter und Kommiſſionen. 

Wie die Stellen der Stättmeiſter ſo wurden auch die Poſten der 

übrigen höheren Beamten regelmäßig mit Ratsherren beſetzt. Die Neuwahl 
fand in den meiſten Fällen alljährlich ſtatt. 

Der Rat wählte die ſtädtiſchen Beamten entweder, wie dies bei den 

höheren Stellen meiſtens der Fall war, aus ſeiner Mitte oder auch für 

weniger wichtigere Poſten aus der Bürgerſchaft. Da die meiſten ſtädtiſchen 

Aemter auf ein Jahr befriſtet waren, ſo iſt es begreiflich, daß man bei ihrer 
jährlichen Wiederbeſetzung direkte Wahlen der Mitglieder durch alle Bürger 

zu vermeiden ſuchte; denn dies hätte ſchon wegen der großen Anzahl der 

Aemter viel Mühe und mancherlei Zerwürfniſſe verurſacht. Deshalb nahm 

man indirekte Wahlen vor und ſtufte ſie ungefähr ſo ab, daß womöglich 

) Ebenda 80. — ) Ebenda 9f. § 50. — 3) Ebenda 9 § 46.
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keine Partei oder Verwandtſchaft bei der Neuwahl der Mitglieder das 

Uebergewicht erhielt 5). 
Am Schluß der Amtsperiode mußte Rechnung gelegt werden; even— 

tuelle Kaſſenrückſtände waren ſogleich bei Beginn des neuen Jahres zu 

begleichen, widrigenfalls der Säumige in hohe Strafe genommen wurde 7). 

Dieſe Forderung mußte unbedingt durchgeführt werden, ſolange man auf 

eine geordnete Führung der Geſchäfte Wert legte. Ebenſo mußte Abrech— 

nung gehalten werden, wenn ein Ratsherr ſein Amt vor Ablauf des Jahres 
wegen dringender Geſchäfte, die ihn längere Zeit von Gengenbach entfernt 

hielten, oder aus ſonſtigen wichtigen Gründen wie Krankheit niederlegen 

mußte. Wer ſchon ein Ratsamt innehatte, ſollte zur Uebernahme eines 

weiteren nicht genötigt werden; freiwillige Uebernahme eines ſolchen war 

natürlich zuläſſig. Dagegen hatten ſich alle Ratsherren, auch die Inhaber 
der ordentlichen Aemter für außerordentliche Miſſionen im Intereſſe der 

Stadt zur Verfügung zu ſtellen. 

Außer den Stättmeiſtern wurden aus dem Ratskollegium entnommen 
der Lohnherr, Steuerherr oder Steuermeiſter ſowie Zinsmeiſter für das 
Finanzweſen, der Wald- oder Sägemeiſter für das Forſtweſen und das 

ſtädtiſche Sägewerk, der Unzuchtmeiſter für die niedere Gerichtsbarkeit und 
Polizei, der Ziegelmeiſter für die Ziegelhütte, der Mühlmeiſter für, die 
Kinzigmühle, der Hirtenmeiſter für das Weideweſen und die Allmende, der 

Kirchenpfleger, je zwei Obervögte für die Vormundſchafts- und Armen⸗ 
pflege, Teilherren und Untergänger. Ferner kamen dazu eine ganze Reihe 
von Kommiſſionen für die mannigfachſten Zweige der Verwaltung; es gab 

in Gengenbach Gewürzſchauer, Brotſchauer, Fleiſchſchauer, Weinſchauer, 

Grempenſchaumeiſter, Feuerſchaumeiſter, Mühlenſchauer, Feuerherren für 

die Feuerwehr, Schulherren, weiterhin Kommiſſionen für das Eichweſen, 

Befeſtigungsweſen und die Rechnungslegung am Schluß des Amtsjahres. 

Neben dieſen ordentlichen wurden auch außerordentliche Kommiſſionen. 

mit beſonderen Aufträgen betraut, ſo als Gerichtskommiſſionen zur Unter— 

ſuchung von beſonders ſchweren Fällen, die den Schultheißen entlaſten 

ſollten und, wie wir ſagen könnten, „Verfaſſungskommiſſionen“, die all⸗ 
jqährlich ſich in Straßburg über eventuelle Veränderungen in den Satzungen 

für die Gewürzherſtellung und den Vertrieb dieſer Produkte zu erkundigen 

hatten. Die Zahl dieſer Kommiſſionen ſchwankte natürlich je nach den Be— 

) Mone, Städt. Verfaſſung und Verwaltung vom 12. bis 16. Jahrhundert in 
3fGO. 20, 12. Die Schultheißen und Ratsherren von Gengenbach ebenſo wie der 

anderen ortenauiſchen Städte fanden auch als geſchworene Beiſitzer in einem Hof— 

gericht, das zu Zeiten im Kinzigtal abgehalten wurde, Verwendung. Vgl. auch Mittei⸗ 

lung en aus dem Fürſtenberg. Archiv 1, Nr. 703. — ) Walter, Weist. 7 § 29. Zuſatz.
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dürfniſſen ebenſo wie auch die Zahl der Mitglieder. Sehr häufig finden wir 
ſogenannte Dreierkommiſſionen, beſonders wo es ſich um Fragen der 

Lebensmittelkontrolle und ähnlicher Dinge handelte, und zwar etwa in der 
Weiſe, daß zwei Ratsherren ein Vertreter des betreffenden Gewerbes als 

Sachverſtändiger beigegeben wurde. Außer den Gebühren als ordentliche 

Ratsmitglieder bezogen dieſe Amtsinhaber und Kommiſſäre noch beſondere 

Gefälle. 

Die Ratsmahlzeiten. 
E 

Als Entſchädigung für die vielfache Mühe und Arbeit, der ſich die 
Ratsherren in der Ausübung ihres Amtes zu unterziehen hatten, ſuchten 

ſie in Geſelligkeit und Unterhaltung eine Abwechſlung ). Dieſe boten vor 

allem die auch anderwärts bekannten Ratseſſen, die bei den verſchiedenſten 

Gelegenheiten abgehalten wurden. Sie fanden auf der Ratsſtube ſtatt, 
zu deren Beſorgung ein beſonderer Wirt, der Hauptkann, mit einem Ge— 
hilfen, dem Trentſchen oder Unterſtubenknecht, beſtellt war; für beide 

beſtanden beſondere Dienſtvorſchriften 2). Die wichtigſte Aufgabe des 
Hauptkanns beſtand darin, für die Ratseſſen zu ſorgen; er war verpflichtet, 

zu einer ſolchen Mahlzeit ohne weiteres Entgelt zu kochen oder einen Koch 

dafür zu beſtellen, den er auch entlohnen mußte. Als eine kleine Entſchädi⸗ 

gung für dieſe Dienſtleiſtungen und Ausgaben ſollte die Frau des Rats— 
ſtubenwirts zu Weihnachten auf ein gut Jahr ein Geſchenk von 5 6 er—⸗ 

halten. Der Hauptkann hatte ſtets in ausreichender Weiſe für Brot und 

Wein zu ſorgen, das nur von beſter Qualität ſein durfte, und dies auf Ver— 

langen zu verabfolgen. Dem Schankwirt oblag es auch, auf Ruhe und 
ordentliches Betragen in der Stube zu ſehen; er hatte, ſoweit es in ſeiner 

Macht ſtand, zu vermitteln, oder wenn dies nicht half, dem Stättmeiſter 

Mitteilung zu machen und Verhaltungsmaßregeln zu erbitten. Was nach 
den Mahlzeiten und Schmauſereien von den Tiſchen getragen wurde, 

ſollte den Truchſeſſen d. h. den Leuten, die die Speiſen auftrugen, hinge— 

ſtellt werden; was dieſe noch übrig ließen, durfte der Schankwirt für ſich 

ſelbſt verwenden. Sollte es vorkommen, daß von einer Mahlzeit nicht mehr 

genügend für die Aufwärter übrigblieb, ſo hatte der Stättmeiſter mit vor⸗ 

rätigem friſchem Fleiſch und anderen Speiſen auszuhelfen, damit die Truch⸗ 

ſeſſen auch zu ihrem Rechte kamen 3). Wenn indeſſen am Tiſch des Zwölfer 

rates von den aufgetragenen Speiſen etwas nicht angeſchnitten und deſſen 

Aufbewahrung verlangt wurde, durfte der Hauptkann den Wärtern nichts 

davon verabfolgen, ſondern er mußte ſolche Gerichte den Ratsherren am 
  

) Ebenda 25ff. 88s 125—143. — ) Ebenda 24 §8 114—117 b. — ) Ebenda 98.
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nächſten Tag wiederum vorſetzen; was dann am zweiten Tag nicht verzehrt 
wurde, ſtand dem Wirt zur Verfügung. Wein ſollte nur in dem Maße ge— 

reicht werden, als zu den Mahlzeiten nötig war und einer der Lohnherren 
oder der Kellermeiſter ) es geſtatteten. Der Lohnherr mußte über die 
Menge des verbrauchten Weines ſtets unterrichtet ſein, damit die Ver— 

rechnung am Schluß der Mahlzeit in ordentlicher Weiſe vor ſich gehen 
konnte. Nach den Mahlzeiten mußte der Hauptkann auch eine Verrechnung 

über die Speiſen aufſtellen. Mit der Durchſicht der notierten Poſten war 

wiederum ein Lohnherr, oder wenn von dieſen keiner zur Stelle war, auch 

ein anderer Ratsherr betraut. Der Hauptkann durfte nur den Selbſtkoſten— 

preis oder vielleicht noch einen ganz geringen Zuſchlag in Rechnung ſtellen. 

Wenn ein Ratsmitglied den Wunſch äußerte, ein oder zwei Maß Wein in 

ſein Haus oder anderswohin zu erhalten, ſo hatte der Hauptkann dem 

zu willfahren. Auch zu ſonſtigen Dienſtleiſtungen für den Rat konnte er 
herangezogen werden; er war mehr ſtädtiſcher Bedienſteter als freier Wirt. 

Betrachten wir noch mit einigen Worten die Stellung des Trent— 

ſchen 2); als Gehilfe des Hauptkanns hatte er im allgemeinen die gleichen 

Obliegenheiten wie ſein Dienſtherr. Wie ſein Name zu erklären iſt, iſt 

nicht recht offenſichtlich. Der Trentſch hatte die Tiſche zu decken, die Schüſ— 

ſeln mit den Speiſen auf- und abzutragen, den Wein aus dem Keller zu 

holen, die Getränke einzuſchenken, das Geſchirr auf der Stube in ordent— 
lichem und reinem Zuſtand zu halten und ſich ſonſt in jeder Weiſe nützlich 

zu machen. Ferner ſollte er ſein Augenmerk darauf richten, daß ſein Meiſter 
ſich keine Uebergriffe und Veruntreuungen an der Einrichtung der Stube 
zuſchulden kommen ließ. Wenn er etwas in dieſer Hinſicht bemerkte, ſo 

hatte er alsbald dem Schultheißen oder Lohnherrn davon Mitteilung zu 

machen. Weiter mußte er das Brennholz, das für die Ratsſtube herange— 

führt und abgeladen wurde, hinauftragen und aufbauen, wofür er von 

jedem Fuder (= Fuhre, Wagenlaſt) 2 §u erhielt. Waren unter dem Holz 

Stangen, die zuvor zerſägt und geſpalten werden mußten, ſo ſtanden ihm 

für dieſe Arbeit von jedem Fuder weitere 2 ö zu. Den Holzvorrat für 

den Winter mußte er in das ſogenannte Sommerhaus bringen, das 

während der kälteren Jahreszeit zu anderen Zwecken nicht benötigt wurde; 
von dort konnte der Hauptkann oder ſein Geſinde das zum Kochen not— 

wendige Holz ſelbſt holen. Was von den Vorräten den Winter hindurch 

übrigblieb, ſollte der Trentſch im Frühling in das Kornhaus verbringen 

und das Sommerhaus räumen. Der Lohn für dieſe Dienſtleiſtungen wurde 
ihm gemäß der verrichteten Arbeit bezahlt. Streng unterſagt war es, Holz 

9 Sonſt nirgends erwähnt, wohl ein Ratsherr, beſonders für die Ratseſſen mit 
dieſer Funktion beauftragt. — ) Ebenda 24f. S8 118—124. 
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für den eigenen Bedarf beiſeitezuſchaffen; nur die abgehende Rinde und 

Späne ſowie Bengel und Stangen, die weniger als eine Elle lang waren, 
wurden dem Stubenknecht zugeſtanden. Ebenſo gehörte ihm die Aſche, 

die auf der Stube abfiel, ſei es im Ofen oder auf dem Herd; wenn indeſſen 

der Hauptkann davon brauchte, durfte der Knecht ihm nicht wehren, ſon— 

dern mußte ihn jeweils bis zu einem Seſter nehmen laſſen. Neben der Be⸗ 

ſorgung des Holzes war der Trentſch mit dem Herbeiſchaffen des notwen— 

digen Waſſers beauftragt; er hatte jederzeit Schwenk- und Kältwaſſer zu 

holen und das Trinkgeſchirr ſauber zu halten und zu ſchwenken. Auch die 

Verſorgung der Küche mit dem zum Kochen notwendigen Waſſer oblag 

ihm; nicht verpflichtet war er jedoch, nach Beendigung des Mahles auch 

für das Abwaſchwaſſer zu ſorgen; dies hatte der Hauptkann oder ſein Ge⸗ 

ſinde zu tun, es müßte denn ſein, daß der Trentſch ſich freiwillig dazu erbot. 

Seinen Lohn erhielt der Stubenknecht an den gewöhnlichen Fron— 
faſten; über die Höhe desſelben iſt nichts überliefert. Daneben bezog er für 

einzelne Arbeiten, wie wir oben ſahen, beſondere Vergütungen. Vom St. 
Gallustag an (16. Oktober) bis zur alten Faſtnacht erhielt er ferner wöchent⸗ 

lich vier Stubenlichter, um damit in den Oefen der Ratsſtube das Feuer 
anzumachen. 

Die Ratseſſen fanden ſtatt bei jeder Neuaufnahme eines Ratsherrn 
in das Kollegium, beim Amtsantritt des Schultheißen, an dem Tage, an 

dem die Steuer gelegt wurde, an der „Fiſchet“ und „Bechtet“ (Fiſchfeſt 

und Backfeſt), am kleinen Schurtag (Aſchermittwoch) und zur alten Faſt⸗ 

nacht (alte oder große Faſtnacht iſt der Sonntag Invokavit, der ſechſte 
Sonntag vor Oſtern), ſodann bei der Feier der Neubeſetzung der ſtädtiſchen 

Aemter (das Katharinenmahl), am Wahltag der Lohnherren und Stätt⸗ 

meiſter; ſchließlich ſei noch die „letztenen“ d. h. das Abſchiedseſſen der Stätt—⸗ 

meiſter erwähnt. Wie groß die Luſt war, ſolche Feſte zu feiern, kann man 

daraus erſehen, daß z. B. der Schultheiß, der zugleich auch Ratsherr wurde, 
zwei Eſſen, ein Schultheißen- und noch ein beſonderes Ratsherrenmahl zu 

geben hatte. Wir dürfen annehmen, daß damit die Zahl der Anläſſe, die 

jener lebens- und genußfrohen Zeit Grund zu ſolchen kurzweiligen Ver— 

gnügen bot, keineswegs erſchöpft iſt. Feſte fanden auch ſtatt zu Ehren 
hoher Beſuche, ſo wenn der Landvogt in den Mauern der Stadt weilte. 

Die Zahl der Teilnehmer war oft ſehr beträchtlich, da außer den 26 Rats— 

herren auch deren Angehörige und andere geladene Gäſte Zutritt hatten. 

Daher mußten außer dem Hauptkann und Unterſtubenknecht öfters auch 

andere Unterbeamte und Bedienſtete der Stadt, ſoweit es ihre Amtspflich— 

ten geſtatteten, zur Wartung der Gäſte herangezogen werden ). So wurden 

y Ebenda 27.
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Unter- und Oberbote des Gerichts, Stadtküfer, Läuferbote und Bannwart 

bei einzelnen Anläſſen nach beſtimmten Verordnungen, beſonders wenn 
mehr als dreißig Teilnehmer den Mahlzeiten beiwohnten, zur Aushilfe 
entboten. Die Koſten für dieſe Veranſtaltungen erreichten oft eine beträcht— 

liche Höhe, wie uns einige Angaben aus den Gengenbacher Lohnherren— 
rechnungen dartun werden ). 

4. Das Patriziat. 

In beiden Stadtrechten fehlen die Angaben über das Gengenbacher 
Patriziat faſt durchweg; nur an zwei Stellen wird davon geſprochen, daß 
den Adeligen das Vorrecht zuſtand, auf der Ratsſtube an den dem Rat 

vorbehaltenen Tiſchen zu ſitzen 2). Jedenfalls handelte es ſich hier indeſſen 

nicht um Adelige, die in der Stadt anſäſſig waren, ſondern ſich in irgend— 

einer Miſſion nur vorübergehend aufhielten. Auch in der übrigen gedruckten 

Literatur ſind die Stellen, an denen von einem ſtädtiſchen Adel geſprochen 
wird, recht ſelten; ſie beſchränken ſich faſt nur auf die Angabe von Namen. 
Manche Fragen, die von größerer Bedeutung ſind für das innere Leben der 

Stadt, laſſen ſich deshalb nur ſehr unklar und ſchwer oder gar nicht klären. 

Gothein ſpricht allerdings von einem nicht unbeträchtlichen Gengenbacher 
Patriziat 3); die Geſchlechter ſcheinen mir indeſſen bei den kärglichen über 

) Mone, Volksſitten und Gebräuche in ZfGO. 20, 75. Aus der Lohnherrenrechnung 
von 1576. Samstags nach Hilarii (14. Januar) Item 36 4 für 2 groß häfen uff die 
rathsſtuben uff das zottkraut (wahrſcheinlich Sauerkraut). Item 8 5 96 J iſt nachſtandt 
geweſen, als ein erſamer rath und burgerſchaft uff der rathsſtuben gebächtet und das 

Zottkraut geſſen, ſampt den darzu geladenen geſten. Dieſe Ausgabe wiederholt ſich 

alljährlich; denn ſie kommt mit denſelben Worten im J. 1577 vor, aber mit einem 

Rückſtand von 12 7 10 f mit dem Beiſatz: „auch mit den Jagern, ſo uff ſolch con⸗ 
vivium gejagt haben“. Item 10 8 A geben begken Jacoben für etliche flederkuechen 
und eyermutſchlen zu bachen, ſo zu etlichen Malen für die geladene geſt uff der 

rathsſtuben gebachen worden.“ Item 6 f 46 1 A iſt mit einem erſamen rathe ſampt 

ihren weibern und anderen geladenen geſten ufgangen, als ſie faßnacht mit einander ge—⸗ 
halten haben (Stadtrechnung von Gengenbach 1577). Item 2 7 88 10½ à iſt nachſtandt 
geweſen uf die alt faßnacht, als ein erſamer rathe und ire husfrauwen geſchaurt haben 
(Stadtrechnung von Gengenbach 1577). Item 5 8 26 Jiſt uberthan worden, als meine 

herren und ire weiber den Schaurtag gehalten, auch als der herr Landvogt und lantſchaff⸗ 

ner etc. alhie geweſen (Lohnherrenrechnung von Gengenbach 1576). Ueber den Schaur⸗ 

tag berichtet Mone, daß er in Wolfach noch im 19. Jahrhundert in Gebrauch geweſen ſei. 

Man nannte die Feier desſelben „ſchuren“, und ſie beſtand darin, daß mehrere Familien 
zuſammengingen und Striblen und Fiſche in einem gemeinſamen Mahle verzehrten. 

Jetzt habe man die Volksſitte mit den Gebräuchen am Faſtnachtdienstag vereinigt; Striblen, 
Meuchlen und Faſtnachtsküchlein ſind wohl dieſelbe Mehlſpeiſe unter verſchiedenen 

Namen. — ) Walter, Weist. 24 § 117 b; 25 §127. — 5) Gothein, Wirtſchaftsgeſch. 227.
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ſie erhaltenen Nachrichten nicht die überragende Rolle geſpielt zu haben, 

wie dies vielfach anderwärts der Fall war. 

Als Angehörige eines Geſchlechts derer von Gengenbach ſind erwähnt 
im Jahre 1075 ein „miles Eggehardus nomine“ 1) und weiter im Jahre 

1235 ein „Waltherus, qui dicitur Stollo de Genginbach“ 2). Die von 

Gengenbach werden auch mehrfach als Bürger in anderen Städten auf— 
geführt, ſo im Jahre 1322 eine „vrou Metze, hern Johannes ſeligen vrouwe 

von Gengenbach“ als Bürgerin von Straßburg ) und ebenſo in Freiburg 
i. B.4). Frühzeitig iſt auch das Geſchlecht derer von Greben in Gengenbach 

feſtzuſtellen; im Jahre 1346 zeichnet in einem Vertrag Berthold von 

Grebern, Schultheiß zu Gengenbach als Zeuge?), im Jahre 1357 desglei— 
chen ein Berthold von Snait als Schultheiß ) und 1396 finden ſich nicht 

weniger als fünf Mitglieder dieſer Familie als Lehenrichter im Mann⸗ 

gericht des Abtes ). In einem Kaufvertrag aus dem Jahre 1407 iſt ein 

Jacob von Snait, gen. von Grebern als Eigentümer des veräußerten 

Hauſes aufgeführt 7). Die Schneiter oder, wie ſie ſich gewöhnlich nennen, 

von Snaite, Sneit, Sneyt, waren ein Adelsgeſchlecht im mittleren Kinzig— 
tal, das außer in Gengenbach auch in Zell und Harmersbach, wo ſie öfters 

das Schultheißenamt bekleideten, ſowie in Nordrach und Haslach anſäſſig 

war. Der Name von Grebern rührt daher, daß eine Linie des Geſchlechts 

das Schlößchen Grebern beſaß und ſich darnach anfangs Sneit genannt 

von Grebern, ſpäter nur von Grebern nannte. Das Geſchlecht erloſch im 

Jahre 1582 mit Georg von Greberns). Seit der Mitte des 14. und im 

15. Jahrhundert trifft man die Edelknechte von Bärenbach in der Stadt 

Gengenbach anſäſſig, wo ſie wiederholt das Ratsherren- und Schultheißen⸗ 

amt bekleideten; das Geſchlecht, ein Zweig der Wolf von Renchen, war 

wohl in die Stadt gezogen, weil die Stammburg Bärenbach, in der Nähe 

der alten Neuenſtein gelegen, ſchon im 15. Jahrhundert eine Ruine war 9). 

Zu wiederholten Malen finden wir ferner die Familie Schwaibach er— 

wähnt, ſo 1346 den Edelknecht Johann genannt Schultheiß von Gengen— 

bach „den man ſpricht Swaibach“ in einem Kaufvertrag mit dem Kloſter 
und 1357 Johann Swaibach, ein Ritter, und Bertold genannt Schultheiß, 

) Annales Gengenbacenses. MGH. S8S. 5, 390. — ) 3fGO. (N. F.) 4, 113. — 

) GeA. Karlsruhe, Allerheiligen (Ulm) nach Krieger, Topograph. Wörterbuch 1, 692. 

— ) Veröffentlichungen aus dem Archiv Freiburg i. B. Bd. 3, Urk. des Heiliggeiſt⸗ 

ſpitals 2, Regeſten Nr. 781, 786, 842, 897, 1098, 1332. — 5) GeA. Gengenbacher Kopial⸗ 

buch 370; vgl. ZfGO. 37, 400, 402. — 6) Krieger, 1, 700 (GL A. Gengenbach-Offenburg⸗ 
Zell-Freiburg). — ) GeA. Gengenbacher Kopialbuch 371; vgl. ZfG O. 39, 153. — 

) 3fGO. 39, 161; Kindler v. Knobloch, Oberbad. Geſchlechterbuch 1, 469. — 9) 3fGO. 37, 
392; Regeſten des Mortenauer Adels Kindler von Knobloch 1, 33.
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einen Edelknecht als Geſchworene des Rats zu Gengenbach, ſowie deſſen 
Verwandten Hermann gen. Schultheiß ein Edelknecht als ſtädtiſchen 

Bürger 1). Die Herren von Schwaibach waren im Beſitz des Schultheißen— 

amts und hatten davon ſogar den Namen, das immer wiederkehrende 

„genannt Schultheiß“ angenommen 2). Sie betrachteten die Stelle ſozu— 
ſagen als Erbrecht und wollten ſie unter keinen Umſtänden aufgeben; ein 

Teil der übrigen Patrizierfamilien und des benachbarten Adels unterſtützte 
ſie in ihren Anſprüchen, worauf es zur Fehde zwiſchen ihnen und ihren 
Anhängern einerſeits und dem Landvogt, Abt und der Stadt andrerſeits 
kam. Durch Vermittlung Straßburgs und Offenburgs kam es ſchließlich im 

Jahre 1344 zu einem Vergleich, worin feſtgeſetzt wurde, daß von einer 
Berechnung des gegenſeitig zugefügten Schadens abzuſehen ſei. Die 

Schwaibachs ſollten kein Anrecht auf das Schultheißenamt haben, eben⸗ 
ſowenig wie auf ein Pförtchen in der Stadtmauer, durch das ſie Bewaffnete 
in ihre Häuſer einlaſſen konnten. Für dieſe Verluſte wurde ihnen eine be— 

deutende Abſtandsſumme zugebilligt; außerdem wurde ihnen trotz des 

Vergangenen in Ausſicht geſtellt, „daß der Abt ihnen oder ihren Erben 

Gnade wollte tun an dem Schultheißentum, nur daß ihm keine Verpflich⸗ 

tung daraus erwachſe“. Die Schwaibachs bekleideten auch tatſächlich bald 

wieder dieſe Würde in Gengenbach. In mannigfachen Beziehungen zu 

Stadt und Kloſter ſtanden auch die Herren von Wartenberg als Lehen- und 
Ambachtleute des Gotteshauſes 3); ſie bekleideten mehrfach das Schult— 

heißenamt und die Abtswürde ). Im Jahre 1465 legte Balthaſar von 

Wartemberg, genannt von Wildenſtein mit Zuſtimmung des Abts und 
Konvents ſein Schultheißenamt zugunſten des Kaſpar Ritter des Jüngeren 

von Straßburg nieder ). 

Im Jahre 1477 war Wilhelm von Landeck Schultheiß von Gengen⸗ 
bach 6). Das Straßburger Geſchlecht von Buren oder Born, deſſen Stamm⸗ 

ſitz im Weißenburger Bezirk weſtlich von Reichshofen ſtand, hatte, wie es 

ſcheint, auch in den beiden Reichsſtädten Gengenbach und Offenburg Be⸗ 

ſitzungen, da Zinſe und Kapital dahin abgetragen werden ſollten?); dieſer 

Familie gehörte wohl auch der oft erwähnte Abt Lambert von Burn an, 

dem die Stadt ſo Großes verdankte. Weiter ſind zu nennen die Familien 

von Brandeck ſeit 1464, nach der wohl der Zinken Brandeck, Gemeinde 

) 3fG0. 37, 400,402; GSA. Gengenbacher Kopialbuch 370 „43 und 53. — ) Gothein, 
Wirtſchaftsgeſchichte 227. — ) ZfGO. 16, 401; FDA. 11, 207. Baumann, Die Herren 

von Wartenberg. — ) FDA. 11, 145 ff. — ) 3fGO. 38, 144. Regeſten des Morte⸗ 
nauer Adels nach GLA. Gengenbacher Kopialbuch 371 (175). — „) ZfGO. 38, 147, 

Regeſten des Mortenauer Adels nach GLA. Gengenbacher Kopialbuch 369 (195). — 

) ZfGO. 16, 370.
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Durbach, ſeine Bezeichnung erhalten hat — Mitglieder dieſes Geſchlechts 

ſtellten ebenfalls häufig den Schultheißen ) — und ferner die von Harmers⸗ 

bach ſeit 1396 2), ſo ein Martin Hadmerspach 1400 als Bürge für damme 
Wolf von Renchen, erwähnt auch 1402 und 1403 und im Jahre 1407 als 
adeliger Ausbürger der Stadt Straßburg. In dem „Nartinus dictus 

Hademarspach armiger de Gengenbach“ aus dem Jahre 1408 dürfen 

wir wohl ſeinen Sohn vermuten und einen Nachkommen in Erasmus 
Harmerspach im Jahre 1472. Zum Schluß ſeien noch erwähnt im Jahre 
1396 Angehörige der Familie Judenbreter und Manegelt als Beiſitzer des 
klöſterlichen Manngerichts 3). 

5. Das Verhältnis von Klerus und Stadt. 

Wie in den meiſten anderen deutſchen Städten war die Stellung 

der Gengenbacher Geiſtlichkeit zu der Bürgerſchaft nicht immer erfreulich 
und friedlich. 

Betrachten wir einleitend zuerſt mit kurzen Worten die kirchlichen 

Niederlaſſungen, die uns in Gengenbach entgegentreten. Als ſolche ſind 
genannt im Jahre 1220 die „ecolesia parochialis in Gengenbach contigua 

ecclesie conventuali“) und im gleichen Jahre die „eeelesia beati Martyni 

in territorio Gengenbacensis ecelesie sita“ 5); es handelt ſich bei beiden 
um die alte fränkiſche Martinskirche, die ſogenannte Leutkirche, „que ad 
usus pauperum et peregrinorum collata et extra muros opidi Gengen- 

bachensis (in suburbio Gengenbacensi) sita est“ é6). Um das Jahr 1616 

konnte dieſe Leutkirche wegen des Verfalls des Chores nicht benützt wer— 

den, die gottesdienſtlichen Handlungen wurden in der Kloſterkirche vor— 
genommen. Von Intereſſe iſt die Notiz „animas regendas habet circiter 
1500 (um 1616)“. Zur Pfarrkirche gehörten noch vier Kapellen, im Heidige 

d. h. Haigerach „beati Michaelis Archangeli, in Reichenbach „Sancto 
Petro Apostolo sacra“, „S8S. Felicitatis et Perpetuae-, und ſchließlich 
„Sancti Leonardi juxta viam regiam“ 7). Daneben hören wir ſeit 1289 

von einer „capella sancti Jacobi in monte Castelberg“, desgleichen 
1294 und 1520 „die Kirch uf dem berg neben dem gotzhus zu Gengenbach, 
die ſant Einbethenberg genant wurdt“ ). Dieſe Kapelle auf dem Caſtell⸗ 

berg, die im Mittelalter Jakobs-, ſpäter Einbethkapelle genannt wird, 

) Kindler v. Knobloch, Oberbad. Geſchlechterbuch 1, 146 f. — ) Ebenda 1, 536f. 

— ) Krieger, Topograph. Wörterbuch 1, 700. — ) Krieger, Topograph. Wörter⸗ 
buch 1, 692. — 5) Ebenda 1, 692 f. — ) Ebenda 1, 692 f. — ) 3fGO. (N. F.) 4, 100 
u. Krieger, Topograph. Wörterbuch 1, 693 nach Kopialbuch 627 (Kloſter Gengenbach). 
FDA. 30 (N. F. 3), 302. K. Reinfried, Viſitationsberichte aus der 2. Hälfte des 17. Jahr⸗ 
hunderts. — 9) Krieger, Topograph. Wörterbuch 1, 693. 
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ſcheint ſehr alten Urſprungs zu ſein. Aus dem Jahre 1302 hören wir, daß der 

damalige Abt Dietrich und der Leutprieſter Gotfried an der Martinskirche 
in Gengenbach drei Schweſtern die Erlaubnis erteilten, außerhalb der 

Stadtmauer bei der Leutkirche im heutigen Friedhof gegen Ohlsbach zu, 
eine Klauſe zu bauen ). Als weiterer Beleg dafür ſei aufgeführt im Jahre 
1359 eine „Anne von Zabern, der eloſe ze Gengenbach gelegen an der 

lütkilch meiſterin“ 2). Die ungünſtige Lage außerhalb des ſtädtiſchen Mauer⸗ 

rings verhinderte indeſſen einen längeren Beſtand der Niederlaſſung; ſchon 
im Jahre 1395 wurde das Anweſen bei einem Straßburger Ueberfall auf 
Gengenbach zerſtört; die Beghinen — denn um ſolche handelte es ſich — 

ſind aber noch 1449 erwähnt 3). Ein Spital, das eine Zeitlang die ſtädti— 

ſche Schule beherbergt haben ſoll, lag in der Vorſtadt auf dem Wege nach 

Offenburg; weitere Nachrichten darüber ſind nicht aufzufinden. 

Ueber die ſtädtiſche Weltgeiſtlichkeit hören wir ziemlich wenig; ihr 
Verhältnis zur Bürgerſchaft war im allgemeinen gut, anders zum Kloſter, 

mit dem die ſtädtiſchen Kleriker zu wiederholten Malen in bitterer Feind— 

ſchaft lebten. Die Beſoldung des Gengenbacher Pfarrherrn ſetzte ſich aus 

folgenden Poſten zuſammen, nämlich jährlich 2 Fuder Wein, 30 f 15 6 S 

an Geld, 16 Viertel Haber, Behauſung ſamt Reben und Garten mit Zu— 

behör, je 1 Fuder Heu und Stroh ſowie 25 Viertel Korn. Jeder Mitpfarrer 

oder Prediger an der Gengenbacher Stadtkirche erhielt 15 57 S jährlicher 
Zinſe aus der Pfarrei, 10 7 S anſtatt des kleinen Zehnten, alle Gefälle der 

beiden Kaplaneien im Heidinger und Reichenbach, die etwa 10 Gulden 

betrugen, 5 Viertel Korn als jährlichen Ertrag aus dem Seelgeret der 

Pfarrei Leutkirch, 15 Viertel, 1½ Fuder Wein und 8 Viertel Haber von 

Abt, Prior und Konvent des Kloſters ſowie die Wohnung im Gotteshaus ). 

Ueber die Gehaltsverhältniſſe der dritten Perſon, die im Kirchendienſt 

mitwirkte, des Schulmeiſters, werden wir weiter unten mehr erfahren. 

Während, wie erwähnt, das Verhältnis zwiſchen Bürgerſchaft und 

Weltgeiſtlichkeit im großen und ganzen, ziemlich erträglich geweſen zu ſein 

ſcheint, lebte die Gemeinde mit dem Kloſter in dauernden und ſchweren Kon— 

fliktten. „Der Kampf des Kloſters für ſeine Privilegien und ihre Erweite— 

rung einerſeits, der Stadt gegen die läſtigen Anſprüche des Gotteshauſes 
andrerſeits, das iſt es, was den Hauptinhalt der Gengenbacher Geſchichte 

ausmacht“), und ſetzen wir vielleicht hinzu, der „inneren“ Geſchichte, wie 

) Ebenda 1,693. — ) Ebenda 1,693. — ) 3fGO. (N. F.) 8, 663. — ) FDA. 6, 25; 

ogl. auch FDA. 30 (N. F. 3), 302. Im Jahre 1616 war der Pfarrer ein „religiosus ordinis 
S. B. monasterii Gengenbacensis; er bezog in pecunia 50 Gulden, in frumento 

30 quartalia, in vino 30 ohmas, in avena 20 quartalia. — ) Baumgarten, Schauins⸗ 

land 20,16. 
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die äußeren Geſchicke der Stadt durch die ununterbrochenen Verpfändungen 

beſtimmt wurden. Ein Kloſterchroniſt faßt all das zuſammen in den 
Worten: „Quam frequentes et quam acerbas monasterium habuerit 

lites cum Magistratu Gengenbacensi et Zellensi, monasterii legantur et 

Persolvantur acta ac prothocolla“ 1). Wir haben ſchon früher geſehen, 
wie der Ort Gengenbach auf klöſterlichem Grund und Boden angelegt war 

und welche Forderungen das Gotteshaus daraus ableitete. Es würde 

zu weit führen, den jahrhundertelangen wechſelvollen Kampf zwiſchen 

Bürgertum und Kloſter in allen ſeinen Einzelheiten darzulegen; beſchrän— 
ken wir uns im folgenden nur auf einige beſonders intereſſante Fälle, aus 

denen hervorgeht, warum die Gegenſätze in ſolcher Schärfe aufeinander— 

prallten. Die Verhältniſſe nahmen oftmals einen geradezu unerträglichen 

Charakter an; ein typiſches Beiſpiel war der Abt Konrad von Müllheim, 

der dem Kloſter von 1500 bis 1507 vorſtand und mit der Stadt wie faſt 
alle ſeine Vorfahren 2) in ſtetem Hader und Streit lebte 3). Als er ſeine 

Gegner mit der Androhung geiſtlicher Strafen nicht einzuſchüchtern ver— 
mochte, verlegte er ſich auf die gröbſten und rohſten Redensarten; ſo wurde 
ihm vorgeworfen, daß er Schultheiß und Gericht von Zell „Lecker und 

Buben“ und die von Gengenbach „Narren und verlogene Leute“ geſchimpft 

habe; es kam ſchließlich ſoweit, daß mit Krieg und Totſchlag gedroht 

wurde )). 

Die Politik des Kloſters ging von jeher dahin, ſich mit den Kaiſern 
gut zu ſtellen und aus einem friedlichen Einvernehmen und Entgegen— 

kommen allerlei Vorteile für ſich herauszuſchlagen. Schon in dem großen 

kirchlichen Streit zwiſchen Kaiſertum und Papſttum hielt ſich Gengenbach 

gleich der Mehrzahl der alten Benediktinerabteien zu Heinrich IV.; als 
dieſer jedoch einen ſeiner getreuen Anhänger namens Luthard mit der 
Abtswürde des Kloſters bekleidete und dieſer den Uebergriffen der Mini— 
ſterialen auf das dem Kloſter vorbehaltene und entzogene Eigen zu ſteuern 
ſuchte, wurde er von zwei Miniſterialen erſchlagen 2). Für längere Zeit 

liegen dann keine genaueren Nachrichten mehr vor bis zur Mitte des 

13. Jahrhunderts; über die damaligen Zuſtände gibt uns eine kurze 

Chronik Auskunft und gewährt uns auch einen Einblick in die Verhältniſſe 

der ganzen Landſchaft Ortenau. Zur Verwaltung des Reichsgutes, das 

) Baumgarten, Aus dem Gengenbacher Kloſterleben, ZfGO (N. F.) 8, 492 f. — 
) Ueber die Streitigkeiten der Stadt Gengenbach mit dem Kloſter vgl. die Urkunden bei 
Würdtwein, Nova subsidia Bd. 8, 265 ff. — ) Ruppert, Beiträge zur Geſchichte des 
Kloſters Gengenbach I. ZfGO. 31, 315 ff. u. 32, 315 ff. — ) Die Gengenbacher Pfarrer 
hatten mit dem Magiſtrat zu Zell faſt immer Streit; vgl. Baumgarten, ZfGO. (N. F.) 8 
676, Anm. 6. — 5) Gotbhein, Wirtſchaftsgeſchichte 211.
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kurz zuvor Friedrich II. erworben hatte, beſtanden damals in der Ortenau 
zwei Reichsſchultheißenämter zu Offenburg und Mahlberg; dazu kam als 

drittes im benachbarten Elſaß das von Hagenau. An alle drei Reichsſchult⸗ 

heißen erging vom König der Befehl, das Kloſter bei ſeinen Rechten zu 

ſchützen und zu verteidigen. Der Schultheiß Konrad von Offenburg war 

indeſſen gerade der Hauptbedränger des Abtes und kam ſpäter in den 

Wirren ums Leben ). Im Jahre 1275 erhielt das Kloſter dann eine Reihe 

von Vorrechten; es handelt ſich hier um das große Weistum, das im Ding⸗ 

gericht feſtgeſtellt wurde ), Graf Heinrich von Fürſtenberg führte damals 

in des Königs Rudolf von Habsburg Namen den Vorſitz. Die Ausfertigungen 
des Weistums ſind vermutlich im Kloſter geſchrieben und nur zur Beſiege— 

lung an die königliche Kanzlei geſchickts?). Dieſes Weistum ließ ſich die Abtei 

wegen ſeiner Wichtigkeit von faſt allen Kaiſern beſtätigen!); es iſt im we⸗ 

ſentlichen eine Erörterung päpſtlicher Immunitätsbullen und Bamberger 

Biſchofsprivilegien, auf die ſich das Kloſter in allen ſpäteren Streitfällen 
immer wieder berief. 

Die Differenzen zwiſchen Stadt und Kloſter lagen viel weniger auf 
politiſchem als auf wirtſchaftlichem Gebiet, und hier war es vor allem 

wieder die Allmende, an der das Kloſter ſein Obereigentum geltend machte. 
Schon aus dem Jahre 1139 ſtammt eine Bulle Innozenz II., durch die 
er das Kloſter Gengenbach in ſeinen Schutz nimmt und ihm ſeinen Beſitz— 
ſtand beſtätigt ). Das gleiche tat im Jahre 1234 Gregor IX., wobei ins⸗ 
beſondere die Beſitzungen von Stauffenberg bis Fiſcherbach genannt 

werden ); die beiden Orte dürften identiſch ſein mit dem „Swigenſtein“ 

und „Velletürlin“ ?), zwiſchen denen Abt und Gotteshaus die „grapſchaft“ 

d. h. ausgedehnte Immunitätsrechte hatten. Unter dieſen Gerechtſamen 

war es vor allem die Fiſcherei, die zu dauernden heftigen Streitigkeiten und 

Zerwürfniſſen führte. Schon aus den älteſten Zeiten von ſeinem Gründer 

leitete das Kloſter ſeine Anſprüche her. Darnach ſollte der Abtei die Fiſcherei 

in allen fließenden und ſtehenden Gewäſſern von dem Orte an, der Swigen⸗ 

ſtein genannt wird, bis Velletürlin gehören. In einem Bericht heißt es: 

) Vgl. Acta Gengenbacensia in 3fG0O. (N. F.) 4, 90 ff. Mitgeteilt von Alois 
Schulte. — ) Repertorium über das Select der Kaiſer- u. Königsurkunden im GLA. 
Bd. 1, 86 (1275. V. o. Tag) ungedruckt. Böhmer, Reg. Rud. Nr. 176, Lünig, Reichsarchiv 
18, 294, FuB. 4, 440. —) Fu. 4, 485. — ) Von Adolf 1293 (3fGO. [N. F.] 1, 
78); Albrecht I. 1300 (ebenda 1, 81); Karl IV. 1353 (ebenda 1, 341); Böhmer, Reg. 

Bd. 8. Additamentum primum 707, Nr. 6725. — ⸗) Neugart, cod. dipl. alem. 1, 641; 
Württemberg. Urkundenbuch 2, 7; 3fGO. 11, 376. — Repertorium über das Select 
der Papſturkunden. GLA. Karlsruhe 1, Nr. 65 (1234. XII. 5.). — Val. auch Kolb, 3, 224 

und Topograph. Karte 93. — ) Gothein 221.
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Piscatio in aquis tam in fluentibus quam in paludibus a loco qui dicitur 

Wigenstein usque Velleturli cenobio Gengenbacensi adiudicatur““ Y). 

Oberhalb und unterhalb dieſer Punkte herrſchte Freiheit des Fiſchfangs 

in der Kinzig, jedoch gerade in dem für die Gengenbacher Einwohner 

entſcheidenden Gebiete nicht. Das große Weistum beſtimmte, daß der 
Fiſchfang und die Benützung des Waſſers in den Bächen vom Willen des 

Abtes abhängig ſei; alle in der Kinzig gefangenen großen „bännigen“ 

Fiſche wurde ihm ebenfalls zugeſprochen und die Aufſicht darüber auf das 

ſtrengſte durchgeführt. Mit allem Nachdruck hielt das Kloſter ſein Ober— 

eigentum an den Gewäſſern aufrecht und ließ ſich ſeine Rechte immer aufs 

neue gewährleiſten, wogegen die Bauern und Bürger die Anſicht vertraten, 

daß ihnen ein allgemeines Recht zum Fiſchfang zuſtände und ihnen nur 
auf ungerechte Weiſe vorenthalten werde. Uebertretungen und Rügen 

kamen in großer Anzahl vor; alle Entſcheidungen erwieſen ſich indeſſen 

als ziemlich nutzlos. Die vom Kloſter mit den Fiſchereigründen belehnten 

Fiſcher bildeten jedoch keine hofhörige Genoſſenſchaft; ſie hatten das Recht, 

das ganze Jahr hindurch Fiſche zu fangen. Aber vom 1. Mai bis Lichtmeß 

mußten ſie dafür dem Kloſter in jeder Woche, drei ausgenommen, einen 

Tag dienen und ihren Fang abliefern, wofür ſie ihre Beköſtigung „einen 

Wecken als einem Herren“ erhielten 2). Unter den ſiebzehn freien Knechten 
des Kloſters begegnen wir drei geſchworenen Fiſchern „des gotshuß dry 

Fiſcher“ 3); es ſind dies die vom Abt ernannten zur Aufſicht und Rügung 

verpflichteten Vorſteher der Lehenfiſcher. Dieſe drei Fiſcher des Gottes—⸗ 

hauſes hatten dem Schultheißen jede Woche am Freitag oder Samstag 

einen Fiſch im Werte von etwa 1 / zu geben, wohingegen er ihnen jedes— 

mal eine Kanne Wein von etwa 1 Maß Inhalt verabfolgen ſollte. Der 

Schultheiß hatte nach altem Herkommen von den Fiſchern, die Waſſer von 

dem Kloſter zu Lehen hatten, „ſin wend“ Fiſche und zwar in der Weiſe, daß 

die Lehenfiſcher ihm die Hälfte des erſten Fangs Fiſche verabfolgen laſſen 

ſollten; wurde dann am gleichen Platz weitergefiſcht, ſo fiel jede weitere 

Abgabe weg. Der Schultheiß hatte dafür einen Knecht, der auch beim 
Fang behilflich war, zu ſchicken, der den Fiſchern Brot und Wein bei dieſer 

„Wende“ verabreichte ). Immer nur auf kurze Friſten oder im beſten Fall 

Y) Krieger, Topograph. Wörterbuch 2, 1135; Ueber die Entwicklung des Fiſcherei—⸗ 
regals vgl. Buchenberger, Handwörterbuch d. Staatswiſſenſchaften 7, 386 f. Auch in 

Gengenbach iſt das Fiſchereinutzungsrecht vom König, dem es zuſtand, an das 
Kloſter verliehen worden, wie dies auch bei anderen Grundherrſchaften vielfach der 
Fall war. — Ich folge hier der Darſtellung Gotheins, 3. Kapitel „Die Reichsſtädte der 

Ortenau“ 235. — ) 3fGO. 15, 32, Anm. 1. Mone, Zunftorganiſation vom 13. bis 16. 
Jahrhundert. — ) Walter, Weist. 12 88 64, 65.
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auf Lebenszeit wurden die Fiſchereigründe verliehen und immer nur in 

kleinen Bezirken, an denen höchſtens zwei oder drei Fiſcher teilnehmen 

konnten. Die Wichtigkeit, die das Kloſter dieſen Fiſchereirechten beimaß, 
erſehen wir daraus, daß auch zur Zeit Kaiſer Maximilians, als die Rechte 

und Privilegien der Bürger in jeder Weiſe ausgeſtaltet wurden, gerade hier 

trotz eines kaiſerlichen Mandates vom Jahre 1495, die Bürger von Gengen⸗ 

bach in den Gebrauch der Fiſchwaſſer einzuſetzen, alle Anſprüche auf freie 

Fiſcherei auf Grund der alten Verträge und Urkunden zurückgewieſen 

wurden. Kaiſer Max wohnte bei ſeinem Beſuch in Gengenbach im Kloſter, 

weshalb er nicht allzuſcharf gegen den Abt auftreten konnte. Nur der Ge— 
brauch der Handangel im fließenden Waſſer wurde durch Schiedsgericht 

den Bürgern zugeſtanden 1). Die Stadt konnte ſchließlich nichts anderes 

tun, als das Recht des Kloſters auf die Fiſchwaſſer formell anzuerkennen, 

nachdem alle Hoffnungen auf den König wenigſtens in dieſem Punkt ſich 

als nichtig herausgeſtellt hatten. Später verloren dann dieſe Rechte am 
Vaſſer viel von ihrer Bedeutung. Seit dem Bauernkrieg kehrte man ſich 

kaum noch um die alten Ordnungen, d. h. die Gengenbacher Fiſcher konnten 

nun ihrem Gewerbe auch freier und ungehinderter nachgehen. Die alten 

Fiſchergerichte wurden wohl noch im Namen des Abtes gehegt, und ein 
Teil der verwirkten Strafgelder ſtand ihm wie auch früher zu; aber die 

Fiſchergerichte wurden vom Schultheißen als Vorſitzenden gehegt, und die 

Stadt übte hier wie auch in anderen Fällen die Aufſicht. Im Jahre 1597 
baten die Gengenbacher Bürger den Abt ſelbſt, die drei obenerwähnten 

geſchworenen Fiſcher, die ſeit der Zeit des Bauernkrieges abgekommen 

waren, wieder zu ernennen, damit eine ordentliche Aufſicht auf dem Waſſer 

ausgeübt werde. Der Abt verſtand ſich aber nur ſchwer dazu mit dem Hin— 

weis, daß die Koſten ihrer Erhaltung durch die Einkünfte aus der Fiſcherei 
nicht mehr eingebracht würden. 

Aehnlich wie mit den Gewäſſern verhielt es ſich mit anderen Teilen 
der Allmende, beſonders mit den Wäldern. Dem Kloſter gehörten zwei 
Drittel vom gemeinen Wald, ſowohl an Holz wie an ſonſtigen Nutzungen. 

Die Gengenbacher Abtei beſaß ausgedehnte Forſten im Gebiet der ſämt⸗ 
lichen drei Ortenauer Reichsſtädte. Der Abt von Gengenbach hatte mit dem 
Vogt und Gericht zu Nordrach etliche „almend — weld“ gemeinſam zu 

Beſitz und Nutzung. Bei etwaigem Verkauf derſelben ſollte dies nur mit 

Wiſſen und Willen beider Teile geſchehen und der Erlös in der Weiſe ver— 

) Baumgarten, Schauinsland 22, 2. Die immer neue Beſtätigung der Fiſcherei⸗ 

und Waſſerrechte zeigt, welche Wichtigkeit das Kloſter denſelben beimaß; vgl. darüber 

Böhmer, Reg. Bd. 8, Nr. 4250; Lünig, Reichsarchiv Bd. 10 b, 841 (Karl IV.: 1366); 

Böhmer, Reg. Bd. 11, 1, Nr. 1028. 3fGO. 3, 437 (Sigmund: 1414). 

Die Ortenau.
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teilt werden, daß dem Kloſter zwei Drittel und denen von Nordrach ein 

Drittel zukomme, wobei ſie dem Abt von jedem Schilling einen Pfennig 
als Zehnten zu geben verpflichtet ſein ſollten. Im Jahre 1530 haben Vogt 

und Gericht im Harmersbach dem Gotteshaus „abkauft ſeinen zweytheil der 

Allmend genannt der widenwald . .. darumb haben wir geben dem gotz⸗ 

hus für ſinen zweytheil 6Gulden Stroßburger werung“ ). Die Gemeinden 
waren in der Benützung der Waldungen ebenſo wie der ſonſtigen Allmende 

voll vom Willen des Abtes abhängig; beſonders in der Zeit Ludwigs des 
Bayern, der dem Gotteshaus in jeder Hinſicht wohlwollte, beſtand man 
nachdrücklich auf der Beobachtung aller Vorrechte. Der Abt Lambert 

von Burn, von dem wir auch ſonſt ſchon manches Rühmenswerte erfahren 

haben, nützte jedoch dieſe Privilegien nicht in der rückſichtsloſen Form aus, 

wie es in früherer Zeit meiſt der Fall geweſen war. Das Kloſter ver⸗ 
zichtete damals auf die zwei Drittel der Nutzung und des Geldes aus den 
Allmenden oder wandelte vielmehr den Anſpruch in die jährliche Abgabe 

eines kleinen Florentiner Guldens und einen geringen Erſchatz um. 

Lambert anerkannte die Forſthoheit der Stadt und räumte ihr das Recht 

ein, Wälder in Bann zu ſchlagen 2). Dieſer erfreuliche Zuſtand eines guten 

Einvernehmens zwiſchen Stadt und Kloſter hielt ſich indeſſen nicht auf 

die Dauer; nach Lamberts Tode brachen wieder Wald- und Waſſerſtreitig⸗ 

keiten aus. Auch in den weiter unten dargelegten Verhandlungen in den 

Jahren 1525 und 1526 wurde ſeitens des Rats die Forderung aufgeſtellt, 
die Abtei ſollte gegen einen billigen Preis der Stadt „Waſſer, Wunne, 

Weyd, Wald, Feld und Allmend“, die dem Kloſter ganz oder wenigſtens 

zum Teil gehörten, die aber die Stadt dem Reich verſteuern mußte, käuf⸗ 
lich überlaſſen. Der Abt und Konvent beſtritt die Beſteuerung der Bürger 

hinſichtlich klöſterlichen Eigentums; es wurde in den Verhandlungen nach 

einer Verſtändigung geſucht; ob der Rat mit ſeiner Forderung durchdrang, 
erſcheint zweifelhaft 3). Im Jahre 1548 beſchwerte ſich der Abt des Kloſters 

über vielfache Uebergriffe der Bürger hinſichtlich der Allmende, Waſſer 

und Wald bei dem Grafen von Fürſtenberg als Kaſtvogt des Kloſters und 

bat um Abhilfe ). Im Jahre 1567 wurde für die Allmende durch Vertrag 
mit dem Kloſter die Forſthoheit der Stadt feſtgeſtellt. Wollte der Abt aus 
den Wäldern Bauholz entnehmen, ſo mußte er ſich dasſelbe gleich den 

Bürgern anweiſen laſſen. Die klöſterlichen Rechtsanſprüche auf zwei Drittel 

) Knapp, Beiträge zur Rechts- u. Wirtſchaftsgeſchichte 161, Anm. 6. ZfGO. 1, 443: 

Mone, Allmendverhältniſſe des Kloſters Gengenbach zu Harmersbach und Nordrach 1515 
bis 1530. Gengenbacher Salbuch Nr. 1, Blatt 78, 80, 119 im GLA. Karlsruhe. — 

Gothein 243. — ) FDA. 6, 1ff. — ) Mitteilungen aus dem Fürſtenberg. Archiv 
Bd. 1, Nr. 598, 599, 602.
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der Allmendnutzungen blieben auf die Bodenzinſe von verliehenen All— 

mendeſtücken beſchränkt. In ebendemſelben Jahre 1567 kam es wegen des 
Holzes aus den Stadtwäldern zu einem Konflikt mit dem Kloſter ); der 
damalige Abt Gis bertus 2) hatte eigenmächtig in den Wäldern im Ber— 

mersbachtal zehn Eichen hauen laſſen. Der Rat ſchritt dagegen ein; die 

beiden Zimmerleute, Gengenbacher Bürger, die die Bäume gefällt hatten, 

wurden zu einer Turmſtrafe verurteilt, weil ſie ihre Pflicht entgegen ihren 

Eiden gröblich verletzt hatten. Der Abt mußte nachträglich um die Erlaub⸗ 
nis einkommen, die zehn gehauenen Bäume an ſich nehmen zu dürfen; 

der Rat geſtand dies zu, nicht weil der Abt einen Anſpruch darauf habe, 

ſondern um das nachbarliche Verhältnis nicht zu ſtören; er ließ ihn indeſſen 

wiſſen, er möge fernerhin in ſolchen Fällen vorſichtiger zu Werke gehen 

und die Erlaubnis rechtzeitig einholen. Später verloren die Rechte am 

Walde, wie wir dies bei den Fiſchereigerechtſamen feſtſtellen konnten, viel 

von ihrer Bedeutung; Bürger und Abt erhielten die gleichen Jagdrechte, der 
Förſter wurde von der Stadt angeſtellt. 

Nicht minder hartnäckig als die Anrechte auf die Allmendenutzungen 
wurden vom Kloſter die mannigfachen Fälle verteidigt 3). Dieſe Fälle 

waren ſchon in den Privilegien der Bamberger Lehensherren für das 

Kloſter fixiert; die Beſtätigungen der Kloſterrechte laſſen ſich bis in das 

12. Jahrhundert zurückverfolgen; in einer Ueberſetzung, die aus dem Jahre 

1253 ſtammt, iſt zu leſen, daß dem Gotteshaus die Hauptrechte ſowohl 

von Freien wie von Knechten und Fremden, die auf Kloſtergut ſterben, zu⸗ 

ſtänden; dieſe Einkünfte ſollten ihm dreimal im Jahre gerichtlich zuge— 

ſprochen werden ). In dem großen Weistum von 1275 findet ſich eine ein— 

gehende Spezifikation dieſer Rechte, die dem Kloſter als Grundherrn zu— 
ſtanden. Der Leibfall ſollte von jedem Freien oder Unfreien, der von 

klöſterlichem Gut etwas in ſeinem Beſitz hatte, unterſchiedslos erhoben 

werden. Auch der Fremde, der Jahr und Tag auf klöſterlichem Grund und 

Boden verblieb, wurde zum Gotteshausmann und, wen auf der Durchreiſe 
der Tod ereilte, von deſſen Hab und Gut wurde der Fall oder, wenn 

ſich kein Erbe mit Anſprüchen meldete, das ganze Beſitztum für Abt und 

Konvent ſowie für den klöſterlichen Kaſtvogt s) in Beſchlag genommen. 

Von jedem Stück Gut, ob es viel oder wenig war, gebührte je ein Güterfall 

1) Walter, Weist. 66 §§ 417, 418 „Praelaten holtzfellen im Bermerspacher Wald 
contradicirt“. — ) Gisbert, Ulrich F1586. Walter, Weist. 66, Anm. 2; Krieger, Topo⸗ 

graph. Wörterbuch 1, 699. — ) Da die Stadtrechte hierüber nichts berichten, folge ich 
hier den Ausführungen Gotheins, beſonders in ſeinem 3. Kapitel „Die Reichsſtädte der 
Ortenau“. — ) Gothein 222. — 5) Schirmvogt, Verwaltungsvogt vgl. Schröder, 

Rechtsgeſchichte 610. 1 

W
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dem Kloſter; bei jedem Wechſel des Gutes wurde wieder das klöſterliche 

Obereigentum geltend gemacht; bei jeder neuen Leihe mußten Abgaben 

entrichtet werden ). In ſpäterer Zeit war es ſodann wiederum Ludwig 

der Bayer, der dem Kloſter Privilegien erteilte, auf Grund deren die 

Anſprüche eher hinaufgeſchraubt als herabgeſetzt wurden. Der Leibeigene 
blieb, wo er auch ſitzen mochte, doch überall dem Kloſter vom Leibe fallbar. 

Ueberall finden wir eine äußerſt ſpitzfindige und rückſichtsloſe Deutung der 

Fallpflichtigkeit; der kranke Bauer durfte kein Vieh mehr verkaufen; wenn 

er trotzdem ſolches veräußerte, etwa das Beſthaupt, ſo mußten die Erben 

es nach ſeinem Tode auf ihre Koſten einlöſen. Wenn die Hinterbliebenen 

nicht das Beſte abgeliefert hatten, ſo war das Gegebene verloren und 

außerdem noch das Beſthaupt obendrein. Im Jahre 1424 erließ der Land— 
vogt Bernhard von Eberſtein eine Verfügung, wonach alle Gengenbacher 

Einwohner in Gengenbach und in der „grapſchaft“ als ſolche vom Leibe 

fallpflichtig ſeien, während bisher doch immerhin noch dieſe Verpflichtung 

vom Beſitz der Güter abhängig war. Ueber den Güterfall wurde wiederum 
dahin entſchieden, daß ebenſoviele Fälle zu entrichten ſeien, als ein Bürger 

Güter vom Kloſter innehabe. Weiter forderte der Abt den Zinspfennig, 

wogegen die Bürger wenigſtens erreichten, daß er dem Abt nur von ſeinen 
Eigenleuten zugeſprochen wurde 2). Die Streitigkeiten zogen ſich auch in 

dieſem Punkte durch all die Jahrzehnte und Jahrhunderte hindurch. Aus 

den Jahren 1480 bis 14843) ſind uns Nachrichten über Verträge und 

Schlichtungsverſuche ſowohl hinſichtlich des Fiſchwaſſers als auch der 

Leib- und Todfälle, Kompetenz des Schultheißen, Wildbann, Zinspfennig 

und Verpflichtung der ſiebzehn Kloſterknechte zu ſtädtiſchen Dienſten er⸗ 

halten. Gerade dieſe rückſichtsloſe Eintreibung all der Fälle brachte Gengen— 

bach zu Ende des 15. Jahrhunderts nahezu an den Abgrund; es begann 

damals jene Abwanderung und Verödung der Stadt, deren wir ſchon ein— 

gehend gedacht haben. Und wieder war es, wie in allen anderen Fällen 

auch hier Maximilian, der für Abhilfe ſorgte. Schon 1494 hatte er befohlen, 

daß die Häuſer wieder aufzubauen, die leerſtehenden Hofſtätten wieder 

zu beziehen ſeien; dieſe Verfügung konnte nur gegen das Kloſter ge— 

richtet erſcheinen. Auf dem Reichstag in Worms kam ſodann ein Erlaß 
zuſtande, nach dem die Haupt- und Güterfälle abzuſchaffen ſeien; auch die 

Pfandherren traten in dieſem Fall auf ſeiten der Bürgerſchaft gegen das 

Kloſter auf, um ſich die Gunſt des Kaiſers zu erwerben. Immerhin gab das 

Gotteshaus ſeine Anſprüche nicht ſo ſchnell auf. Der Abt Philipp von Eſels⸗ 

berg, der damals die Geſchicke des Kloſters leitete und bei dem Kaiſer in 

Y) Gothein 222. — 9 Ebenda 247. —) FuB. Bd. 4 Nr. 5.
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hohem Anſehen ſtand, verſuchte immer wieder, beſonders bei Maximilians 

Beſuch in Gengenbach, Vorteile für ſich und ſeine Abtei herauszuſchlagen. 

Im Jahre 1507 wurde ſodann eine Kommiſſion zur Schlichtung der Diffe— 

renzen eingeſetzt, die dahin entſchied, daß gegen eine Ablöſungsſumme von 

1100 Gulden an das Kloſter für alle Gengenbacher Bürger und für alle, 
die im Gengenbacher Kirchſpiel wohnten, die Leibeigenſchaft völlig aufzu— 

heben ſei; kein Leib- und Todfall war mehr geſtattet, der Güterfall wurde 

weſentlich erleichtert ). Ueber den letzteren kam es indeſſen ſchon nach 
kurzer Zeit wieder zu Streitigkeiten. Auf Vorſchlag eines Schiedsgerichts 

im Jahre 1525 ſollten zwei Verordnete des Abts und Rats jedesmal die 

Verlaſſenſchaft ſchätzen und alsdann der Abt mit den Erben des Verſtor—⸗ 
benen teilen. Der Rat erklärte ſich ſchließlich damit einverſtanden, wenn 

die Güterfallsgebühr auf den vierten oder dritten Pfennig herabgemindert 
werde 2). Ueber das Schickſal der Fälle berichtet ein Schriftſtück aus dem 

Jahre 1729 folgendes 3): „In der Stadt, und Gebiet der Reichsſtadt Gen— 
genbach hatte das Gotts-Hauß vor dieſem, nehſt denen Güther-Fällen von 

denjenigen, ſo Bodenzinß geben, als nehmlichen das beſte Stück Vieh, oder 

in Abgang einiges Viehs das beſte Kleid, auch die Leibgefäll von all und 

jeden, alt und jungen, ſo mit todt abgehen, welche aber vormals um 1100 

Gulden (1507) abgekaufft, die ermelte Güther-Fäll aber dergeſtallt ge⸗ 

ſchmählert, daß von jedem Fall, welcher allezeit von einem Gengenbachi— 
ſchen Bürger in ſehr geringem pretio angeſchlagen wird, vermög Vertrags 
der vierte Pfennig wieder zurück und nachgelaßen werden muß.“ 

Damit war indeſſen die Reihe der klöſterlichen Rechte und Anſprüche 

noch lange nicht erſchöpft. Wie in anderen Reichsſtädten gab es auch in 

Gengenbach manche Mißhelligkeiten wegen des Bannweinausſchanks h), 

in dem wir eine gewiſſe Beeinträchtigung der Wirte zu ſehen haben. Der 
Ausſchank von Bannwein ſtand dem Abt des Gengenbacher Kloſters drei— 
mals) im Jahre zu, nämlich jeweils während der Dauer von vierzehn 

Tagen vor Martini (11. November), vor Faſtnacht und Chriſti Himmel⸗ 

fahrt; der Bann hatte ſein Ende jeweils am Montag vor den genannten 

Feſten, ſo daß der geſteigerte Verbrauch von Getränken an den Feſttagen 

doch immerhin wieder den Wirten zukam. Falls der Abt den erſten der ge⸗ 

nannten Zeitpunkte überſchritt, ohne mit dem Ausſchank zu beginnen, 

hatte er nicht die Befugnis, an den beiden übrigen Feſten dafür mehr zu 

) Gothein 250 ff. — ) FDA. 6, 1 ff. —) FDA. 20, 268. — Walter, Weist. 62 
§ 369 „Beſcheid des ban wins halben volget hienoch“. — 5) nicht zweimal, wie Gothein 

222 anführt; vgl. auch Mone in ZfGO. 3, 267 und die analogen Verhältniſſe in Baſel 

bei Bruder, „Der Weinhandel in Baſel“ in Jahrbücher für Nationalökonomie und 

Statiſtik 3. Folge Bd. 39 (1910), 335.
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verkaufen, es müßte denn ſein, daß der Rat ihm dies aus beſonderer Gunſt 

genehmigte. Der Verkauf des Bannweins fand einmal im Kloſter ſelbſt 
ſtatt, dann aber auch in den übrigen Wirtſchaften der Stadt und der zum 

Kirchſpiel gehörenden Gemeinden. Der Abt mußte ſein Vorhaben ſo 
rechtzeitig bekanntgeben, daß den Wirten mindeſtens acht Tage vor dem 

Beginn des Bannweinausſchanks davon Mitteilung gemacht werden konnte, 

damit dieſe mit ihren eigenen Weinvorräten ſich darnach richten und mit 

dem Verkauf derſelben aufhören konnten. Auch dadurch ſuchten ſich die 

Bürger vor Uebervorteilung zu ſichern, daß dem Abt nicht erlaubt war, 

dieſes Weinſchankrecht an andere zu verkaufen. Das Bannrecht aber bezog 

ſich natürlich vor allem auf die Bürger; in der Zeit, währenddeſſen es galt, 
ruhte jeder andere Ausſchank; wer bannbrüchig wurde, büßte dem Abt 5 6, 

aber auch der ſtädtiſchen Obrigkeit, dem Schultheißen, 2 U. Als eine kleine 

Entſchädigung für die Mühe und den Verluſt beim Ausſchank des klöſter— 
lichen Bannweins hatte der Abt jedem Wirt eine Fuhre Brennholz vor 

ſein Haus führen zu laſſen, außerdem erhielt ein Wirt von jeder Ohm, die 

er ausſchenkte, ein Entgelt von 2 ,1 

Verwandt mit der Verpflichtung zum Bannweinausſchank iſt das 

ſchon im Weistum von 1275 erwähnte Gebot für die Leute, die in den ſo— 

genannten Gaishauthofſtätten wohnten, die Fronmühle zu benützen; die 

Gengenbacher Bürger ſelbſt waren vom Mühlenzwang befreit 9). 

Beſonders brennend wurde das Verhältnis zwiſchen Bürgerſchaft 

und Kloſter zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Die Stadt machte damals 

unter Leitung der 1525 in Gengenbach bereits vorhandenen Prädikanten 
und des denſelben anhängenden Rates ſowie mit Hilfe des reformluſtigen 

Kaſtvogts des Kloſters, des Grafen Wilhelm von Fürſtenberg, Landvogts 

in der Ortenau, den Verſuch, das Kloſter zu ſäkulariſieren. Der Verſuch 

ſcheiterte indeſſen, da Kaiſer Karl V. ſeine Einwilligung zu dieſem Plane 

nicht erteilte ). Der Vertrag vom 25. Februar 1525 konnte nicht ausge— 

führt werden, und nun erinnerte ſich die Stadt daran, daß Abt Philipp 

ſeinerzeit bei Papſt Leo X. eine Bulle erwirkt hatte, die die Umwandlung 

der Abtei in ein weltliches Chorherrenſtift genehmigte. Unter dem Vor— 

geben, daß dieſe Umwandlung vorbereitet werde, machte der Rat ſeine 
Anſprüche, die natürlich nicht aus dem Augenblick geboren, ſondern ſchon 

von langer Zeit vorbereitet waren, geltend; die Zahl ſeiner Forderungen 

beträgt nicht weniger als dreißig; ſie kamen in den Jahren 1525 und 1526 

Y) Gothein 236. — ) Ruppert in ZfGO. 31, 315 ff.; 32, 309 ff. Vierordt, Ge⸗ 

ſchichte d. ev. Kirche Badens 1, 377 nach 3 Urk. vom 25. 2. 1525. Copie im GLA. 

Karlsruhe und z. T. im Archiv zu Donaueſchingen.
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zur Verhandlung vor dem Grafen zu Fürſtenberg und vor beſonderen 
Thädingsmännern. Es kam zu einem längeren Schriftwechſel zwiſchen 
den ſtreitenden Parteien und den Schiedsrichtern; der Rat beſtand auf 

ſeinen Forderungen und remonſtrierte auf den Spruch der Thädingsmänner 

in mehreren Punkten, das Kloſter wollte von ſeinen Rechten nicht ab—⸗ 

gehen; die Schweſterſtädte Offenburg und Zell ſekundierten mit ihren Be— 
ſchwerden den Anſprüchen Gengenbachs 9). 

Ein Teil der Forderungen lag auf kirchlichem Gebiet. Der Rat wies 

darauf hin, daß das Kloſter ſein Eigentum zum größten Teil von den 

Gengenbacher Bürgern und aus deren Gebiet beziehe und es deshalb nur 
billig zu nennen ſei, daß im Falle der Umwandlung des Kloſters in ein 
Chorherrenſtift die Collation der Vicarien einem Propſt und dem Rat zu⸗ 
ſtände, damit ihre Bürgerkinder auch in Betracht kämen. Abt und Konvent 
ſtellten dem entgegen, daß im Gegenteil die Gengenbacher Bürgerſchaft 

ſich auf klöſterlichem Grund und Eigentum ernähre; die geforderte Collation 
an den Vicarien wurde abſchlägig beſchieden, beſonders da auch der Fürſten⸗ 

berger als klöſterlicher Kaſtvogt bereits von dieſer Forderung Abſtand ge— 
nommen hatte. Ein kleines Entgegenkommen kann man in dem Anerbieten 
des Kloſters erblicken, bei Erledigungsfällen freiwillig und ohne irgendeine 

Rechtsverbindlichkeit anzuerkennen, zur Prieſterwürde taugliche Bürger— 

ſöhne anderen vorzuziehen. Von ſeiten des Schiedsgerichts wurde das 
Anerbieten des Abts der Stadt zur Annahme empfohlen, und der Rat ließ 
es zuletzt bei dieſer Entſcheidung bewenden. Dagegen beſtand er um ſo 

nachdrücklicher auf einer anderen Forderung, nämlich der Verlegung der 

Pfarrkirche St. Martin, die außerhalb des Mauerringes lag, in das Stadt— 

innere ſelbſt und zwar aus Gründen der Sicherheit für die Stadt, weil 

während des Gottesdienſtes faſt niemand in der Stadt verbleibe, was bei 
vorkommenden Unruhen höchſt gefährlich werden könne. Die Translation 
der Pfarrkirche wurde indeſſen zurückgewieſen, und der Rat mußte ſich 

zufriedengeben. Immerhin konnte der Abt nicht umhin, die vorgebrachten 

Gründe anzuerkennen und erklärte ſich ſchließlich auch bereit „das hin— 

fürter das Predig und andere göttliche Aemter und Bevelch und was zum 

Pfarrdienſt gehört, in der kloſterkirchen ſollen gehalten werden“ 2). Der 

Pfarrherr an St. Martin und ſeine Helfer, die die gottesdienſtlichen Hand— 

lungen jederzeit verrichteten, ſollten auf den klöſterlichen Zehnten ange— 

wieſen werden, da die Bürgerſchaft dieſelben die ganze Zeit her auf ihre 
  

1) Vgl. darüber eingehend FDA. 6, Iff. Dr. W. Franck, „Zur Geſchichte der 
Benediktinerabtei und der Reichsſtadt Gengenbach 1525—1539“. Die Akten über die 

Verhandlungen ſind in Donaueſchingen. —) F DA. 6, 25.
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Koſten unterhalten habe, wozu eine Verpflichtung nicht vorlag. Abt und 

Konvent widerſetzten ſich der Verlegung der Pfarrkirche in das Gottes— 

haus, „namlich dieweil dieſer Pfarrer biß hierher ſie ſo vielfältiglich verfolgt 
und durächtet hat und noch nicht uffhöret, auch ſich nicht verglicht in ſeinen 

göttlichen Aemtern und Predigen der Kayſ. Maj. Mandaten, daruß in 
zukünftigem einem Stift Gengenbach ein merklichen Nachteil und Schaden 

zuſtehen möcht“. Wir ſehen daraus, daß zwiſchen Kloſter und Weltgeiſtlich— 

keit, die oftmals auf ſeiten der Bürgerſchaft ſtand, ſelbſt tiefe Mißhellig⸗ 

keiten herrſchten, die nicht erſt in der Zeit der ſich ausbreitenden Refor— 

mation aufgekommen waren. Schon aus dem Beginn des 13. Jahrhunderts 
ſtammen Nachrichten, die uns von Streitigkeiten zwiſchen der Pfarrkirche 

und dem Kloſter in Gengenbach erzählen ); ebenſo ſtand die Abtei mit den 

Weltprieſtern der übrigen umliegenden Städte, vor allem Zells, auf ſehr 
geſpanntem Fuß. Dieſe Tatſache findet eine gewiſſe Erklärung darin, daß 

die Leutprieſter oder Plebani, wie man die Pfarrgeiſtlichen nannte, viel— 

fach aus dem Kreis der dem Kloſter nicht ſehr freundlich geſinnten Mini⸗ 

ſterialen und des freien Adels hervorgingen 2). Beſonders ſpannend war 

das Verhältnis im Jahre 1525 zwiſchen dem Kloſter und dem damaligen 

Stadtpfarrer Conrad Servitoris, einem Anhänger der neuen Lehre, der in 
Abweſenheit des Abtes die Conventualen derart bedrängte, daß dieſe ihn 

durch Geſchenke an Wein und Geld zu beſchwichtigen ſuchten. Die Leut— 

prieſter waren von dem wirklichen Inhaber der Pfarrei, dem Abt, zur 
Beſorgung des Pfarrdienſtes angeſtellt, da dieſer das Pfarramt nicht 

perſönlich verſah, ſondern nur die Einkünfte bezog; der Leutprieſter er— 
hielt dann einen Teil der Einkünfte der Pfründe überlaſſen. In einer Nach⸗ 

richt aus dem Jahre 1398 heißt es vom Kloſter: Impretavit ab episcopo 
Argentinensi privilegium, omnes parochias, quarum jus patronatus 

habere dinoscitur (zu denen auch Gengenbach gehörte), sive per seculares 

sive per proprios suos religiosos deserviendi“ 3). Von dieſem letzteren 
Recht machte das Gotteshaus wohl auch öfters Gebrauch, indem es Kloſter— 

angehörige zur Beſetzung der Martinspfarrei verwendete, die vom Abt 

dahin präſentiert wurden, ſo im Jahre 1442, „Ludwig großeammerer des 

gotzhuſes zu Gengenbach und zu diſer zit lütprieſter“ 2) und ebenſo 1493, 
  

1) Acta Gengenbacensia in 3ZfGO. (N. F.) 4, 90 ff. Repert. über das Select d. Papſt⸗ 
urkunden im GLA. in Karlsruhe. Honorius III. 1220, III. 11 (Nr. 39) und 1220. XI. 14 
(Nr. 41) beauftragt die Aebte von Schwarzach u. Alpirsbach und den Erzprieſter von Ober⸗ 

kirch, ſich zu bemühen, die Kirche zu Gengenbach, welche dem dortigen Kloſter entfremdet 

ſein ſoll, wenn ihre Unterſuchung dies beſtätigt, dieſem zurückzugeben. In der zweiten 

Urkunde wird der erfolgte Ausſpruch der Beauftragten beſtätigt. — ) Gothein 212. — 

) Krieger, Topograph. Wörterbuch 1, 694. — ) Ebenda 1, 693.
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wo es von dem nachmals ſo übel berüchtigten Abt „Conradus de Mulheim“ 

heißt: „monasterii Gengenbacensis professus, in ecclesiam de Gengen- 
bach presentatus“ 1). In der Frage der beſſeren Dotation des Pfarrers 

aus Stiftsgefällen gab das Kloſter dem Fürſtenberger wenigſtens die Zu— 

ſage, zu unterhandeln, vorausgeſetzt, daß dargelegt werde, worin die 

Mängel beſtänden. Weiterhin verlangte der Rat, daß die Verleihung der 

Pfarrei nicht mehr Sache des Abts oder Propſtes, ſondern der Stadt ſein 

ſollte, damit der Rat ſie mit geeigneten, gelehrten und natürlich ihm ge— 
nehmen Bewerbern beſetzen könne. Ferner ſollten in Zukunft alle in das 

Stift eintretenden oder zur Würde kommenden Perſonen einen Eid leiſten, 

die obenerwähnten Punkte ſowie alle Freiheiten, Bräuche und Gewohn— 
heiten der Stadt gebührend zu achten; beide Forderungen wurden auf das 

beſtimmteſte zurückgewieſen mit der Erklärung, daß nicht die Abtei der 
Stadt zu nahe getreten ſei, ſondern daß umgekehrt ſtets die Rechte und Frei— 

heiten des Kloſters durch die Bürgerſchaft in Frage geſtellt worden ſeien. 

Auch bei den Schiedsrichtern und Unterhändlern hatte die Stadt mit dieſen 

Forderungen wenig Erfolg, da bei gegenſeitigen Beeinträchtigungen der 

herkömmlichen Freiheiten die Berufung an eine höhere Inſtanz, d. h. an 

das Reich offenſtehe. In der Frage der Kollatur gab ſich der Rat ſchließlich 

mit einem gewiſſen Vorſchlagsrecht des neu zu ernennenden Pfarrers zu— 

frieden. Weitere Streitpunkte lagen auf dem Gebiet des Schulweſens, wo 

Abt und Konvent es mit ihren Pflichten nicht ſehr ernſt nahmen und die 

Schule verwahrloſen ließen. Der Rat drohte, unter Umſtänden die Bürger— 

kinder an anderen Orten zur Schule zu ſchicken, wodurch natürlich auch 

das Kloſter, in deſſen Chor die Schüler mitſangen, getroffen würde. Die 

Schule ſollte in Zukunft durch Propſt und Kapitel verſehen werden und da— 

bei dem Rat die Oberaufſicht zuſtehen. Das Kloſter berief ſich in dieſem 
Punkt auf frühere Verträge, beſonders auf ein Abkommen mit dem Pfalz⸗ 
grafen Philipp und dem Biſchof Albrecht von Straßburg, und verlangte 

den Fortbeſtand der Schule 2), wobei ſich der Rat auf das Verſprechen hin, 

das Kloſter wolle ſeinen Pflichten getreulich nachkommen, beruhigte. 

Eine Reihe von Streitpunkten betraf die Ausdehnung und Beſteue— 
rung des klöſterlichen Beſitzes innerhalb der Stadt. In Anbetracht des 
kleinen Umfangs der Stadt, in der das Kloſter über ein Drittel des Beſitz— 

ſtandes ſein Eigen nannte, ſollten künftighin weder Propſt noch Stifts⸗ 

herren oder ihre Zugewandten außerhalb des Kloſters eine Behauſung 

innehaben, neu bauen oder durch Leihe erwerben. Das Stift und ſeine An— 

gehörigen durften in der Stadt und Mark Gengenbach keine ewigen Zinſe 

) Ebenda 1, 693. Vgl. auch Ruppert, Beiträge zur Geſchichte des Kloſters Gengen⸗ 

bach in ZfGO. 31, 320. — ZfGO. 1, 299.
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mehr kaufen und ſollten zur Ablöſung der bereits erworbenen auf Verlangen 

jederzeit verpflichtet ſein; Häuſer und Güter, welche die Kloſterinſaſſen 

„mit Recht uffholen“, d. h. durch Adjudikation erlangten, oder ödliegende 

Hofſtätten mußten binnen Jahresfriſt an Bürger verkauft werden. Die 

außerhalb der Kloſtermauern in der Stadt bereits vorhandenen Häuſer 

und Liegenſchaften ebenſo wie Zinſe und Gülten, die im Stabe Gengenbach 

durch Erbſchaft an ſie kamen, ſollten wie jeder andere bürgerliche Beſitz 

den Steuern und Laſten unterworfen ſein. Wir ſehen hier wie in vielen 
anderen Städten die Tendenz, den Beſitz der „toten Hand“ nicht ins Ueber— 

maß anwachſen zu laſſen. Da die Güter des Kloſters im Stadtgebiet dauernd 

bewacht wurden, wofür die Stadt indeſſen, da die Abtei gefreit war, durch— 

aus keine Entſchädigung erhielt, ſo wurde die Forderung erhoben, daß 
wenigſtens aus Billigkeitsgründen etwas zur ſtädtiſchen Reichsſteuer bei— 
getragen werde. Beſonders brennend war dieſe Frage hinſichtlich der 
23 Kloſterknechte ), die bis dahin gefreit waren und von denen jetzt auf das 

beſtimmteſte gefordert wurde, daß ſie die Steuer entrichteten und auch in 

ſonſtigen Angelegenheiten der Stadt Gehorſam leiſteten. Der Anſpruch 

auf die Steuerbarkeit der Stiftsknechte wurde damals vertagt; ſpäter kam 
es zu neuen Verhandlungen. Das Kloſter berief ſich in allen dieſen Punkten 

entweder auf alte Verträge und Vorrechte 7), die ſeitens der Stadt geachtet 

werden müßten, oder die Beſchwerden über den Kauf von ewigen Zinſen 

wurden als nichtig zurückgewieſen. Allerdings zeigte das Kloſter auch ein 

gewiſſes Entgegenkommen, indem es ſich bereit erklärte, die adjudizierten 

Güter zu verkaufen, wenn ſie „gebührlicher Achtung“ bezahlt würden, 
während es mit den Erbſchaften, die einzelnen Stiftsperſonen zufielen, an 

jedem Ort nach gewöhnlichem Recht und Landbrauch gehalten werden ſollte. 

Die Forderung auf einen Beitrag zur ſtädtiſchen Reichsſteuer fand unter 

Hinweis auf die mannigfachen anderen Laſten, die das Kloſter zu bezahlen 

hatte, keine Annahme. Ueber Teilnahme an den Bürgerlaſten wurde noch 

vereinbart, daß wenn ein Prieſter Verwandte, die in Gengenbach oder 

1) Im 15. und 16. Jahrhundert hatte das Kloſter 17 ſogenannte freie Knechte für 

ſeine Geſchäfte und Arbeiten; darunter waren folgende Handwerker: 3 Fiſcher, 
1—2 Köche, je 1 Schuhmacher, Scherer, Küfer, Kürſchner, Waſſermeier oder Schiff— 

herr für die Flößerei uſw. Bäcker, Säger. Mone, Zunftorganiſation vom 13. bis 

16. Jahrhundert in ZfGO. 15, 32, Anm. 1. — ) Im Jahre 1231 hatte Heinrich VII., 

Sohn Friedrichs II., dem Kloſter Gengenbach den Mooswald in der Weiſe verliehen, daß 

die Kloſterleute, die ihn urbar machen und dort wohnen, von allen Steuern frei ſein 

ſollen. Repert. über d. Select d. Kaiſer- u. Königsurkunden im GLA. Karlsruhe Bd. 1, 

56. Böhmer-⸗Ficker, 5, Nr. 4190. Winkelmann, Acta inedita 2 Nr. 1240. Auszug bei 

Lünig, Reichsarchiv 18, 294 und Huillard-Breholles 3, 453; vgl. auch Frey, Königl. Gut 

n Deutſch and 142.



107 

anderswo ihren Unterhalt oder ein Geſchäft hätten, zu ſich ins Haus und in 

Koſt nehme, dieſe Aufgenommenen alle Bürgerlaſten zu tragen hätten, wo— 

gegen Gaſtfreunde, die ein Kleriker bei ſich in Koſt nahm und die kein Eigen 
oder Erwerb in der Stadt oder anderswo hatten, auch kein Handwerk ſoder 

keine Kaufmannſchaft trieben, von „Steuer und Bete“ befreit ſeien und 

nur der Stadt ſchwören ſollten, ſich allen obrigkeitlichen Anordnungen zu 

fügen. 

Finanziellen oder wirtſchaftlichen Charakter hatten noch einige andere 
Streitpunkte und Beſchwerden; es ſollten dem Stift das Recht des Bann— 

weinausſchanks entzogen, die Güterfälle und andere Gerechtſame des 

Gotteshauſes abgeſchafft und vor allem Propſt und Stiftsherren unterſagt 

werden, Wein, Korn und andere Waren auf den Märkten oder ſonſt irgend— 
wo „auf Fürkauf und Merſchatz“ zu erwerben oder dies durch dritte Per— 

ſonen tun zu laſſen; nur den eigenen Bedarf zu decken war geſtattet. Von 

wenig ſozialem Verſtändnis zeugte auch die Tatſache, daß die Kloſteran— 

gehörigen die Gefälle, mit denen das Spital im Kloſter zur Pflege und 
Unterhaltung der Armen ausgeſtattet war, für ſich ſelbſt verbraucht und 

verwendet hatten. Die Stiftsherren erklärten das Spital als eine dem 

Kloſter allein zugehörige Anſtalt, die ſie wie andere Aemter des Gottes— 

hauſes nach ihrem Ermeſſen verwalten könnten, und die Stadt ſei nicht in 

der Lage, nachzuweiſen, daß andere Pfründner darin aufgenommen worden 

ſeien, als die ihre Pfründen erkauft hätten. Hier gerade war die Forderung 

des Rats, die Renten ihrem beſtimmten Zweck zuzuführen, vollauf be— 
rechtigt; die Stadt rief den Beiſtand des Landvogts an, der dafür ſorgen 
ſollte, daß die Armen in dem Spital die für ſie geſtifteten Almoſen nicht 

zuerſt erkaufen mußten. 

Es wurden auch Forderungen der Stadt dahingehend geſtellt, daß 

die Stiftsperſonen für das Vieh, das ſie mit der Stadtherde auf die Weiden 
ziehen ließen, wie die anderen Bürger ihren Hirtenlohn bezahlen ſollten, 
daß die Geiſtlichen ſelbſt keine offenen Wirtſchaften hielten und nur bei ein⸗ 

geſeſſenen Gengenbacher Handwerkern, nicht aber bei Fremden ihren Be— 

darf deckten. Die beiden Forderungen hinſichtlich des Hirtenlohns und der 

Wirtſchaften fanden ſeitens des Kloſters bedingungsloſe Annahme, während 
bei der an die Gewerbetreibenden zu vergebenden Arbeit darauf hinge— 

wieſen wurde, daß eine bindende Zuſage von den Kloſterinſaſſen ebenſo⸗ 

wenig wie von Gengenbacher Bürgern verlangt werden könne. Während 

hier die Stadt wenigſtens zum größeren Teil mit ihren Forderungen ohne 

allzu ernſte Reibereien durchdringen konnte, kam es zu heftigen Differenzen 

bei den Verhandlungen über gewiſſe ſtädtiſche Hoheitsrechte. Mit dem Hin—⸗ 

weis auf ſeine Befehlsgewalt im ſtädtiſchen Gebiet ſtellte der Rat das
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Verlangen, daß ſich auch die Stiftsherren, die den Schutz der Stadt für ſich 

in Anſpruch nahmen und inmitten der Bürgerſchaft wohnten, den ſtädti— 

ſchen Satzungen, vornehmlich ſoweit ſie ſich auf die Ruhe und Sicherheit 

bezogen, fügen und nicht exempt ſein ſollten. Im beſonderen wurde Be— 

achtung des Erlaſſes verlangt, wonach nach neun Uhr abends niemand 
mehr auf der Straße angetroffen werden durfte, widrigenfalls Feſtnahme 

durch die Ratsknechte und Beſtrafung ſeitens der ſtädtiſchen Obrigkeit 

vorgenommen wurde. Dieſe Unterwerfung unter das Stadtregiment wurde 
vom Kloſter als rechtlich unzuläſſig bezeichnet und auf das nachdrücklichſte 

verweigert. Auch bei den weiteren Verhandlungen mit dem Schiedsgericht 

konnte die Stadt nur den Beſcheid erhalten, daß das Stift im allgemeinen 

bei ſeinen Rechten verbleiben und Uebertreter der nächtlichen Stadtordnung 

dem Propſt zur Beſtrafung angezeigt, und falls eine ſolche nicht erfolge, 

Berufung an eine höhere Obrigkeit eingelegt werden ſollte. Etwas nach— 

giebiger zeigte ſich das Kloſter bei dem Verlangen der Stadt, daß in Kriegs⸗ 
zeiten oder ſonſtigen Stürmen und Unruhen die Geiſtlichen mit ihrem Ge— 
wehr vor das Rathaus kommen und dort den Befehlen der Stättmeiſter 
gehorſam ſein ſollten; hier wurde eine bedingte Zuſage erteilt, jedoch ohne 

Anerkennung einer rechtlichen Pflicht. 

Ueber die Differenzen zwiſchen Stadt und Abtei hinſichtlich des Ge— 

richts und der Beſetzung des Schultheißenamts haben wir ſchon oben be— 
richtet. 

Auch Gengenbachs Schweſterſtädte in der Ortenau, Offenburg und 

Zell, lagen in dieſer Zeit wie auch ſchon früher mit dem Kloſter in bitterem 
Hader; die Differenzen betrafen hier hauptſächlich nutzbare Rechte, Boden— 
zinſe, Fälle und Zollangelegenheiten. 

Der Streit zog ſich noch durch eine lange Reihe von Jahren hin; die 

Stadt wollte in ihrem Gebiet die neue Lehre einführen und die Abtei zu 
einer ſtädtiſchen Anſtalt herabdrücken. Es handelt ſich in Gengenbach um die 

gleichen Beſchwerden, die auch in anderen Städten vielfach gegen die 

Geiſtlichkeit vorgebracht wurden. Der Zündſtoff war von langer Zeit her 

in der Bürgerſchaft und ihren Behörden angeſammelt. Wohl war vielleicht 

in dieſem Augenblick die Stadt der aggreſſive Teil, der mit voller Berech— 
tigung gegen die zahlloſen Mißſtände und außerordentlichen Vorrechte, 

unter denen ſich ein freies Gemeinweſen nicht entfalten konnte, Front 

machte. Leider muß geſagt werden, daß der Rat mit ſeinen Forderungen 

wenig Glück hatte; wohl gab das Kloſter im einzelnen nach, jedoch gerade 

in den wichtigſten Fragen konnte die Stadt nicht durchdringen, trotzdem 

auch der Land- und Kloſtervogt vielfach auf ihrer Seite ſtand. Daß die 

Mißhelligkeiten nicht beſeitigt und die Streitpunkte nicht geſchlichtet waren,



109 

beweiſen die zahlloſen Prozeſſe, die im 17. und 18. Jahrhundert von ſeiten 

der Stadt und des Kloſters gegeneinander angeſtrengt wurden und die 

Parteien wohl große Summen koſteten, aber in den wenigſten Fällen 

zu einem poſitiven Ergebnis führten. 

6. Die Genoſſenſchaften der Bürger. 

Religiöſe Bruderſchaften. 

Der ſtarke religiöſe Zug der früheren Zeit offenbarte ſich in den Bru— 

derſchaften aller Art, wie wir ſie in den meiſten deutſchen Städten finden. 

Auch aus Gengenbach iſt uns, wenn auch nur aus ziemlich ſpäter Zeit, von 

einer ſolchen frommen Einrichtung berichtet. Es handelt ſich um die Ein— 

führung der Fraternitas Rosarii im Jahre 1656 ). Aus dem hierauf be— 

züglichen ziemlich umſtändlichen Gründungsbericht entnehmen wir fol— 

gendes: In der „Hofſtuben“ (aulicum hypocaustum vulgo die Hofſtub) 

erſchien vor dem kaiſerlichen Notar der Dominikanerprior Johannes Tepper 

aus Hagenau. Im Beiſein des Abts und Konvents ſowie eines ſtädtiſchen 
Deputierten wies er eine Vollmacht vor, laut derer ihn der Provinzial— 

prior für Deutſchland, Dr. Georg von Heberſtein, beauftragt habe, die 

„Ertzbruderſchaft des heiligen Roſenkrantz“ in der Stadt Gengenbach ein— 
zuführen. Das Patrozinium darüber wurde dem Altſtättmeiſter Peter 
Jüngling anvertraut und zu Präfekten die Stättmeiſter Adam Biſchler und 

Martin Piſtorius ernannt. Das Direktorium wurde dem Stadtpfarrer 

P. Feinlein übertragen, jedoch mit dem Vorbehalt, daß nach der Gründung 
der geplanten Dominikanerniederlaſſung in der Nähe der Stadt von dieſer 
Stelle das Direktorium über die Brüderſchaft ausgeübt werden ſollte. Wie 

andere ähnliche Genoſſenſchaften, ſollte auch die Roſenkranzbrüderſchaft 

einen Altar mit dem Bildnis der Gottesmutter errichten und auf beiden 
Seiten die Statuen der Heiligen Dominikus und Benediktus ſtehen. Binnen 
Jahresfriſt war die Beſtätigung der hohen Obrigkeit einzuholen. Die Ver⸗ 
pflichtungen für die Mitglieder der Bruderſchaft beſtanden darin, daß am 

erſten Sonntag jedes Monats ſowie an den vier Hauptmarienfeſttagen ein 

„Umbgang mit Vortragung venerabilissimi sacramenti et Beatae Mariae 
Bildtnuß, Crütz und Fahnen vorgenommen werdt“, ferner mußte wenig— 

ſtens einmal im Monat der Roſenkranz mit lauter Stimme gebetet werden. 

1) Z37GO. (N. F.) 8, 459. Baumgarten, Aus dem Gengenbacher Kloſterleben nach 

dem „Protokollium d. h. Urkunden des Kloſters Gengenbach“. GLA. Karlsruhe 

Nr. 1242.— In dem benachbarten Offenburg finden ſich dieſe religiöſen Bruderſchaften 

zahlreicher, ſo die Eligiusbruderſchaft für Schmiede und Wagner u. die Schützen⸗ 

bruderſchaft des hl. Sebaſtian.
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Gewerbliche Genoſſenſchaften. 

Auffallend karg ſind ſowohl in der gedruckten Literatur wie auch in den 

beiden Stadtrechten die Nachrichten über gewerbliche Vereinigungen der 

Gengenbacher Bürgerſchaft, über die Zünfte, die doch ſonſt im Leben der 

mittelalterlichen Stadt eine ſo überragende Rolle ſpielen und manchmal 

das Stadtbild in jeder Hinſicht beherrſchen. In den Rechtsaufzeichnungen 

konnte ich das Wort „Zunft“ überhaupt nicht finden. 

Als im Jahre 1402 die Ohlsbacher in die Stadt aufgenommen wurden, 

verbanden ſie ſich bei dieſer Gelegenheit zu einer Zunft und behielten ihr 

Dorfeigentum als Zunfteigentum weiter 1). Dieſe Nachricht läßt erkennen, 

daß inzwiſchen die Zünfte in Gengenbach zur Herrſchaft gelangt waren. 
Ueber die einzelnen Vorgänge erzählen die Quellen nichts Näheres. Der 

ariſtokratiſche Zwölferrat blieb beſtehen. Der junge Rat wurde aus vier 

Zünften der niederen Bevölkerungsklaſſen gewählt; das Amt des Stätt— 

meiſters ſollte jährlich wechſeln d. h. einmal aus dem alten und dann wieder 

aus dem neuen Rat genommen werden 2). 

Aber jedenfalls war der Einfluß dieſer Zünfte nicht ſehr groß und ihre 

Herrſchaft nicht von langer Dauer. Bei den einzelnen Gewerben iſt ent— 

weder von Vereinigungen gar nicht die Rede, oder wenn ſolche vorhanden 

waren, ſo hatten ſie nicht viel zu bedeuten. Der Rat befaßte ſich mit den 
Fragen der Gewerbe, erließ Beſtimmungen, verhängte Strafen, zog zum 

größten Teil die Bußgelder ein und übte in jeder Hinſicht eine Art Ober— 

aufſicht über die ganze gewerbliche Tätigkeit aus. Aber auch dem Namen 

nach ſtrebten die dem Zunftweſen abgeneigten Kreiſe darnach, die Regierung 

wieder in die Hand zu bekommen. Schultheiß und Zwölferrat wandten ſich 

an den Inhaber der Reichsvogtei, den Biſchof von Straßburg, um ſeine 
Entſcheidung. Der Schiedsrichter trat rückhaltslos für den Adel ein, die 

Zunftſtuben wurden geſchloſſen und die alte Verfaſſung wieder hergeſtellt. 
Bei der Einrichtung des Zunftregiments waren Gewalttätigkeiten vorge— 

kommen, wofür nun die Gemeinde dem Straßburger Kirchenfürſten 

1100 Gulden Buße bezahlen mußte. Der Rat bat für die einzelnen Teil— 

nehmer an den Vorgängen um Amneſtie, die auch gewährt wurde; nur fünf 
Rädelsführer, vier Bürger und ein Fremder, blieben davon ausgeſchloſſen. 

Die Zunfteinteilung der Bürgerſchaft wurde wohl nicht aufgehoben, aber 

den Innungen das Verſammlungsrecht und damit die Grundlage der 

Selbſtverwaltung genommen. Der Einfluß des bürgerlichen jungen Rats 

hatte nicht mehr viel zu bedeuten 3). Erſt im Jahre 1718, als die Blütezeit 

1) Gothein 241. — 9) Baumgarten im Schauinsland 20, 29. — 5) Gothein 242.
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der deutſchen Städte längſt vorüber war, ging man daran, mit Einwilligung 
des Kaiſers, die Zünfte neu zu errichten und zu organiſieren 1); aus den 

Beſtimmungen erſieht man indeſſen, daß dies Vorgehen im beſten Fall ein 

Anachronismus war. 

Am eheſten dürfte eine gewerbliche Vereinigung bei den Metzgern an— 

zunehmen ſein. Von dem „handwerck“ der Metzger wurden alljährlich zwei 

zu Meiſtern dargegeben, um mit Beigeordneten des Rats die Fleiſchſchau 

vorzunehmen. Selbſt wenn wir unter dieſen Meiſtern nur Schaumeiſter 
verſtehen wollten — die Interpretation als Zunftmeiſter iſt indeſſen nicht 

ganz von der Hand zu weiſen — bleibt immer das „handtwerck“ beſtehen 2), 

das das Recht der Wahl oder Beſtimmung der Meiſter beſaß. Dieſe Meiſter 

zuſammen mit dem ganzen Handwerk übten auch eine Art Kontrolle über 

den einzelnen Gewerbetreibenden aus z. B. in der Beſchaffung des Schlacht— 

viehs und bei der Schlachtung ſelbſt ). Damit das Gewerbe und der Kauf— 

handel der Fleiſcher ſtets ſich in ordentlichem Zuſtand befinden ſollten, ſtand 

jedem Meiſter die Befugnis zu, ſo oft die Umſtände es geboten erſcheinen 
ließen, eine Ladung zum Erſcheinen zu erlaſſen und die ganze Vereinigung 

zuſammenzurufen ). Die Ladung konnte er ſelbſt ausführen oder einen 

Boten damit beauftragen. Wer einem ſolchen Gebot keine Folge leiſtete, 

wurde von dem Meiſter gerügt und hatte für jedes unentſchuldigte Fehlen 

eine Buße von 26 =zu erlegen, von der die eine Hälfte dem Rat und die 
andere dem Handwerk zufiel. Wir haben alſo, wenn wir das Wort ge— 

brauchen dürfen, Zunftverſammlungen, die ſich mit inneren Angelegen⸗ 

heiten der Vereinigung, des Gewerbes und Warenabſatzes zu befaſſen 

hatten, Einberufung der Verſammlungen durch Meiſter, Erſcheinungs⸗ 

zwang der Mitglieder; auch eine Zunftkaſſe, in die ein Teil der Strafgelder 

floß, dürfen wir annehmen 5). 

Daß andrerſeits die Stellung dieſer Vereinigung nicht allzu ſtark 

war, erſehen wir daraus, daß bei Verſtößen und Zuwiderhandlungen 

immer nur ein Teil der Strafgelder der Metzgerinnung zufiel, während 

der Reſt an den Rat zu entrichten war 6). Wenn indeſſen die ſtrafbaren 

Handlungen ſchwerer waren, ſo ſollten ſie vor dem Rat verhandelt und 

nach ſeiner Entſcheidung geſühnt werden. Darnach dürfen wir für das 

Handwerk die Verhängung von Strafen für kleinere Vergehen annehmen, 

während die Gerichtsbarkeit für wichtigere Fälle — auch in Gewerbeſachen 

— dem Rat vorbehalten blieb. 

1) Ebenda 295. — 9 Walter, Weist. 54 § 305. — 3) Ebenda 54 § 310. — ) Die 

Verhältniſſe in Gengenbach erinnern vielfach an die in Lübeck; vgl. Hegel, Städte und 

Gilden 2,456 f. — 3) Walter, Weist. 55 §S 316. — ) Ebenda 54 § 30555 8 306.
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Neben einem Teil der Strafgelder und der Gerichtsbarkeit ſtand dem 

Rat auch der Erlaß von Vorſchriften und Beſtimmungen über die Aus— 

übung des Metzgerhandwerks und des Handels mit Fleiſchwaren zu. So 

erfahren wir, daß Schultheiß, Stättmeiſter und Rat den Gengenbacher 
Metzgern im Jahre 1617 eine Metzgerordnung gaben, wobei den übrigen 

Bürgern das Recht zuerkannt wurde, wenn ihnen Verſtöße gegen dieſe 
Ordnung zur Kenntnis kamen, den zur Aufſicht beſtellten Fleiſchbeſchauern 

davon Mitteilung zu machen, damit die Miſſetäter der verdienten Strafe 
zugeführt werden konnten ). 

Im Jahre 1427 wurden die Bäcker-und Müllerordnungen gemeinſam 

erlaſſen; Bäcker und Müller ebenſo wie die Grempen oder Kleinhändler 

ſind faſt überall zuſammen aufgeführt ?); es iſt deshalb vielleicht die An— 

nahme geſtattet, daß die drei Arten von Gewerbetreibenden in einer ge— 

meinſamen Vereinigung organiſiert waren; jedenfalls iſt dies bei der engen 

Verbindung des Bäcker-und Müllerhandwerks 3) für dieſe beiden Gewerbe 
glaubhaft. Ob man bei den ſpärlichen Nachrichten an eine ordentliche Zunft 
denken darf, erſcheint allerdings fraglich; immerhin finden ſich auch hier 

Anzeichen. So beſtand die Beſtimmung, daß bei einem durch die Bäcker 
verſchuldeten Brotmangel von der Strafe, die 5 und ſpäter 10 / betrug, 

die Hälfte an den Rat und die andere Hälfte an das „handtwerck“fiel; ſomit 
iſt das Vorhandenſein einer beſonderen Kaſſe auch bei dieſer Vereinigung 

wie bei den Metzgern anzunehmen. 

Bei anderen Gewerben finden ſich noch weniger ſichere Anhaltspunkte, 

die die Annahme einer Organiſation geſtatten. Alle Handwerker hatten 

ſich alljährlich zum Schwörtag der Gemeinde, der regelmäßig am Montag 

nach Dreikönig abgehalten wurde, einzufinden. Früh am Tage kam der 

ganze Rat zuſammen. Nachdem die auf die geſamte Bürgerſchaft bezüg— 

lichen Verordnungen vorgeleſen und etwa nötige Veränderungen vor— 

genommen waren, wurden den einzelnen Handwerksberufen ihre be— 

ſonderen nur ſie betreffenden Beſtimmungen ins Gedächtnis zurückgerufen, 

auf die ſie dann einen Eid abzulegen hatten. Wer ſich dieſer Pflicht entzog, 
dem war fürderhin unterſagt, innerhalb der Stadt und ihres Gebietes ſein 

Handwerk weiter auszuüben. 

Kaufmänniſche Korporationen. 

Während die Bürger der norddeutſchen Städte ihren Lebensunterhalt 

meiſtens durch Handel erwarben, blühte in Süddeutſchland mehr das Ge— 

Y) Ebenda 121. — 9) Ebenda 49 §8 271, 273; 50 § 274; 51 88 294, 295; 52 88 297, 
298, 301.— ) Börterbuch der Volkswirtſchaft? 1, 305. Artikel „Bäckereigewerbe“.
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werbe; daneben bildete, wie wir dies in Gengenbach noch mehrfach finden 

werden, die Landwirtſchaft in vielen Fällen die Hauptbeſchäftigung der 

Einwohner 1). Demzufolge iſt auch in unſerer Reichsſtadt über kaufmänni⸗ 
ſche Korporationen ſo gut wie nichts erhalten. Nur zwei kurze Notizen 

mögen der Vollſtändigkeit halber angeführt ſein. 

Es gab in Gengenbach ſogenannte Weinſticker oder Weinmakler, für 
die eine Vereinigung anzunehmen ſein dürfte; ſie hatten untereinander 

über die Ausübung ihres Dienſtes Vereinbarungen zu treffen; auf ihre 

weitere Betätigung werden wir bei der Darſtellung des Weinhandels 

näher einzugehen haben. 

Schließlich findet ſich noch eine auf die Krämer bezügliche Nachricht. 

Im Jahre 1718 ging man daran, mit kaiſerlicher Bewilligung die Zünfte 
neu zu errichten. Joſeph II. mußte dann in einer ſtattlichen Urkunde der 
Krämerzunft beſtätigen, daß die Untertanen des Stadtgebietes nur bei 

Gengenbacher Krämern kaufen dürften, widrigenfalls ſie in hohe Strafe 

genommen werden ſollten 2). Die Frage, ob die Krämer auch in früherer 

Zeit eine beſondere Korporation bildeten, läßt ſich nicht entſcheiden. 

7. Die Privilegien. 

Als Reichsſtadt erhielt Gengenbach von den deutſchen Kaiſern und 
Königen eine Reihe von Privilegien. Aus dem Jahre 1365 ſtammt das 
große Privileg Karl IV.s), das auf Bitten des bürgerfreundlichen Abtes 

Lambert von Burn ausgeſtellt wurde und gegen die mannigfachen Ueber⸗ 

griffe der Pfandherren gerichtet war. Die Stadt ſollte, ſo oft ſie verſetzt oder 
verpfändet wurde, das Recht haben, daß die Zwölfer des alten Rats ſagen 

durften, was der Stadt Freiheit ſei; der alte Rat ſollte fernerhin die geſamte 
weltliche Gerichtsbarkeit über die Bürger in der Stadt und ihrem Gebiet 

ausüben; kein anderer Bürger durfte ſie in dieſer Freiheit und Bürger an 

ihrer Perſon und ihren Gütern ſtören, nur vor dem Reichshofgericht ſollten 
ſie außerdem noch zur Verantwortung gezogen werden können. Der Pfand⸗ 
herr durfte weder die Städte noch einzelne Einwohner als Bürgen für 

ſeine Verpflichtungen gegen ihren Willen einſetzen, und niemand durfte 

ſie für Forderungen an jenen haftbar machen, zumal ſolche Repreſſalien 

überhaupt gottlos und unrecht ſeien. Auch der Anſpruch der Pfandherren 

auf den Nachlaß der Hingerichteten und Selbſtmörder wurde zurückgewieſen, 

weil nach dem Stadtrecht die Erben um der Schuld des Erblaſſers willen 

nicht in ihren Rechten verkürzt werden dürften. Verhaftungen von Bürgern 

) Gothein 207. — ) Ebenda 295. — ) Repertorium über das Select der Kaiſer⸗ 
und Königsurkunden (künftig zitiert RSKK.) im GLA. Karlsruhe Bd. 1 Nr. 352 

(1365. XII. 29) Ineditum, vgl. Gothein a. a. O. 229. 
Die Ortenau. 8
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wegen Schulden und Frevel waren unzuläſſig; der Rat ſollte in jedem 

Fall auf Freilaſſung dringen. In einer glänzenden Verſammlung von 
Fürſten und Edlen beſtätigte der Kaiſer dieſe Urkunde, die zugleich auch 
für Offenburg und Zell gelten ſollte; die Städte ſahen darin die Grundlage 

ihrer Reichsfreiheit und ließen ſie trotz damit verbundener hoher Koſten 
immer wieder beſtätigen, Gengenbach im Verlauf des 15. Jahrhunderts 

allein zehnmal. 

Weitere Privilegienbeſtätigungen erhielt Gengenbach von den Königen 

Wenzel im Jahre 1390 ) und Rupprecht in den Jahren 1405 2) und 1409 2), 
ebenſo von Sigismund 14143) und 1433 3), Albrecht II. im Jahre 1439 4) 

und Friedrich III. 1441, 1442 und 14525). Friedrichs Sohn Maximilian I. 

war es ſodann beſonders, der ſich der ortenauiſchen Reichsſtädte annahm 

und ihre Rechte und Freiheiten erneuerte, beſtätigte und erweiterte. In 
einem Privileg vom Jahre 1504 knüpfte er an jenes von 1365 an, nach 

welchem die Pfandherren und deren Amtleute die ſtädtiſchen Rechte ſo 

zu achten hätten, wie die Zwölfer ſie mit ihrer Entſcheidung feſtſtellten. 

Da die Pfandherren die Städte indeſſen in einer Weiſe behandelt hatten, 
daß zu befürchten ſtand, ſie möchten ihre Reichsfreiheit verlieren und zu 

bloßen Landſtädten in die „servitut“ der Fürſten herabgedrückt werden, 
ſo erging an die Zwölfer erneut die Aufforderung, Beſchwerden und Nach— 
teile mit ihrer Entſcheidung abzuſtellen; was dagegen unternommen werde, 

ſollte kraftlos und ungültig ſein “). Aus demſelben Jahre 1504 datieren eine 
Reihe von Vergünſtigungen, die Maximilian aus Anlaß des Kampfes 
gegen Pfalzgraf Philipp bei Rhein den ortenauiſchen Städten gewährte 7). 
Gegen die Zuſage der Kommunen, ihm als römiſchem König gehorſam und 
dienſtbar zu ſein und die bis dahin von Pfalzgraf Philipp bezogenen 
Steuern, Zinſe, Renten und andere Gefälle an das Reich zu entrichten, 

beſtätigte der Kaiſer die alten Privilegien und gebot auch dem jeweiligen 
Landvogt, den Städten eidlich zu verſichern, ſie bei ihren Freiheiten zu be⸗ 

laſſen. Ohne ihr Wiſſen und Willen ſollten die Städte nicht mehr verſetzt 

werden dürfen; der Landvogt durfte nur mit ihrer Zuſtimmung ernannt 
werden. Außerdem ſollten ſie in dem Kampf gegen den Pfalzgrafen nach 

Möglichkeit geſchont werden und nur dem Kaiſer helfen, wenn er von neuem 
  

) RSKK. Bd. 1, Nr. 423 (1390. III. 11). — ) RSKK. Bd. 1, Nr. 497 (1405. 
III. 26) Chmel, Reg. Rup. Nr. 1952; ZfGO. (N. F.) 3, 431, 433. — ) RSKK. Bd. 2, 
Nr. 562 (1414. VII. 13), Bd. II Nr. 700 (1433. XII. 5). —)0 RSKK. Bd. 2, Nr. 759 

(1439. VI. 18). — ) RSKK. Bd. 2, Nr. 772 (1441. VII. 16), Nr. 799 (1442. IX. 21). 
Nr. 841 (1452. XI. 13). Chmel, Reg. Frid. Nr. 369, 1128, 2957. — 6) Walter, Beiträge 
zu einer Geſchichte der Stadt Offenburg 46 ff. Nr. 18. — ) RSKK. Bd. 2 Nr. 1091 
(1504. VIII. 16).
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von Philipp angegriffen werde. Eine Schlichtung der Händel war nur im 

Beiſein von Ratskommiſſionen der ortenauiſchen Reichsſtädte angängig. 

Schließlich erhielten Offenburg und Gengenbach noch einige Zollprivilegien; 

es wurde ihnen der Zoll im Dorfe Biberach dauernd erlaſſen; desgleichen 

wurden ſie von dem Holzzoll auf der Kinzig und dem Teich gegen Orten⸗ 

berg hin mit der Einſchränkung befreit, daß zum Bau und Unterhalt des 
Ortenberger Schloſſes von jedem Floß ein Helmling Dielen gegeben 

werden ſollten „). 

Da bei der Größe des Reiches der Kaiſer nicht immer Zeit und Ge⸗ 

legenheit hatte, die den einzelnen Reichsſtänden erteilten Rechte auch wirk⸗ 

lich zu verbürgen, ſo beauftragte er oft Stärkere damit, den Schwächeren 

mit Rat und Tat Beiſtand zu leiſten. In dieſer Weiſe erging im Jahre 1516 

an Bürgermeiſter und Rat der Städte Hagenau, Schlettſtadt und Freiburg 

die Aufforderung, falls die drei ortenauiſchen Reichsſtädte in ihren Privi⸗ 

legien, beſonders hinſichtlich der Gerichte, Zölle, Wildbänne, Weidgang 

und anderer Obrigkeitsrechte angegriffen würden und ihnen darum An- 

zeige erſtatteten, das Schiedsrichteramt zwiſchen ihnen und den Angreifern 

zu übernehmen, Verhöre anzuſtellen und ſofern die Reichsſtädte im Rechte 
ſeien, gegen die Miſſetäter mit Strafen einzuſchreiten 2). Eine faſt wört⸗ 
liche Wiederholung und Beſtätigung dieſes Erlaſſes nahm Karl V. im Jahre 

1521 vor 3). Ueber weitere Privilegien an Gengenbach hinſichtlich der 

Milderung der an das Kloſter zu entrichtenden Fälle wurde ſchon oben 

berichtet. Von demſelben Kaiſer Maximilian wurde der Stadt Gengenbach 

im Jahre 1505 auch ein Wappenbrief erteilt 9). 
Karls V. Nachfolger, Ferdinand I., beſtätigte in ſeinen Erlaſſen im 

weſentlichen die Privilegien ſeiner Vorgänger, beſonders Maximilians 5). 

Auch die ſpäteren Kaiſer beſchränkten ſich im großen und ganzen nur auf 

die Beſtätigung des bereits Erworbenen. 
Werfen wir zum Schluß noch einen kurzen Rückblick auf die dem Kloſter 

erteilten Rechte und Freiheiten, im Vergleich zu denen die Privilegien der 

Stadt als geringfügig bezeichnet werden müſſen. 

Als Beſchützer kamen einmal die Päpſte in Betracht. Im Jahre 1220 

beauftragte Honorius III. die Aebte von Schwarzach und Alpirsbach und 

den Erzprieſter von Oberkirch, ſich darum zu bemühen, die Kirche zu Gen⸗ 

genbach, welche dem dortigen Kloſter entfremdet ſein ſollte, wenn ihre 
    

Y) Walter, Beiträge 51 ff. Nr. 20. — ) Ebenda 60 ff. Nr. 24; RSKK. Bd. 2, 

Nr. 1177 (1516. XII. 20) aus dem Archiv Gengenbach-Offenburg⸗Zell. Conv. 104. 

Offenburg, Landeshoheit. — ) Ebenda 78 ff. Nr. 26. — ) RSͤKK. Bd. 2 Nr. 1099 
(1505. III. 28). Aus dem Archiv Gengenbach-Offenburg-Zell. Conv. 49 Gengenbach 

Landeshoheit. — 5) Walter, Beiträge 102 ff. Nr. 34. 
8*
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Unterſuchung dies beſtätige, dieſem zurückzugeben ). Aus demſelben Jahre 

ſtammt eine nochmalige Beſtätigung des klöſterlichen Anrechtes auf die 

Stadtkirche 2). Im Jahre 1234 beſtätigte Gregor IX. dem Kloſter alle ſeine 
Beſitzungen, insbeſondere jene von Stauffenberg bis Fiſcherbach 8). Eine 

Reihe von Privilegien ſtammen ſodann von Innozenz IV. In einer Ur⸗ 

kunde aus dem Jahre 1245 nahm er Kloſter und Kirche Gengenbach (Ju— 

gueguebach) in der Straßburger Diözeſe in ſeinen Schutz“) und verlieh 

ihm 1246 die Freiheit, nicht gehalten zu ſein, einen ſelbſt mit päpſtlichem 

Schreiben ausgeſtatteten Kanonikus aufzunehmen, es ſei denn, daß das 
päpſtliche Schreiben die beſondere Ausnahme von dieſem Privileg betones). 
Im Jahre 1247 ergingen zwei päpſtliche Erlaſſe über die Zuweiſungen der 

Gengenbacher Pfarrkirche an das Kloſter unter Bezugnahme auf die Ver⸗ 

fügungen Honorius' III.). Alexander IV. gewährte im Jahre 1255 dem 

Kloſter „Gengembach“ Indulgenz in betreff der Verſorgung von Perſonen, 

die Briefe des Papſtes Innozenz IV. vorweiſen, mit Benefizien oder 
Penſionen des Kloſters 7). Ein wichtiges Privileg wurde der Abtei ſchließ— 

lich noch im Jahr 1288 zuteil s); der damalige Papſt Nikolaus IV. erteilte 

dem Abt und Konvent die Erlaubnis, daß ſie zur Zeit eines allgemeinen 

Interdikts Gottesdienſt abhalten dürften. 
An die päpſtlichen Erlaſſe reiht ſich eine große Anzahl von kaiſerlichen 

und königlichen Privilegien, die für die Bürgerſchaft der Reichsſtadt oft 

recht unangenehm wurden. Im Jahre 1240 verfügte König Heinrich VII., 

daß die Leute, die den Wald Moſe urbar machten, ſteuerfrei ſein ſollten “); 

dieſe Rodungen zu landwirtſchaftlichen Zwecken in den Tälern vom Moos⸗ 

wald abwärts, wurden etwa ſeit dem Ende des 12. Jahrhunderts vorge— 
nommen!0). Aus dem Jahre 1275 ſtammt ſodann das oft erwähnte große 
Weistum Rudolfs von Habsburg über Rechte und Freiheiten der Abtei, 

das ſich gleichſam wie ein roter Faden durch die ganze Geſchichte des Kloſters 
hindurchzieht und etwa dieſelbe Stelle einnahm, wie das Privileg von 

1366 für die Stadt 1). Im gleichen Jahre befahl Rudolf I. den Vögten 

und Schultheißen des Reiches, das Kloſter Gengenbach im Bezug ſeiner 

Zehnten und Zinſe nicht mehr durch ihre weltlichen Gerichte zu beſchwe— 

ren 12), und im Jahre 1286 reſtituierte er der Abtei einen in ihrer Nähe ge⸗ 

Y Repertorium über das Select der Papſturkunden im GLA. Karlsruhe (künftig 
zitiert: RSP.) Nr. 39 (1220. III. 11). — 2) RSP. Nr. 41 (1220. XI. 10. 

— 9) RSP. Nr. 65 (1234. XII. 5). — ) RSP. Nr. 76 (1245. IV. 24). ) RSP. 

Nr. 80 (1246. II. 15). — ) RSP. Nr. 93 (1247. V. 6) Nr. 95 (1247. VII. 11). 

) RSP. Nr. 185 (1255. XII. 3).—8) RSP. Nr. 291 (1288. X. 25) Potthaſt Nr. 22829. 

— 9 RSKK. Nd. 1 Nr. 56. — 1c) Gothein 210. — *) RSKK. Bd. 1, 86 (1275. o. T.). 
— ) RSKK. Bd. 1, 90 (1275. XII. 9) Böhmer, Reg. Rud. Nr. 216; Extr. Lünig, Reichs⸗ 
archiv 18, 294; ZfGO. 11, 289.
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legenen Wald 1). Rudolfs Nachfolger Adolf beſtätigte 1293 das Privileg 
Heinrichs VII. hinſichtlich des Mooswaldes 2) und befreite 1297 auf Bitten 

des Abtes Gotfried eine Anzahl von Bauhöfen des Kloſters von allen Ab⸗ 
gaben 3). Im Jahre 1300 verordnete Albrecht I., daß das Kloſter Gengen⸗ 
bach in Rechtsſtreitigkeiten wegen Zehnten und Zinſen nicht vor weltliche 

Gerichte geladen werden ſollte, eine Beſtätigung des Privilegs von 1275 4). 
Mehrere Erlaſſe ſtammen ſodann von dem der Abtei beſonders wohlgeſinn⸗ 

ten Kaiſer Ludwig dem Bayern. Im Jahre 1330 ſchrieb er ſeinem Landvogt, 
Markgraf Rudolf dem Aelteren von Baden, und gebot ihm, Abt und Kon— 

vent von Gengenbach gegen jedermann, insbeſondere gegen die von Offen⸗ 

burg zu ſchirmen 5); ein Jahr ſpäter erfolgte eine kaiſerliche Beſtätigung der 

Rechte in der „gravſchaft“ zwiſchen Swigenſtein und Velletürlin “), und 

endlich im Jahre 1337 befahl Ludwig dem Schultheißen, Rat und Bürgern 
von Offenburg, dem Kloſter die ſchuldigen Fälle zu entrichten und es be— 

züglich anderer Anſprüche zufriedenzuſtellen 7). 
Wir ſehen in dieſen Verfügungen faſt überall eine bewußte Stellung— 

nahme gegen das Bürgertum, trotzdem gerade dieſer Kaiſer von den 

ortenauiſchen Städten manche Unterſtützung erfahren hat. Von Karl IV. 
ſind Urkunden über Beſtätigung von Rechten für das Kloſter aus den 
Jahren 1353 und 1366 erhalten 5), ebenſo von Friedrich III. von 1441 und 

1458 5). Schon zuvor hatte Ruprecht die Abtei im Jahre 1403 in den Reichs⸗ 

ſchatz genommen und ihre Privilegien und Freiheiten beſtätigt 10); in 

demſelben Jahre bewilligte er dem Abt die Freiheit, mit rotem Wachs 

zu ſiegeln 1). Und auch Maximilian, der ſonſt ſo ſtädtefreundliche Herrſcher, 

konnte nicht umhin, im Jahre 1495 dem Kloſter alle Rechte, namentlich 
auch die in bezug auf die Städte Offenburg, Gengenbach und Zell zu— 
ſtehenden Privilegien zu beſtätigen n). Weitere Rechtsbeſtätigungen dieſes 
Herrſchers ſtammen aus dem Beginn des 16. Jahrhunderts, von 1511 

und 1516 10). 
) RSKK. 1, 103 (1286. III. 19) ungedruckt Böhmer, Reg. Rud. Ergän⸗ 

zung 1 Nr. 1215. — ) RSKK. 1, 115 (1293. XII. 9) Lünig 18, 294. —) RSKK 

Bd. 1, 112 (1297. IX. 3) Aus Kloſter Gengenbach 30—43; Bohlsbach, Schatzungs⸗ 

recht, ineditum. — ) RSͤKK. Bd. 1, 138 (1300. III. 26). Böhmer, Reg. Albr. 
Nr. 276; Lünig 18, 294 Auszug, ungedruckt. — ) RSKK. Bd. 1, 214 (1330. VIII. 

18) ineditum. — ) RSKK. Bd. 1, 225 (1331. III. 15) ineditum. — ) RSKK. Bd. 1, 

243 (1337. VII. 15) ineditum. — ) RSKK. Bd. 1, 303 (1353. X. 26). Beſtätigung des 
Weistums von 1275. ineditum; RSKK. Bd. 1, Nr. 351 (1366. I. 1). — ) RSKK 
Bd. 2, Nr. 768 (1441. VII. 16). Chmel, Reg. Frid. Nr. 309; Bd. 2, Nr. 863 (1458. X. 12). 

— 0) RSKK. Bd. 1, Nr. 480 (1403. IV. 26. Chmel, Reg. Rup. Nr. 1468. — 1) RSKK. 
Bd. 1, Nr. 481 (1403. IV. 27). Chmel, Reg. Rup. Nr. 1469. — ) RSKK. Bd. 2, Nr. 1015 

(1495. IV. 6). — 1) RSKK. Bd. 2, Nr. 1143 (1511. IV. 18); Bd. 2, Nr. 1176 (1516. 
XI. 20.
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Neben Päpſten und Königen beſchenkten wohl auch die einzelnen 
Pfandinhaber das Gotteshaus im Lauf der Jahrhunderte mit dem einen 

oder anderen Rechte; jedoch ſind uns in dieſer Hinſicht weniger Belege zur 

Verfügung, als bei den obenerwähnten Potentaten. Daß insbeſondere das 
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Bistum Bamberg und ſeine Kirchenfürſten, die als Oberlehnsherren 

fungierten, das Kloſter nicht im Stich ließen, ſondern ſeine Rechte und 

Privilegien immer wieder erneuerten, haben wir oben ſchon an verſchiede— 

nen Stellen dargelegt 9). 

) Vgl. insbeſondere darüber auch Gothein a. a. O. 222 nach Gengenbacher Kopial⸗ 

buch I.



Die Erbauung der Ludwigſtraße“. 
Von Georg Binder. 

  

Ende des achtzehnten Jahrhunderts erlebte das damals noch wenig 
beachtete naſſauiſche Landſtädtchen Lahr einen mächtigen Aufſchwung. 

Der Handel fing an zu blühen, und bedeutende Induſtrieunternehmungen 
brachten Verdienſt und Wohlſtand in viele Lahrer Familien. Als die Stadt 
im Jahre 1803 an Baden gefallen war, konnte ſich Lahr rühmen, die erſte 

Fabrik- und Handelsſtadt des Landes zu ſein. Mit Lotzbecks Schnupftabak, 
Tramplers und Voelckers Zichorie und Johann Heinrich Geigers „Hinken— 

dem Boten“ drang die Kunde von der alten Geroldseckerſtadt weithin in 
die Lande und ſelbſt über ferne Meere. Belief ſich die Zahl der Handels— 
zünftigen im Jahre 1760 bloß auf 28, ſo ſtieg ſie bis 1780 auf 41 und be⸗ 
trug 1803 ſchon 66, um 1812 mit 72 vorerſt ihren höchſten Stand erreicht 

zu haben. Vom 1. November 1823 bis 1. November 1825 kamen im Lahrer 

Lagerhaus 62 333 Ztr. Güter an, und im Jahre 1826 trafen dort 27 180 

Zentner trockenes Gut und 7786 Ztr. franzöſiſche Weine ein. Die Zoll- und 

Akzisgefälle bewegten ſich in den Jahren 1821 bis 1826 um 30 000 fl. 

jährlich. Die ausgedehnten Lahrer Induſtrie-und Handelsunternehmungen 

machten die Anlagen eines Hafens in Ottenheim zur Notwendigkeit. 

Ferner wurde dort am 8. Juli 1826 eine Hauptzollſtätte errichtet. 

Goldene Zeiten hatten damals nicht bloß die Ottenheimer Rhein⸗ 

ſchiffer, ſondern auch die Lahrer Fuhrleute. Jeden Sonntag gingen regel⸗ 

mäßig acht Wagen nach Baſel, ebenſoviele nach Sernatingen (cheute Lud⸗ 
wigshafen) am Bodenſee. Von Baſel kamen die Fuhrwerke am darauf⸗ 
folgenden Samstag wieder zurück, während die nach Sernatingen abge— 

gangenen Wagen erſt nach zehn Tagen wieder in Lahr eintrafen. 
Mittwochs machte ſich ein Fuhrmann mit einer Ladung nach Straß⸗ 

burg auf den Weg, und zwei Wagen rollten am Sonntag der badiſchen 
Reſidenz zu. Der Straßburger Wagen fuhr am Freitag wieder durchs 

) Als Quellen wurden benützt: Akten des Generallandesarchivs in Karls⸗ 

ruhe (Lahr⸗Amt, Faſzikel 30—86), ferner Baer, Chronik über Straßenbau und Straßen⸗ 
verkehr in Baden, beſonders die Seiten 186—189. Außerdem wurden beigezogen: Stein, 

Geſchichte und Beſchreibung der Stadt Lahr und ihrer Umgebungen, Gothein, 

Wirtſchaftsgeſchichte des Schwarzwaldes und der angrenzenden Landſchaften und Hi m⸗ 

melsbach, Geſchichte des Marktfleckens Seelbach.
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Dinglinger Tor, die beiden Karlsruher gewöhnlich am Samstag. Auch 
mit Freiburg hielt ein regelmäßig verkehrender Wagen die Verbindung. 

aufrecht. Ebenſo gingen zwei Wagen zwiſchen Lahr und Frankfurt a. M. 

hin und her. Ueberdies kam noch eine ganze Menge Boten nach Lahr, ſo 

von Heidelberg, Offenburg, Emmendingen, Haslach i. K., Stuttgart, 

Zell a. H. und anderen Orten. 

Sehr große Warenmengen lieferte Lahr nach Württemberg, Vorarl— 

berg und in die öſtliche Schweiz. Nun war aber der Schönberg ein ge— 
waltiges Verkehrshindernis auf dem Weg nach dieſen Ländern. Die über 

den Paß führende alte Straße konnte mit ſchweren Laſtfuhrwerken vor 

allem des ſtarken und wechſelnden Gefälls wegen nicht befahren werden. 

Der alte Weg hatte zudem nur eine Breite von 8—10 Fuß. Die Fuhrwerke 
waren deshalb gezwungen, den weiten Umweg über Offenburg zu machen, 

was einen ſchmerzlichen Zeitverluſt zur Folge hatte. Mußten doch etwa 

20 000 Ztr. Lahrer Waren dieſen umſtändlichen Weg zurücklegen. Schon 
in den Jahren 1811 bis 1813 befaßte man ſich daher ernſtlich mit dem Plan, 

eine brauchbare Straße über die Paßhöhe des Schönbergs herzuſtellen. 

Es wurden auch bereits einige Projekte ausgearbeitet. Die Ausführung 

ſcheiterte jedoch an der mangelnden Unterſtützung und dem fehlenden Ent— 
gegenkommen von ſeiten der Fürſtlich von der Leyenſchen Herrſchaft 

Hohengeroldseck ). Man mußte ſich alſo auf beſſere Zeiten vertröſten, die 

zum Glück nicht allzulange ausbleiben ſollten. Am 25. November 1819 

nämlich wurde das Oberamt Hohengeroldseck, welches 1815 wieder unter 

öſterreichiſche Oberhoheit gekommen war, an Baden abgetreten, und nun 
ſtanden der Erbauung der längſt geplanten Kunſtſtraße keine hoheitsrecht⸗ 
lichen Hinderniſſe mehr im Wege. 

Die badiſche Regierung beſchloß alsbald, mit dem Bau der erwähnten 

Straße zu beginnen, und Großherzog Ludwig befahl im Jahre 1821, 
aus dem Straßenbauetat Mittel dafür bereitzuſtellen. Es waren aller— 

dings, wie aus den Akten hervorgeht, anfänglich bloß 3000 fl. jährlich. 

Außerdem ſollten auch Hand- und Fuhrfronden geleiſtet werden 2). Ober⸗ 

baudirektor Tulla fertigte die Pläne und leitete den Bau der Straße. 

Y) Das zu jener Zeit dem Rheinbund zugehörige Fürſtentum Hohengeroldseck um⸗ 

faßte die Dörfer Kuhbach, Reichenbach, Schönberg, Prinzbach, Schuttertal und Seelbach. 
Es war der kleinſte unter den Rheinbundſtaaten. Der Flächeninhalt des Gebiets betrug 
etwa 140 qkm, die Einwohnerzahl rund 4000. Der damals regierende Fürſt war Philipv 
Franz von der Leyen. 

) Die Straßenbaufronden wurden bezüglich jener Straßen, die auf Staatskoſten 
zu unterhalten waren, erſt mit Wirkung vom 1. Juni 1831 aufgehoben. Reg. Bl. von 
1831, S. 69.



Johann Sottfried Tulla.  
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Das Jahr 1822 brachte die erſten Arbeiten, mit denen man bei der Bibera⸗ 

cher Kinzigbrücke begann. In unmittelbarer Nähe mußten ganz neue 
Bahnen gebrochen und z. T. mächtige Felſen geſprengt werden. Unter 

Führung Tullas nahm man im April 1823 eine Beſichtigung der neuen 

Straßenanlage vor, bei der als Vertreter des Bezirksamts Lahr Obervogt 

Wundt zugegen war. Ebenſo waren etliche Mitglieder des Lahrer Stadt— 

rats erſchienen. Bei dieſer Zuſammenkunft wurde den Vertretern von 

Lahr bedeutet, daß infolge Streichung bereits bewilligter Staatsmittel die 
Hilfe der Stadt, die früher ſchon ein diesbezügliches Verſprechen gegeben 

hatte, in Anſpruch genommen werden müſſe. Es wurden zunächſt 12 000 fl. 

angefordert, welche Summe dann ſpäter von der Stadt zur Verfügung der 

Straßenbaukaſſe geſtellt wurde. 
Da die neue Straße den Emersbach kreuzte, mußte dieſer überbrückt 

werden. Am 1. Juli 1823 fand in Biberach die öffentliche Verſteigerung der 

Zimmermanns⸗, Maurer- und Steinhauerarbeiten zu dieſer Brücke an den 

Wenigſtnehmenden ſtatt. Das Miniſterium erhielt am 8. September des— 

ſelben Jahres einen ausführlichen Bericht durch Tulla, wobei haupt— 

ſächlich die Koſtenfrage einer eingehenden Betrachtung unterzogen wurde. 

Tulla führte aus, daß die von der Stadt vorgeſchoſſenen 12 000 fl. bei 

weitem nicht zureichten, um die Arbeiten ungehindert fortſetzen zu können. 

Es dürfte nicht überſehen werden, daß die Straße, falls ſie ihren Zwecken 

vollſtändig entſprechen ſolle, kunſtmäßig hergeſtellt, alſo fundamentiert 
werden müſſe. Zudem ſei eine Abpfläſterung der Chauſſeegräben not— 

wendig. Der Berichterſtatter ſpricht die Hoffnung aus, daß, falls kein Mangel 
an Frondleiſtungen ſich fühlbar mache, die Straße in etwa acht Wochen, 

alſo bis Mitte November, vom Schönberger Wirtshaus bis zur Biberacher 

Brücke mit leichten Fuhrwerken befahren werden könne. Für die Weiter— 

führung der Arbeiten fordere er jedoch die Bereitſtellung von 20 000 fl. 

Er ſchätzte die Koſten des Straßenbaus auf Grund der von der Waſſer- und 

Straßenbauinſpektion Offenburg vorgelegten Unterlagen auf etwa 70000 fl. 

Die verlangte Summe von 20 000 fl. wurde in der Folgezeit von 
der Stadt Lahr zur Verfügung der Straßenbaukaſſe geſtellt. Aber die 

Arbeiten ſchritten nur ſehr zögernd vorwärts und ſtanden zeitweiſe ſogar 

ganz ſtill. Ein großer Teil der umfangreichen Akten weiß von ſteter Säumig⸗ 

keit und paſſivem Widerſtand der Frondpflichtigen zu berichten. 
Am meiſten wurden die Aemter Lahr und Hohengeroldsecky. 
    

) Nach dem Uebergang an Baden bildete das ehemalige Fürſtentum Hohen⸗ 

geroldseck ein ſtandesherrliches Oberamt mit dem Amtsſitz Seelbach. Erſt am 1. März 

1831 wurde es zum landesherrlichen Oberamt Lahr geſchlagen. Vgl. Himmelsbach, 

a. a. O. S. 76.
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zu den Frondleiſtungen beigezogen. Aber auch das Amt Etten— 

heim mußte zeitweiſe eine beträchtliche Anzahl von Fuhren ſtellen, 

ebenſo die oberen Vogteien des Amts Gengenbach ſowie die Gemein— 

den des Amts Haslach bis hinauf nach Mühlenbach und Hauſach. 

Nicht immer wurde Einigkeit in bezug auf den bei der Frondverteilung 

zugrunde gelegten Maßſtab erzielt, und manche Aemter fühlten ſich benach⸗ 
teiligt. Beſonders Ettenheim und Haslach, teilweiſe auch Hohengeroldseck 

glaubten ungerecht behandelt worden zu ſein. Es wurden ſogar verſchiedene 
Eingaben an den Großherzog gemacht mit der Bitte um Frondbefreiung. 

Immer wieder mußten die zuſtändigen Stellen auf pünktliche Ausführung 

der Frondverpflichtungen drängen ). 

Ueber die Leiſtungen der einzelnen Gemeinden hatten Frondob— 
männer Buch zu führen. Sie mußten auch den Fuhrleuten den Platz 

anweiſen, wo ſie ihr Material abzuladen hatten. Doch ſcheint auch von 
dieſen Aufſehern nicht immer treue Pflichterfüllung beobachtet worden zu 
ſein. So beſchwerte ſich — um ein Beiſpiel herauszugreifen — die Waſſer⸗ 

und Straßenbauinſpektion Offenburg wiederholt über den Obmann 

Schnitzler von Lahr. Man habe ſich ſchon mehrmals davon überzeugt, daß 

er „aller Exrmahnung entgegen ſtatt die Frondfuhren zum Abladen auf dem 

Abladeplatz anzuweiſen, dieſelben bloß beim Schönberger Wirtshaus 
abnimmt, von welchem er beinahe nicht hinwegzubringen iſt“. Schnitzler 

mußte ſein Amt niederlegen und wurde durch den Lahrer Bürger und 
Seiler Wilhelm Jamm jr. erſetzt. 

Um den ſtark in Anſpruch genommenen Gemeinden einigermaßen 

entgegenzukommen, verſprach das Direktorium des Kinzigkreiſes, es wolle 
dafür Sorge tragen, daß die Frondpflichtigen ſoweit als möglich entſchädigt 

würden. Jedoch zeitigte der in dieſer Richtung unternommene Schritt zu⸗ 
nächſt keinen Erfolg. Erſt am 17. Juni 1826 konnte das Direktorium mit⸗ 

teilen, das Miniſterium habe zu obigem Zweck 10 000 fl. bewilligt, „jedoch 
ausnahmsweiſe und ohne alle Konſequenz“. Allmählich gingen die Ge⸗ 
meinden dazu über, ſtatt in natura zu fronen, die auf ſie entfallenden 

Fuhren an den Wenigſtnehmenden zu verſteigern. Allein auch die Steigerer 

zeigten in vielen Fällen keinen Eifer und mußten gar oft gemahnt werden. 

So wird in einem Schreiben der Waſſer- und Straßenbauinſpektion Offen⸗ 

Y) Die den einzelnen Aemtern auferlegten Frondverpflichtungen waren in der Tat 

ſehr ſchwer, und in einem Schreiben vom 23. Mai 1826 beſchwerte ſich der größte Teil 

der Gemeinden des Oberamts Hohengeroldseck darüber. Es wurde geltend gemacht, 
daß es ein Ding der Unmöglichkeit ſei, noch im ſelben Jahre 3609 vierſpännige Frond⸗ 

ſuhren zu ſtellen, „wenn nicht der Frondpflichtige unter der Frondlaſt gänzlich erliegen 
und ſeinen eigenen Feldbau aufgeben ſoll“.
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burg an das Bezirksamt Lahr vom 22. Juni 1826 ausgeführt, daß manche 

Steigerer mit der Beifuhr von Material noch im Rückſtand ſeien. Etliche 

hätten noch nicht einmal damit begonnen. Zum Schluß heißt es, daß das 

Bezirksamt Lahr ermächtigt werde, falls die Steigerer ihrer Fflicht nicht 
nachkommen würden, auf Koſten der Säumigen andere Fuhren zu jedem 

Preis anzuſtellen. Dieſe Drohung, die früher ſchon in ähnlicher Weiſe 
den nachläſſigen Frondpflichtigen gegenüber ausgeſprochen wurde, dürfte 

vielleicht doch nicht ohne Wirkung geblieben ſein. 
Wie heute ſo war auch vor hundert Jahren die Staatskaſſe fortgeſetzt 

in großer Bedrängnis. Die Regierung wandte ſich daher immer wieder 
um Bewilligung eines Vorſchuſſes an die Stadt Lahr. Ihretwegen war ja 

die Anlage der Straße erfolgt; nun mußte ſie, ſollte das begonnene Werk 

nicht ins Stocken geraten, die Geldgeberin ſein. Im Auguſt 1824 wurden 

weitere 8000 fl. zur Verfügung geſtellt. Die Stadt hatte alſo insgeſamt 
ſchon 40 000 fl. vorgeſchoſſen. Aber die Summe reichte noch lange nicht 

aus, um den Straßenbau vollenden zu können. Daher wandte man ſich 
erneut mit der Bitte um Gewährung eines Vorſchuſſes — es wurden dies⸗ 

mal ſogar 50 000 fl. angefordert — an die ſchon ſo ſtark in Anſpruch ge⸗ 

nommene Stadt. Doch auch die Lage der Lahrer Stadtkaſſe war keineswegs 

roſig. Es ſtand nur wenig bares Geld zur Verfügung. Daher ſuchte die 

Stadt die geforderte Summe auf dem Weg der Anleihe aufzutreiben. Es 

gelang ihr auch, das Geld in Baſel zu erhalten, und man ſtellte es Anfang 

des Jahres 1826 zur Verfügung der Straßenbaukaſſe. Diesmal wurden 

von der Regierung 5% Zins gewährt, auch für die früher ausgeliehenen 

40 000 fl., die anfänglich zinslos vorgeſchoſſen werden mußten, zahlte man 

vom 23. Oktober 1825 an 5% Zins . 

Wiederholt wurde von den leitenden Stellen darauf hingewieſen, 

daß der Großherzog ſich perſönlich für den Bau der neuen Straße ſehr 
intereſſiere, und man drängte daher immer wieder energiſch auf möglichſt 

raſche Fertigſtellung derſelben. Die Waſſer- und Straßenbauinſpektion 
Offenburg konnte denn auch melden, daß ab 25. Auguſt 1826 die Kinzigtal⸗ 
ſeite der neuen Straße mit jedem Fuhrwerk befahren werden könne. Es 

) Aus Faſzikel 35 der eingangs erwähnten Akten iſt zu erſehen, daß es infolge der 

gänzlich unerwarteten Rückzahlung des Geſamtvorſchuſſes von 90 000 fl., die im Juli 

und Auguſt 1828 zu kurz aufeinanderfolgenden Zeitpunkten erfolgte, zwiſchen der Stadt 
und dem Finanzminiſterium zu längeren Auseinanderſetzungen kam. Es war nämlich 

der Stadtkaſſe durch Nichteinhaltung einer Kündigungsfriſt ein Zinsverluſt von etwa 
600 fl. erwachſen. Man verſuchte zuerſt den Prozeßweg zu beſchreiten, glaubte aber ſpäter 
durch Bittſchriften mehr zu erreichen. Jedoch ſcheint die Sache für die Stadt nicht günſtig 
geendigt zu haben.
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galt nun noch, den vom Schönberger Wirtshaus bis zum Seelbacher Hoch— 
gericht führenden Teil fertigzuſtellen. Da man nicht nur mit den Spann⸗, 
ſondern auch mit den Handfrönern ſchlechte Erfahrungen gemacht hatte, 
ſah man ſich veranlaßt, bei Wiederbeginn der Arbeiten im April 1827 Tag⸗ 
löhner anzuſtellen. Es wurden zunächſt 50 Leute eingeſtellt. ie Männer 
erhielten 30, die Buben 24 Kreuzer täglich. Nun ſchritt das Werk etwas 
rüſtiger vorwärts, und die Straße ging endlich im Sommer 1827 ihrer 
Vollendung entgegen. Die feierliche Eröffnung fand am 25. Au guſt 
1827, dem Namenstag des Großherzogs, in Gegenwart und unter dem 
Jubel einer zahlloſen Menſchenmenge ſtatt. Zu Ehren des Großherzogs 
erhielt die neue Kunſtſtraße den Namen Ludwigſtraße. 
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Straßenſkizze. 

Die Länge der Straße beträgt laut Mitteilung des Waſſer- und 
Straßenbauamts Offenburg vom Seelbacher Hochgericht bis zum Schön⸗ 

berger Wirtshaus 4,603 km, von da bis zur Kinzigtalſtraße bei der Bibera⸗ 
cher Kinzigbrücke 4,074 km, zuſammen alſo 8,677 km. Sie iſt 7,2 m breit; 
dazu kommt noch ein 1,8 mbreiter, durch Linienſteine geſicherter Gehweg)y. 
Urſprünglich ſollte die Straße nicht mehr als 4% Steigung erhalten. In⸗ 
folge davon, daß einige Ruheſtellen eingelegt wurden, ging man aber 
bis auf 5,8). Die höchſte Erhebung, welche die Straße überſchreitet, liegt 
365 meü. d. M. Da Lahr 172,2 m hoch liegt, beträgt der Höhenunterſchied 

Y) Zabhlreiche dieſer Linienſteine ſtammen, wie mir HerrſHaghofbauer Bernhard 
Glatz verſicherte und wie auch Joſeph Himmelsbach auf Seite 16 ſeines Büchleins ſchreibt, 
von den Trümmern der neuerdings freigelegten Burg Lützelhard. 

Nach Abſchluß dieſer Arbeit ſah ich bei einem Beſuch der Ruine unter dem umher⸗ 
liegenden Steinmaterial einen vollſtändig behauenen und mit dem Buchſtaben B ver⸗ 
ſehenen Linienſtein, wie ſie an der Ludwigſtraße häufig anzutreffen ſind. Die von Bern⸗ 
hard Glatz und Joſeph Himmelsbach ausgeſprochenen Behauptungen entſprechen alſo 

den Tatſachen.
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zwiſchen Stadt und Schönberger Paßhöhe 192,8 m. Die Koſten der neuen 
Straßenanlage einſchließlich der Güterentſchädigungen beliefen ſich auf 

nahezu 125 000 fl. ). 

Nun ſollte auf der Höhe des Schönbergs an der Südſeite der neuen 

Straße noch ein De 885 ein aufgeſtellt werden. Laut Erlaß des Gr. 
Miniſteriums des Innern vom 
28. Oktober 1828 wurden für die⸗ 

ſen Zweck 300 fl. aus der Staats⸗ 

kaſſe bewilligt. Alsbald erhielt 
die Waſſer- und Straßenbauin⸗ 

ſpektion Offenburg von der Ober⸗ 

direktion in Karlsruhe eine Zeich⸗ 
nung und hierauf noch ein Modell 
zugeſchickt. An Hand dieſer beiden 

Vorlagen ſollte das Monument 
gefertigt werden. Wahrſcheinlich 
fand dieſes erſt im Jahre 1829 

Aufſtellung. Der Denkſtein, auf 
den ſtolz die gegenüberliegende 
Ruine Hohengeroldseck herab— 

ſchaut, trägt oben auf einer 

Kugel den gut ausgeführten, aus 

Bronze beſtehenden BuchſtabenL, 
welchen man in Karlsruhe her— 

Ludwigſäule am Schönberg. ſtellen ließ. Die vertiefte Inſchrift 

der Säule wurde vergoldet. Sie 

  

lautet genau nach dem Original: 

INTER DER RECGIERLUNG 
LUDWòIG 

GROSHERZOG ZU BADEN 

WURDE DIESE STRASSE ERBAUT 

Ao: MDCCCXXVII 

Vier etwa 1,20 m hohe Steinpfoſten ſind in angemeſſener Entfernung 
von den Ecken des Denkmalſockels aufgeſtellt und geben dem Ganzen 

einen wohlgelungenen Abſchluß. 
Der Verkehr auf der Ludwigſtraße, die 1828 in den allgemeinen 

Staatsſtraßenverband aufgenommen wurde, war anfänglich ganz be⸗ 

Y) Die Straßenſtrecke vom Seelbacher Hochgericht — heute Dreiſpitz genannt — 
bis Lahr wurde im Anſchluß an den Bau der Ludwigſtraße verbeſſert. Sie erfuhr in 
Reichenbach und beim Walkenbuck hinter Lahr eine Korrektion.
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deutend. Zehntauſende von Zentnern gingen alljährlich auf ihr von dem 
gewerbtätigen Lahr hinüber ins Kinzigtal. Als aber die Güter immer mehr 
mit der Eiſenbahn befördert wurden, ward es ſtiller und ſtiller auf der 

ſchönen Gebirgsſtraße. Selten erblickte man einen der früher ſo zahlreichen 

Laſtwagen. Nur ab und zu ſah man wohl ein Holzfuhrwerk oder auch die 
Equipage eines Lahrer Fabrikherrn auf ihr dahinfahren. Eine neue Zeit 

brach für die Straße erſt herein, als die Kraftfahrzeuge aufkamen. Heute 

ſieht die Ludwigſäule wieder einen ganz beträchtlichen Verkehr an ſich 

vorüberziehen, und wenn die Straße auch nie mehr ihre einſtige Bedeutung 

zurückgewinnen wird, ſo bleibt ſie doch die wichtigſte unmittelbare Ver⸗ 
bindung zwiſchen Schutter- und Kinzigtal. 

Beiträge zur mittelbadiſchen Volks⸗ 
kunde aus Frieſenheim“. 

Von Walther Zimmermann. 

Spott⸗ und Neckſprüche: 
*ähnlich oder gleich in Schmieheim (ſ. Ortenau, Sonderheft 1915/18, 63. Ih.). 

a) zu Vornamen!: 

Hainer — Zigainer — Zigorifawarig. — Hainen — bobainer — bole— 
witſchige bainer — bolewariſcher bairiſcher Hainer (ſo werden alle mög— 
lichen zweiſilbigen Namen verzerrt, z. B. noch 0/½ — bolewotto — bole— 

witſchige — bolewariſcher — bairiſcher Otto). — Hainen loder anderer 

Name) iſch e ſchener Name, Hainer mecht i doch nit haiße; Hainer hi, 
Hainer her, Hainer iſch e Zottelbär. — Hainerli, bobainerli, drai Vegili, 

gügük! — 0½p uf der Wiſe, Otto uf der Gaß, Otto het in d'Hoſe gſchiſſe, 
Otto was iſch das! — Man — pack's! — 

Ein peinliches Erlebnis hält ein Lied aus den 1850er Jahren feſt: 

Der N.N., der geht in den Schopfener Bann, ſprangen gleich zwei Schandarmen raus, 
biwerli witſch gardee! biwerli witſch gardee! 
Er mueß e Loch von Ruabe han, Aber ach o weh. 

biwerli witſch gardee! er wird geführt nach Lahr 
Und als er kam vor's Klauſen Haus, in das ſchöne Palee! 

b) Juden, Berufe und anderes. 

37˙ Oberwir ſin d' Judde tir! d. h. dort gibt es wenig Juden. 

Y) Vgl. auch den erſten Text der Arbeit: „Beiträge zur Familien- und Flur⸗ 

namenkunde aus Frieſenheim“ in der „Ortenau“ 12, 156 —175.



128 

Heilige Nacht 

D Bettlad kracht 
Dr Judd verwacht— 

Judd, Judd, Heckezahn ) 

morge mueſch verrecke dran, 

am nüni mueſch begrabe ſi 

am zehni mueſch bim Teufel ſi! 

(hierher?) 

Ditzig, o Ditzig 
vorne iſch e ſpitzig 

hinte iſch e kugelrund, 

der Ditzig iſch e Säuihund. 
(Ditzig⸗⸗ Itzig? oder unflätig? =penis?) 

Der Jauſel un ſei Frau 

die lebe ganz genau, 

un wenn ſie nix me habe 

dann freſſe ſie Kolrabe. 

Kolrabeſchniz, Kolrabeſchniz, 

der Jauſel het ſei Frau verwichſt. 

Der Jauſel kam geritte 

auf einer Flaſch Benzin, 
da meinten die Franzoſen, 

er wär der Zeppelin 

nach der Singweiſe: Puppchen, du biſt mein 
Augenſtern). 

Der Jauſel kam geritte 

auf einer dürre Kuh, 

der Schwanz war abgeſchnitte, 
das Loch ging auf un zu. ö 

Posthalter):   Ein alter Poſthalter von ſiebenzig Jahren 

der wollt mit drei Schimmel ins Himmel⸗ 
0 reich fahren. 

Die Schimmel, die Schimmel, die ſind ja 
ſo keck 

und werfen den alten Poſthalter in Dreck. 

oder: 

die Schimmel, die Schimmel, die liefen im 

Trab 
und warfen den alten Poſthalter herab. 

Polieeidiener dr Bott): 

Gelingelang (Ausrufſchelle!) 
dr Bott iſch krank 

r lait im Feld 
un het kai Geld. 

(Schineider): 

„der Schnider iſch g'ſtorbe 
d'Spättle (= Flickflecken) gheie ra! — 
ſo rufen die Kinder bei Schneefall. 

Hinterm Garte, hinterm Hys 
die Gäns laufe barfys. 

Hinterm Ofe ſtet e Tiſch, 
d'Katz kommt un nimmt dr Fiſch. 

Dr Schnider mit dr Gabel 
ſchlecht dr Katz uf de Schnabel. 
D Katz ſchrait miau, 

Schnider loß mi gau! (ſ. a. Abzählverſe). 

(Soldat): 

s ſchnait, s ſchnait! 

s get e kiele Wind. 
Die arme Soldate 
ſchieße mit de Flint. 
Bindili uf m Buckel 
Säßli (Meſſer“) in der Hand, 
ade, ade mei Vaterland 
mit de Muſikant. 

Kinderreime. 

Zirinke, (S Flieder, Syringa) Nai — nai! 
d'Büebe ſtinke, Gizhals. 

d'Maidli ſchmecke 

zum Verrecke. 

Güggük im Wald, was heſch? 

6 Freſch (Froſch). 
Gib mr äui! 

  

1) vgl. Ortenau Sonderheft 1915/18, 

Grapp, Grapp! s Hisli brennt, 
alli Jungi ſin verbrennt. 

Peter un Paul 

macht dem Korn die Wurzel faul— 

72 „Helgenzahn“.



Maieläfer flieg, 
Dr Vatter iſch im Krieg, 

D'Muater iſch im Bummerland, 
Bummerland iſch abgebrannt. 

Storg, Storg, Schnibel, Schnabel, 
mit der lange Heugabel, 
fliegt übers Beckehus, 

bringt drei Wecke rus, 
mir ainer, dir ainer, 
un dir gar kainer. 

Vater unſer — 

d'Supp iſch unſer 

d'Erdöpfel äui; 
wenn d'Hunger heſch, friß s äui! 

Fräui kaufe⸗n⸗er Bäſe? — 
Jo, kumme — nur ri! — 
Hend er z'morge gäſſe? — 
Grod vor⸗ener Wil! 
Kartoffelſchniz un Bibiliskäs, 

alle Morge 's nämlig G'fräs, 

(in Lahr): 

Grumbireſchniz un Bibiliskäs, 

o wie iſch des Dings ſo räs. 

Das iſch der Daume, 

der ſchittelt d'Pflaume, 

der hebt ſi auf, 

der trägt ſi heim, 
un der klei Stumpe ſagt alles deheim. 

(Anderes Fingerſpiel): 

Der iſch ins Waſſer g'falle, 

der heten rauszoge, 

der heten heimtrage, 
der heten ins Bett gelegt, 
un der klei Stumpe het'n zudeckt. 

(Finkenruf): 

Jez fangt dr Frilig widder a! 

Uhrenſchlag): 
Fink — Spatz — Mais 

trink — noch — ais. 

Vo Frieſene (Frieſenheim) uf Dinglinge 

get s Mieterſche (Mietersheim) zue, 

Die Ortenau. 
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het mannicher e Gais, 

het liber e Kue. 

Verdammte Fliege, 
wenn ich dich kriege, 
dann reiß' ich dir das linke Bein heraus; 

dann mußt du hinken 

auf einem Schinken 

bis in das Lahrer, Lahrer Krankenhaus. 

Dort wirſt du operiert 
mit Salz und Schmalz geſchmiert. 

Dann kommt der Wagen, 

der muß dich tragen, 

bis in das kühle, kühle Grab hinein. 
Dann kommt der Kirchenchor, 

ſingt dir ein Liedchen vor. 

Dann kommt der Mesmer 
und deckt dich zu (oder: mit kühler 

Erde zu). 

Ritte, ritte, Roß! 
ze Bade ſtet e Schloß, 

ze Bade ſtet e Härrehys, 

s luege drei Madamme rys; 
eine ſpinnt Side, 

d andre ſpinnt Kride, 

d'dritt ſpinnt e rote Rock 
für unſer libe Herrigott. 

s hängt e Engeli an der Wand, 
ͤ hat e Gäggili (= Ei) in der Hand, 

mechts gern äſſe, 

het kei Meſſer; 

s fallt e Meſſerli obe ra 

un ſchlecht m Engeli s Kepfle ra. 

s get e Mislitd Stägli nuf 

(man trippelt mit den Fingern über den 

Unterarm zum Ellenbogen) — 

do kummts a — 
(nach kleiner Pauſe über den Oberarm 

und die Achſel zum Ohr) 

s get e Stäpfli witer nuf — 

do klopft 8 a 
(man ſchüttelt am Ohrläppchen). 

8 get e Männli iber s Brickli, 
s bet e Säckli ufem Rickli, 

ſtellt sů an der Pfoſchte; 

9
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dr Pfoſchte kracht, z'obe kummter heim 

un s Männli lacht; un bet verſchiſſne Bei; 

s Männli het in d Hoſe g'macht. d'Mutter muß en putze 

mit m alte Mutze (S Männerroch). 
Jez weiß i, was i mach, 

jez ge⸗wei in de Bach; Anna — leg d' Schy a, 
dr Bach iſch mir zu kalt, ſpring d Stäg na, 
jez ge⸗w⸗i in de Wald; zind d' Kue a 
dr Wald iſch mir zu grien, d'Latärn kelberet. 
jez ge⸗w⸗i nach Berlin; 
Berlin iſch mir zu groß, Ich un du ſin Brieder zämme, 
iez ge⸗wã zu der Ros: ich un du ſin Lumpe, 
d Ros iſch mir zu klein, wammer s Geld verſoffe hen, 
jez ge⸗w⸗i widder heim ne din mr widder pumpe. 
un leng ) m Batter in de Mutzeſack (Rock⸗ 

taſche), Der Peter un der Päuili 
no gitesſe guete Schnupftywak. gen mitnander uf Gräuili ?); 

Abann und Gßa der Peter nimmt es Nudelbrett 
lecht i äuili 0 

gen mitnander d Matte na, es 

ſin mitnander niderg ſeſſe, Der Peter un der Päuili 
hen mitnander Aepfel gäſſe. ritte durch de Wald; 

der Peter fengt a z' bloſe, 
s kumme drei Soldate, der Päuili ſchißt in d'Hoſe; 

l llopfe an der Lade, der Peter nimmt es Nudelbrett 
ſi froge, wo der Vatter iſch. 

Der Vatter iſch im Wirtshys, 

Singlieder (Schnadahüpferl, Gſätzli, Verderbungen). 

Sie enden mit einem Jodler: 

Trulla dihi, trulla diho, 

trulla dirolla, trulla diho 

oder: trulla het e Wurſcht im Sack, trulla diho. 

un ſchlecht im Päuili s Loch eweg⸗ 

Dert obe ufem Bergli Dert obe ufem Bergli 
ſtet e düri Gaiß. hockt e Franzos, 
Me hen ſi welle melke, r het welle ſchiſſe 
no loßt ſi grad e Schaiß. un bringt d Hoſe nit los. 

Dort obe ufem Bergli, 37Schopfe (Niederſchopfheim) in dr Krone, 
ſtet e Kapäll, wont e Maidli, di heißt Gret, 
do tanzt dr Herr Pfarrer ſi het e Rollmops un e Schlappegoſch 
mit ſiner Mamſäll. un e Nas wi e Trompet. 

Ich hab mich ergeben 
mit der Wurſt in der Hand; 
ſi hämmer ſi welle näme, 

no bin i durchgebrannt. 

) Dürſte urſprünglich anders geheißen haben! 
) (In Wolfach: ins Grauli).
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Wortneckereien, Wortſpiele. 

Ein Kind fordert ein anderes auf: „Sag nach: Ofeterli offe ...“; 

ſpricht das Kind nach, bekommt es bei „offe“ eine Ohrfeige mit den Worten: 

„gel, i hab di troffe!“ 

„Sag nach: Hinterm Ofe hängt e Stängli“ 

„Dr Vatter iſch e Hexemännli!“ 

„Sag emol: E Korb voll Kohle“ 

darauf 

— „Der Teufel ſoll di hole!“ 
„Sag emol: E Korb voll Blätter“ 

— „Der Teufel iſch di Vetter!“ 

„Mueſch immer ſage: i äui!“ 

„J bin in der Wald gange — „J äui!“ 
hab ue Tännli g'häuie 
hab es mit heim g'numme 

hab e Ställili drus bäuie 
un e Kielien gſtellt 

s Kieli het Milch gänn — wer nicht aufpaßt und „J äui!“ 

ſtatt „J nit!“ ſagt, wird ausgelacht. 

„Deklinier emol: Der Kudreck un der Eſſich“. — Wer beim Wenfall 

„den Kudreck un den Eſſich“ nicht das Wörtlein „nicht“ anfügt 

wird ausgeſpottet: „So du iß'ſch Kudreck!“ 

*Heſch Hunger — ſchlupf in ne Gugummer! 

Heſch Durſcht — ſchlupf iu ne Wurſcht. 

Sprüche bei Volksfeſten und feiern. 

Dreikönig. 

Die als die heiligen drei Könige gehenden Kinder ſingen vor den 

Türen um Gaben: 

„Wir kommen daher in allen Gefahren, 

wir wünſchen euch allen glückſeligs neu's 
Jahr! 

Glückſeligs neu's Jahr, eine fröhliche Zeit, 

die uns Gott Vater vom Himmel rab g'heit. 

Die heiligen drei König mit ihrem Stern, 
die ſuchen den Herrn und finden ihn nicht. 
Da gingen alle drei das Berglein hinauf. 

Herodes ſchaut zum Fenſter heraus. 

Herodes ſprach mit falſchem Bedacht: 

Biſt du der König aus Morenland, 

ſo biete mir die rechte Hand.“ — 

„Die rechte Hand, die bieten wir nicht! 
Biſt du Herodes? Wir trauen dir nicht.“ — 
s fliegt e Vögeli übers Feld; 

m'r neme nichts als Fleiſch un Geld. 

Un wenn Sie's gern gänn, 

ſo gänn Sie's recht bald; 

wir müſſen heut noch durch den finſteren 

Wald, 

„Warum iſt denn der hintere Kinnig ſo durch de tiefe Schnee, 
ſchwarz?“ — wie tut s dene heilige drei König ſo 

„Der iſt nicht ſchwarz, der iſt nicht weiß, weh! 
der ſieht dem Königaus Morenland gleich.“ — 

9*
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Enthält anſcheinend Reſte eines älteren Dreikönigſpiels mit Wechſel⸗ 
geſpräch zwiſchen Herodes und den drei Königen, umrahmt von neueren, 
ſchriftſprachlichen Zudichtungen. Sprachlich auffällig iſt, daß im bibliſchen 
Wort Konig, Meilige drei Kùnig, Köùnig aus Morgenland) in freier Form 

mundartlich Kinnih ſteht, wozu ſich als Spielleiter bei Ballſpielen (ſ. u.) 
die Form Keniß geſellt. 

Faſtnachtsruf. 

Horig, horig, horig iſch die Sau! 
Un wenn die Sau nicht horig wär, 

ſo hätt der Schmid kein Roßhar mer. 

Ruf beim Scheibenſchlagen. 

Die Scheiben werden von den langen Schwinggerten ohne Aufſchlag 
auf einen Holzbock abgeſchleudert mit dem Ruf: „Schiibe, Schiibe, Rauch⸗ 
dywak!“ 

Pfingſten. 

Knaben binden ſich in Laubzweige ein, ſetzen ſpitze Guggen mit Zöttelen 
auf, umwickeln den Kopf mit „Lienen“ (Waldreben), gurten einen Holzſäbel 
um und ziehen (meiſt paarweiſe) in die Häuſer, wo ſie nach Abſingen des 
Liedes Eier, Geld u. a. erhalten. 

Pfingſtdreck het Erdbere g'fräſſe, ſiwezeni in einere Nacht 
het ſi Roß im Stall v'rgäſſe; eini wiſcht un d ander hott 

hetſch⸗es triwe! dreimal pſiffe, ho! 

Eier Mor het Jungi g'macht, alli ſpringe hinteno! 

Spiele. 

Ballſpiele. 

Herr, Herr, wer ſchißt ins Krut? — Die Spieler, von denen jeder 

„fünf hat“, umſtehen ein Loch, darin die Balle liegt. Einer ruft: „Herr, 
Herr, wer ſchißt ins Krut?“ (wohl entſtanden aus „wer ſchießt in d'Kut“ 

— „Loch, Grube; früh nhd. Kaute; vgl. Kautestumperles in Heidelberg“, 

„Kutterballes“ in Förch a. Rh. ein ähnliches Ballſpiel). Der „König“, der 
durch „Gegeneinanderſtehen, Schuhmeſſen“ (ſ. Ausloſungen) gewählt wurde, 
nennt einen Namen oder ruft: „ſelbſt!“ Die andern nicht genannten „blitzen 
davon“, dieweil der Gerufene die Balle ergreift. Im Augenblick des Er— 
greifens ruft er „halt!“ Er wirft nach dem treffgünſtigſt ſtehenden. Trifft 
er, ſo muß der Getroffene die Balle haſchen, und den weiter auseinander 
Laufenden „Halt!“ gebieten und werfen. Wer fehlt, muß ſelbſt der Balle 

nachlaufen und verliert „eins“ (wer nur noch „eins hat“ eine „Halbe“, 

oder man zieht nur „Halbe“ ab). Wer nichts mehr hat, ſcheidet aus. Der 

die meiſten behält, iſt nachher „Kenig“.
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Kappeballes. — Senkrecht zu einer Mauer werden die Kappen in eine 
Reihe gelegt. Wer der Wand zunächſt kommt, iſt „Kenig“, der nächſte „Thron⸗ 

folger“. 1—2 m von der letzten Kappe wird ein Strich gezogen. Der „Kenig“ 

wirft die Balle nach einer Kappe. Er darf bei Fehlwurf dreimal werfen. 

Bei dreimaligem Fehlen kommt er zu unterſt, alle rücken eins vor, der 

„Thronfolger“ wird „Kenig“. Der Eigentümer der getroffenen Kappe er⸗ 
greift die Balle, ruft den Davonblitzenden „Halt!“ zu und wirft. Der Ge— 
troffene — oder bei Fehlwurf er ſelbſt — kommt zu unterſt; die andern 
rücken nach. Man geht am liebſten auf den „Kenig“ oder „Thronfolger“. 

Rittballis. — Die Spieler ſind in „Roſſe“ und „Reiter“ geteilt. Die 

„Reiter“ ſitzen auf die Achſeln der „Röſſer“ und „ſchucken“ einander die 

Balle zu. Läßt ein „Reiter“ die Balle fallen, müſſen alle „Reiter“ abſpringen 

und davoneilen. Ein „Roß“ ergreift die Balle und ſucht einen „Reiter“ zu 

treffen. Der Getroffene muß auf ein „Roß“ zurückwerfen. Bei einem Fehl⸗ 
wurf tritt Wechſel zwiſchen „Röſſern“ und „Reitern“ ein. 

Kreuzballis. — Die Spieler ſtehen in zwei Reihen gegenüber. Zwei 
Bälle werden nun kreuzweiſe in Diagonalen ſo geworfen, daß von jeder 
Seite eine Balle ausgeht und zum Ausgang zurückkehren muß. Sobald eine 

Balle am Ausgangspunkt ankommt, ruft der Empfänger „Ho!“ Die ver—⸗ 

lierende Seite muß „gaſſenlaufen“ und wird mit Sacktuchknütteln verprügelt. 

Rat⸗ und Neckſpiele. 

Rumbili, bumbili, Holderſtotk. — Ein Kind legt ſeinen Kopf in den 

Schoß eines andern. Unter den Worten: „Rumbili, bumbili, Holderſtock, 

wievie Hörner ſtreckt der Bock?“ hämmert dieſes taktmäßig mit den Fäuſten 
auf dem Rücken des erſten und ſtreckt bei „Bock“ eine Anzahl Finger, die 

erraten werden müſſen. Bei richtigem Raten werden die Rollen getauſcht 
oder ein anderes Kind kommt daran. Rät das Kind etwa 3, wo 5 Finger 

geſtreckt waren, geht das Rumpeln weiter: 

„Hetſcht du lieber fünf verrote, Rumbili, bumbili, Holderſtock, 

wärſcht du nit gerumpelt wore! uſw.“ 

Arſchtätſcherles. — Zunächſt wird der „Pfoſchte“ beſtimmt. Dieſer be—⸗ 
kommt, weil er im ganzen Spiel keine „Tätſch“ abkriegt, von jedem Mit⸗ 

ſpieler drei Schläge auf den Buckel. Seine Aufgabe iſt, einem gebückt ſtehen⸗ 

den Spieler die Augen zuzuhalten, damit dieſer nicht ſieht, wer ihm einen 
Schlag auf den Hintern gibt. Errät er ihn, muß der Schläger herhalten, 
andernfalls bleibt der andere, bis er einen erriet. 

Nodel, Fade, Fingerhut. — Die Mitſpielenden legen je einen Finger 

auf den Tiſch; ein Kind deutet, abzählend nach den betonten Silben, auf 
die Finger:
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„Nodel, Fade, Fingerhut; Der Vatter iſch e Schnizler, 

Stilzebaimli s get nit gut, ſchnizelt mir das Holz, 
ſtilzebaimli ewig gleich. ſchnittet mir das grüne Gras; 
s gen drei Engel mit der Leich. iſch kei Fuchs un iſch kei Has. 

Hygili, hygili, hane, Bye zieg der Rime, 
ich oder dy/ Maidli ge du fort ge diene.“ 

s Kälwli oder 8 My? 

Das Kind, deſſen Finger mit „diene“ gedeutet wurde, entfernt ſich eine 

Weile. Inzwiſchen machen die andern Sachen, meiſt lächerliche, aus, die es 

dann von den andern verlangen ſoll. 

Anſcheinend liegt eine Zuſammenſchweißung mehrerer Abzählverſe vor. 
Den Beginn kenne ich unverderbt (2) aus einem Abzählreim aus Deger— 

felden b. Lörrach: 

„Nodle, Fade, Fingerhuet; blim, blam, bloribus, 

ſtirbt e Bur iſch s au nit guet. ſchönſter Engel due biſch duß!“ 

s göhn drei Engel mit der Licht; 

Schnellſteinſpiele. 

Für die, ehedem wohl ausſchließlich bei der Knabenwelt, heute auch 
bei den Mädchen recht beliebten kleinen Steinkugeln iſt mir ein allgemein⸗ 
verſtändlicher Name nicht bekannt. Sie laufen in Baden unter einem leb⸗ 
haften Benennungswechſel: Ryhlin, (Breisgau, beſ. Freiburg), Bacs 

(Breiſach), Marhelt (Karlsruhe), Klichenlle) (Wertheim, Neudenau), CMagel. 

(Schopfheim i. W.), Kigele (Achern, Frieſenheim), Bolen (große; Freiburg), 

Males (groß; Frieſenheim). Außerbadiſch bekannt ſind mir; Murmeln, 
Marbel, Merbel, Scliusser. Unter dem Namen Schmellsteine oder Schmell— 

ſrugeln dürfte ſich jedermann das richtige vorſtellen können. 

Rollerles: die einfachſte Form. Ein Spieler wirft ein „Kigele“ aus, 

der andere ſucht dies zu treffen, um es zu gewinnen. Fehlt er, wirft ein 
dritter, oder der erſte mit der Anfangskugel. Der Verlierende muß immer 
anwerfen. 

Löchlis. Einige Schritte, etwa Gehwegbreite, von den Spielern entfernt 
wird eine kleine Grube im Boden gemacht. Zunächſt wirft man vom „Strich“ 

nach dem Loch. Wer hineintrifft, darf ſeinen Stein zurückholen, andernfalls 
draußen liegen laſſen. Wer beim zweiten Gang hineintrifft, muß alle um⸗ 

liegenden Steine ins Loch ſchnellen, bis einer vorbeigeht. Dann löſt ihn der 

nächſte ab. Dem gehören die Steine, der zuerſt die letzte umliegende Kugel 
ins Loch rollt. 

Kigelis. Einige Schritte entfernt von den Spielern iſt ein Viereck in 

den Boden gezeichnet. In dieſes werden 3—7 „Kigele“ „geſetzt“ oder auch
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„Walzen“, die aber entſprechend dem höheren Werte mehrmals getroffen 

werden müſſen, und zwar in folgender Anordnung: 

Danach heißt die Spielform „Dreierli, Viererli“ uſw. 

Zunächſt erfolgt die Loſung der Wurfordnung. Einer ruft nach Einigung 
über die Spielart: „Letzter!“, ein zweiter „Dritter!“, ein anderer „Zweiter“. 
Der übrigbleibende iſt „Erſter“, in dieſem Fall der beungünſtigſte. Er muß 
zuerſt vom Viereck zum „Strich“ werfen, nach ihm die andern. Wer die 

Kugel des Vordermannes trifft, kommt an ſeine Stelle, für die andern gilt 
die Entfernung vom Strich. — Iſt ſo die endgültige Reihe beſtimmt, „geht“ 
der „Erſte“ auf das Viereck, ſitzt dort eine „Walze“ auf dieſe. Kigelis 

„macht“ man auf zweierlei Weiſe: 

a) Töterlis (keterlis). Man ſucht mit einer „Walze“ Kugeln aus dem 
Rahmen zu ſchnellen, die man gewinnt. Was im Viereck bleibt, wird wieder 

auf die Ecken geſetzt. Bleibt durch Rückſtoß die Wurfwalze im Felde liegen, 

muß man „innen“ rufen, ſonſt muß man ausſcheiden. Haben alle vom Strich 
aus geworfen, ſo „geht“ der Erſte von der Stelle, wo ſein Wurfſtein liegen 
blieb, auf die geſetzten Kugeln. Trifft er, ſo darf er vom Ruheort des Steins 

wieder werfen, bis er einmal fehlt. Er darf ſein Glück nochmals vom Strich 

aus verſuchen. Wirft er vorbei, muß er „ſitzen laſſen“. Trifft er, dann geht 

er auf alle Kugeln und Walzen ſeiner Mitſpieler, bis er vorbeiſchießt, 
wonach ihn ein anderer ablöſt, zunächſt auf noch ſitzende Steine, dann auf 

die der Mitſpieler oder gleich auf dieſe, wenn die geſetzten ſchon erledigt 
ſind, d. h. er „tötet“ die Kameraden. Eine geſetzte „Walze“ muß nach 

ihrem vom Eigentümer beſtimmten Werte 3, 4⸗ oder mehrmal getroffen 
werden. 

b) Anheberlis: Die Wurfwalzen werden immer angehalten und zurück— 

geholt. Das Spiel geht nur vom Strich aus. 

Kigelirotis. Es iſt zu raten, wieviel Kigele man aus dem Sack heraus⸗ 
holte. Der Unterſchied wird in Schnellſteinen ausbezahlt; bei richtigem Raten 
ſind die Kugeln verfallen. 

Kreiſelſpiele. 

Hierfür geht in Frieſenheim die Bezeichnung „Tanzknopf tribe“. Außer 
dem gewöhnlichen „Tanzknopf“ hat man große, dünne Kreiſel als „Gaiß“ 

oder „Hawergaiß“, oben ausgehöhlte als „Kaffeeſchüſſel“. Man zählt an den 

Rippen ab:
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oder: 

„Männli, Wiwli, Schiwerhopſer, Soldat, 

Kenig, Kaiſer, Kopfſolat“. 

„Edelmann, Bettelmann, Bauer, Soldat, 

Kenig, Kaiſer, Kopfſolat“   

Tanzknöpfe ſchneidet man ſich ſelbſt aus „Faderugele“ (Garnrollen) 
und auch aus künſtlichen Pilzen von Grabkränzen. 

Fang⸗ und Verſteckſpiele. 

Um den Fänger oder Sucher zu beſtimmen, der dann „iſt“ oder „ſlehiln) 
muß“, bedient man ſich mehrerer Formen von 

Ausloſungen. 
a) Abedhilverse: 

An der Landſtroß Nummer ſiwe Eins — zwei — drei, 
ligt ein Ei, bicke, backe, mäi, 

wer das aufmacht un ſpricht ein Wort, bicke, backe, Hawermys, 
der muß ſei. d' Gäns laufe barfys. 

Hinterm Ofe ſtet e Tiſch 
Tripp — trapp — duß d'Katz kommt un nimmt der Fiſch 

un du biſch duß. uſw. wie im Necklied für Schneider (ſ. oben). 

b) Sellulimessen: wird angewandt, wenn zwei Gegengruppen auszu⸗ 
loſen ſind. Die beiden „Könige“ „ſtehen gegeneinander“. Sie ſtellen ſich etwa 
zwei Schritte voneinander entfernt auf und nähern ſich, Fuß um Fuß dicht 

voreinander ſetzend. Wer den letzten Schritt tun kann, daß er den Schuh 
des Gegners berührt (bei halber Schuhlänge wird der letzte ſchreitende Fuß 
quer in die Lücke geſchoben) darf als Erſter wählen. 

c) Lroctten oden naß? — Ein vom Boden aufgehobener Stein wird 
geworfen, und die obenliegende Seite nach dem Herabfallen entſcheidet. 

d) Habe alle aH de Bode ꝗ9ehuett? — Wer auf dieſe Frage nicht ſpuckt, 
ſondern „ja“ ſagt, muß ſein. 

  

Kette. 

Der Fänger geht mit dem Ruf „Ketteee ..., Ketteee .. .!“ den andern 
nach; die Gefangenen müſſen ſich an den Händen faſſen und ſo als Kette 

weiterjagen oder, wenn genügend gefangen ſind, in zwei Ketten. Der zuletzt 
Gefangene beginnt das neue Spiel. 

Teufili ſpäui! 

Ein Kind faßt ein anderes bei beiden Händen. Sie drehen ſich, ein— 

ander feſt ins Geſicht ſchauend. Das erſte Kind ſagt: „Lach mer nit un 

ſchmoll mer nit un zeig mer dini wißi Zälhn)li nit!“ 
Die, die nicht lachen, werden „Engeli“, die andern „Teufeli“. Sind alle 

Kinder verteilt, ruft das Führende „Teufili ſpäui!“, worauf die „Engeli“ 
die „Teufeli“ fangen und anſpeien.
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Fürchtet ihr den Wolf nicht? 

Der „Wolf“ ſteht auf einer Straßenſeite den andern Spielern gegen⸗ 
über. Auf ſeinen Ruf „Fercht ir den Wolf nit?“ ſtürmen die andern mit 
der Antwort „nein!“ auf die Seite des „Wolfs“, der möglichſt viele mit 

einem „Däſch“ (S Schlag) zu fangen ſucht. Wer ſich „ankleppert“ (S frei⸗ 

ſchlägt) durch drei Schläge an dem Standort des „Wolfes“ und dabei ruft 

„frei!“ oder: „Eins, zwei, drei: ich bin frei!“, darf wieder ausſchwärmen. 

Die Gefangenen müſſen jagen helfen. 

Lyppert. 

„Wer fengt Lyppert a?“ — „Ich!“ — Der Rufer geht fort und ver⸗ 

ſteckt ſich. Die Nachſpähenden weiſt er mit „alli z'rück!“ fort, denn keiner 

darf „giggle“ (verſtohlen lugen). Erſt wenn der verſteckte „lyppert!“ ruft, 

dürfen die andern ſuchen. Wer ihn erblickt, ſchreit „lyppert, lyppert!“, 
worauf alle zum „ankleppern“ ans Ziel eilen, verfolgt vom Lyppert, der 
ſich Helfer zu fangen ſucht. 

Looo 

Die Spieler haben geknotete Sacktücher in der Hand. Das jagende 

Kind muß die andern „auf einem Fuße hinkend, verfolgen und dabei immer 
„Loooo . . .“ rufen. Er geht von einem umzeichneten Fleck aus, wo er mit 

beiden Füßen auftreten darf. Tritt er außerhalb mit beiden Füßen auf, 
oder geht ihm der Atem aus und ruht er da nicht auf einem Fuße oder 

hinkt er ohne Ruf weiter, treiben ihn die andern mit Knotenſchlägen und 
„Geſch ni!“ zurück zum Ausgangsfeld. 

Nastücher fortwerfen. 

Die Spieler werfen vom Rande eines Freifeldes ihre geknoteten Taſchen⸗ 
tücher fort. Einer wählt ein Tuch aus und ſchätzt die Entfernung nach 

großen oder kleinen Schritten, in denen er dorthin kommen will. Zeigt ſich 
beim Abmeſſen ein Fehler, jagen ihn die andern mit Schlägen heim. Schätzte 
er richtig, ſo ſchlägt er mit ſeinem Taſchentuch das andere dreimal weiter 
weg; beim drittenmal darf er auch werfen. Der Eigentümer muß ſein Nas⸗ 
tuch holen. Sowie er es ergriffen hat, wird er mit Schlägen ins Freifeld 
getrieben. Er muß nun ſchätzen. 

Schlupfis. 

Das Verſteckſpiel in einfachſter Form. Ein Kind muß die andern ſuchen. 

Entweder beginnt das zuerſt oder das zuletzt gefundene das neue Spiel.
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Näuber und Fänger. 

Die „Raiwer“ verſtecken ſich im Walde, die Fänger ſuchen ſie gefangen 
zu nehmen. Der ganze Kampf zwiſchen Räubern und Verfolgern wird getreu 
nachgeahmt mit Hauptmännern, Spähern, Flucht, Befreiung, Täuſchung uſw. 

Es hat „eins“ geſchlagen. 

Ein Kind verſteckt ſich als „Wolf“, die andern die „Schäfli“ verteilen 
ſich näher oder weiter, als weideten ſie vom Schäfer etwas entfernt. Ein 
Kind l(etwa in der Rolle des Schäfers) ruft ihnen zu: „s het ais g'ſchlage!“ 
Sie antworten: „s iſch nunit Zit!“ So geht es bis „s het zwölf g'ſchlage!“ 

Da tritt der „Wolf“ hervor. — „Der Wolf kummt!“ ruft das Kind (der 
Schäfer). — Die „Schäfli“: „Was frißt er?“ — Kind: „Flaiſch!“ — 

Schäfli: „Was ſyft er?“ — Kind: „Bluet! — Alli Schäfli kumme haim!“ — 
Nun jagt der „Wolf“ möglichſt viel „Schäfli“, die ihm dann helfen müſſen. 

Zuletzt wird der „Wolf“ von allen Kindern gejagt und verbrannt, was 
angedeutet wird, indem man einen Scheiterhaufen aus Aeſten; Laub und 
ähnlichem unter ihm zuſammenlegt. 

Hex im Keller. 

Die „Hexe“ ſitzt verſteckt. Die „Mutter“ ſchickt ein „Kind“ in den 

Keller, etwas zu holen. Dieſes kommt zurück, da ſäße eine Hexe. So kom⸗ 
men alle „Kinder“ mit Furcht zurück. Zuletzt geht die „Mutter“ ſelbſt, ge— 
folgt von den „Kindern“. Sobald ſie der „Hexe“ nahekommen, bricht dieſe 
hervor und ſucht Kinder zu fangen. Wer den Ausgangsort erreicht, 
iſt frei. 

Alle Scheren ringlen ſich. 

Die Kinder ſtieben auf den Ruf eines von ihnen „Eck, Eck, Eck!“ aus⸗ 
einander und ſuchen einen von den ausgemachten Plätzen zu erreichen, deren 

einer weniger als Spieler iſt. Das übrigbleibende iſt „Spieler“. Dieſer geht 

zu einem Kinde und fragt: „Wo lauft die Scher?“ — Antwort: „Dort 
obe, bi ſellem (bi der Mari uſw.)!“ — Während dieſes Wanderns von 

einem Kind zum andern, wechſeln mehrere Kinder ihre Plätze. Der Spie⸗ 

ler ſucht hierbei, einen Platz zu erobern, damit ein anderer „Spieler“ 

wird. 

Spiele mit Handlungen. 

In einigen vorſtehenden Spielen fanden wir die einfachſte Rollenver⸗ 
teilung in „Jäger“ und „Gejagte“ ſchon etwas belebt. Der Jäger tritt als 

„Wolf“ oder „Hexe“ auf, die Verfolgten ſind „Schäfli“ oder „Mutter“ 

und „Kinder“. Als eigentliches Handlungsſpiel trat uns „Räuber und
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Fänger“ entgegen. Aber auch hier waren alle Rollen und Handlungen auf 
das Fangen und Fliehen zugeſchnitten. Die Kinder haben ſich nun auch 
Spiele erdacht, oder ihnen ſind ſie überliefert worden, in denen kleine 

Stückchen, zumeiſt Poſſen, geſpielt werden. 

Bäckerknechtis. 

Rollen: Bäcker; Bäckerknecht; Mehl (S Kinder), ſpäter: Backwerk. 

Knecht kommt zum Bäcker: „Bryche-n⸗er äui e Bäckerburſcht?“ — Bäcker: 
„Was kenne⸗n⸗er backe?“ — K: „Dräck!“ B. „Nai, Euch kenne mer nit 

bruche.“ — K. geht ab und kommt nach einer Weile wieder: „Bryche-n⸗er 

äui e Bäckerburſcht?“ — B: wie oben. — K: Roßbolle“. — B: weiſt 
ihn weg. — Beim drittenmal gibt der K. eine befriedigende Antwort: z. B. 
„Apfelkuche!“ — B. ſtellt ihn ein und ſagt: „J mueß jetz verreiſe; do 
iſch Mäl (deutet auf die Kinder), backe mir Salzweckli devo!“ — B. geht 

fort. — K. macht nun mit den Kindern aus, daß eines den Heimkehrenden 
beim Berichtigen am Ohr zupft, ein anderes anſpuckt, ein drittes ohrfeigt 

u. ähnl. — B. kommt heim: „So, was hener backe?“ — K. führt ihn zum 
„Backwerk“. Die Kinder tun nach Geheiß. Jedesmal entrüſtet ſich der Bäcker 
und prügelt den Knecht. 

Elleumeſſen (eelemeſſis). 

Rollen: Meiſter, Eelen (S Kinder), Bäppilisrihrer, Wolf (oder Räuber). 

Der Meiſter mißt die Eele durch Zählen der Kinder und übergibt ſie vor 
ſeinem Weggang dem Bäppilisrihrer in Obhut. Der ſetzt ſich träge auf den 
Boden und rührt mit einem Stecken auf der Erde herum. Der Wolf kommt 

und ſagt zu ihm: „Dert obe fliegt e⸗n-Ochs!“ — Wenn der Bäppilisrihrer 

aufſchaut, raubt er eine Elle. Dies wiederholt ſich einige Male. Der Meiſter 

kommt zurück, mißt nach, ſtellt den Aufpaſſer zur Rede. Dieſer erzählt, daß 

der Wolf kam und ihn nach einem fliegenden Ochſen ſchauen hieß uſw. 
Darauf wird der Bäppilisrihrer verprügelt. 

Kraftproben. 

Böcklihopſis (hechli-). Zwei „Könige“ wählen in durch „Schuhmeſſen“ 
(ſ. oben) beſtimmter Folge ihre Leute. Ein Ueberzähliger iſt der „Pfoſchte“. 

Dieſer muß den Kopf eines gebückt ſtehenden Spielers einer Gruppe halten. 

Die andern zugehörigen legen ihre Köpfe je an die Seite des Vordermannes, 

den ſie feſt um den Leib faſſen. Auf dieſe Bockreihe ſpringen nun rittlings 
mit Wucht die andern Spieler und ſuchen ſie durch ihre Laſt einzudrücken; 

gelingt dies nicht, tritt Wechſel der Gruppen ein, ebenſo beim Abgleiten 
eines Reiters, oder wenn einer den Boden mit dem Fuß berührt—.
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Der Kaiſer ſchickt Soldaten hinaus. 

Zwei Gruppen unter je einem „König“ ſtehen in Kettenreihen einander 
gegenüber. Der erſte König (durch „Schuhmeſſen“ ausgeloſt) ſchickt mit 

dem Ruf: „Der Kaiſer ſchickt Soldat' hinaus!“ einen ſeiner Leute, daß 

er durch Anrennen gegen die gegneriſche Kette dieſe zerbreche. Gelingt dies, 
darf er ſich einen aus der Kette für ſeine wählen; mißlingt es, muß ſein 
Mann drüben eintreten. Der zweite rennt vom Gegner aus an. 

Trübe Jahre im Ried 
nach dem älteſten Kirchenbuch Altenheims. 

Von Hanna Kappus⸗Mulſow. 

    

  

Im Altenheimer Pfarrhaus wird ein ehrwürdiges Andenken an die 

ſchwerſten Zeiten unſerer Gegend aufbewahrt, ein dickes Buch im Quart⸗ 

format. Ueber neunzig Jahre lang, von 1634—1725 in faſt lückenloſer 

Folge, ſchrieben die Pfarrherren der Gemeinde nicht allein die Taufen, 

Trauungen und Leichenfeiern hinein, ſondern auch gar viele ſonſtige Er— 

eigniſſe, wie ſie das wildbewegte Leben jener Jahre mit ſich brachte. Das 

Buch iſt angelegt von Johann Heinrich Büttner, deſſen 

Leben von dem verſtorbenen Kirchenrat D. Friedrich Bauer in Lahr ein⸗ 

gehend beſchrieben wurde. („Johann Heinrich Büttner, ein Bild evan— 

geliſcher Glaubenstreue.“) In dieſer Schrift, wie auch in der kleineren 

von Theobald Adam, „Aus des Dorfes Altenheim vergangenen Tagen“, 
ſind verſchiedene von Büttners Kirchenbucheinträgen abgedruckt; aber 

ſeine Aufzeichnungen verdienen in größerer Vollſtändigkeit und auch 

außerhalb Altenheims bekanntzuwerden. 
Büttners ſchöne, deutliche, kraftvolle Schrift blickt in tiefem Schwarz 

und zierendem Rot noch unverändert von den altersbraunen Blättern 

und erleichtert dem Leſer das Eindringen in eine verſunkene Zeit. Mitten 

hinein werden wir geführt in die herben Leiden und kargen Freuden 

unſerer Altvordern; das lebenswarme Sittenbild einer Gemeinde ent— 

faltet ſich vor uns, und zugleich lernen wir ihren Hirten kennen in ſeiner 

Frömmigkeit und Tapferkeit. 

Ueber die Zeiten, die ſeiner Amtstätigkeit vorangingen, hat Büttner 
in den ruhigeren Jahren nach dem Weſtfäliſchen Frieden nachgeforſcht. 

Er ſchreibt ): 

Y) Die Orthographie des Abdruckes iſt der heutigen angenähert.
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„Dieweil ich, Johann Henrich Büttner, der Zeit ordentlicher berufener Pfarrer alhie 
in Alttenheim, kein Kirchenbuch bei dieſer Kirchen und Gemeinde gefunden, ob ich wohl 
an gehörigen Orten nun viel Jahr hero mit allem Fleiß nachgefraget habe, ſo hab ich 
doch endlichen nach allem einmal etwas, und zwar dieſes nachfolgende, benebens einem 
kleinen geſchriebenen Büchlein, bekommen, von dem ehrwürdigen und wohlgelehrten 

Herren Magiſter Georgen Erhardten, wohlverdienten alten Pfarrherren zu Plopßheim, 
und ſol ſolches Büchlein von mir und meinen Nachfahren billig fleißig aufgehoben und 
verwahret werden. Es lautet aber der Bericht alſo: 

„Meine zwar ſchlechte und geringfügige, jedoch geneigte und gefliſſene Dienſt, 
nächſt Wünſchung eines glückſeligen Neuen Jahrs, jeder Zeit bevor. Wolehrwürdiger, 
inſonders großgönſtiger hochgeehrter Herr Pfarrer, in Chriſto vielgeliebter Bruder. Auf 
ſein den erſten Novembris nächſt abgeloffenen 1652. Jahrs an mich getanes ſchriftliches 
Begehren, umb daß ich ihnen berichten wolle, weil mein Vater ſeeliger vor viel Jahren 
zu Alttenheim Pfarrer geweſen, ob ich nicht von ermelter Pfarr und Kirchenweſen etwas 
bei meinen Handen: Item welcher maßen es mit der Succeſſion der Pfarrer ieder Orten 
in der Herrſchaft Lahr hergangen; auch ob mir nicht bewußt, wann und in welchem Jahr 
die Reformation der Lutheriſchen Religion in erſternannter Herrſchaft angefangen. 
Worauf ich nun den Herren umb ſo viel der Religion halben berichte, daß mein Vater 
ſeelige der dritte Lutheriſche Pfarrherr in bemeltem Alttenheim geweſen und in Anno 
1575 dahin von einem WolEhrwürdigen Kirchen Convent zu Straßburg, nachdem er 
die Caplanei im Spital daſelbſten bei zwei Jaren verſehen, ordentlich promoviert worden. 

Vor ihm, wie er mich berichtet, waren: 
1. Herr Magiſter Johann Renfft, welcher von dahin in die Ruprechts-Aw promo⸗ 

virt worden. Ein frommer Herr. 

2. Michael Beck. Iſt mit Ungnaden von der Herrſchaft abgeſchafft worden. 
3. Hat mein Vater ſeelige, Georg Erhard von Ulm, ihm ſuccediret. 
4. Iſt nach meinem Vater ſeel. dahin kommen Georg N. War ein gottloſer Mann, 

iſt wegen ſeines greulichen Fluchens von der Obrigkeit zu Wendenheim abgeſchafft wor⸗ 
den. Iſt auch von Alttenheim mit einer Huren, 8. R. (mit Verlaub) durchgangen. 

5. Nach ſolchem iſt kommen, ſo mir bewußt, Herr Elias Wolmerßhauſer, zuvor Pfarr⸗ 
herr zu Dinglingen bei Lahr, ein gelehrter Mann. 

6. Nach ſolchem (Magiſter) Joachim Kölle, zuvor Pfarrherr zu Sultz in der Herr⸗ 
ſchaft Lahr, und alſo fortan. Im übrigen iſt mir ſo viel als nichts bewußt, ohne daß ich 
eine Specification der eingeſegneten Ehen und getauften Kinder, welche von meinem 
Vatern ſeel. copulirt und zu Alttenheim getauft worden, zu meinen Handen, von Straß⸗ 
burg gebracht, welches der Herr von Zeigern dieſes zu empfahen. Hisce cum suis valeat 
(Möge er ſich mit den Seinen wohlbefinden). Datae in Plopßheim 16. Marti Anno 

1653. 
Georgius Erhardt Pfarrer alda.“ 

Nota. Welchermaßen ich, Ilohann] Hlenrich! Blüttner] zu dieſer Pfarr Altten⸗ 
heim als der Siebente, bin kommen, das haſtu, mein liebeſter Leſer, drunten in dieſem 
Buch, in den Jahren 1634. 1635. 1636. 1637. mit Verwunderung mit mehreren zu leſen. 

Vale. 

FNota. In einem geſchriebenen Büchlein eines Bauern zu Alttenheim hab ich nach⸗ 
folgendes verzeichnet gefunden. 

Auf den 26. April Anno 1602 hat man den Eckſtein an der Kirchen zu Alttenheim 

gelegt.
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Auf den 20. Septembris Anno 1602 hat man den Knopf und das Kreuz auf die 
Kirch gemacht. 

Auf den 18. Decembris Anno 1602 hat man die Kanzel aufgemacht, und den vierten 
Sonntags des Advents hat der Pfarrherr, Hlerr) Elias Wolmerßheuſer, die erſte Pre⸗ 

digt darauf getan. 

Nota. Anno 1624. den 23. April, auf Georgentag, iſt bei der Schmidtin zu Altten⸗ 
heim ein Feuer auskommen und ſind 38 Firſten verbrunnen.“ 

„Anno Domini 1635, den 5. Martii, iſt zu Straßburg in der Krauttenaw beim 

Katzenſteg ſeelig verſchieden der ehrwürdig, wohlgelehrte Herr, M. Joachim Kölle, ge⸗ 
weſener Pfarrherr zu Alttenheim, ſeines Alters 63 Jahr. Iſt 25 Jahr Pfarrer alda 
geweſen; ligt ſein Leib auf der Kurbauen begraben. Und hab ich Johann Henrich Bütt⸗ 
ner, ſelbiger Zeit Pfarrer zu Ichenheim und Dundenheim, ihm ſeine Leich— 
predigt getan, in großer Verſammlung vieler Stadt- und Dorfpfarrer. Und weil dazu⸗ 
mal die Pfarrkinder und Bauern der Dörfer am Rhein ſich wegen Kriegsgefährlichkeit 
mehrerteil in den Auen und Rheinſchollen haben aufgehalten, und deswegen auch die 

Alttenheimer in der Altten Auen, im Weidenauel, in Matzſchollen und benachbarten 

Orten zwiſchen dem Rhein mit ihrem Viehe und Armütlein gewohnet haben: als iſt 
von den beiden Herren Markgräfiſchen vnd Naſſauiſchen Amtleuten befohlen worden, 
daß die nächſt geſeſſene Pfarrherren, welche damals alle in der Stadt Straßburg ſich 
aufhielten, der Wittiben und ihren Kindern zum beſten, nach alter Gewohnheit die Pfarr 
Alttenheim ein Viertel-Jahr bedienen und verſehen, bis die Pfarr durch die gnädige 
Oberkeit wiederum mit einem ordentlichen Pfarrer beſtellet werde, welches denn durch 

Herrn Magiſter Petrum Bimler, Pfarrer zu Kirtzel: H. M. Johann Georg Schilher, 
Pfarrer zu Meiſſenheim, H. M. Emmanuel Hummel, Pfarrer zu Dinglingen, und mich, 
Johann Henrich Büttner, Pfarrer zu Ichenheim, von obgemeltem Dato an bis auf 
den andern Sonntag Trinitatis incluſive, hernach aber von mir allein bis auf S. Mi⸗ 

chaelis Tag (29. Sept.) dieſes 1635. Jahrs iſt verſehen worden. Dieweil aber gegen 

ſelbigem bevorſtehenden Winter die Untertanen ſich wiederum in die Dörfer haben be— 
geben, iſt ſolche Pfarr Alttenheim durch die Amtleute mir Vicariat- oder Interimsweiſe 
wirklich zu beziehen befohlen worden, inmaßen aus nachgeſetztem Schreiben mit mehre⸗ 
rem zu ſehen iſt.— — — — 

Hierauf hab ich Sonntags den XXIV. Trinitatis (8. Nov.) Anno 1635 aus amt-⸗ 
lichem Befehl wiederum das erſtemal im Dorf Alttenheim in der Kirchen geprediget, 

da zuvor in 61 Wochen keine Predigt darinnen gehalten worden.“ 
„Anno Domini 1635 den 25. Novembris ſtarb Hanß Reutter alhie. Iſt über 12 Jahr 

im Gericht geſeſſen, über 30 Jahr im Eheſtand. Iſt lang in der alten Auen krank gelegen; 

hat vor wenig Tagen das h. Abendmal im Haus empfangen; hat fein ſchreiben und 
leſen können und darbei ein erbaulich Leben geführt, daher ihn Herr M. Joachim Kölle 
oft gegen mir den frommen Hanß Reutter geheißen.“ 

„Anno 1636 den 17. Jenner ſtarb Hanß Seyfrid. Iſt lang krank geweſen; hat auf 

den h. Chriſtag in der Kirchen communicirt. Iſt von wegen Mangel des Brots ver⸗ 

dorben und geſtorben. Iſt auf der Viehweide auf Händen und Füßen herumb gekro⸗ 
chen und auch daſelbſt geſtorben.“ 

„Anno Domini 1636 den 29. Jenner iſt Michel P. begraben worden. Iſt wegen 

Diebſtahls zu Straßburg im Schellenwerk gangen, darinnen krank worden und alſo sine 
luce et sine cruce (ohne Sang und Klang) geſtorben.“ 

„Jota. Dienſtags den 9. Hornung Anno 1636 bin ich, aus Hunger und Kriegsno 

getrieben, von Alttenheim mit Weib und Kind ab- und wiederum zu Waſſer gegen Straßt



143 

burg gezogen, hab auf dem Rhein wegen großen Windes mit meinen armen Leuten 

Lebensgefahr ausgeſtanden und ein halben Tag und ganze Nacht in der Wildnis in 
großer Kälte und Schnee unter dem freien Himmel ſein müſſen.“ 

„Sonntags den 27. Marti Anno 1636 in Adolphsawen (Rheininſel) geprediget. 
Eben denſelben 27. Marti Anno 1636 hab ich nachfolgenden Perſonen ihre Leichpredigten 
aldort gehalten“ (folgen 6 meiſt junge Perſonen). 

„JNota. In dieſem 1636. Jahr, im Auguſto, iſt dieſe Herrſchaft Lahr, Naſſauiſchen 
Teils von Römiſch-Kayſeriſcher Majeſtät, dem Oberſten Caſpar Baumbergern, Com⸗ 
mendanten auf der Rheinfeſtung Philipsburg, als ein Pfandſchilling eingeraumt und 

übergeben worden, welcher auch in dieſem Monat Auguſto die Huldigung von der Stadt 
Lahr und den Dorfſchaften eingenommen zu Lahr, und weil ich eben dazumal und auf 
die Zeit, da die Huldigung geſchehen, von einer ſtarken Kaiſerlichen Parthei Reiter auf 
der Alttenheimer Viehweiden angetroffen, ausgezogen und mit Prügeln über alle Maßen 
ganz unbarmherziger Tyranniſcher Weiſe geſchlagen worden, daß ich mich alſo hab müſſen 

laſſen auf dem Waſſer in die Stadt Straßburg führen, und hab ich von dem Baumber⸗ 
giſchen Weſen nichts gewußt, bis es mir allererſt über etliche Tage hernach geſagt und 
darneben angezeigt worden, daß ich von der Pfarr Alttenheim verſtoßen und Herr Tobias 
Bundt, der beurlaubete geweſene Helfer von Lohr, vom Baumberger an meine Stelle 
angenommen und durch Herrn Samuel Brothagen, den neuen Helfer zu Lohr, albereit 

im Namen des Oberſten Baumbergers zu Alttenheim durch die praeſentation öffentlich 

beſtätiget ſei. Dabei ich es auch hab müſſen laſſen bleiben, weil meine gnädige hohe 
Obrigkeit nicht hat helfen können.“ 

„Christo Sacrum. Annus Domini MDCXXXVII. Alſo bin ich nun durch dieſe 
oben erzählte Ungelegenheit von meinem Pfarr- und Predigtamt verſtoßen und der⸗ 
geſtalt zum drittenmal in das Exilium verwieſen worden, als erſtmals im Weſterreich 
in der Grafſchafft Saarwerden von dem Herzogen Frantzen in Lotharingen von meiner 

ſchönen Pfarr Harßkirchen, Weiler, Büſſern und Hinſingen den 18. Auguſti Anno 1629, 

das andermal zu Ichenheim und Dundenheim von Markgraf Wilhelmen und ſeinem Land⸗ 
ſchreiber zu Mahlberg im Julio Anno 1635, und dann drittesmal von Alttenheim durch 
den Oberſten Baumberger im Auguſto Anno 1636.“ 

„Als nun Herr Tobias Bundt, der geweſene Helfer zu Lohr, vorerzählten Maßen 
verſchlagener, liſtiger, unrechtmäßiger Weiſe, ohne, ja wider Wiſſen und Willen der 

Hohen H. Obrigkeit Baden und Naſſau und deroſelben geiſt- und weltlichen Räten und 
Amtleuten, zur Pfarr Alttenheim kommen und ſeine erſte Predigt in der Kirchen alda 
getan, hat ihn eine Krankheit ankommen, daß er über zwei- oder dreimal nicht können 
predigen, iſt ganz lagerhaft und bettrießig worden und zu Straßburg über die zwanzig 
Wochen krank gelegen und endlichen umb Lichtmeß (2. Febr.) des 1637. Jahrs daſelbſt 

geſtorben. 

Sobald nun dieſer Fall geſchehen und Herr Tobias Bund tot war, haben gleich 

darauf die Herren Fürſtl. Markgräfiſchen und Gräfl. Naſſau⸗Sarbrückiſchen geiſt⸗ und 

weltlichen Räte und Amtleute, als Junker Hofmeiſter Remehinger, Herr Superintendens 
M. Antonius Heilbronner, Herr Georg Friderich Röder von Diersperg, Herr Philipp 

Streüff von Lawenſteine, alle günſtige gute Anſtalten bei Ihro Hochfürſtl. Gnad. Mark⸗ 

graf Friderichen gemacht, daß aus den Markgräfl. und Naſſauiſchen Exulibus (Vertrie⸗ 
benen) keiner, ſondern ich vor andern (: ich ſchreibe es mit Wahrheit, ohn allen eigenen 

Ruhm, und lüge nicht, das weiß mein lieber Gott, der gerecht iſt, und deſſen Gerichte 

auch gerecht ſind. Ich ſchreibe aber dies heut Donnerſtags den 19. Auguſti Anno 1652 

Vormittag, nachdem ich in meiner Wochenpredigt um ſieben morgens das XXIII. Ca⸗
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pitel im erſten Buch Moſe hatte geprediget gehabt:) ſollte zur Pfarr Alttenheim wieder⸗ 
um berufen und befördert werden . . . Welches dann auch geſchehen iſt.“ 

„Anno Domini 1638 Mittwochs den 7. Novembris iſt Jacob Vetter, der Weber, in 
ſeinem Schiff im Hertzenauel, als er den Soldaten entlaufen wollen, durch den Kopf 
geſchoſſen worden und alſo bald tot geweſen.“ 

„Sonntags den 24. Hornung 1639 iſt Hanß Schneider, der Heimburger zu Altten⸗ 

heim, zu einem Schultheißen daſelbſt in der Alten Auen unter einem Apfelbaum bei 
dem alten kleinen Häuslein durch Junker Amtmann Georg Friderich Röder von Dierß⸗ 
berg preſentirt und beſtätiget worden, und hat er und ſeine eheliche Hausfrau Brigitta 
Ruoffin ein Söhnlein taufen laſſen, Conrad genannt.“ 

„Mittwochs den 31. Juli bin ich, Johann Henrich Büttner, Pfarrherr in Alttenheim, 
in den Ichenheimer Schollen von einer Kaiſerlichen Partei gefangen und beraubet wor⸗ 
den, hab 12 fl. an Geld, ein neuen Hut, Meſſer und Gabel, mit Silber beſchlagen, ver⸗ 
loren.“ 

„Sonntags den 18. Auguſti Anno 1639 bin ich mit meinen zweien Kindern, Henrich 
und Anna, und mit der Magd Brigitta Schneiderin aus der alten Auen gen Straßburg 
gezogen, weil ich keine Nahrungsmittel mehr hab können haben.“ 

„Sonntags den 22. Septembris Anno 1639 hat ſich Hanß Schneider, der Schult⸗ 
heiß, und Conrad Schneider, der Heimburger in Alttenheim, mit mir verglichen, daß ſie 
mir aus dem Wochengeld jede Wochen geben wollen zwölf Schilling. Solle ich alle 

Sonn⸗ und Feiertag aus der Stadt Straßburg hinaus in die alte Auen gehen und ihnen 
predigen.“ 

„Aus amtlichem Befehl bin ich, auf Begehren des Schultheißen Hanß Schneider 
und des ganzen Gerichts zu Alttenheim Samſtags den 1. Auguſti Anno 1640 wiederum 
mit Sack und Pack aus Straßburg in die alte Auen gezogen: 

„Dienſtags den 8. Septembris Anno 1640 bin ich mit Sack und Pack aus des Meiers 
Haus in mein Hüttlein in die Scherau gezogen.“ 

„Res gesta. Anno Domini 1641 den 3. und 4. Heumond (Juli) iſt der Rhein ohn 
Regenwetter bei uns in der alten Auen und in der Scherau ſo ſehr gewachſen, daß er 
überall über Land geloffen, mein Hüttlein in der Scherau iſt faſt einer Ellen tief voll 

Waſſers geweſen, hat den Straßburger Herren und andern Holzhändlern und Schiff⸗ 

leuten viel tauſend Gulden Schaden getan mit Hinwegführung viels gehauenes Holzes 

und Wellen. Ich und Hanß Kopff, der Weber, und andere mehr ſind in der Scherau 
bei Michel Seiffridts und Conrad Schneiders Häuslein oben am Rhein in ein Driport 
geſeſſen und ſind zwiſchen und über Stauden und Stock über den vollen Rhein herüber 
an das kleine Ried und hernach über die Viehweid in vollem ſtarkem Waſſerfluß herein 
ins Dorf gefahren bis an das Gäſſel, das hinter dem Pfarrhof zur Kirchen gehet, haben 

das Schiff beim Mättel in der Gaſſen laſſen ſtehen und ſind hinten in den Pfarrgarten 
gangen und hernach auch wiederum mit dem Schiff voll Dielen geladen hinübergefahren.“ 

„Anno 1643 im Jänner ſind proclamirt und copulirt worden: Martin Goler von 

Newmühl, und Urſula R., vulgo die Botten Urßula, Clauß H. ſel. Wittib, mala, peſor, 
pessima herba (Schlechtes, ſchlechteres, ſchlechteſtes Kraut), hat den guten einfättigen 

Martin Koler traktirt, daß er nit kann bei ihr bleiben. Tam notum quam notissimum 
est.“ (Was bekannt, ja äußerſt bekannt iſt.) 

„Anno Domini 1643 Freitags den 7. Juli kam zu mir gen Alttenheim in den Pfarr⸗ 
hof Hanß Bawman, ein Burger zu Kippenheim, der zeigte mir an, daß ihn und ſeine 
liebe Hausfrau, N. N., der allmächtige Gott geſegenet und ihnen einen jungen Sohn be⸗ 

ſcheret hätte, den ſie gedächten durch die H. Taufe dem Herrn Chriſto fürtragen zu laſſen;



145 

dieweil aber ihr Pfarrer G. M. Georgius Fridericus Vitus, welcher von Lahr aus die 
Kirche Kippenheim und zugehörige Oerter, als Mahlberg, Kippenheimweiler und Schmie⸗ 
gen (Schmieheim) bedienet, aus bewegenden Urſachen hatte müſſen ausweichen und 
ſie alſo keinen nähern Evangeliſchen Lutheriſchen Pfarrherren haben könnten als mich, 

ſo wäre ſein freundliche Bitte, ich wollte ihm den Gefallen erweiſen und dies ſein Kind⸗ 

lein taufen, darauf hab ich ihn gen Straßburg an die Herren Markgräfliſchen Badeniſchen 

und Naſſau⸗Sarbrückiſchen Amtleuͤte gewieſen mit dem Erbieten, wann ſie mir er⸗ 

erlauben würden, ſolches zu tun, ſollte es an meinem guten Willen nicht mangeln 

Ueber eine Stunde hernach, als ermelter Hanß Bawman von mir hinweg kom⸗ 
men, kommt Herr Johann Zangkel, damals Burgermeiſter zu Lahr, jetzund aber Schult⸗ 
heiß daſelbſt, und ſpricht mich eben mäßig freundlich an, dieweil ſich mehrerteil der noch 

lebenden Bürger in Lahr wiederum zu Haus begeben hätten und ihr Pfarrherr, oben⸗ 

gemeldet, aus gewiſſen Urſachen von ihnen weichen müſſen, ſie aber eines Pfarrers 
nicht entbehren könnten, dieweil täglich ſolche Sachen vorfielen, dabei ſie eines Pfarrers 
bedürfen, gleichwohl aber dieſer Zeit keinen nähern Evangeliſchen Prediger wiſſen als 
mich, ſo war ſeine und des ganzen Ehrſamen Rats und ſämtlicher Bürgerſchaft zu Lahr 
freundliche Bitte an mich, ob ich mir wollte belieben laſſen, ihnen in dieſem äußerſten 

Notfall dergeſtalt zu dienen, daß ich je zu vierzehn Tagen von Alttenheim aus zu ihnen 
kommen und was in den Kirchenſachen zu verrichten vorfallen möchte, auf mich nehmen 
und verrichten wollte. Worauf ich ihn auch, gleich wie Hanß Bawmann, an die Herren 
Amtleute gewieſen habe. 

Samſtags den 8. Juli Anno 1643 kam ermelter Hanß Bawman von Straßburg 
wieder, und bracht mir ſchriftlichen Beſcheid, daß ich tun ſollte, was an mich begehrt wor⸗ 

den.“ 
„Sonntags den 16. Juli war Dominica VII Trinitatis Anno 1643 hab ich aber— 

mals zu Lahr auf den Schuhmacher Stuben geprediget.“ 

„Mittmochs den 19. Juli 1643. Seind wir mit Sack und Pack, Kopf über Hals, aus 

dem Dorf in die Alte — und Scher — auen geflohen.“ 
„Samſtags den 9. Septembris 1643 hab ich zu Lahr auf der Schuhmacher Stuben 

Vorbereitung und Sonntags den 10. Septembris in der Stiftskirchen das H. Abend⸗ 
mahl gehalten und endlich an dieſem Tag auf der Schuhmacher Stuben die Mittags⸗ 

predigt getan; hab 54 Männer und 56 Weibesperſonen gehabt.“ 

„Sonntags den 8. Octobris war XIX. Trinitatis Anno 1643, hab ich dreimal ge⸗ 

prediget. 1. Morgens zu Kippenheim, 2. Mittags zu Lahr und 3. Abends zu Alttenheim. 

Matt und müd, hungerig und durſtig. Pane et Aqua contentus fui.“ (Ich war zufrieden 
mit Waſſer und Brot.) 

„Montags den 27. Novembris Anno 1643 hab ich zu Sultz eine Hochzeitpredigt ge— 

tan.“ 
„Anno Domini 1644 Sonntags den 25. Auguſti find in der Scherau zwiſchen dem 

Rhein für des Pfarrers Hütten ehelichen eingeſegenet worden: Anſtet Bieckhart, Burger 

in Alttenheim — —“ 
„Jota. Am XX. Sonntag nach Irinitatis, den 3.Novembris Anno 1644 hab ich 

das H. Abendmal in der Kirchen zu Ichenheim gehalten; iſt vom Augusto Anno 1634 
bis dato nit mehr alſo gehalten worden.“ 

„Montags den 9. Juni Anno 1645. Sind Clauß Hauſers und Anna Schnei— 

derin eingeſegenet worden. Die Mahlzeit iſt in der Herbergen zur Kronen geweſen, 

ſind ſieben Tiſche Hochzeit geweſen. Iſt in vielen Jahren kein ſo große Hochzeit alhie ge— 

weſen. Haben aber doch gleichwohl am dritten Tag fliehen müſſen.“ 
Die Ortenau. 10
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„Sonntags den 7. Septembris 1645 war Domin. XIV. Trinitatis; iſt Nicolaus Kürckel, 
von Straßburg bürtig, zu einem Schulmeiſter und Mößner alhero gen Alttenhem 
angenommen worden, auch in der Kirchen öffentlich praeſentiert. Er war zuvor etliche Jahr 

Lehrmeiſter der armen Kinder in der Bettelhütten vor dem Neuentor zu Straßburg. 

Gott gebe Glück, Geſundheit, Segen und Frieden darzu, Amen.“ 

„Anno Domini 648, Frei⸗ 
tags den 14. Aprilis iſt begraben 

worden Michel Seifridt, der Fi⸗ 

ſcher, Richter und dieſes 1648. 

Jahrs Heimburger, ſeines Alters 

ungefähr 50 Jahr. Iſt bei Nacht 

bei ſeinem Hauſe von etlichen 

mutwilligen, leichtfertigen Nacht⸗ 
raben und Buben mit einem 
Brotmeſſer in den Rückgrat ge⸗ 

ſtochen worden und darauf in 

2 

Y
 Y 

  

8 8 —
 

  
    

    

wenig Tagen geſtorben.“ 
„Anno Domini 1649 am 

H. Pfingſtmontag, den 14. Mai, 
hab ich zu Schweickhaußen im 

Amt Ettenheim dem Schwe— 

diſchen Dragoner furier, von des 

Herrn Oberſten Leuttenandts, 
Andreae Kuchenmeiſters Com⸗ 

S
 

mando, namens Herman Stoltzen⸗ 

bergern, ein Kind getauft, darzu 

er 4 Mann- und 4 Weibsperſonen 

zu Gevattern bei der Taufhand⸗ 

lung geſtellet, deren Namen er 
mir verſprochen anzugeben, iſt 
aber nicht geſchehen.“ 

„Anno Domini 1649. Do- 
minica 11. Trinitatis, den 3. Juni 

ließ Clauß Schmidt, ein Dragoner 

von obgemeltem Regiment, und 

ſein eheliche Hausfrau Catharina N. ein Meidlein taufen, Anna Sophia genannt, dabei 

waren Gevattern: 1. Herman Stoltzenberger, der Furier, 2. Hanß Georg Kratz, ein 
Corporal, 3. Martin Hoffman, ein Dragoner, 4. Georg Olßman, ein Dragoner, 5. Fr. 

Sophia Krauſin, Herrn Martin Bonen, des Fenderichs Hausfrau, 6. Maria, H. Andreae 

Wackernagels, des Serſchanten Hausfrau, 7. Gertrud, Hans Ordorffs, des Markedentners 

Hausfrau, 8. Anna Frawenhöltzin, die Kronen Wirtin alhie und 9. Maria Magdalena 

Schwingin, Diebold Aſamus, Burgers in Alttenheim ehel. Hausfrau“ ). 

J J f W 

EA L Y YJ W     2 

Die Schwedenkanne. 

  

) Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde auf dem Schulſpeicher eine zinnerne 

Abendmahlskanne aufgefunden mit der gravierten Inſchrift: „Die ſchwediſche Dra⸗ 
goner verehren auff den Altar in der Kirchen zu Altenheim am Rhein dieſe Kandten 
zu immerwehrenden gedächtnus: Martin Bohn, Fendrich. Hans Georg Kratz, Corporal. 

Hans Ohrdorff; Peter Schuhmann, 1649.“ Die Kanne wurde bis vor kurzem wieder
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„Donnerstags den 23. Septembris Anno 1652 iſt im Alttenheimer Kirchen Chor 

nahe am Altar vor des Pfarrers Stuhl in die Erden begraben worden das liebe adelige 
Kindelein und Söhnlein Friderich Chriſtophel von Hanen, des Hochwoledlen geſtrengen 
Herren Wilhelm Friderichs von Hanen, des General Leutenants von Roſen Leibregi⸗ 

ments Wolbeſtellten Rittmeiſters, wohnend auf Rorburg, eheleibliches einiges Söhn⸗ 

lein, ſeliger Gedächtnis, ſeines Alters 23 Wochen drei Tage, weniger drei Stunden.“ 
„Auf den heiligen Palm⸗Sonntag den 19. Marti Anno 1654 ſind nach Inhalt der 

Hochgräflich⸗Naſſau⸗Sarbrückiſchen Kirchenordnung Fol. 91 öffentlich in der Kirchen zu 

Alttenheim nach uralter chriſtlicher Gewohnheit confirmirt und zum erſtenmal zu dem 

Gebrauch des heiligen hochwürdigen Abendmahls admittirt und zugelaſſen worden 
nachfolgende Mägdlein (ſechs Mädchen von 13 bis 17 Jahren). Gott Vater, Gott Sohn, 
Gott Heiliger Geiſt! erhalte ſie in wahrem Glauben und gottſeligem Wandel und bringe 
ſie zum ewigen Leben, Amen, Amen.“ 

„Freitags den 7. Septembris Anno 1653 ſind zu Lahr beim Stumpen Lindle mit 

dem Schwert gerichtet worden und ihre Körper mit Feuer verbrannt: Erſtlich Georg 
Wäldle, ſonſt Blätter Georg genannt, Burger und Leinenweber zu Lahr, ein Mann 
von 61 Jahren, wohlberedt und darzu in Worten gar beſcheidentlich und gottsfürchtig, 
mir ſonderlich von 24 Jahren hero gar wohl bekannt und wohlgeneigt, mit dem ich neben 
andern Leuten vielmal geſſen und getrunken habe. Darnach Regina N. des Michel Zier⸗ 

lins, Burgers zu Hugsweiher, Eheweib. Iſt geſchehen wegen verübten Hurerei, Ehe— 
bruchs, Mord⸗Taten, getriebener Zauberei und Vermiſchungen mit dem Teufel. Georg 
iſt 22 Wochen und Regina 6 Wochen und 3 Tag gefangen gelegen.“ 

(1658) „Was für ein großer, großer Schnee im Jänner dieſes Jahrs gefallen, und 
was für ein große, große, grimmige, ſchädliche, kalte Kälte darauf erfolget, iſt sub tinem 

Anni 1657, droben kürzlich fol. 206, berührt. Davon zeugen die erfrorenen Reben und 

der teuere Wein. Die Nußbäumene Strümpfe und Stöcke weiſen den Augenſchein. 

Gott ſei uns gnädig, Amen.“ 
„Horrendus Casus (Schrecklicher Fall). Dienstags den 7. Hornung Anno Domini 

1660 hat Barbara Bircklin, weiland Jacob Weiſſen ſel. geweſenen Burgers und Schnei⸗ 
ders alhie nachgelaſſene Wittib, bürtig von Schutterwaldt, welche im Jahr 1645 alhero 
geheuratet, ſich aus Eingeben des Teufels und lauterer Bosheit in ihrem Häuslein in 

die Küchen, gleich vor der Stubentür neben dem Herd, an einen Drom mit einem Strick 
erhenkt und erwürget. Sie hat unter ihr liegend gehabt ein klein Stühlelein. Iſt darauf 
am Mittwoch hernach aus Befehl des Junkern Amtmanns zu Lahr durch den Scharf— 

richter von Lahr mit dem Henkerſchwert der Strick am Drom abgeſchnitten und zuvor 

ein ſechsöhmig Faß unter ſie geſtellet, daß ſie alsbald ins Faß gefallen, zugeſchlagen 

und im Haus ſtehen blieben bis auf den Montag den 13. Hornung. Auf welchen Tag 
der Pfarrherr, Schultheiß, Heimburger, Jacob Reutter, Henrich Büttner, Catharin Hir⸗ 
ſterin als Hebamm, Marie Schwingin, Chriſtina Weiſſin, Maria Kellerin durch den 
Amtſchreiber zu Lahr verhöret, der Fürſtliche Markgräfliche Oberkeitliche Beſcheid vor⸗ 

geleſen und endlich durch ſämtliche Gerichtsperſonen geſchloſſen und erkannt worden, 

daß der erhenkte Leib durch den Scharfrichter auf den öffentlichen Schelmenwaſen ſoll 

bei den Abendmahlsfeiern verwendet. Im Verzeichnis des Altenheimer Kirchenornates 

von 1686 heißt es: „7. Drei zinneren Kannen, als eine halbmaßige und die zwei mäßige.“ 
Eine der beiden mäßigen Kannen muß die noch vorhandene ſein; die andere, welche 

jedenfalls die Namen der übrigen Gevattern trug, iſt verſchwunden, auch aus dem Ge— 

dächtnis der Einwohner. 
10*
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geführt und begraben werden. Welches auch alſobald geſchehen und vollzogen worden. 
Iſt ein böſes zänkiſches Weiblein geweſen, ihre Mutter iſt zu Schutterwaldt beim Galgen 

öffentlich verbrannt worden ). Man hat ſie auch für eine Hexin gehalten. Behüte der 

liebe Gott für einen ſolchen Tod.“ 

„Denkwürdige Sachen, die ſich im Junio oder Brachmonat dieſes 1661. Jahrs zu⸗ 

getragen haben. 

Zu Straßburg hat das Wetter in das Münſter geſchlagen und großen Schaden 
getan 

Zu Nonnen Weiher hat das Wetter einen Mann auf der Matten totgeſchlagen. 

Soll ein Gottsläſterer geweſen ſein, wie die gemeine Rede iſt gegangen. — — — Item 
in dieſem Monat Junio iſt vom Nachtwächter zu Ichenheim, auch von etlichen andern 
Bürgern daſelbſt, bei der Nacht geſehen worden, daß eine feurige Kugel vom Himmel 
herab in Hanß Rauchen, des Schulttheiſſen, Hofe gefallen. 

Item. In dieſem Monat Junio iſt alhie in Alttenheim von etlichen Bürgern, als 

Wendlin Schmidt, Matern Adam und andern, bei der Nacht geſehen worden, daß ein 
langer feuriger Drach gar offenbarlich geſchoſſen. — —“ 

„Dienstags den 24. Chriſtmond, pridie Nativitatis Chriſti, in der Vorbereitungs⸗ 

predigt, iſt Anſtet B., ein alter Bürger bei 70 Jahren, (wegen Diebſtahls, ſonderlich 
aber wegen Betrugs im Hanfzehnten, darüber er um ein groß Geld geſtraft und vor 
verſammleter ganzen Bürgerſchaft öffentlich aus einem ſonderlichen ſchriftlichen Befehl 

der Gnädigſten Herrſchaft zu und für einen ehrloſen Mann proclamirt und ausgerufen 

worden] in der Kirchen alhin vor dem Altar öffentlich vorgeſtanden, ſein begangenes 
Uebel und Sünde demütig erkannt, Gott den Herren, ſeine gnädigſte Oberkeit, dieſe 
Gemeinde und alle Menſchen mit naſſen Augen und Tränen abgebeten und mit einem 

offentbarlichen deutlichen Jawort Beſſerung ſeines Lebens zugeſagt und mit Hand und 
Mund verſprochen. Darauf er auch die Privat Abſolution empfangen und am heiligen 

Chriſttag neben andern Chriſten zum Gebrauch des heiligen Hochwürdigen Abendmahls 
zugelaſſen worden. Gott der Herr gebe, daß er halte, was er ſo teuer und hoch verſpro⸗ 
chen hat, Amen.“ 

„Sonntags, den IV. Trinitatis, den 12. Juli 1663 hab ich J. H. B. (Johann Hen⸗ 

rich Büttner) morgens nach der Amtpredigt vor dem Gebet auf der Kanzel eine Ver⸗ 
mahnung zum Gebet und Buße getan von wegen des ſtetigen langwierigen Regen— 
wetters und Ausgießung des Rheins im Keckene, Heimenau und droben im Meiſſen— 
heimer, Ichenheimer und Alttenheimer Bann, im kleinen Ried mit Ueberſchwemmung 
und Verderbung der vielfältigen ſchönen Früchten des Weizens, Gerſten, Habern, 

Graſes und Heues, ſo durch das Muhrgewäſſer verſchwämmet, verwüſtet, verflößet und 
ſonderlich der Weizen, Gerſt und Habern an etlichen Orten bis an die Knie im Waſſer 

geſtanden und gelegen, etliche Wochen nacheinander. 

Man hat in dieſem 1663. Jahr große Arbeit an den Werben Damm) des Rheins 
gehabt, daß man dem Einreißenden Rhein gewehrt hat. Die obern benachbarte Dorf— 
ſchaften Mütterßheim, Dinglingen, Hugßweier, Ottenheim, Kürtzel haben helfen frohnen 

und graben. Iſt aber etlichmal an unterſchiedlichen Orten wiederum durchgebrochen, 
daß man hie und (in) Dundenheim und Ichenheim die Sturmglocken geläutet und Jung 

und Alt zugeritten und zugelaufen, zu wehren und zu retten.“ 

„Dieſen vierten Sonntag Trinitatis (12. Juli), als der Kühhirte, Clauß Huſer, 

Y) Vgl. Batzer, Der Hexenfang in Schutterwald 1625. (In und um Offenburg, 
III. Heft S. 29 ff.)
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mit der Kühen⸗Herd bei der Hand an den Wald kommen und das Viehe nacheinander 

weiden laſſen, ſeind etliche Wölfe, alte und junge, an das Viehe kommen und Alarmen 

darunter gemacht und unter dem Zuſammenläuten in die Predigt und hernach, bis 
man aus der Kirchen kommen, in die elf Stück Kühe an den Eutern zerbiſſen und ſo übel 

verderbet, daß man ſie hat müſſen heim ins Dorf treiben und etliche davon ſchlachten. 

Ja, es iſt unter der Kinderlehr ein ſolcher Alarmen worden im ganzen Dorf, daß alle 
Manſchaft mit allerlei Waffen und Gewehr in den Wald geritten und geloffen, ſolche 
wüſte, ſchädliche, wilde Untierer zu ſuchen und zu verfolgen; ſeind die Männer im Waſſer 
gewatet bis an die Knie, haben ein ganzen Haufen Wölfe in den dicken Böſchen ange⸗ 
troffen mit großer Verwunderung, davon Hanß Steinfelder, der junge Metzger, zween 

blutwund geſchoſſen, aber doch entlaufen ſind.“ 
„Dienstags den 14. Juli, jetzt gemeldt, haben die drei obengemelte Gemeinden 

Dundenheim, Ichenheim und Alttenheim drunten gegen dem Kühelager im dicken 
Wald gejaget und einen jungen Wolf geſchoſſen, auch noch einen im Volmarßheim im 
Weizen mit einer eiſern Gabel erſtochen, auch einen armen Haſen im Garn gefangen.“ 

„Samstags den 16. Aprilis 1664 hat Anna Eliſabetha Kleinin, bürtig aus Weſt⸗ 
phalen, des Michel Diebolds, Majors und Kronenwirts alhie, Dienſtmagd, und ſeiner 

Hausfrauen Eliſabethae N. Schweſter Tochter, ein unehelich Kind heimlich geboren, 

ſo ein ſchön wohlgeſtalt Meidlein war, hat es alſo bald mit der lincken Hand an der 
Gurgel erwürget — — und alſo tot in ein Tröglein, ſo vornen an der Bettladen ge⸗ 
ſtanden, eingeſchloſſen. — — Sie iſt den 18. Aprilis von hinnen gen Lahr geführt und 
ins Gefängnis gelegt, und nach ſie 9 Wochen darinnen gelegen, iſt ſie endlich Freitags 
den 17. Juni zu Lahr mit dem Schwert gerichtet worden.“ 

„Donnerstag den 24. Auguſti 1665 war §. Bartholomaei Apostoli Feiertag — 

— — Der [Michel Diebold, der Major und Kronenwirth alhi,] iſt in dieſer Predigt 
nach erlegter Geldſtraf wegen ſeiner begangenen ſchändlichen Unzucht und Hurerei 

mit ſeinen Mägden von der Kanzel öffentlich proclamirt und mit der Kirche wiederum 
verſöhnet worden durch die öffentliche poenitanz. Gott gebe, daß er halte, was er ver⸗ 
ſprochen. 

Bald hernach hat er ſeine Herberge zur Kronen, Hab und Güter, Hausrat, Bett⸗ 

werk, zinnen Geſchirr und alles verkauft und davon geritten.“ 

Seit 1667 wird Pfarrer Büttners Schrift langſam undeutlicher. 
Der letzte Eintrag von ſeiner Hand betrifft den 25. Chriſtmonat 1668. 

Im Frühling 1669 wurde ihm M. Johannes Jodocus Scherer adjungiret, 

der am 18. Juni „von der Pfarr Frieſenheim mit 11 Wägen abgezogen 

und in Gottes Namen zu Altenheim eingefahren“ iſt. 

„Dom 3. Trinit. hat H. Senior Johann Henrich Büttner ſeine letzte 

Amtpredigt gehalten.“ 

Am 20. Auguſt 1669 iſt er geſtorben nach 8ljährigem Leben und 

nach 58jährigem ſchwerem und treuem Pfarrdienſte. „Ein alter, eifriger, 

gelehrter Mann, hat ein herrliches Lob mit ſich unter den Grund ge— 
bracht“, ſchrieb einer ſeiner Nachfolger. Er wurde beim Chor 

der Kirche beſtattet. 
Bei dem 1813 beendeten Neubau des Langhauſes nach Weinbren— 

ners Plan wurde der Chor, das unterſte Geſchoß des Kirchturms, zum
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Glockenhaus umgewandelt und über Büttners Ruheſtätte die Treppe zu 

dem neuen Turmportal geführt. Sein kleiner, ſchlichter Grabſtein mußte 

wegen des Einbrechens der Türen verlegt werden. Seit mehreren Jahren 

iſt er wieder in der Turmwand eingemauert, nur wenige Meter von 
ſeinem urſprünglichen Platz entfernt. 

Nach Büttners Heimgang waren unſerer Gegend nur noch wenige 
ruhige Jahre beſchieden. Seit 1675 bringt faſt jedes Jahr neue Klagen 

über Flucht und 
Kriegsnot. Wieder, 
wie im Dreißigjäh⸗ 

rigen Krieg, boten die 

Au en des Rheins den 
erſten Schutz vor Sol⸗ 

daten und Maro⸗ 

deuren; die Nähe 

dieſer bewährten 

Schlupfwinkel mag 

manchen vor dem Tod 

durch Feindes Hand 

bewahrt haben. Noch 

heute könnten ſich 

dort Flüchtlinge ver⸗ 

bergen auf dengroßen 
Inſeln und faſt völlig 

umfluteten Halbin⸗ 

ſeln zwiſchen den viel⸗ 

fach gewundenen und 

verzweigten Fluß— 

Grabplatte des Pfarrers Joh. Heinrich Büttner. armen, denſumpfigen 

„Schlueden“!) und 

ſchilfumſäumten Teichen, wo jedes Hochwaſſer Wege und Furten weg— 

reißt, Steilufer unterhöhlt, Bäume ins Waſſer wirft und Kiesbänke 
verſchiebt. Noch jetzt, im Zeitalter der Forſtkultur, behaupten ſich Dorn— 

geſtrüpp und undurchdringliches Schlinggewächs in üppigſter Fülle zwi— 

ſchen den Bäumen des Rheinwaldes. Wie die im Kirchenbuch genannten 

Gewanne zeigen, reichte im 17. Jahrhundert die Wildnis weit näher 
zum Dorf als jetzt. In einer ſtarken Viertelſtunde konnten die bergen— 
den grünen Wände der Hecken erreicht werden. 

  
) Schlued, nur bei höherm Waſſerſtand gefüllter Flußarm.



151 

Aber viele Flüchtlinge zogen weiter aus der Feuchtigkeit und dem 

Ungeziefer der Auen in die Nachbarſtädte, ins Elſaß und ſelbſt in ent⸗ 
legene Schwarzwaldtäler. In Kehl, Straßburg, Illkirch, Plopsheim, 

Lahr, „Almend Schweyr“, Fußbach bei Gengenbach, Zell a. H., Hauſach 

und im Gutachertal ſind Glieder der Gemeinde Altenheim getauft oder 
begraben worden. 

Die Pfarrer der Raubkriegszeit: 

Johann Jodocus Scherer 1669—76, Johann Oswald Kraus 1676 
bis 80, Jacob Then 1680—82, Georg Burckhardt Bach 1682 bis 
1703, Jeremias Gmehlin 1703—13 und Chriſtian Samuel Lotz⸗ 
beck 1713—57, 

machten meiſt nur knappe Notizen über den Aufenthalt ihrer Pfarrkinder 
in der Fremde oder zwiſchen den heimiſchen Wäldern und Waſſern. Doch 

ſind auch aus dieſer Zeit verſchiedene kürzere oder längere Erzählungen 

aufgeſchrieben. 

„Kindtauf am 4. Juni 1675, da der Schiffbruck in Altenheimer Bann von den 

Franzoſen geſchlagen worden, dadurch der gänzliche Ruin des Flecken erfolget.“ 

Oktober 1676. „Hierzwiſchen hat Herren M. Jodocum Schererum als pastorem 
ordinarium auf dem Altenheimer Maierhof, mitten in der größten Kriegesnot, als er 

alda predigen wollen, ein ſtarker Schlagfluß getroffen, welcher ihn auch getötet. Iſt 
in Straßburg geſtorben und alda begraben worden.“ 

„1677 den 10. Septembris ſtarb auf dem Baurengrund in der Flucht Michael 

Vetter, ſeines Alters 18 Jahr, und iſt den 11. dito zu nacht in Altenheimb begraben 
worden.“ 

„1677 den 14. September iſt Altenheimb neben andern umbliegenden Orten von 

denen Franzoſen, als ſie bei Rheinau über die Schiffbruck gegangen, bis an die Kirch, 
das Pfarrhaus und etliche dabei liegende Häuſer völlig verbrannt und in die Aſchen 
gelegt worden.“ 

„Den letzten Dez. hat ſich dieſes 1677ſte Jahr elendiglich geendet, dann den Abend 

zuvor ſind die Franzoſen eingefallen und haben die Wirtshäuſer geplündert, den Abend 
darnach iſt Jerg Bieckhert, ein lediger Bürgersſohn, in ſeiner hitzig Hauptkrankheit in 
einen Brunnen geſtürzt und darauf Anno 1678 den 2. jan. zur Erde beſtattet worden, 
ſeines Alters in dem 26. Jahr. Gott behüte ferner vor Unglück.“ 

„1688 den 2. Juni gebar eine arme Frau hier in Andrege Bödlers Scheurn ein 
Kind, der Vater, der ihr im Würtenbergiſchen ſoll genommen und unter die Soldaten 
geſtoßen worden ſein, ſoll heißen Michael Mader von Auditionis Kirchensis.“ 

1689, Januar „. .. und nach dieſem ſtarben noch, ſo hierin nicht hat können ge⸗ 
zeichnet werden, weil das Buch geflüchtet war ...“ 

„1690 den 14. Mai ſtarb Michael Schäffer, der ledige Geſell, an der hitzigen Krank⸗ 

heit, durch den großen Schreck der Huſaren am Oſtermontag verurſachet, als die bis an 
den Zuber, darin man die Oſtereier las, unvermerket kommen ſind und auf die Stub⸗ 
bühn nachfolgten.“
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„1690, 16. Juli geboren Jakob Sch. NBh iſt von ſeiner eigenen Mutter auf dem 
Ganßhoff in der Flucht verdruckt und in der Kurbau begraben worden mit großem Leid 
ſeines Vaters, nicht aber der Mutter, als man ſagte.“ 

„1690 den 6. Nov. ſtarb oder vielmehr verdarb, ohne Hilf, Rat, Troſt und einiges 
Menſchen Beiſein oder ihres liederl. Manns Achtung Magdalena, Diebold Wes ehel. 
Hausfrau; ihr ehrbarer Mann hat ſie ſelbig Abend noch, wie ſie die Nacht geſtorben, 
geſchlagen, aus dem Bett gezogen und zur Mulde und Backen gezwungen, da ſie ſchon 
mit dem Tod rang und dahero auch zu Boden geſunken. „Denn ſie war nur ſo arg und 
ſtellte ſich nur ſo“, ſagte der liederl. Lump und Halbnarr.“ 

„1691 den 3. Sept. ſtarb Jakob Meyer, der Oler, in der Flucht auf dem neuen Hof 
und ward zu Altenheim im größten Tumult begraben, ſeines Alters 91 Jahr.“ 

„1691, 23. Nov. verlor Hanß Flaih von Müllen ein vierjähriges Kind, welches mit 

einem Bettelbuben hieher geloffen, denſelben verloren und danach mit großem Geſchrei 

und Rufen nach ſeiner Mutter die Stadelsgaß hinaus, am Haag der wüſten Matt hin 

und bis über die Schutterbrück, da es Hanß Rinkels älteſter Bub wollte aufhalten, es 
ſich aber nicht wollte aufhalten laſſen, und ob er ſchon wieder nachlief und es wollte 
ſuchen, konnte ers doch nicht finden, der Vater ſuchte es dieſelbe ganze Woch, und ſeine 
Mitbürger und auch hieſige Leut, fandens aber nicht, bis Dm. 24 post. trinit. d. 28. Nov. 
fand es eines Taglöhners Bub von Rohrburg, als er nach der Stried gehn wollt, im 
Rohrburger Wald bei dem Striedfeld ) an einem Eichbaum ſitzen und rücklings an⸗ 
lehnen, war aber tot; hatte die Strümpfe und Schühlin verloren. Zu Rohrburg hörte 

mans die erſte Nacht heulen, man vermutete aber, es wären Bettelleute, die ein hun⸗ 
gernd Kind hätten.“ 

„1701 den 30. Jan. ſtarb Herr Johann Chriſtoph von Wimpfen, der gnädige Herr 
zu Rohrburg, an ſtarkem Erbrechen und ward Dienstags d. 1. Febr. allhie begraben 
bei Nacht, in Begleitung des jungen Herrn Zillers, mit 6 Fackeln, und in die Kirche ge⸗ 
legt, ſeines Alters 48 Jahr 3 Monat.“ 

„1703, 21. März ſtarb zu Lahr in der Flucht Hanß Martin Weidmann, hieſiger 
Schulmeiſter, in großem Elend und ward d. 22. daſelbſt begraben.“ 

„1703, 10. April ſtarb Urſula Schäferin, Andreas Stegmans ehel. Hausfrau und 
ward von ihm ſelbſt begraben andern Tags ohne Geſang und Klang, weil die Glocke 
weg und wir in die Flucht gingen, ihres Alters 40 Jahr 9 Monat.“ 

„1703, 16. April ſtarb in der Aue Kath. Rinklin, Jakob Schäffers ehel. Hausfrau, 
an der hitzigen Krankheit und ward d. 18. begraben, auch ohne Geſang und Predigt.“ 

„1705, 7. Auguſt. Casus tragicus. Matern Rinkel, 36 Jahr alt, von den Franzoſen 

erſchoſſen worden; Kilian Lang, 44 Jahr, von den Franzoſen elendiglich gemartert und 

endlich erſtochen worden. NB. Dieſer Matern liegt zu Orlkirch (2) begraben, der ander 
aber Kilian Lang iſt erſt etliche Tag nach ſeinem Tod geſucht und unten an dem Mühl— 
gießen gefunden worden. Gleich nach ſeiner Ermordung hat niemand ſich wagen dürfen, 
ihn zu ſuchen, weil die franz. Marodeurs noch immer herumb geſtreift.“ 

„Als anno 1713 den 13. Sept. die ſehr große franz. Armee bei Straßburg ange⸗ 
fangen über Rhein in das Breißgau, umb Freiburg einzunehmen, zu marſchieren, ſo 
hat man allhier gegen den Abend angefangen einzupacken und ſich auf die Flucht zu 

1) Rohrburg und Striedfeld ſind jetzt ganz waldfrei.
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rüſten; weilen aber die Nacht herbeirückte und dieſelbe durch und durch ein finſteres 

Regenwetter war, als haben gar wenige das Ihrige fortgeſchafft, denn die meiſten nicht 
glaubten, daß etwas hierauf gehen ſollte. Allein den Morgen darauf als 14. Sept. ſind 
gleich früh ungefähr 20 Marodeurs angekommen, welche die Wägen geplündert, die 

Kiſten aufgehauen und großen Schrecken und Confuſſion verurſachet. Auch hätten ſie 

mich mit Frau und Kindern, Wagen und vielen Mobilien ertappet, woferne ſie nicht in 

der Krummlach genug zu plündern gefunden hätten. Es hat aber jedermann dem Rhein 
zu geeilt umb in Sicherheit zu kommen, meine Frau und Kinder ſind auf dem Wagen 
bei dem Keckener Graben von dem Knecht in die dickſte Hecken geführt worden, ich aber 
bin der langen Au zugegangen, umb zur Ueberfahrt Anſtalt zu machen. Indeſſen ſind 
gar viele dem Grund und Köypflein zugeloffen, unter dem Weidenbaum aber oberhalb 
der Schanz, wo einſten die Schiffbruck herüber gangen, hat Hannß Philipps, der Schiff⸗ 

mann, mit einem alten und geflickten Waidſchifflein gehalten, den Hannß Veltzen mit 

den Seinigen über den Gießen an den Mattſchollen zu führen; nachdem aber einige 
gelaufen kamen, welche (wie wohl fälſchlich und übel berichtet) ſagten: die Marodeurs 
ſind ſchon am Hamm und plündern, ſo ſprangen gar viele in ſolch klein liederlich Schiff⸗ 

lein, und ob ſchon der Schiffmann wehrete, ſo kundte er doch nichts ausrichten. Hannß 

Marx, Schultheiß, warnete ſeine Frau, ſie ſollte drauß bleiben, man könnte ſich ja in 
den Hecken verſtecken, aber ſie wollte nicht; ſondern rief noch dazu ihren beiden Mägden 
nach ſich hinein. Da alſo das Schifflein mit Perſonen und Mobilien überladen war, 
ſtieß man doch von Land in Meinung, man könnte in zwein Drucken drüben ſein; aber 
das Schiff ging gleich vorne unter, der Schiffmann hatte dazu noch keine Schiffriemen 
und rief, man ſollte ihm einen Riemen geben, aber man kam in Confuſſion und fiel zu 

Grund, weil auch das Waſſer dorten ſtark ging, ſo trieb es die Leute ſtark fort. Sie riefen 

mit kläglicher Stimme: „O Jeſu! O Jeſu!“ aber es war kein Schiff da, daß man ihnen 
helfen kundte. Ertrunken ſind 10 Perſonen. Widerumb heraus ſind kommen Hannß 

Weltz, des H. Schultheißen einte Magd, und ein Mägdlein von Hanß Velz. Gott be— 
hüte künftig vor dergl. und andern Jammer.“ 

Noch bis zum Dezember 1713 wurden Kinder in der Flucht auf 

den Auen und Köpflein geboren und getauft. 

Dann brachte der Raſtatter Frieden von 1714 Erleichterung und der 

Tod Ludwigs des Vierzehnten die endgültige Erlöſung für unſer ge— 
peinigtes Land. 

Von 1714 bis zum Schluß des Kirchenbuchs 1725 ſind keine wichti— 

geren Ereigniſſe mehr verzeichnet. Die Taufen, Hochzeiten und Leichen 

ſtehen geſondert in linierten Abteilungen. Mit der langſamen Rückkehr 

geordneter Zuſtände beginnt die ſchematiſche Führung der Kirchenbücher, 

die wenig Spielraum läßt für die Schilderung des Kulturlebens. So 

kommt es, daß wir von keinem Abſchnitt unſerer Orstgeſchichte, auch 

nicht von den wilden Jahren vor und während Napoleons Herrſchaft, 
eine ſo klare Vorſtellung gewinnen können wie von der Zeitſpanne, die 

in unſerem erſten Kirchenbuch geſchildert iſt. Es bleibt ein dauerndes 

Verdienſt der alten, vielgeprüften Pfarrherren, daß ſie den nachfolgen⸗
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den Generationen die Möglichkeit boten, in herzlichem Mitgefühl die 

alten Zeiten nochmals zu durchleben. 

Möchten die ſchlichten, ergreifenden Berichte uns Menſchen von 

heute zum Dank bewegen für das hohe Gut: unſere trotz des Anſturms 

der halben Welt unverſehrt gebliebene Heimat! 

Steinkreuze in der Amgebung von Bühl 
mit einem Anhang über die Steinkreuzforſchung. 

Von Otto Aug. Müller. 
  

Ein regneriſcher Herbſttag bedrückt das Gemüt. Grau iſt der Himmel, 

grau das Land. Regen tropft von den Bäumen. Schmutziggrau windet 

ſich der Weg durch öde Felder und ſtumpfgrüne Wieſen. Mit müdem Schritt 

und freudloſem Geſicht gehen die Leute durch die nebelgraue Stille zur 
Arbeit. Langſam und träg zögernd ziehen die Ochſen den knarrenden, 

ächzenden Wagen, und teilnahmslos ſtapft der Lenker nebenher. Ver⸗ 

drießlich und trüb ſind Himmel und Erde. 

Und mitten in dieſem troſtlos traurigen Land fand ich am Weg ein 

altes Kreuz, ſelbſt ein Bild troſtloſer Trauer. Abgebrochen, umge— 
ſtürzt, vom Schmutz der vorbeifahrenden Wagen beſpritzt, liegt es am 
Wegrand bei einem Steinhaufen, kaum noch mehr geachtet als ein Stein— 

haufen, und ſtreckt wie hilfeflehend — oder will es anklagen? — den einen 

Kreuzarm in die Luft. 
Ein anderes Bild: Die drei Kreuze bei Greffern ) zu ſuchen, ſind 

wir ausgezogen. Am Wieſenrain bei einer Straßenkreuzung haben wir 

ſie gefunden. Es war zur Zeit des zweiten Schnittes. Von dürrem Gras 

bedeckt, lagen ſie flach auf der Erde, tief eingeſunken, daß ſie erdgleich ge— 

worden in Form und Farbe. Mühſam haben wir ſie aus dem Boden ge— 

kratzt und von Moos und Schmutz gereinigt. Zwei waren es aber 

nur trotz allem Suchen. Und das dritte? Zu Straßenſchot-⸗ 

ter zerklopft, liegt es irgendwo auf der Landſtraße. 

Verwittert und verſunken, vergangen, vergeſſen, oft gar vernichtet! 

Ein trauriges Los fürwahr für dieſe Zeugen eines alten, frommen Brauchs 

) Es ſoll vor einiger Zeit in irgendeiner Zeitung ein Gedicht von den 3 Kreuzen 

bei Greffern erſchienen ſein. Weiß jemand Näheres?
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unſerer Ahnen. Gedenkſteine eines Jahrhunderte fernen Ereigniſſes in 
der Geſchichte der Heimat ſind ſie und erinnern uns zugleich als Sühne— 

zeichen an eine Zeit, wo man lebenskluger und frei von engenden und 

verallgemeinernden Paragraphen nicht bloß ſtrafte, ſondern vor allem 

Sühne forderte. Schmucklos, einfach und herb, aber bodenverwachſen 

und natürlich, ſind dieſe Kreuze Denkmale einer bodenſtändigen, geſunden 

Kultur. Steingewordene Volksſeele möchte man ſie faſt nennen. Ver⸗ 

wittert und verſtümmelt ſind ſie auch heute das treue Abbild der heu— 
tigen Volksſeele. Denn wo früher die Ahnen gläubig ein ſtilles Gebet 

für den plötzlich verſtorbenen Bruder ſprachen, wo beim beſchaulichen Gang 

durch die Felder am Sonntag der Großvater dem lauſchenden Enkel er⸗ 

zählte, dies ſeien die Wahrzeichen einer böſen Zeit, wo großes Leid und 

bittere Not das Dorf bedrängte, da gehen heute die Kindeskinder achtlos 

vorüber, wenn ſie nicht gar glauben, Wind und Wetter helfen zu müſſen 
bei der Zerſtörung dieſer alten Zeichen. Und vielleicht hat da der pietäts⸗ 

loſe Nachkomme, ohne es zu wiſſen, das Erinnerungsmal an einen ſeiner 

direkten Vorfahren zerſtört. Von „abergläubiſcher Scheu“, mit der die 

Landbewohnerſchaft den alten Mälern ſelbſt heute noch gegenüberſtehen 

ſoll, iſt kaum noch etwas zu ſpüren 9). 

Weite Schichten des Volkes, auch des Landvolkes, haben heute die 

Liebe zur Heimat verloren. Sie ſind aufgegangen im Materialismus und 

im Unglauben und ſcheuen ſich ſogar nicht einmal, an Kruzifixen, wo man 
früher mit dem Hut in der Hand vorbeiging, die Glieder abzuſchlagen. 

Von einem ſolchen Volke kann man natürlich die Pflege alten Kultur— 

gutes nicht erwarten. Und da auch die Fachgelehrten lange, faſt bis in 

unſere Zeit, wegen des unſcheinbaren Aeußeren der Steinkreuze achtlos 

an dieſen Zeugen grober, aber guter, volkstümlicher Kunſt vorübergingen, 

hat es große Lücken im Beſtand dieſer alten Kreuze gegeben. Es heißt 

alſo eilen, um zu retten und aufzuzeichnen, was verſtreut noch in der Flur 
zu finden, und die Geſchichte der einzelnen Kreuze und die Volksmeinung 

darüber zu erfragen, ſolange doch noch wenigſtens da und dort einzelne 
alte Leute ſich erinnern können. 

Steinkreuz bei Vimbuch. 

In einigen Streifzügen wollen wir die Umgebung von Bühl ab⸗ 

ſuchen. Auf der Fahrt ins „Land“ finden wir an der Landſtraße von Vim⸗ 

) Vgl. Kuhfahl, „Der heutige Stand der Steinkreuzforſchung“, Korreſpondenzblatt 
des Geſamtvereins der deutſchen Geſchichts- und Altertumsvereine, S. 242. So konnte 
man vielleicht vor dem Krieg noch ſagen.
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buſch nach Balzhofen, nur einige Schritte von der Stelle entfernt, wo 
ſie mit der Straße Oberweier-Balzhofen zuſammentrifft, am ſteilabfallen— 

den Wieſenrain ein altes Kreuz aus Sandſtein. Das Gewann heißt Sulz— 
bach und iſt nach dem Bach genannt, der ganz in der Nähe vorbeifließt 

und die Grenze zwiſchen Vimbuch und Balzhofen bildet. Ueber der Straße 

liegt das Gewann Struthbuſch. In der Umgebung iſt nichts Auffälliges 

zu bemerken. Das Kreuz ſteht noch auf Vimbucher Gemarkung. Es iſt 

etwa in der Hälfte des Schaftes ab⸗ 
gebrochen, wohl infolge eines Un— 
falls. Denn es ſteht wie ein Rand⸗ 

ſtein an der ſteilen Böſchung, und der 
Reſt des Schaftes ſteckt noch feſt im 
Boden. Die Ecken ſind ſtark ausge— 

brochen und das ganze Kreuz teil⸗ 

Wweiſe mit Moos überzogen. Die 
Größenverhältniſſe ſind: Länge des 

Schaftes bzw. Längsbalkens 82 em 

(abgebrochen), Länge des Quer- 

balkens 77 om, Breite des Längs— 

balkens 18,5 em, Dicke des Längs⸗ 

balkens 14,5 em 1). Das Vimbucher 

Kreuz ſcheint der Gruppe der ſoge— 

nannten Antoniuskreuze ?) anzuge— 

hören. In der Vierung von Längs— 
und Querbalken iſt eine flache, ſchildartige Vertiefung ausgehauen (18,5 em 
lang, 14,5 om breit), und darin erhaben läßt ſich noch undeutlich eine Figur 

gleich einem alten Pflugeiſen erkennen (11 om lang, 7,5 em breit). 

Ueber die Gründe zur Erſtellung des Kreuzes gehen die Anſichten 
auseinander. Die einen nennen es Schwedenkreuz. Es bezeichne das Grab 

eines Offiziers. Nach einer andern Faſſung der Ueberlieferung ſoll an 

dieſer Stelle einer Frau eine Blutader geplatzt ſein und ſie dann geſtorben 

  

Kreuz bei Vimbuch “). 

) Dieſe Reihenfolge werde ich auch bei den 3 — Kreuzen beibehalten, ohne 
die Bezeichnungen noch weiterhin beizufügen. 

) Die Bezeichnungen: Antonius⸗ Malteſer⸗ ſind nach 

lateiniſches Kreuz, kreuz kreuz 

Helbig, Korreſpondenzblatt d. Geſamtvereins S. 123 ff. gewählt. 

) Die Zeichnungen ſind nach Photographieen meiner Schüler Hiß, Hans Müller, 

E. Philipp und E. Weiler angefertigt.
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ſein. Die meiſten Leute aber, die gefragt wurden, gaben Antworten, die 

ſich nach Abzug geringfügiger Varianten zu folgenden zwei Motiven ver— 

dichteten: 1. An dieſer Stelle liegt ein Mann begraben, 

deſſen Pferde beim Pflügen durchgegangen ſind. Er 

wurde dabei von der Pflugſchar quer durchſchnitten. 

2. Ein Mann ſaß auf dem Heimweg vom Feld auf dem 

Pflug. Plötzlich gingen die Roſſe durch, und er kam ſo unglücklich zu liegen, 

daß ihm die Hoden gequetſcht wurden und er ſtarb. 
Eine andere Sagenfaſſung verbindet dieſes Kreuz mit dem Stein— 

kreuz am Oſtausgang von Balzhofen, wie ja überhaupt dieſe beiden Kreuze 

in den Erzählungen der Dorfbewohner faſt nie ſcharf voneinander ge— 

ſchieden werden, ſondern einzelne Geſchichten wechſelweiſe von beiden 

erzählt werden. „Bei dem Steinkreuz zwiſchen Vimbuch und Balzhofen 

ſollen einmal zwei Ochſenbauern miteinander geſtritten haben. Dabei 

wurde der eine beinahe totgeſchlagen und dann von ſeinen Ochſen bis zum 

öſtlichen Ortsausgang von Balzhofen geſchleift. Dort kam er unter ſeinen 

Pflug und wurde getötet. Zur Erinnerung wurde an dieſer Stelle ein 

Steinkreuz mit einem Pflugſech erſtellt.“ 

eichen am 
Vvimbucher 
Kreuz. 

  

Steintreuz bei Balzhofen. 

Dieſes Steinkreuz aus Granit am Oſtausgang von Balzhofen ſteht 
an einer Straßenkreuzung, an der Böſchung eines höher gelegenen Acker— 

feldes, das im Volksmund „Im Kreuz“ heißt. Durch ein Kruzifix, das 

ſpäter gerade davorgeſtellt wurde, wird es faſt ganz verdeckt. Durch ſeine 

Größe und Maſſe wirkt es wohl wuchtig, aber nicht plump, da ſeine Balken, 
die alle nach innen ſchmäler werden, ihm eine gefällige Form geben. Es 

ſcheint demnach ein Malteſerkreuz zu ſein, das einzige ſeiner Art in der 

Umgebung von Bühl. Seine Maße ſind: 120: 74: 25,5 bzw. 40: 22 em. 

Auf der Vorderſeite des Kreuzes iſt in erhabener Arbeit 

(etwa 1—2 em hoch) ein Pflugſech herausgemeißelt (68 om 

lang, 8,5 em breit). Soweit nicht, wie ſchon erwähnt, die 5 

gleiche Geſchichte wie vom Vimbucher Kreuz erzählt wird, 
glaubt man entweder, es hätten hier zwei Bauern, ein Roßbauer 

und ein Ochſenbauer, Händel gehabt, wobei der eine erſchlagen 

wurde, oder erzählt von zwei Brüdern, die hier einen Acker in gemein— 

ſamem Beſitz hatten. Sie bekamen einmal wegen dieſes Grundſtückes 

Streit miteinander, und der eine ſchlug den andern tot. Der Tote wurde 

an der Mordſtelle begraben und das Kreuz zum Andenken und zur Sühne 

geſetzt.



158 

Steinkreuz bei Hildmannsfeld. 

Breit und maſſig iſt das gut erhaltene Steinkreuz aus Sandſtein, 

das in einem Acker des Gewanns „Latthurſt“ ſteht, etwa 3—4 m von der 
Straße Moos-Hildmannsfeld entfernt und gerade an der Stelle, wo die 

Gemarkungsgrenze die Straße ſchneidet. Es iſt ein lateiniſches Kreuz mit 
kurzem Querbalken und kräftigem Sockel, der ſich deutlich von dem eigent— 

lichen Kreuz ſcheidet. Die Maße ſind: 70: 39: 21: 16 om. Die Vorderſeite 

zeigt in der Vierung ein kräftig herausgemeißeltes Hufeiſen, das Wappen 
der Gemeinde Moos. Rechts und links im Querbalken ſind die Buchſtaben 

Gund Meingemeißelt, die wohl Gemarkung Moos heißen ſollen. Unter 

dem Hufeiſen laſſen ſich die Buchſtaben MOs entziffern und im Längs⸗ 

balken erkennt man die Inſchrift 
NO 4 (02)02 
1698 RE O 

VIERT 1724 

Auf der Rückſeite ſind im oberen Teil des Längsbalkens die Buchſtaben 
G. H. (Gemeinde Hildmannsfeld), außerdem auf der rechten Querbalken⸗ 

ſeite wieder ein Hufeiſen eingekratzt, und in der Mitte kann man noch — 
das andere iſt unleſerlich — die Zahlen 70 erkennen. Dieſe eingekratzten 
Zeichen der Rückſeite, wie auch die beſonders kräftigen Buchſtaben G. M. 

der 6 ſcheinen ſpäteren Datums zu ſein. 

64 „Die Inſchrift der Vorderſeite heißt 
000. , e, wohl ergänzt: No. 42; 1698 Rencviert 
J 600 MIIe, 1724. Wir haben alſo ein Grenzkreuz vor 

uns, das heißt, das Steinkreuz wurde AHlſben. 

ſ, 8 6 N 5 1698 als Grenzſtein Nr. 42 verwandt 
und bei einer ſpäteren Grenzbeſchrei— 88 

N0 tung im Jahre 1724 als Grenzſtein „reno⸗ 
167·80 15 viert“. Ob aber das Kreuz als Grenzſtein 

errichtet wurde, oder ob das ſchon vorhan— 

dene Steinkreuz, weil es gerade günſtig 

„lag, zum Grenzſtein umgewandelt wurde, 
5 iſt ſchwer zu entſcheiden ). Urkunden, 

in denen das Kreuz erwähnt wird, ſind 
Steinkreuz bei Hilomannsfelo. nach einer Anfrage beim Bürgermeiſter⸗ 

Ich werde ſpäter nochmals darauf zurückkommen. Man vergleiche auch den Ar⸗ 
tikel Wilhelm Freibergers „Das Herzogskreuz“ (Mein Heimatland 1925, Heft 3), der ein 
Kreus mit ähnlichen Buchſtaben bei Oftersheim fand, die Inſchrift ebenſo erklärt, doch 
glaubt, daß der Gedenkſtein eines gefallenen Feindes, eines Herzogs, nachträglich 
als Grenzſtein verwandt wurde. 
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amt Moos keine vorhanden. Nach der Ueberlieferung im Volksmund 

— wenigſtens nach der Anſicht einiger Dorfbewohner — ſoll es aber 

früher an einer anderen Stelle geſtanden ſein. Ueber den Zweck des 

Kreuzes hört man verſchiedene Anſichten. Einige ſagen, es ſtamme aus 

den Ruſſenkriegen und ſei der Denkſtein für gefallene Ruſſen; andere 

jedoch meinen, es ſei ein Schwedenkreuz, es liege ein General dort begraben, 
und wieder andere wollen es zum Bürgerkrieg in Beziehung bringen. 

Schwedenkreuz bei Oberwaſſer. 

Das bekannteſte Steinkreuz iſt wohl das alte Granitkreuz, das ſoge— 

nannte Schwedenkreuz, bei Oberwaſſer an der Straße Oberwaſſer — 

Gamshurſt, in der Nähe des Gewanns „Waun“. Es zweigt dort ein Feld— 
weg ab, der nach beiden Seiten bequeme Ausfahrten hat, ſo daß in der 
Mitte ein Raſendreieck ausge— 

ſchnitten wird. Dort ſteht neben 
dem Schwedenkreuz zwiſchen zwei 

großen Birnbäumen noch das ſo— 

genannte „Spitzmeſſerkriz“, ein 

Kruzifix vom Jahr 1781, das von 

„Niclaus Spitzmeſſer“ und ſeiner 

Ehefrau „Anna Maria Weilerin“ 

errichtet wurde und der Gemeinde 

dann übergeben worden iſt. Ein 
Gebet zum Herrn Jeſus Chriſtus 

an dieſem Kruzifix bewirkt nach 

der Inſchrift 40 Tage Ablaß. Das 

breite, gedrungene Kreuz, das als 
lateiniſches angeſprochen werden 

darf, iſt ſehr unbeholfen gearbeitet 
undzeigt ſonderbar unregelmäßige 
Formen. Der obere Teil des 

Längsbalkens und die rechte Seite 

des Querbalkens erſcheinen ſchmä— 

ler als die beiden anderen Teile. 

Die Maße ſind 65: 70: 25: 23 m. 

Durch ſtarke Verwitterung ſind 

die Ecken abgerundet. Nicht die 

geringſte Spur eines Zeichens 
oder einer Inſchrift iſt zu bemerken. Nach einer Sage, die als 

Nr. 291 in Künzigs „Badiſche Sagen“ mitgeteilt wird, ſoll 

  
Schwedenkreuz bei Oberwaſſer. 
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früher noch ein zweites Steinkreuz dort geſtanden ſein. „In der Gemar— 

kung Unzhurſt (eigentlich Oberwaſſer, denn Unzhurſt und Oberwaſſer ſind 
zuſammengebaut) ſteht ein Schwedenkreuz, ein niederes roh behauenes 

Steinkreuz, ohne jede Inſchrift, daneben der Reſt eines zweiten ähnlichen. 
Hier ſollen zwei ſchwediſche Hauptleute verhungert ſein. Sie hatten zwei 

Helme voll Gold, konnten aber bei der großen Hungersnot ſelbſt dafür 

nichts bekommen und verzehrten grünes Gras.“ Eine Variante dazu aus 

jüngſter Zeit bringt W. Zimmermann in ſeinem Artikel „Steinkreuze“ 
(Chriſtliches Familienblatt Nr. 3, Beilage zum Acher- und Bühler Boten 

1924). Sie iſt der veränderten Lage angepaßt: Es war e.in ſchwediſcher 

Hauptmann, der einen Hut voll Gold angeboten, aber nichts bekommen hat. 
Da iſt er mit ſeinem Roß verhungert und auch dort mit ſeinem Roß be— 

graben worden. 

Die Steinkrenze bei Greffern. 

Wo die Straße Schwarzach —Greffern die uralte Straße Kehl — 

Stollhofen —Baden kreuzt, finden wir am Hang einer 
Kiesgrube zwei Granitkreuze — früher waren es drei —, Pfaffenbiren⸗ 

die platt auf dem Boden liegen und allmählich ſo tiefß e 
eingeſunken ſind, daß nur ſchwer noch ihre Umriſſe zu 
erkennen ſind. Das Gewann heißt „Pfaffenbirenſtück“ 

und bildet das linke, obere Viertel der durch die zwei 
Straßen gebildeten Kreuzung. Das rechte obere Viertel 

iſt die „Gürlenhöhe“, das rechte untere wird „ſteinernes Kreuz“ ge— 
nannt. Das Feld links unten trägt den Namen „Galgenboſch“. Dort ſteht 

unmittelbar an der Kreuzung ein Barockkruzifix aus dem Jahre 1741. 
Standen vielleicht alle 3 bzw. 4 

Kreuze urſprünglich zuſammen 

in dem Gewann „ſteinernes 

Kreuz“, und iſt der heutige 

Standort bzw. Lageplatz nur Zu— 

fall? Denn daß auch die Stein— 
kreuze urſprünglich geſtanden 

ſind, und dann wohl nicht am 

Steilhang der Kiesgrube, kann 
mit ziemlicher Sicherheit ange— 

nommen werden. Darauf weiſt 
ſchon der Umſtand hin, daß das 

eine Kreuz am Sockel ſtark be⸗ 

    5 

Steinernes Galgenboſch][ Stgreuz 

  

Steinkreuze bei Greffern.
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ſchädigt, in dieſer Geſtalt aber jetzt in der Erde verſunken iſt. Beide 

Kreuze ſcheinen Antoniuskreuze zu ſein. Ihr Fuß iſt unten ſtark ausge— 

buchtet. Die einzelnen Maße ſind: 97 (abgebrochen): 47: 21: 21 em und 126: 

65: 22: 22 cm. Auf dem größeren Kreuz iſt ein etwa 65 em langes und 
4em breites Gebilde herausgemeißelt, das vom Volk als Zopf angeſprochen 

wird (b). Auf dem kleineren Kreuz iſt eine 40 m lange Figur eingeritzt, die 

einem langen, ſchmalen Meſſer mit kurzem, gebogenen Heft ähnlich ſieht (a). 

An dieſe Zeichen knüpfte auch die Sage an, 

wenn ſie erzählt, daß hier ein Metzgerburſche mit 

einem Bäcker wegen eines Mädchens in Streit geraten 4 Fe 925 
ſei und beide ermordet habe. Nachher habe er ſich Greſßern. 

aber ſelbſt getötet. Darum ſei auch ein Meſſer, ein 

Weck und ein Zopf in die Kreuze eingemeißelt. Nach 

einer anderen Faſſung ſoll ein Bäckerburſche ſein Mädchen von einem 

Tanzfeſt in Greffern nach Hauſe begleitet haben — vielleicht nach dem 

heute verſchwundenen Dorf Feldern, das nördlich davon bei der „Velter— 

brücke“ lag. — Der Metzger habe ihnen aber an der Straßenkreuzung 

aufgelauert und beide getötet. Und eine zweite Variante erzählt, ein Metzger 

habe zwei Kinder hier ermordet. Vielleicht war urſprünglich ein größeres 

Kreuz und zwei kleinere, gleich große da geſtanden, ſo daß dadurch die Sage 

von den zwei Kindern entſtand. 

Steinkreuz bei Lauf. 

Ein ſtark beſchädigtes Sandſteinkreuz ſteht bei Niederhofen (Lauf) 

auf der Anhöhe, an der Stelle, wo der Weg vom Aſpichhof auf den Feld— 
weg ſtößt, der von Ottersweier über den 

Läufelsberg nach Lauf führt. Am Weg ſelbſt Wie 
wurde im Jahr 1812 ein Bildſtock erſtellt. 
Ein Laufer Bürger wurde auf dem Heim-⸗ 2 
weg von Ottersweier von einem Geiſt — 

vielleicht vom ſchwarzen Pfaff — verfolgt, 

und als er in ſeiner Bedrängnis ein Gelöb⸗ 
nis machte, verſchwand der Geiſt an dieſer 
Stelle. Das Steinkreuz ſteht etwa 8—10 m 
weiter drin im Feld und zwar in der Ver— 

längerung des Weges vom Aſpichhof. Das 

Gewann heißt Staffelgraben. 
Auf dem Kreuz iſt weder Inſchrift noch Zeichen zu ſehen. Der eine Arm 

fehlt faſt vollſtändig. Man kann dieſes Steinkreuz wohl zur der 
Die Ortenau. 

  

bei Lauf.
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Antoniuskreuze rechnen, doch ſind zwiſchen den einzelnen Balken Ver— 

bindungsecken. Es iſt 93 om lang, 36 em breit (wenn nicht beſchädigt etwa 
45—50 cm), die Schaftbreite beträgt 16,5 em, die Dicke 16 em. Die Leute 

nennen es Franzoſenkreuz. Es ſoll nämlich ein Franzoſe dort durch einen 

Hochzeitsſchuß getötet worden ſein. Andere ſagen, ein Franzoſe ſei hier 

begraben, da er in den Kämpfen zur Zeit Turennes an dieſer Stelle gefallen 

ſei. Vornen am Läufelsberg ſehe man noch heute die Schanzgruben aus 

jener Zeit. 

Steinkreuz bei Müllenbach. 

Faſt bis an den Querbalken war das Sandſteinkreuz verſunken, das 

im Garten des Schmiedemeiſters Dionys Nöltner von Müllenbach ſteht. 
Es iſt dies die Stelle, wo die Straße von Bühl nach Steinbach die Müllen⸗ 

bacher Straße trifft. Das Kreuz mußte erſt unter freundlicher Beihilfe 
des Eigentümers herausgegraben werden und erwies ſich dann als ein 

Antoniuskreuz mit unten ſtark ausgebogenem Sockel und den Maßen 105: 

40: 20: 16 em. Das in der Vierung eingeritzte Zeichen, das 22 om lang 

und 10 em bzw. 7 em breit iſt, könnte eine Lanzenſpitze ſein, wird aber 

wohl als ein altes Pflugeiſen, ähnlich dem auf 
dem Kreuz bei Vimbuch anzuſprechen ſein. 

Das Kreuz wurde wenig mehr beachtet, wahr— 

ſcheinlich weil es ſo tief verſunken und vom 

Gras ganz verdeckt war. Erſt auf ſehr eingehende 

Nachforſchungen konnten Leute gefunden wer— 

den, die aber auch nur noch Unklares erzählten. 

Drei Handwerksburſchen ſeien dort erſchlagen 

worden, ſagten die einen, die andern, es ſei im 

Jahre 1807 (à) eine franzöſiſche Feldwache 

dort überfallen und erſtochen worden. Die 

Toten ſeien auch an dieſer Stelle begraben. Das 

Steinkreuz bei müllenbach. Zeichen ſei ein Dolch oder eine Lanzenſpitze. 

  

Steinkreuz bei Gallenbach. 

Im Gewann Lindenboſch — an der Weggabel ſteht noch ein Linden— 

baum — unweit der Straßengabelung Steinbach, Varnhalt, Gallenbach 

ſteckt tief in der Mauer eines Rebberges, unmittelbar an der ſteilen Straße ein 

Sandſteinkreuz, das faſt ganz von Efeu überwuchert iſt. Es iſt ſicher das jüngſte 

aller Steinkreuze der Gegend und unterſcheidet ſich auch ſtark von den andern. 

In der Form ähnelt es den lateiniſchen Kreuzen und ſcheint, ſoweit dies 

im Gewucher des Efeus noch zu erkennen iſt, auf einen viereckigen Sockel
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aufgeſteckt zu ſein. Die Maße des eigentlichen Kreuzes ſind: 70: 40: 18: 

22 cm. Statt eines Zeichens iſt ein viereckiger Hohlraum in Form eines 

Kreuzes und im Ausmaß von 40: 28: 9: 10 em herausgehauen. Vielleicht 
wurden darin wie in einem Bildſtock Heiligenfiguren aufgeſtellt. Nach der 

Ausſage verſchiedener alten Leute ſoll früher hier einmal ein Mann ver⸗ 

unglückt ſein, und es ſcheint auch infolge der Steigung tatſächlich eine ge—⸗ 

fährliche Stelle zu ſein, denn lange nachdem das Kreuz geſetzt worden war, 

iſt vor etwa 30—40 Jahren wieder am gleichen Ort ein Mann unter ſein 
Fuhrwerk gekommen. 

Die Steinkreuze bei Sinzheim. 

An der Straßenkreuzung Sinzheim — Steinbach und Sinzheim — 
Baden-Baden liegt die alte Antoniuskapelle. Neben ihr iſt durch ein Gitter ein 

kleiner Platz abgegrenzt, und dort ſtehen nebeneinander drei Kreuze, von 
denen zwei ſtark beſchädigt ſind. In der Straßenmitte, unter einem eiſernen 

Schirm iſt eine ſehr hübſche, gut erhaltene Pieta vom Jahr 1732 aufgeſtellt. 

Die drei Kreuze weichen in der Form, wie auch in der Größe ſtark vonein— 

ander ab. Das erſte, dem der obere Teil des Längsbalkens fehlt, erinnert 
etwas an das Laufer Kreuz. Es hat nämlich halbrunde Verbindungsecken. 

Gleich unter dieſen Verbindungsſtücken iſt der Längsbalken abgetrennt 

und läßt ſich auf dem ſockelartigen Unterteil drehen. Die Maße ſind: 
53 (abgebrochen): 85: 28: 18 em. Weder Zeichen noch Inſchrift iſt zu er— 

kennen. 
Das zweite Kreuz, das ebenfalls weder Zeichen noch Inſchrift trägt, 

und deſſen eine Querbalkenhälfte vollſtändig fehlt, ſcheint mit dem Vim- 

bucher Kreuz verwandt zu ſein. Zeigen ſich doch bei beiden Kreuzen außer 

in der Aehnlichkeit der Form, auch in den Maßen oder doch in deren Ver— 

hältniſſen Uebereinſtimmungen, das heißt, ſoweit die Maße überhaupt 

feſtzuſtellen ſind, da das Kreuz faſt bis an die Arme eingeſunken iſt. Die 
Größenverhältniſſe ſind: 63: 53 (ergänzt etwa 81): 25: 20 cm. 

Das dritte Kreuz dagegen, das ganz unverſehrt iſt und nur an den 

Ecken etwas verwittert und abgerundet, gleicht in der Form und in den 

Maßen (64: 66: 25: 21) dem Schwedenkreuz bei Oberwaſſer. In der 

Vierung glaubt man noch die ſchwache Spur einer Figur zu erkennen, die 

einen Schuh darzuſtellen ſcheint. 

Wie die drei Kreuze an der Kapelle zuſammenkamen, iſt ungeklärt. 

Eine Vermutung, daß hier vielleicht Gutleute ) begraben wurden, ſcheint 

die Antwort des Bürgermeiſteramts Sinzheim, daß nie ein Friedhof in 
    

) Antoniuskapellen ſollen oft zu Gutleuten in Beziehung ſtehen. 
13
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der Nähe der Antoniuskapelle war, zu widerlegen. Die Leute des Ortes 

erzählen übereinſtimmend: „Vor etwa 300 Jahren hatten mehrere Hand— 

9 werksburſchen hier Streit 
0 f bekommen. Drei wurden 

14 dabei getötet. Zur Erinne—⸗ 

⁹οα rung an dieſe Mordtat wur⸗ 
den die drei Kreuze geſetzt. 

Der eine Handwerksburſche 

war ein Schuhmacher, der 
andere ein Schneider, der 

dritte aber ein Dreher. Dem 
Schuhmacher ſetzte man ein 

Kreuz mit eingemeißeltem 

6 Schuh, auf dem Kreuz des 

Steinkreuz bei Sinzheim. Schneiders war Schere und 

Zwirn zu ſehen, das Kreuz 
des Drehers aber kann man drehen. Heute iſt aber nur noch das Zeichen 

des Schuhmachers zu erkennen ). 

) Nachträglich habe ich durch die eifrigen Nachforſchungen des Schülers W. Boos 

einige Varianten zu der Sage von den drei Steinkreuzen erhalten. Sie ſind deswegen be⸗ 

merkenswert, weil ſie trotz ihrer Verſchiedenheit übereinſtimmend zeigen, daß das Volk 
immer von dem tatſächlichen, äußerlichen Zuſtand eines Gebildes der Natur ausgeht 

und darnach rückſchauend eine Erklärung über deſſen Entſtehung zu geben ſucht. 
„Zur Zeit des Schwedenkrieges haben einmal drei Handwerksburſchen nichts zu 

eſſen gehabt, und in ihrer Not ſollen ſie ſich das Leben genommen haben.“ Oder: „Drei 
Handwerksburſchen fingen mit den Schweden Händel an. Die Schweden ſchleppten ſie 

darauf bis zum Kirchlein (dort war der Richtplatzz.. Dem Schuhmacher wurde dann ein 

Arm abgehauen, dem Dreher die Füße und dem Schneider der Kopf. So ſind die drei 

Handwerksburſchen: Schneider, Dreher und Schuhmacher ums Leben gekommen. Damit 

man ſie aber nicht vergißt, wurden ſie bei dem Kirchlein begraben. Sie bekamen ſteinerne 
Kreuze und bei jedem fehlt das, was ihm abgehauen wurde.“ Andere Leute erzählen 

wieder, daß dies im Franzoſen- oder Ruſſenkrieg geweſen ſein ſoll. Eine vierte Faſſung 

ſagt: „Eine Bombe iſt auf die drei heruntergeflogen und hat dem einen den Kopf wegge⸗ 

riſſen, dem andern die Füße und dem letzten einen Arm.“ Nach einer anderen Anſicht ſollen 

ſie ſich vergiftet haben. 
Auch über die Erklärung der angeblichen Zeichen auf den Kreuzen gehen die Mei⸗ 

nungen auseinander. Die einen wollen, wie ja oben erwähnt, aus der Verſtümmelung 
der Kreuze die Verſtümmelung der drei Opfer erkennen, während andere ſagen, man 
könne an den Kreuzen das Gewerbe der Toten erkennen. Das eine Kreuz ſehe aus wie ein 

Schuh, das andere wie eine Nadel, das letztere wie ein Dreherſtuhl. 

  

  

Kreuz des Drehers: Kreuz des 
Kreuz des Schuhmachers: Form des Dreh⸗ Schneiders: 

Form eines Schuhs. ſtuhls (kann auch Form einer 
gedreht werden). Nadel.
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Sonſtige Steintreuze. 

Ein Steinkreuz, das ich aber nicht ſelbſt ſah, ſoll bei Neuweier, 

auf dem Weg nach Baden-Baden, bei der letzten Säge ſtehen. Dort ſei 

ein Mann aus Vimbuch beim Langholzfahren verunglückt. 

Auch wurde mir noch von einem andern Steinkreuz erzählt, das auf 

der Straße von Haueneberſtein nach Schloß Favorite gefunden 

wurde. 
Ueber das alte Steinkreuz bei „Kellers Bild“, in der Nähe von 

Baden-Baden, das die Inſchrift: „Burkhard Keller von Iburg 
F 7. Mai 1462“ trägt, berichtet — angeblich nach Quellenſtudien — M. 

Barack in ſeinem Buch „Baden-Baden. Ein Sagenkranz“ ſehr ausführ⸗ 
lich auf S. 59 ff. Der Junker von der Iburg ſoll das Töchterlein eines 

markgräflichen Förſters zufällig im Walde kennengelernt haben und ſich 
dann oft mit ihr — aber in allen Ehren — an der Stelle, wo heute das 
Kreuz ſteht, getroffen haben. Das Mädchen wurde durch einen eiferſüch— 

tigen Nebenbuhler beim Vater verleumdet, und dieſer verbot ihr, je wieder 

in den Wald zu gehen. Der Junker ſuchte lange Zeit vergeblich das Mädchen, 
und als er ſie nach Wochen doch beim Forſthaus wieder fand, da vergaß 

das Mädchen in der Freude des Wiederſehens das Verbot des Vaters, und 

ſie gingen miteinander nach ihrem Lieblingsplätzchen. Dort wurden ſie 

vom Vater überraſcht, der voll Zorn den Junker erſchießen wollte. Er traf 

aber die eigene Tochter, die ſich ſchützend an des Jünglings Bruſt geworfen 

hatte. Der Jüngling, lange Zeit wirr im Geiſt und im Gemüt, geſundete 
wieder, als er ihr Ebenbild in Marmor ausgehauen und an dem Platz im 

Walde aufgeſtellt hatte. Doch ſiechte er körperlich dahin, und eines Tages 

ſtarb er, als er wieder einmal vor das Marmorbild getragen worden war, 
an der gleichen Stelle, wo auch ſie geſtorben. Sein Vater ließ dann zum 

Andenken das Kreuz errichten. 

Anhang. 

Nach dieſer eingehenden Beſchreibung einzelner Steinkreuze aus der Umgebung 
Bühls) will ich noch in einigen Bemerkungen herauszuarbeiten ſuchen, was aus 
den vorliegenden Ergebniſſen vielleicht für die Steinkreuzforſchung überhaupt von 

Bedeutung ſein könnte. Die Steinkreuzforſchung iſt eine noch junge Wiſſenſchaft, und 
da Urkunden über Steinkreuze faſt gar nicht vorhanden ſind, außerdem bei den ſeltenen 
Erwähnungen man nie weiß, ob es ſich auch tatſächlich um Kreuze der oben behandelten 

) Für Berichtigungen, Ergänzungen und vor allem Angabe von weiteren Stein⸗ 

kreuzen wäre ich den Leſern dieſer Zeilen ſehr dankbar. Ein anderes Steinkreuz ſoll 
zwiſchen Bühl und Müllenbach beim „Steinloch“ geſtanden ſein. Durch Herrn Mini⸗ 

ſterialrat Götz wurde ich nachträglich auch noch auf drei Kreuze in Steinbach auf⸗ 

merkſam gemacht.
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Art handelt, gibt es auf dieſem Gebiet noch viele ungelöſte Fragen. In möglichſt ſyſte⸗ 
matiſcher Arbeit muß man darum in Deutſchland alles Erreichbare zuſammentragen, um 
dann aus der Geſamtheit des Materials vielleicht zu Löſungen zu kommen. In der An⸗ 
lage folge ich dabei am beſten der vorbildlichen Arbeit von Max Walter, die bis jetzt die 
einzige größere Unterſuchung in Baden iſt 9). 

Während in anderen Gebieten Deutſchlands Steinkreuze oft in größerer Anzahl 
beiſammen gefunden wurden, z. B. bei Reicholzheim in Baden 11 Stück ), kommen ſie 

in unſerer Gegend meiſt einzeln vor. Zwei Kreuze ſtanden wohl nur bei Ober⸗ 

waſſer. Denn wenn auch heute nur noch eines davon übrig iſt, ſo darf doch auch das zweite 
durch die Angabe Künzigs, die auf eine volkskundliche Umfrage vom Jahr 1894 zu⸗ 
rückgeht, als bezeugt gelten. Als ein Steinkreuzneſt und zwar vielleicht als ein urſprüng⸗ 
liches ſind die Kreuze bei Greffern anzuſprechen. Das dritte Kreuz iſt durch ziemlich ein⸗ 

wandfreie Zeugniſſe beglaubigt, wenn es auch heute verſchwunden iſt. Daß aber die 

drei Kreuze bei Sinzheim ſchon immer zuſammen gehörten, halte ich für mehr als frag⸗ 

lich. Ich werde ſpäter noch verſuchen, meine Anſicht zu begründen. 
Walters Feſtſtellung, das Steinkreuz und Bildſtock oder Stein⸗ 

kreuz und Kruzifix ſich gern zuſammenfinden)), wird durch Be⸗ 
obachtungen in unſerem Bezirk beſtätigt. Dem Steinkreuz bei Lauf hat man ſpäter einen 
Bildſtock beigeſellt; das Kreuz bei Balzhofen wird von einem jüngeren Kruzifix faſt ver⸗ 
deckt; neben dem Schwedenkreuz bei Oberwaſſer wurde das „Spitzmeſſerkriz“ errichtet; 
gegenüber den Kreuzen bei Greffern ſteht ebenfalls ein Kruzifix. Die Kreuze bei Sinz⸗ 
heim haben ſich in den Schutz der Antoniuskapelle geflüchtet, und außerdem hat ſich 
ſpäter noch eine Pieta dort angeſiedelt. Alle Kreuze ſtehen in der Nähe der Straße oder 
an der Straße, alle mit Ausnahme des Grenzkreuzes bei Moos-Hildmannsfeld an einer 
Wegkreuzung bzw. ⸗gabel oder doch in deren unmittelbaren Nähe. 

Braucht man zur Erklärung dieſer Tatſache einen wiſſenſchaftlichen Apparat? Man 
ſtellte das Kreuz nicht immer an der Mord- bzw. Unfallſtelle ſelbſt auf, ſondern ſuchte 
gern einen Platz, wo viele Leute vorübergingen, alſo die Straße oder noch beſſer die 
Straßenkreuzung. Denn man wollte ja durch die Erſtellung des Kreuzes die Vorüber⸗ 
gehenden bitten, ein Vaterunſer für den plötzlich aus dem Leben Geſchiedenen zu beten ). 

Und die Erklärung dafür, daß Steinkreuz und Bildſtock oder Kruzifix ſo oft 
beieinander ſtehen? War einmal an einem Platz ein Steinkreuz aufgeſtellt, ſo hatte dieſe 
Stelle, abgeſehen von der oben begründeten günſtigen Lage, dadurch eine gewiſſe Weihe 
bekommen. Man wird darum auch bei ſpäteren Anläſſen die Nachfolger des Steinkreuzes, 

den Bildſtock und das Krutifix, dorthin geſtellt haben. Ob auf dieſe Weiſe nicht auch die 

) M. Walter, „Vom Steinkreuz zum Bildſtock.“ Außerdem iſt noch der ſchon erwähnte 
Artikel von W. Zimmermann und die kleine Arbeit „Das Vituskreuz“ von H. Hagn, die 
kurze Notiz dazu von J. Leute und die Abhandlung von W. Freiberger, „Das Herzogs⸗ 
kreuz“ (Mein Heimatland 1924f.) zu nennen. Von den Erklärungen des Vituskreuzes 
halte ich die von Hagn für die natürlichere und darum auch anſprechendere. 

H. Kalliefe, „Das Rätſel der Steinkreuze“ Korreſpondenzblatt d. Geſamtvereine ... 
N. 66, S. 172. 

5) S. 11f. 
) Ob zur Erklärung die Feſtſtellung Kalliefes (S. 179), daß ſchon bei den alten 

Germanen die Kreuzwege verehrt wurden, nötig iſt? Daß Straßenkreuzungen für das 
Volk etwas Geheimnisvolles haben, iſt ja richtig. Muß man aber, wenn eine natürliche 
Erklärung vorhanden iſt, noch eine andere mehr oder weniger gewaltſam ſuchen?
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Entſtehung der Steinkreuzneſter zu erklären iſt? Lagen ſolche Mord- oder Unglücksfälle 

zeitlich näher beieinander, ſo finden wir auch gleiche oder ähnliche Steinkreuze beiein⸗ 

ander, lagen ſie zeitlich weiter auseinander, ſo ſtehen heute verſchiedene Steinkreuze dort, 
und iſt die Zeitſpanne noch größer, ſo geſellt ſich eben der Bildſtock oder das Kruzifix 
zum Steinkreuz. 

Daß man hinſichtlich der Häufigkeit des Vorkommens der Steinkreuze einen Unter⸗ 

ſchied zwiſchen dem Gebirge und der Ebene machen darf ), glaube ich nicht. Mir wurde 
nämlich — gerade umgekehrt wie Kalliefe — im Gebirge ſelbſt eigentlich kein Kreuz be⸗ 
kannt. Ich möchte aber unter keinen Umſtänden daraus Schlüſſe ziehen, da dies ja eine 

zufällige Erſcheinung ſein kann. Die Wege im Gebirge werden ſeltener begangen, die 
Kreuze zwiſchen den Wegen ſind ſchwerer zu finden als im bebauten Feld. So wird im 
Gebirge manches Kreuz eben bis jetzt überſehen worden ſein. 

Eine Zuſammenſtellung der Maße unter Beachtung der äußeren Form ergibt 
folgendes Bild. Vimbuch: Antoniuskreuz 82 (abgebrochen): 77 : 18,5: 14,5, 
Balzhofen: Malteſerkreuz 120: 74: 25,5 bzw. 40: 22. Hildmannsfeld: 
lat. Kreuz (oder Antoniuskreuz) 70: 39: 21:16. Oberwaſſer: lat. Kreuz 65: 70: 
25:23. Greffern: Antoniuskreuze 97 (abgebrochen): 47:21:21 und 126:65:22:27. 
Lauf: Antoniuskreuz mit Verbindungsecken 93: etwa 45—50: 16,5: 16. Müllen⸗ 

baſch: Antoniuskreuz 105: 40: 20: 16. Gallen bach70: 40: 18: 22. Sinzheim: 
1. Kreuz mit Verbindungsecken 53 (abgebrochen und verſunken) 85: 28 : 18; 2. Anto⸗ 
niuskreuz 63 (verſunken): etwa 81: 25: 20; 3. lat. Kreuz 64: 66: 25: 21 em. 

Bei aller Mannigfaltigkeit der Maße laſſen ſich doch ziemlich klar die obengenannten 
Hauptgruppen herausſchälen: 1. das etwa 60 —70 em hohe und ungefähr gleich breite la⸗ 
teiniſche Kreuz; 2. das Antoniuskreuz, das meiſt doppelt ſo hoch iſt, als der Querbalken 
breit iſt ). Die Kreuze mit den Ecken ſcheinen, ſchon den Verhältniſſen nach, eher zu den 
Antoniuskreuzen als zu den lateiniſchen Kreuzen zu gehören; 3. das Malteſerkreuz iſt 

nur einmal vertreten, und ſelbſt bei dieſem Steinkreuz iſt die Beſtimmung nicht ganz ge⸗ 

ſichert. Ganz für ſich ſteht das Gallenbacher Kreuz, ſowohl hinſichtlich der Form, als auch 
der Zeichen und vor allem des Alters. Es iſt nicht nur unzweifelhaft das jüngſte Stein⸗ 
kreuz der Umgebung, ſondern es beſteht wahrſcheinlich auch ein ſehr großer zeitlicher Ab— 

ſtand zwiſchen ihm und den andern Kreuzen. Auch bei dem Grenzkreuz bei Hildmanns⸗ 
feld braucht man, vor allem weil es auch ſo gut erhalten iſt, vielleicht nicht über das Jahr 
1698, das im Längsbalken eingemeißelt iſt, zurückzugehen. 

Sonſt darf man die Steinkreuze zu den älteſten Kulturzeichen Deutſch⸗ 
lands rechnen. Wenn die Angaben Baracks richtig ſind, ſo ſtammt das Kreuz bei „Kellers 

Bild“ aus dem Jahr 1462. Auch die lateiniſchen Kreuze, das bei Oberwaſſer und das 
eine bei Sinzheim, die ich für die älteſten Steinkreuze der Gegend halte, wird man wohl 
ins 15. oder 16. Jahrhundert ſetzen können. Dann folgen wohl das Malteſerkreuz und 

Y) Kalliefe S. 171. 
) Ob man Feſtſtellungen machen kann, wieweit die Steinkreuze urſprünglich in die 

Erde verſenkt wurden — H. Schnetzer, Bayr. Hefte für Volkskunde 1 S. 26 ff. meint 

bis zu einem Drittel — iſt ſehr zweifelhaft. Vor allem wird man aus der Tatſache, daß 

die Kreuze mehr oder weniger eingeſunken ſind, keine unbedingten Rückſchlüſſe auf das 

Alter machen können. Man muß in dieſem Fall ſchon die Bodenverhältniſſe und die 

näheren Umſtände unterſuchen. Das Kreuz bei Müllenbach iſt wahrſcheinlich durch ſpätere 
Aufſchüttung ſoweit verſunken. Urſprünglich war ja die Straße gar nicht vorhanden, ſon⸗ 

dern als Weg nach Müllenbach wurde früher das Bett des Baches benutzt.
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die Antoniuskreuze. Unter dieſen ſind wohl die Kreuze bei Greffern und das bei Müllen⸗ 
bach mit dem eingeritzten Pflugeiſen die älteſten. 

Mit ziemlicher Sicherheit kann man aber annehmen, daß die Kreuze älter ſind, 
als man nach ihrer Bezeichnung vermuten würde. Sie werden in unſerer Gegend näm⸗ 
lich gewöhnlich Schweden- oder Franzoſenkreuzey genannt, ſtam⸗ 
men aber höchſtwahrſcheinlich nicht aus dieſen Zeiten ). Das Volk bringt ſie eben damit 
zuſammen, weil die Erinnerung an dieſe Kriegszeiten noch ziemlich lebendig iſt, die Er⸗ 

innerung an den Schwedenkrieg ſchon wegen deſſen zeitlicher Ausdehnung, die Erinne⸗ 

rung an die Franzoſenkriege, weil dieſe gerade in unſerer Gegend beſonders ſchlimm ge— 

wütet haben. Das waren Zeiten, wo viel Mord und Graus das Land bedrückte und 
ängſtigte. Zugleich liegen ſie aber zeitlich ſchon ſo weit zurück, daß alle dieſe ſchrecklichen 
Ereigniſſe heute von einem ſagenhaften Schleier umwoben ſind. Zurück blieb nur der un⸗ 
beſtimmte, aber doch kräftige Eindruck unſagbar ſchwerer Drangſale vor ſo langer Zeit, 
daß es ſelbſt die Großeltern der älteſten Leute nur noch vom Hörenſagen kannten. Darum 
wird alles Alte und Rätſelhafte, und dazu noch, wenn es mit Mord und Unglück wirklich zu⸗ 
ſammenhängt, mag es nun tatſächlich früher oder ſpäter liegen, vom Volk dorthin ver⸗ 
ſetzt, und alles in dieſen Brennpvunkten der Not zuſammengezogen. Das Volk überträgt 
überhaupt gern in Sagen und ſagenhaften Geſchichten die verſchiedenſten Motive und 

Ereigniſſe auf eine beſonders markante Perſon oder auf einen beſonders erinnerungs⸗ 
reichen Zeitabſchnitt. So ſtark und allgemein iſt dieſer Glaube an die Entſtehung der Kreuze 
in der Schweden- oder Franzoſenzeit beim Volk verbreitet, daß ſogar bei Kreuzen, wo 
ein Zeichen oder die Inſchrift etwas ganz anderes ausſagen, in der ſagenhaften Ueber⸗ 
lieferung doch dieſe Faſſung mindeſtens als Variante auftaucht. Man vergleiche nur die 
Geſchichte vom Grenzkreuz bei Hildmannsfeld und vom Kreuz bei Vimbuch— 

Noch eine andere Erklärung dafür, daß gerade die Namen Schweden⸗ 
und Franzoſenkreuz erhalten blieben und ältere Bezeichnungen — 
es gab doch auch ſchon früher ſehr ſchwere Zeiten — verſchwunden ſind, wäre vielleicht 
darin gegeben, daß durch den Dreißigjährigen Krieg, der ia auch in der Literatur und 
auf anderen Gebieten alle Zuſammenhänge zerriſſen hat, in der Ueberlieferung eine Lücke 
entſtanden iſt. Das war keine Zeit zum Erzählen und zur Beſchaulichkeit, und nur da 
können Sagen entſtehen und gedeihen. Auch iſt damals eine Generation faſt vollſtändig 
ausgefallen, ſomit die Verbindung abgeriſſen worden. Erſt viel ſpäter ſetzte wieder die 
Neubildung der Ueberlieferung ein und wurde dann vor allem auf den letzten großen 
Ereigniſſen, den Schweden- und Franzoſenkriegen, aufgebaut. Es mögen vielleicht damals 
auch einzelne Kreuze tatſächlich geſetzt worden ſein, oder es ergaben ſich durch die Oert— 
lichkeit Anknüpfungspunkte an jene Zeiten. So wird ja, wie oben erwähnt, das Fran⸗ 

zoſenkreuz bei Lauf zu den Schanzen am Läufelsberg in Beziehung gebracht. Dieſe ſollen 
aus der Zeit Turennes ſtammen, was auch bei geſchichtlicher Nachprüfung ſich wohl 

) Die Namen Franzoſen- und Schwedenkreuze ſind in ganz Deutſchland verbreitet, 
ebenſo auch neben vielen andern die Namen Ruſſen- und Peſtkreuze. In Norddeutſchland 

kennt man auch Wenden- und Koſakenkreuze, in anderen Gegenden wieder Huſſiten⸗ 
kreuze. 

Zur Zeit des 30jqährigen Krieges ſetzte man wohl ſchon Bildſtöcke. Fand ich doch 
einen im Hof des Kloſters Ettal in Bayern, deſſen Bild und Inſchrift beſagte, daß am 
2. Juni 1632 der Pater Joſeph Heß und des Kloſters Organiſt Johann Ziegelmayr von 
einem ſchwediſchen Soldaten „grauſam getötet“ wurden.
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als richtig erweiſen wird. Bei den Sagen vom Grenzkreuz bei Hildmannsfeld wird wohl 
die Nähe der Stollhofener Linien eingewirkt haben. 

Daß daneben aber auch die Bezeichnung Ruſſenkreuz oder Kreuz aus 
dem Bürgerkrieg vorkommt, erklärt ſich aus dem Weſen der Sage ſelbſt. Die 
Sage bleibt ſich nämlich in ihrer Faſſung niemals gleich, ſie wandert zwar immer in einem 

größeren Abſtand hinter der Geſchichte her, aber ſie wandert eben doch weiter, und durch 
die jüngſten größeren Ereigniſſe gleicher oder ähnlicher Art werden die älteren Geſcheh— 
niſſe und damit in unſerm Fall auch die Bezeichnungen der Kreuze verdrängt. Daß die 
Ruſſen in unſerer Gegend waren, beweiſt der Name „Ruſſenbrücklein“ bei Schwarzach, 
und auch die Erinnerung an den Bürgerkrieg (Revolution) iſt in der Gegend noch ſehr 
lebendig, wie ſich aus Sagen bzw. beginnenden Sagenbildungen in Lichtenau ergibt. 

Dieſe Wandlungen in den Sagenbildungen zeigt deutlich die Geſchichte vom Fran⸗ 
zoſenkreuz bei Müllenbach. Zuerſt hieß es, es ſtamme aus dem Jahr 1870. 
Darauf aufmerkſam gemacht, daß dies unmöglich ſei, da ja 1870 gar keine Franzoſen 
bei uns waren, meinten die Leute, dann müſſe es im Jahre 1807 geweſen ſein. Dies 
wäre ja den Ereigniſſen nach vielleicht möglich, ſtimmt aber niemals mit dem Alter 

des Kreuzes überein, das zum mindeſten bis in „Turennes Zeiten“ — ein in 

hieſiger Gegend beliebte Zeitbezeichnung — zurückgeſetzt werden muß. Wahrſcheinlich 
haben wir in der Angabe des Jahres 1807 eine geſchichtliche Schulerinnerung vor uns. 

Unter den eingeritzten oder eingemeißelten Zeichen der Steinkreuze in 
hieſiger Gegend überwiegen die des Ackerbaues. Auf dem Kreuz bei Müllenbach und 
dem bei Vimbuch erkennt man ein Pflugeiſen; das Kreuz bei Balzhofen, ein Kreuz bei 

Waldulm und eines am Sandweg ) zeigen eine Pflugſchar. Möglich, daß auch der ſo— 

genannte Zypf und der Dolch auf den Kreuzen bei Greffern etwas anderes darſtellen 
ſollen. Aus einem andern Beruf bleibt nur noch das undeutlich erkennbare Zeichen eines 
Schuhs auf dem einen Kreuz bei Sinzheim. Nirgends läßt ſich ein Attribut des Krieges 
nachweiſen. Schon auf Grund dieſer Feſtſtellungen muß die Bezeichnung Schweden⸗ 

oder Franzoſenkreuz in den meiſten Fällen ins Gebiet der Sage gewieſen werden. Der 
größte Teil der Steinkreuze ſind alſo wohl Gedenkſteine für einen verun⸗ 
glückten oder ermordeten Bauern. Das wäre ein Ergebnis, das für 
unſere Ackerbau treibende Gegend nicht verwunderlich iſt. Daß wir aber aus den bei— 
gegebenen Zeichen auf den Beruf des Getöteten ſchließen dürfen, beweiſt die beſtätigte 
Gepflogenheit ſpäterer, ja jüngſter Zeit, auf den Bildſtöcken, Kruzifixen und Grabſteinen 
gleich den Wappen des Ritters, die Hausmarke oder das Handwerkszeug des Stifters 

oder des Toten anzubringen. 

Die Betrachtung der Sagen von Steinkreuzen ergibt im weſentlichen 
eigentlich nur Stoff für eine Erkenntnis des Weſens der Sage ſelbſt, kaum aber etwas 
Bemerkenswertes für die Erforſchung der Steinkreuze. Auffallend erſcheint ja, daß die 
Sagen unſerer Gegend: die Sagen von getöteten Soldaten (Schweden- und Franzoſen⸗ 
kreuze), von erſchlagenen Handwerksburſchen (Müllenbach, Sinzheim), von dem mor⸗ 
denden Metzger (Greffern), den ſich gegenſeitig erſchlagenden Brüdern (Balzhofen) uſw. 
in ganz Deutſchland wiederkehren ). Ob ſich dies aber nicht ziemlich natürlich aus der 

  

) Sagen von den beiden letzten Kreuzen bringt W. Zimmermann am oben ange⸗ 

gebenen Ort. 
) Vgl. u. a. R. Schmidt, „Märkiſche Sühnkreuze“, Korreſpondenzbl. 1916, S. 179 ff. 

Kreuz in Eggersdorf: ein Junker im Zweikampf erſchlagen. Kreuze in der Dreikreuz⸗ 

ſtraße zu Guben: 3 Fleiſcher erſchlagen. 3 Brüder haben um ein Ei gezankt, ſich gegen⸗
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im allgemeinen gleichen Grundeinſtellung des Volkes gegenüber der Umwelt erklären 
läßt? Ueber die Soldatenkreuze habe ich ſchon geſprochen. Zu der früher gegebenen Er⸗ 
klärung wäre hier noch hinzuzufügen, daß ſolche Sagen mit den Sagen von den Hand⸗ 
werksburſchen das gemeinſam haben, daß das Volk eben damit ſagen will, daß es Fremde 

waren, die hier umgekommen ſind. Entweder waren es tatſächlich Fremde, oder ſie ſind 
für die Nachwelt Fremde geworden ), weil man die Namen der Toten nicht mehr kennt 

und die ganzen Vorgänge ſo fremd und oft ſeltſam wurden, wie die kleinen Steinkreuze 

ſelbſt für das Volk heute fremd und ſeltſam ſind. Fremde, und vor allem unſtät wan⸗ 

dernde Fremde, von denen man nichts Genaueres weiß, ſind aber für das Volk eben 

die Soldaten im Krieg oder — ein ganz moderner Einſchlag in der Sagenbildung?) — in 
unſerer heutigen Zeit die Handwerksburſchen. Daß der Metzger beſonders häufig in den 
Steinkreuzſagen ſpukt, iſt doch bei ſeinem Beruf und bei den Attributen ſeines Berufs, 

die zufällig denen verſchiedener anderer Berufe gleichen, nicht verwunderlich (Meſſer, 
Schwert, Pflugſchar, Pflugeiſen, Beil, Art). Die ſtreitenden Brüder und der Bruder⸗ 
mord ſind ſeit Kain und Abel ein beliebtes Motiv, und daß ſie ſich gegenſeitig erſchlagen, 
bzw. daß auch der Mörder ſterben muß und dann ſein Kreuz neben dem des Opfers ſteht, 
möchte ich aus der Moral der Sage erklären, die den unbedingten Glauben des Volkes 
an eine Vergeltung bzw. eine Strafe widerſpiegeln ). 

Vor allem muß man ſich meines Erachtens davor hüten, auf dem ſchwankenden 

Boden der Sage, ſelbſt der vergleichenden Sagenforſchung, ganze Beweisbauten über 
die Entſtehnug der Steinkreuze errichten zu wollen ). Man darf vor allem nicht ver⸗ 
geſſen, daß ein weſentlicher Zug der Sage der Drang iſt zu erklären, nachträglich etwas 
bereits Gegebenes zu erklären, eine auffallende Erſcheinung in der Natur, ein ſeltſames 
Ereignis, das ſonderbare Gebaren eines Menſchen uſw. Dann aber verdeckt die Sage 
gern ſelbſt wieder ihren Ausgangspunkt und macht die Urſache zur Wirkung und um⸗ 

gekehrt. Das darf die Sage, doch darf man dies nicht auch auf wiſſenſchaftliche Erklä—⸗ 

rungen übertragen. An zahlreichen Beiſpielen aus der Sagenliteratur ließe ſich dieſes 
Beſtreben der Sage nachweiſen. Für unſer Gebiet iſt aber vor allem die Sage von 

den drei Kreuzen bei Sinzheim typiſch s). Die Sage von den drei getöteten 

ſeitig erſchlagen. Kreuze bei Wellmitz: 4 Söhne eines Großbauern Händel. Kreuz bei 
Kohlo im Kreis Sorau: Handwerksburſche hat einen andern wegen eines Oſtereis er⸗ 
ſchlagen. 

) Wenn es keine Fremde waren, ſo bekommt das Gedenkkreuz ſeine Benennung 

nach den Namen der Getöteten z. B. das Liboriuskreuz in der Gemarkung Prinzbach, 

das Vituskreuz bei Zeutern, das Kutterlekreuz bei Hundsbach. 

) Intereſſant wäre es feſtzuſtellen, wieweit die Sagen vom Handwerksburſchen 
zurückreichen, ob nicht früher die Zigeuner in dieſen Sagen die gleiche Rolle ſpielten. 

) Man vergleiche die zahlreichen Sagen von wiederkehrenden Toten, von Grenz— 
ſteinverſetzern, Wieſenwäſſerern, Teufelsſagen, in denen der dem Teufel Verfallene 
beſtraft wird. 

) Kalliefes (Korreſpondenzblatt Nr. 66) Anſicht von den Kultkreuzen. 

) Oder bei W. Zimmermann a. a. O.: Das Kreuz bei Waldulm wurde geſetzt, weil 
hier einer gehenkt wurde, der einen Pflug geſtohlen (Zeichen Pflugſchar). Das Kreuz am 

Sandweg wurde geſetzt, weil dort ein Eber, der durch das „Irzen“ des Rädchens am 
Pflug aufgeſchreckt wurde, einen Knaben getötet hat (Zeichen Pflugſchar). Noch deut⸗ 
licher zeigt ſich dieſe nachträgliche Ausdeutung der Zeichen bei den früher erwähnten 

Kreuzen bei Wollmitz.(Anmerkung 2 S. 169): Dem einen Sohn wurden bei dem Streit beide
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Handwerksburſchen hat ſich unzweifelhaft erſt nachträglich als Erklärung der Zeichen 
auf den Kreuzen gebildet. Abgeſehen davon, daß einzelne Erklärungen in dieſer Sage 

ganz offenkundig gezwungen ſind (Kreuz des Drehers läßt ſich drehen), widerſpricht 
das Ausſehen der Kreuze ſelbſt mit einer deutlichen Sprache. Die drei Kreuze können 

nicht urſprünglich zuſammengehört haben, da ſie in der Form ganz verſchieden ſind und 
wahrſcheinlich Typen verſchiedener Zeitalter darſtellen. Die Kreuze ſind erſt ſpäter zu⸗ 
ſammengekommen, und an den heutigen Zuſtand knüpft die Sage an. f 

Viel zu einſeitig iſt bis heute auch meiſt die Frage behandelt worden, weshalb 
die Steinkreuze eigentlich geſetzt wurden. Es iſt ja überhaupt ein 
Grundfehler vieler wiſſenſchaftlicher Arbeiten, daß ſie einem Dogma alles unterordnen 
wollen, und daß ſie, wenn eine Feſtſtellung gelungen iſt, die in den einzelnen Fällen ja 

vielleicht richtig war, dann alles andere in dieſes Schema preſſen. Muß denn von den 
verſchiedenen vorgeſchlagenen und „bewieſenen“ Löſungen unbedingt nur eine 
richtig ſein? Das Kreuz war durch Chriſti Opfertod doch ſo allgemein das chriſtliche Sym— 

bol geworden, daß es auf den verſchiedenſten Gebieten verwendet werden konnte. Findet 

ſich doch heute auch das Kruzifix als Wahrzeichen auf jedem Friedhof, wird als Ausdruck 
eines frommen Gelöbniſſes in Not und Krankheit überall in der Flur erſtellt, ſoll das 
Feld als Wetterkreuz vor Wetterſchaden bewahren, zeigt als Prozeſſionskreuz oft die 
Stelle, wo die Altäre ſtehen, oder ſoll allgemein als fromme Stiftung vom Glauben 
des Erſtellers zu uns reden. Auch grüßt es uns oft an der Landſtraße, da wo die Ge⸗ 
markungsgrenze ſie ſchneidet. Warum ſollen denn dieſe verſchiedenen Verwendungen 
nebeneinander früher nicht möglich geweſen ſein? Abgeſehen davon, daß abſchließende 
Erklärungen heute noch verfrüht ſind, darf man den Verſuch einer Löſung der Frage 
nur in Fühlung mit dem Volk machen, nicht vom Schreibtiſch aus Dinge konſtruieren, 
die dem Empfinden des Volkes vollſtändig fremd ſind. 

In dieſem Sinn wäre die Anſicht Kalliefes, der in den Steinkreuzen Erinnerungs⸗ 

zeichen an die alten Götter Wodan, Donar, und Ziun ſehen will, verfehlt und ſehr ge⸗ 

zwungen, wenn er die Attribute dieſer Götter in den Zeichen der Steinkreuze erkennen 
will, die doch, wie ſchon gezeigt, ſich ganz natürlich erklären laſſen. Auch die Behauptung, 
daß die Steinkreuze an alten Kult- oder Gerichtsſtätten ſtünden, iſt in dieſer Verallge⸗ 
meinerung mehr als unwahrſcheinlich. In unſerer Gegend kämen für dieſe Theorie 
höchſtens die Kreuze bei Greffern in Frage. Ob aber das Gewann Galgenboſch, das ihnen 

gegenüberliegt, auf eine Gerichtsſtätte ſchließen läßt ), iſt fraglich. 
Auch Helbigs Anſicht ), der alle Steinkreuze als Grenzzeichen für geiſtliche 

Bezirke anſpricht, geht zu weit. Doch möchte ich dieſe Löſung der Frage nicht ganz ablehnen, 
wie M. Walter ) es tut, deſſen Beweisführung mir in dieſem Punkt doch manchmal etwas 

gezwungen erſcheint. Ich muß für die hieſige Gegend auf die Tatſache hinweiſen, daß das 
Steinkreuz bei Hildmannfeld durch ſeine Inſchrift ſich ſelbſt als Grenzkreuz erklärt und 

Beine abgeſchlagen; für ihn wurde das Kreuz ohne Schaft geſetzt; der zweite verlor den 
rechten Arm, genau ſo geht es dem zweiten Kreuz, dem dritten aber wurde der Kopf 

abgeſchlagen, darum fehlt beim dritten Kreuz der obere Teil des Längsbalkens. 
) Daß alte Kultſtätten in chriſtliche Heiligtümer umgewandelt wurden, iſt Tat⸗ 

ſache; vielleicht errichtete man auch manchmal Kreuze dort, aber mehr als eine 

Möglichkeit darf man nicht annehmen. An einer alten Kultſtätte iſt vielleicht der Bild⸗ 

ſtock im Gewann „Alte Gott“ bei Sasbachwalden errichtet worden. 

Korreſpondenzblatt .. . 1907, S. 104 f. und 1906. 
) S. 21 und 33.
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auf der Moos zugekehrten Seite auch das Wappen von Moos, ein Hufeiſen, nicht einge⸗ 
meißelt ſondern erhaben zeigt. Auch das Kreuz bei Lauf ſteht an einer Stelle, wo früher, 
wie aus der alten tovographiſchen Karte zu erſehen iſt, die Grenze zwiſchen Ottersweier 
und Lauf als Verlängerung des Weges vom Aſpichhof ſich mit dem Feldweg Otters⸗ 

weier —Lauf kreuzte. Die Grenze wurde erſt ſpäter gegen Bezahlung von 80 000 M. — 
wie mir Leute aus Lauf erzählten — näher an Ottersweier herangelegt und folgt heute 
dem nach Niederhofen abzweigenden Weg ). 

Unzweifelhaft ſind aber die meiſten Steinkreuze Totenmale, Erinnerungs⸗ 
zeichen an einen plötzlich und unverſehens Geſtorbenen. Das iſt auch der Grundkern 
aller Steinkreuzſagen, und ihre Uebereinſtimmung in dieſem Punkt muß man als bedeut⸗ 
ſam anſehen. Ob es ſich aber im einzelnen Fall um ein Unglückskreuz oder Mordkreuz 

bzw. Sühnekreuz handelt, wird ſich aus der Sage kaum mit Sicherheit feſtſtellen laſſen. 

Vollſtändig nebenſächlich iſt auch die Frage, welche Gattung überwiegt. Es genügt die 
Feſtſtellung, daß in unſerer Gegend beide Arten vorkommen. 

Weit wichtiger iſt es, daß auch bei uns endlich ſyſtematiſch überall die alten Stein— 

kreuze feſtgeſtellt und beſchrieben werden. Denn auf dem Gebiet der Steinkreuzforſchung 

ſteht heute noch Baden gegenüber den andern Ländern Deutſchlands weit zurück. Bei 

dieſen Sammlungen und Forſchungen müßte man aber vor allem auch das Volk auf die 

Schönheit dieſer Zeugen alter Volkskunſt aufmerkſam machen, es lehren, in ihnen die 
Zeichen der frommen Bräuche der Ahnen zu achten und zu ehren, es ermahnen, dieſe 

Wahrzeichen vor der Vergeſſenheit und dem Verfall zu bewahren. Damit hätte man 

auch zugleich dem Vaterland einen Dienſt erwieſen. Denn „geiſtige und ſittliche Zukunft 

eines jeden deutſchen Landes quellen aus den ewigen Kräften der Heimat“ ). 

Kleine Mitteilungen. 

Ueber alte Wegkreuze. Zum Mörderkreuz bei Ohlsbach, vgl. „Ortenau“ von 1926, 
S. 126. Der gleiche Name wie der des Ermordeten Martin Behem kommt auch im Ein—⸗ 

wohnerverzeichnis von Heidelberg von 1588 zu Heidelberg vor, von mir mitgeteilt im 

Neuen Archiv für Geſchichte von Heidelberg 1 (1890), S. 191 und 194, auch ein Raphael 

Behem und Gangwolf Böheim S. 210 und 236, wo auch noch mehrere andere dieſes 
verbreiteten Namens erwähnt werden, der einfach einen Böheimer, d. h. Böhmen be⸗ 
deutet. Eine beſondere Schrift über Leute dieſes Namens erſchien 1889 von Widmann in 

Paderborn. 
Bei dieſer Gelegenheit erwähne ich meine in dem vom Verlag von Paul Braus in 

Heidelberg herausgegebene Kurpfälzer Jahrbuch von 1925 enthaltenen Denkmale aus 
der Gegend von Heidelberg, worin auch mehrere Mordkreuze beſchrieben ſind. Vgl. auch 
Wegkreuze in „Mein Heimatland“ vom 15. Mai 1922 und 1922, S. 64. Christ. 

) Der Gewanname „Steineres Kreuz“ mit dem Zeichen für ein Kreuz, der auf der 

tovographiſchen Karte (Blatt 67), mitten im Wald nördlich der roten Lache zu finden iſt, 
läßt ebenfalls auf ein Grenzkreuz ſchließen. Vor allem möchte ich aber auf die Aechter⸗ 

kreuze bei Gengenbach hinweiſen, die den Stadtbann anzeigen (K. Hellinger „Zur Straf— 
rechtspflege der ehemaligen Reichsſtadt Gengenbach“ in „Die Ortenau“ 1/2, 135 und 
M. Kuner „Die Gerichtsverfaſſung der Stadt Gengenbach „Die Ortenau“ 12, 51). 

) H. E. Buſſe, „Kreuze und Bildſtöcke der Lahrer Gegend“ Ekkehard 1924.
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Einiges über den Zoll im ehemaligen Württembergiſchen Amte Hornberg. Ueber 
360 Jahre, von 1448—1810, gehörte Hornberg zu Württemberg. Infolge der Neuordnung 

der ſtaatlichen und politiſchen Verhältniſſe nach dem Zerfall des deutſchen Kaiſerreiches 
1806 mußte 1810 Stadt und Amt Hornberg an Baden abgetreten werden. Mit St. Georgen 
und dem Kloſteramte St. Georgen bildete Stadt und Amt Hornberg einen kleinen Be⸗ 
ſtandteil des ehemaligen Herzogtums Württemberg. Geographiſch ohne engere Fühlung 
mit dem Herzogtume ſtellte dieſes Gebiet eine wirtſchaftliche Einheit dar, die in der 

Hauptſache von der Grafſchaft Fürſtenberg, von der zu Oeſterreich gehörenden Herrſchaft 

Hohenberg und vom Breisgau eingeſchloſſen war. Im Oſten wurde ſie auf eine kurze 

Strecke von der freien Reichsſtadt Rottweil begrenzt. Zu den wichtigſten Orten zählten 
Hornberg, Schiltach und St. Georgen. Hornberg, in der Württemberger Zeit überhaupt 

ein kleines Städtchen, hatte am Anfange des 16. Jahrhunderts kaum 600 Seelen. Aber 

ſeine Lage an der lebhaften Verkehrsſtraße durch das Kinzigtal, durch das Gutachtal, über 

die Benzebene und den Brogen in die Baar und in das Donautal war eine äußerſt gün⸗ 

ſtige. Für den Perſonen⸗, Frachten- und Laſtenverkehr über den mittleren Schwarzwald 

blieb Hornberg bis in die neue Zeit ein hervorragender Paß- und Durchgangspunkt. Der 
bedeutende Verkehr vom Kinzigtal und vom Breisgau durch das Elztal in die Hochebene 
der Baar bewegte ſich durch Hornberg. 

Wir verſetzen uns in die Zeit der deutſchen Kleinſtaaterei zurück, in der die einzelnen 

Herrſchaften und Staaten ſich gegenſeitig wirtſchaftlich abſperrten und der Entwicklung 

des Handels und des Verkehrs ſchwere Hinderniſſe entgegenſtellten durch ein kleinliches 
Paßweſen, durch die Erhebung verhältnismäßig großer Zölle, durch die Münzen und 
Gewichte, die in jedem Ländchen wieder andere waren. So ſchufen ſich auch die Herzöge 

von Württemberg in ihrem Amte Hornberg eine ergiebige Einnahmequelle, indem ſie 

Binnenzölle, Durchgangszölle der verſchiedenſten Art erhoben. Für ſeine 

Rohprodukte, Waren, für ſein Vieh war jeder Ausländer zollpflichtig, wenn er damit durch 
das Hornberger Amt zog oder fuhr. Als Ausländer wurde jeder Untertan eines andern 
Staates oder einer anderen Herrſchaft angeſehen und behandelt. Der angrenzende Fürſten⸗ 
berger z. B. gehörte für Hornberg zu den Ausländern und war ſomit beim Durchzug der 

Zollabgabe unterworfen. Zollſtationen befanden ſich in Hornberg, Gutach, Gutachturm 

am Eingang in das hintere Kinzigtal, Kirnbach, Schiltach, Tennenbronn, in der Krummen⸗ 

ſchiltach, auf dem Brogen, in Martinsweiler, Weiler, Burgberg und Sulgen. Das Kloſter⸗ 
amt St. Georgen beſaß Zollſtationen in St. Georgen, Peterzell, Kirnach, Mönchweiler 

und Sommerau. In den Zollordnungen erſchien der Zoll unter verſchiedenen Namen 

als Landzoll, Wegzoll, Ladgeld, Umgeld, Weinzoll, auch „Stichwein“ benamſt. Die Zoll⸗ 
abfertigung geſchah in Hornberg unter der Rathaushalle und wurde von den ſog. Stadt⸗ 
knechten ausgeübt. 

Der Weinzoll. 

Wie heute noch, ſo bezogen in der mittelalterlichen Zeit die Gaſtwirte im Schwarz⸗ 
walde und in der Baar ihre Weine vom Breisgau, vom Elſaß und vom unteren Kinzig⸗ 

tale. Kam nun ein Ausländer mit einer Weinfuhre durch Hornberg, ſo mußte er an der 

Zollſtätte bei dem Rathaus anhalten und ſeinen Zoll entrichten, der in Natura, alſo in 

Wein, und in klingender Münze geleiſtet wurde. Der Zoll in Wein betrug 2½ Maß; 

dabei war es gleichgültig, ob der „Weinmann“, alſo der Eigentümer, 1, 2 oder gar 
3 Wägen mit ſich führte. Der Zöllner, der Stadtknecht, hatte die Gewalt, ein beliebiges 

Faß anzuſtechen und die 21“ Maß herauszunehmen. Von dieſem „Stichwein“ erhielt 
der Obervogt 26 und der Untervogt /3. Der Stichwein wurde in die Beſoldung der Vögte
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eingerechnet. Dazu kam noch der Wegzoll, von 1 Schilling-Pfennigrappen =6 Kreuzer) 
württ. Landesrechnung für jeden Wagen. Nach einer Zollordnung vom Jahre 1590 wurde 
die Zollabgabe in Natura beſeitigt und für Wein nur ein Wegzoll in barem Gelde gefor⸗ 

dert. Von jedem Eimer Wein (1 Eimer damals etwa 267,5 Liter), kam er aus dem Breis⸗ 

gau, aus dem Kinzigtal, aus dem Elſaß, wurden 5 Schilling =15 Kreuzer, und von jedem 

Roß, das den Wagen zog und nicht gemietet war, 2 Schilling = 6 Kreuzer vom Horn— 
berger Zollamt eingezogen. Gemietete Pferde waren ſolche, die bis zur Erreichung der 

Höhe Vorſpanndienſte leiſteten; ſie waren nicht zollpflichtig. Nach einer Zollordnung zu 

ſchließen, mußte ſogar eine Zeitlang der einheimiſche Bauer von jedem Wagen Wein, 
den er durchführte, ein Ladgeld von 2 Pfennigrappen 1 Kreuzer an das Hornberger 
Zollamt entrichten. Dieſe Beſtimmung wurde aber wieder aufgehoben. Vom Ladgeld 
befreit waren alle Bauern, die im Amte daheim waren und den Bürgern bei ihren Bauten 
frohnten. Für den durchgeführten Wein wurde dann nur der oben beſchriebene Wegzoll 
eingezogen. 

Der Verkehr mit Wein, insbeſondere aus dem Breisgau, ſtand in hoher Blüte, und 
zu allen Zeiten begegnete man Weinfuhrwerken, die durch das Elztal, über die Rothalde 
in das Gutachtal und von da auf die Höhe fuhren. Von alten Leuten wird die Rothalde 

heute noch die „Weinſtraße“ genannt. Auch ein anderes Erinnerungszeichen an der Wein⸗ 
ſtraße darf ich hier erwähnen, den „Füllbrunnen“ zwiſchen der Bücherecke und dem Gaſt⸗ 
haus zum „Engel“ in Gutach Hohenweg. Wenn nämlich unterwegs die Fuhrleute und 
die Begleitmannſchaften ihrem Wein etwas zu kräftig zuſprachen, ſo wies manches Faß 
ein bemerkliches Manko an Inhalt auf. Am „Füllbrunnen“ wurde dieſes Manko ausge⸗ 

glichen und ſoviel klares Brunnenwaſſer zugegoſſen, bis das Faß oder die Fäſſer voll waren. 

Der Wegzoll. 
Er wurde eingezogen: 

a) von jedem Zentner Kaufmannswaren — 1 Doppelvierer = 1 Kreuzer; 

b) von jedem geladenen Karch - 1 Blaphart — 3 Kreuzer; 
e) von jedem beladenen Saumroß — 1 Pfennigrappen = Kreuzer; 
d) von jedem Stück Vieh, ſeien es Ochſen, Schafe, Rinder, Kühe, Schweine —1 Pfen⸗ 

nig = 1 Kreuzer; 
e) Der Wegzoll auf Wein, der oben ausführlich erläutert iſt. 

Der Landzoll. 

Dieſer Zoll wurde erhoben von durchreiſenden Fremden, die in Hornberg mit Tod 

abgingen. In dieſem Falle wurde von dem Verſtorbenen einbehalten entweder ſein beſtes 
Stück Vieh, das er mitführte, oder mangels deſſen ſein beſtes Kleid, oder ſeine Barſchaft, 

oder ein entſprechender Teil von Waren. 

Die Verwendung der Zölle. 

Es iſt ſchon angeführt worden, daß der Weinzoll einen Teil der Beſoldung der Vögte 
bildete, im übrigen floſſen alle Zolleinnahmen, den Wegzoll in Hornberg ausgenommen, 

in die Rentkammer des Landesfürſten. Ueber die Verrechnung und Ablieferung empfingen 

die Zöllner jeweils von der fürſtlichen Kanzlei in Stuttgart genaue Anweiſung. So war 

befohlen, daß die Zollgelder nach Ende eines jeden Vierteljahres („quartaliter“) an das 

Hauptzollamt in Schiltach und von da nach gründlicher Prüfung und Abrechnung in aller 

Untertänigkeit an die fürſtliche Rentkammer in Stuttgart eingeſchickt werden. 
Die Einnahmen an Wegzoll in Hornberg mußten nach der wiederholten hochfürſt— 

lichen Weiſung zur Unterhaltung der Stadttore, der Mauern, der Brücken, der Wege 

1) Bei allen Münzangaben iſt die Württembergiſche Landesrechnung maßgebend.
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und Stege verwendet werden. Dieſe gemeinnützige Verwendung des Wegzolls ſcheint 
aber nicht immer eingehalten worden zu ſein. Aus einem ſcharfen Schreiben des Herzogs 

Ludwig vom 8. Oktober 1569 an ſeinen Untervogt Michael Groß, genannt Stutz, geht 

deutlich hervor, daß die letzten Berichte des Untervogtes über den Wegzoll Verſchleierungen 
auſweiſen, daß Zollgelder zur Beamtenbezahlung verwendet, daß ſie ſogar „vergaudidiert 
und verzehrt“ wurden. Wegzollgelder wurden alſo, in heutiger Sprache ausgedrückt, 
regelrecht unterſchlagen. Die Zöllner empfingen einen ſtrengen Verweis. Das Schreiben 
ſchließt: „Darum iſt unſer Befehl, du wolleſt ihnen mit allem Ernſt unterſagen, ſolches 

abzuſtellen, gedacht Wegzoll nirgends anders wohin denn zu der Stadt gemeinem not⸗ 
wendigen Gebrauch zu benützen, auch aus jährlicher Rechnung ihres Einnehmens und 
Ansgebens zu unſerer Rentkammer zu überſchicken, damit wir jedesmal erſehen mögen, 
wie hausgehalten worden iſt. — Gleiche Meinung wolle auch denen zu Schiltach ver⸗ 
melden, daß ſie uns nicht Urſach geben, uns den Wegzoll vermöge unſeres Kauftitels 
eiuziehen zu laſſen.“ Heck. 

Bücherbeſprechungen. 

B. Schwarz u. Th. Humpert, Forbach, Weſen und Werden 
eines Murgtaldorfes. Verlag der Gemeinde Forbach. 224 Seiten. 

Das Buch hat ſeine Entſtehung dem Bürgermeiſter Filz in Forbach zu verdanken. 
Er fand einen liebevollen Bearbeiter der Geſchehniſſe in dem Pfleger der Bad. Hiſtoriſchen 
Kommiſſion, dem Oberlehrer Schwarz. Es ſollte des bekannten Schriftſtellers und For⸗ 
ſchers letztes Werk ſein; die Herausgabe konnte er nicht mehr überwachen. Der Gemeinderat 
beauftragte Herrn Rektor Dr. Humpert damit, der ſich der Sache gerne unterzog. „Die 
Pietät gegen Benedikt Schwarz, der mir in der Erforſchung und der Heimatgeſchichte 
ein lieber Weggenoſſe geworden war, mit dem ich oft die Stille des Benutzerraums des 
Generallandesarchivs teilte, veranlaßte mich, ſein Manufkript möglichſt unangetaſtet zu 
laſſen. Andrerſeits verlangte die Druckreife wiederum eine formelle Umarbeitung und 
eine nicht unweſentliche Erweiterung des Ganzen.“ Das Werk iſt in den Abſchnitten: 
Aus Forbachs älteſter Geſchichte und Unter eberſteiniſcher Herrſchaft meiſt auf Literctur, 

in den andern auf Archivalien aufgebaut, überall ſieht man, daß man ſich der bewährten, 
Führung Schwarz⸗Humpert getroſt anvertrauen kann. Das Buch iſt geſchmackvoll in der 
Offizin der Raſtatter Zeitung gedruckt; Bilder und Tafeln kommen plaſtiſch heraus. 
Das ganze Unternehmen iſt ein lebendiger Beweis, daß die Heimatliebe in den Herzen der 
Bewohner Badens feſt wohnt, und daß der Samen auch weiter aufgehen und reifen wird. 

E. B. 

In der „Oberrheiniſchen Kunſt“ Heft 2, 1925 (Verlag Urban, Freiburg) ſtellt O. 
Schmitz das Baden-Badener Porzellan mit eingehender Beſchreibung zuſammen. Als 
Einleitung gibt der Verfaſſer eine Geſchichte der B-Badener-Porzellanfabrik. Der kleine 
Reſt von Fabrikaten, der auf uns gekommen, iſt in guten Illuſtrationen beigegeben. r. 

Keller, Rheinlandkunde. Ein heimatkundlicher Ratgeber für die deutſchen 

Länder am Rhein. II. Band. Verlag A. Bagel A.⸗G. Düſſeldorf. 1926. 386 Seiten. 

Der II. Band iſt hauptſächlich Süddeutſchland gewidmet; unſer Heimatland wird 

von Bibliothekar Lautenſchlager behandelt. Er gibt einen Ueberblick über Landes- und 

Volkskunde (das Land und ſeine Natur, das Volk und ſeine Kultur) und über die Ge⸗
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ſchichte Badens. Das eingehende Verzeichnis der Zeitſchriften, Bücher uſw. iſt bis auf 
unſere Zeit weitergeführt. Ein Verzeichnis der Archive, Bibliotheken und Sammlungen 
im Rheingebiet, erleichtert durch 3 Karten, begrüßt man beſonders. Das Buch gehört ſicher 
zu dem notwendigen Rüſtzeug jedes Heimatkundlers trotz einiger kleiner Verſtöße. B. 

Spitz, Heimatkunde vom Amtsbezirk Raſtatt. Konkordia A.⸗G. 

Bühl (Baden) 1926. 233 Seiten. 

Schon lang hat man erkannt, daß die Heimatkunde ohne Literatur in den Schulen 
nicht gelehrt werden kann, ſo gab z. B. der Kreisſchulrat Schenk die Anregung, daß ſämt⸗ 
liche Lehrer ſeines Schulkreiſes ſich an einem Werke über den Schulkreis beteiligen. Auf 
dieſe Weiſe kam „Der Schulkreis Offenburg. Heimatkunde nach Beiträgen ſämtlicher 

Lehrer des Schulkreiſes, bearbeitet von Hoffmann. Lahr 1899“. zuſammen. Wie alle ſolche 

Sammelwerke hat auch dieſes ſeine Schwächen: die einzelnen Teile ſind nicht gleichmäßig 

behandelt, zum Teil aus Mangel an Stoff, dann aber auch aus Mangel an Liebe und 

Intereſſe. Das Gebiet war auch zu groß für einen Bearbeiter. Ganz anders das Werk 
von Spitz. Es fließt aus einem Fluß; Liebe und Kenntnis führt die Feder. Man wird 
nicht mehr auf den alten Modus zurückkehren. Inhalt: Geſchichtlicher Teil. Sagen, Geo— 

graphiſch-naturwiſſenſchaftlicher und wirtſchaftlicher Teil, Ortsbeſchreibung und Ortsge— 

ſchichte. Die Diktion iſt einfach und ſchlicht, und der Verfaſſer hat es verſtanden, ein Buch 
nicht nur für die oberen Klaſſen der Volksſchulen und Fortbildungsſchulen, ſondern auch 
für die Lehrer zum Unterricht und für jedes Haus zu ſchreiben. Wir wünſchen der Neu— 
auflage (erſte Auflage 1919) weiteſte Verbreitung. 6. 

Joh. Karl Kempf, Heinrich Hansjakob, ſein Leben und Wirken und Dichten. 
218 Seiten. —Luitgard, die Gründerin des Frauenkloſters Wittichen. 32 Seiten. 

Die beiden Schriften ſind von dem bekannten Schriftſteller im Verlag von W. Engel⸗ 

berg in Haslach erſchienen. Sie reihen ſich glücklich in Sprache und Darſtellung an die 

andern Arbeiten Dr. Kempfs an, wie der hiſtoriſchen Erzählung „Hohengeroldseck“. Vor 
uns erſcheint in greifbaren Zügen die große Geſtalt des Pfarrers von St. Martin mit 

all den lieben Leuten, die wir aus ſeinen Büchern kennen: Die unglückliche Afra und das 
Seitenſtück, der Vogt von Mühlſtein, der Schneeballenwirt und der närriſche Maler 
und wie ſie alle heißen. Wir verfolgen mit kundiger Führung das Leben Hansjakobs aus 

dem engen Kinzigtale in die Gymnaſiumsſtadt Raſtatt und Freiburg, als Lehramts⸗ 
praktikant nach Donaueſchingen und Freiburg, als Prieſter in Hegne und St. Martin 

in Freiburg und wieder in ſein liebes Haslach zurück; wir lernen den Abgeordneten und 

Volksſchriftſteller kennen. Wer Hansjakob verſtehen will, ſoll nach dieſem Buch ſeines 

Landsmannes greifen. B. 

Hermann Krämer: Steinmauern, Geſchichte eines Flößerdorfes. Verlag 

der Gemeinde Steinmauern am Rhein. 1926. 

Ein ebenſo gründlich bearbeitetes wie formal und ſtiliſtiſch einwandfreies Heimatbuch, 
wie es ſein ſollte! Der Verfaſſer, Prof. Krämer in Raſtatt, durch frühere heimatgeſchicht⸗ 
liche Arbeiten (u. a. Geſchichte von Reilingen) bereits bekannt und geſchätzt, beſchreibt 
in dieſem Buch nicht nur das Weſen, ſondern auch das Werden dieſes einſt ſo bedeutenden 

Rhein⸗ und Flößerdorfes, das heute beſchaulich ſeine Tage im Banne des Altrheins ver— 
träumt. Die Darſtellung iſt vorbildlich, losgelöſt vom üblichen Chronikhaften, wiſſenſchaftlich 
einwandfrei. Manche Abſchnitte, wie Murglauf, Goldwäſcherei, Flößerei dürften auch die 
Nichteinheimiſchen intereſſieren. Im übrigen verdient das Buch die Aufmerkſamkeit aller 
Freunde unſerer engeren Heimat. Th. Humpert.
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„Oie Ortenau“, Sonderbeft rſe ſr dte 
38 19151918 

Die Ortenau⸗ Heſt 95 
„Die Ortenau“, Heft 10 
„Die Ortenau⸗ Heft 1113 je R 
SPerſonen. Orts⸗ und Saeond von Heft 

3 der Deenen, * RM. 

Don dem Mechnet de Hißolſche 

      

    

  

   
unſere Miuglieder zum N5 0 50 3 
8 Wunen. ES 

5 „Dilder aus der Ortenau⸗ 
Preis von je 20 Stück einer 

ſind noch zu haben 8 5 
Seris AI. Winſteſanger Drund von * 5 von G4b. 

beonkeiberg Pfanhaus in Kenufat; Rulne Bierehneg; Siadt Offenhnes 
(18200; Judengaffe in Gengenbach; Rathaus zu Offenbung (iöooh L 
turm in Sell 6. 5.; Stabt Zen a. H. (17200; 9⸗3 

Feldworſchal Wormſer (meißenhein 1 
erit 10r Kappel.Windeck (1820); Ertte Eifenbohubeüt⸗ 65 Oteubusg; Bebek bei 

ddaebl (ss) mabttzrg (18580); Stadt Lahr (1825) „Beuedig in Sahr; 
Dreengerelraers (iboc Stadt Obeerktech 
Gebberbekanal in Oberkiechh 8 

85 Sale 7 Saäsgepung ven Krbt 1605 Schleß Stbbeenbef dei Jel e. S; Wiet 3 
ſHhaftsgebäude des Grbbernhofes; Nathaus in Geugenbach 5 75. 3 
Henkmal ie 1 8388 

    

     

  

      8 8 n 8 5 3 55 
Satlacabe 6057. Snenloee 3 . 3 5 3 

     



Nutkdder E. V. 
  

   

  

Wie 85 uns, Sie und Sbre W0 J ur 

312 Hauptverſonmmiung 
8 4f Sonntag, den 22. Mai Me u nach Basiach 1 K. wobenß einzuladen. 

10% Ahr: Geſchuftlich t Teit im Nathausfaal. 
Tages ordnung: Bericht des Vorſtandes 
Voranſchlag. Zuſchuß für die Ortsgtuppe Hasloch i. K. Wahl. 

Feſtſezung des Ortes für die n 1928. 

Wünſche und Anträge 85 

11˙ A2hlht: Nundgang durch Haslach. Beſi 33105 des Heimätmüſeums, 

der Gemäldeausſtellung der Haslacher Maler Blum und 

Sandhaas, des Landhauſes von Wtt uſw. 52 35 

ſachklündiger Führung⸗ 3 

127. 5 Muſikvorträge der Stadtkapelle auf 0 Mortcplaz 

12% Ahr: Gemeinſchaftliches Mittageſſen im Hotel zum Kreuz. 

14½% Uhr: Offentliche Verſammiung in der Stavthalle, Lichtbildervor⸗ 
trag über „Alt Haslach und ſeine berühmten Männer“ 

Vvon Herrn Oberpoſtkaſſenrendant g. D. Dr. J. K.Kempf, 

Haslach, unrahmt durch muſtkaliſche Darbietungen. 8 

Danoch elte Zuſammenſein 888 Raben.    
Offenburg, 92 A 

85 
5 des Ohorchen Mülerdhoden. 

Eswird bofteh oberdennhemd gebeten, ſch ſpäte bis zum 20. Mal 8 
im Sotel zum Rrenz 38 Mittageſſen Mi ö 

e 8 3 8 

  

Aureſ e, Sur ve, *. 
Aueno: 8 1210 140%, iad, Oberland: Oie, 12⸗0 6, 15, 15 

8 Abfahrt 83 Züge nach dem 8 
Annealnm 8 En, 180 20 0 20 GH), Obetlan 20% 2˙    


